
578der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (404 der Bei
lagen): Bundesgesetz, lVit dem das All
gemeine Sozialversicherungsgesetz abgeändert 
wird (29. Novelle zum Allgemeinen Sozial-

versicherun~sgesetz), sowie 

über den Antrag der. Abgeordneten Melter 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, 

_ mit dem pensionsrechtliche Bestimmungen 
geändert werden (Pensionsänderungsgesetz 

1972) (9/ A), 

über den Antrag der Abgeordneten Doktor 
Schwimmer und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz über die weitere Verbesserung 
der Witwenversorgung (Witwenpensionsver-

besserungsgesetz) (27/ A) und 

über den Antrag der Abgeordneten Regens
burger und Genossen betreffend die Novel
lierung des Allgemeinen Sozialversicherungs-

gesetzes (47/ A) 
Von der Bundesregierung wurde dem Natio

nalrat am 4. Juli 1972 ein Gesetzentwurf (404 der 
Beilagen) betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz abge
ändert wird (29. Novelle zum Allgemeinen 
Sozialversicherungsges~tz), vorgelegt. Diese Re
gierungsvorlage enthält neben verschiedenen text
lichen Verbesserungen, die der Bereinigung des 
Wortlautes des Stammgesetzes dienen, eine Reihe 
von tiefgreifenden Knderungen der Organisation 
der Sozialversicherung, des Beitrags- und Lei
stungsrechtes sowie hinsichtlich des ge,schützten 
Personenkreises. Die auf dem Gebiet des Kran
kenversicherungsrechtes vorgesehenen Knderun
gen stützen sich weitgehend auf das Ergebnis 
der vom Bundesminister für soziale Verwaltung 
einberufenen "Enquete über die soziale Kranken
versicherung" . 

Aus Gründen der Rationalisierung und der 
besseren Riskenverteilung sollen verschiedene 
Sozialversicherungsinstitute aufgelöst und deren 
Aufgaben anderen Versicherungsträgern über
tragen werden. 

auf pensionsversicherungsrechtlichem Gebiet die 
Milderung und schließlich Aufhebung der Ruhens
bestimmungen für Witwenpensionen, die Gewäh
rung eines Zuschlages zur Alterspension bei un
selbständiger I Erwerbstätigkeit während deren 
Bezug und die Erhöhung der Alierspension bei 
Aufschub der Geltendmachung des Anspruches -
stehen finanzielle Maßnahmen zum Teil auch auf 
der Beitragsseite gegenüber, die die erforderlichen 
Mehreinnahmen erschließen bzw. die weitere 
finanzielle Leistungsfähigkeit der Versicherungs
träger sicherstellen sollen. Auf dem Gebiet de~ 
Ausgleichszulagenrechtes 5011 die derzeit isolierte 
Betrachtung des einzelnen Anspruchsberechtigten 
einer gemeinsamen Betrachtung der Einkom
mensverhältnisse der Ehegatten weichen. 

Die von der Bundesregierung vorgeschlagenen 
Knderungen des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes sind in den Erläuternden Bemerkungen 
der Regierungsvorlage im einzelnen genau dar
gestellt bzw. begründet. 

Von den Abgeordneten Me I t e r, Me i ß 1, 
Dipl.-lng. H a n r e ich und Genossen wurde am 
17. November 1971 der Antrag (9/A) betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem pensionsrechtliche 
Bestimmungen geändert werden (Pensionsände
rungsgesetz 1972), im Nationalrat ein,gebracht. 

Am 14. März 1972 brachten die Abgeordneten 
Dr. S c h w i m m e r und Genossen einen Antrag 
betreffend ein Bundesgesetz über die weitere Ver
besserung der Witwenversorgung (Witwen
pensionsverbesserungsgesetz) (27/A) im National
rat ein. 

Weiters ~rde von den Abgeordneten 
R e gen s bur ger, B r a n d s t ä t t e r,. 
Scherrer, Dr. Schwimmer und Genos": 
sen am 14. Juni 1972 der Antrag (47/A) betref
fend die Novellierung des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes im Nationalrat eingebracht. 

Die obgenannte Regierungsvorlage sowie die 
erwähnten Anträge wurden dem Ausschuß für 
soziale Verwaltung zur Vorberatung zugewiesen. 

Einer Reihe von Leistungsverbesserungen - Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat diese 
u. a. auf dem Gebiet der Krankenversicherung Vorlagen erstmals in seiner Sitzung am 19. Okto
die Einführung von, Gesundenuntersuchungen; ber 1972 in Verhandlung genommen. Hiebei sah 
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2 578 der Beilagen 

sich der Ausschuß veranlaßt, zur Vorberatung 
dieser vier Vorlagen einen zwölfgliedrigen Unter
ausschuß einzusetzen. Diesem Unterausschuß ge
hörten von der Sozialistischen Partei österreichs 
die Abgeordneten Ho r r, Pan s i, Doktor 
R ein h art, Dr. S ehr a n z, S e k a n i n a und 
Herta W i n k I er, von der österreichischen 
Volkspartei die Abgeordneten Dr. Hai d e~, 
Dr. HaI der, Dr. Hau s e r, Dr. Sc h w i m
m e rund W e den i g sowie von der Freiheit
lichen Partei Osterreichs Abgeordneter M e 1-
te r an. 

Der erwähnte Untetausschuß hat in fünf Sit
zungen in Anwesenheit des Bundesministers für 
soziale Verwaltung Ing. H ä u s e r, von Sektions
chef Dr. Für böe k und Ministerialrat Doktor 
T e s c h n e r sowie weiterer Herren aus dem 
Sozialressort und Experten aus dem Bereich von 
Sozialversicherung und Interessenvertretungen 
die Vorlagen eingehend beraten. Hinsichtlich 
zahlreicher Abänderungsvorschläge zum Text 
der Regierungsvorlage wurde Einvernehmen er
zielt. 

Dem Ausschuß für soziale Verwaltung wurde 
in seiner Sitzung am 21. November 1972 durch 
den Berichterstatter Abgeordneten Dr. Re i n
h art ein umfassender Bericht über das Ergeb
nis der Beratungen im Unterausschuß vorgelegt. 
Der Ausschuß beschloß, die gegenständlichen Vor
lagen unter Berücksichtigung der vom Unteraus
schuß zum Texte der Regierungsvorlage vorge
schlagenen und einigen weiteren im Laufe der 
Debatte beantragten Abänderungen gemeinsam in 
Verhandlung zu ziehen. 

Zunächst führte der Ausschuß eine General
debatte durch, in' der die Abgeordneten Dok
tor Sc h w i m m er, Dr. HaI der, Pan s i, 
We den i g, Kam m e rho fe r, Anton 
Sc h lag e r, Dr. Hai der, Me I t e rund 
Dr. Sc h r a n z sowie Bundesminister für 
soziale Verwaltung Ing. H ä u s e r und der Aus
schußobmann Abgeordneter Ho r r das Wort 
ergriffen~ 

In der am 27. November 1972 durchgeführten 
Spezialdebatte sprachen die Abgeordneten Dok
tor Hai der, M el t e r, Dr.' S c h w i m m e r, 
Dr. Hau se r, Pan s i, W e d e'n i g, Kam m e r
hof er, Dr. H a.1 der, Anton Sc h lag e rund 
Pie h le r sowie Bundesminister für soziale Ver
waltung Ing. H ä u s e r und der Ausschußobmann 
Abgeordneter Ho r r. 

Zu den wichtigsten Abänderungen bzw. Ergän
zungen gegenüber der Regierungsvorlage wird 
folgendes bemerkt: 

Zu §" 5: 
Mit der Neufassung des § 5 Abs. 1 Z. 1 soll 

im Sinne einer Anregung des Hauptverbandes 
der österreichischen Sozialversicherungsträger den 
Verhältnissen im bäuerlichen. Bereich durch den 

Entfall des Erfordernisses der überwiegenden Be
streitung des Lebensunterhaltes aus dem Ertrag 
des Betriebes bei mitarbeitenden Kindern des Be.:. 
triebsführers besser Rechnung getragen werden. 
Gleichartige Änderungen sind auch für den Be
reich des B-KVG und des B-PVG vorgesehen. 

In der Regierungsvorlage wurde unter Bedacht
nahme auf die ab 1. Jänner 1971 geltende Sach
bezugsbewertung die Geringfügigkeitsgrenze mit 
60 S täglich, 180 S wöchentlich und 780 S monat
lich festgesetzt. Im Hinblick auf die ab 1. Jänner 
1973 wirksam werdende Sachbezugsbewertung, 
die den Wert der vollen freien Station mit 
930 S festsetzt, ist auch die Geringfügigkeits
grenze entsprechend anzuheben. Hiebei wurde 
die bisherige übung beibehalten, die Gering
fügigkeitsgrenze etwas unter dem Wert des Sach
bezuges der vollen freien Station anzusetzen, um 
die Versicherungspflicht der in der Land- und 
Forstwirtschaft bloß gegen volle freie Station be
schäftigten Dienstnehmer zu gewährleisten. 

Zu § 8 Abs. 1 und 3: 

In der Praxis hat sich ergeben, daß der vor 
dem Antritt des Präsenzdienstes liegende Zeit
raum, innerhalb dessen die vorangegangene 
Pflichtversicherung geendet haben muß, mit fünf 
Tagen insbesondere in jenen Fällen zu kurz an
gesetzt ist, in denen der Einrückungstermin im 
Anschluß an Feiertage liegt. Eine Verlängerung 
auf acht Tage erschien angezeigt. 

Zu § 12: 

Im Hinblick auf die besondere Art der für die 
Unfallversicherung der selbständigen Gewerbe
treibenden und der Bauern vorgesehenen Be
messung der Unfallversicherungsbeiträge erscheint 
eine Ausnahme von dem Grundsatz erforderlich. 
daß mit dem Antritt des Präsenzdienstes die 
Pflichtversicherung in der Unfallversicherung 
endet. 

Zu § 18 Abs. 6: 

Der Hinweis nur auf § 19 des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes, wie dies in der Regie
rungsvorlage vorgesehen war, erscheint nicht aus
reichend, da sich die Bestimmung des § 18 A'hs. 1 
Z. 5 auf die Lehranstalten im Sinne des § 1 Abs. 1 
des Studienförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 421/ 
1969, in der Fassung BGBl. Nr. 330/1971, bezieht. 
Die Zitierung war daher durch die §§ 2 und 5 
des Schulzeitgesetzes, BGBl. Nr. 193/1964, zu 
ergänzen. 

Zu § 23 Abs. 6: 
§ 23 Abs. 6 in der geltenden Fassung gibt 

den Trägern der Krankenversicherung das Recht" 
Krankenanstalten, Heil- und Kuranstalten, Er
holungs- und Genesungsheime und sonstige Ein
richtungen der Krankenbehandlung zu errichten, 
zu erwerben und zu betreiben. Im Zusammen
hang mit den insbesondere durch § 132 b in 
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578 der Beilagen 3 

der Fassung der Regierungsvorlage den Kranken
kassen übertragenen Aufgaben wird es jedodl 
notwendig werden, audl eigene Einridltungen 
zur Feststellung des Gesundheitszustandes der 
Versidlerten und ihrer Angehörigen zu erridl
ten und zu betreiben. Durdl die Neufassung des 
Absatzes 6 soll hiefür eineausreidlende Rechts~ 
grundlage geschaffen werden. 

Zu § 26 Abs. 1: 

Wie in den Erläuterungen zur Regierungs
vorlage ausgeführt wurde, soll in Verfolgung 
des Grundsatzes der Rechtsvereinfachung das 
Bundesgesetz über den sozialversicherungsredlt
lichen Sdlutz der den Präsenzdienst leistenden 
Wehrpflichtigen aufgelöst und sein Inhalt unter 
anderem auch in das ASVG eingebaut werden. 
Die Zuständigkeitsregelung des § 30 Abs. 4 
ASVG in der Fassung der Regierungsvorlage 
läßt jedoch den Schluß zu, daß in Hinkunft 
- abweichend vom geltenden Recht - aus
schließlidl die Gebietskrankenkassen zur Durdl
führung der Krankenversicherung nadl § 8 
Abs. 1 Z. 3 lit. c ASVG in der Fassung der 
Regierungsvorlage zuständig sein sollen. Eine 
derartige materielle Änderung des geltenden 
Rechtes ist jedoch nicht beabsidltigt gewesen. 
Vielmehr soll für die Durdlführung der Kran
kenversicherung' nach der oben zitierten Be
stimmung der vor Antritt des Präsenz dienstes 
zuständig gewesene Träger der Krankenversidle
rung auch weiterhin zuständig bleiben. Um diese 
Absicht zu verwirklidlen, wird eine Ergänzung 
der Bestimmungen des § 26 Abs. 1 Z. 3, 4 und 5 
ASVG vorgenommen. 

Zu § 28 Z. 2: 

Der in der Regierungsvorlage vorgesehene 
Text der lit. e und f ist auf selbständig erwerbs
tätige Personen abgestellt; damit würden die ge
mäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. b teilversidlerten Fa
milienangehörigen eines Landwirtes sowie die 
gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. d teilversidlerten 
Ordensangehörigen von der Zuständigkeitsrege
lung der lit. e und f ausgenommen sein. Die 
vorgesdllagenegeänderte Fassung soll diese Un
stimmigkeit beseitigen. 

Zu § 31 Abs. 3 Z. 16: 

Der Hauptverband der österreichischen Sozial
versidlerungsträger soll eine Koordinierungstätig
keit audl auf dem Gebiet der Rehabilitation 
entfalten, um zu bewirken, daß mit den vor
handenen Mitteln ein optimaler Erfolg herbei
geführt wird. 

Zu § 37: 
Für die nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. b in der 

Unfallversicherung Teilversicherten gelten gemäß 
§ 72 Abs. 3 hinsichtlich der Meldungen die ent
spredlenden Vorschriften des B-KVG. Es ist 

daher erforderlidl, diesen Personenkreis von der 
Anwendbarkeit der Meldevorschriften der §§ 33 
bis 35 und 36 Abs. 3 ASVG auszunehmen. 

Zu § 44 Abs. 7: 

In der Praxis ergeben sich Zweifel hinsidltlich 
der versicherungsrechtlidlen Beurteilung der Ent
gelt ansprüche in Fällen, in denen infolge einer 
abweichenden Vereinbarung über die Arbeits
zeit Werktage arbeitsfrei sind (z. B. Einarbeitung 
bei zwischen Feiertagen liegenden Werktagen 
bzw. bei Vereinbarungen über gleitende Arbeits
zeit). Durch die vorgesehene Ergänzung soll 
eine einwandfreie Zuordnung des auf die ein
zelnen Tage entfallenden Arbeitsentgeltes er
möglidlt werden. 

Zu § 49 Abs. 3 Z. 2: 

Das in parlamentarischer Behandlung stehende 
neue Einkommensteuergesetz sieht eine beson
dere Regelung für die Lohnsteuerfreiheit von 
Schmutzzulagen vor, die im Sinne der ange
strebten Vereinheitlidlung des Lohnabzuges für 
Steuer und Sozialversicherung audl in den Be
reich der Sozialversidlerung übernommen wer
den kann. 

Zu § 72: 

Um den Charakter des vom Betrieb ZlJ leisten
den Beitrages nadl § 72 Abs. 1 lit. a audl in der
Bezeidlnung besser zum Ausdruck zu bringen,. 
soll an die Stelle. des in der Regierungsvorlage 
verwendeten Ausdruckes "Basisbeitrag" der Aus
druck "Betriebsbeitrag" treten. Für die Einbe
ziehung der Betriebsbeiträge ist in verwaltungs
technischer Hinsicht neben der Anwendbarkeit 
des § 19 Abs, 1 B-KVG auch noch die Anwend
barkeit weiterer Bestimmungen dieses Gesetzes 
erforderlich. Aus Gründen der Verwaltungsöko
nomie soll neben der durch die Anwendbarkeit: 
des § 20 Abs. 1 B-KVG übernommenen viertel
jährlichen Beitragsvorschreibung im Wege der 
Satzung audl die Möglichkeit einer halbjährlichen 
oder jährlidlen Beitragsvorschreibung eingeräumt. 
werden. 

Dadurch, daß der Bund im Jahre 1974 einen 
über seine Verpflichtung nadl Abs.. 8 hinaus
gehenden Beitrag leisten wird (Art. VI Abs. 10), 
ist es möglidl, das finanzielle Gleidlgewidlt in 
der bäuerlichen Unfallversicherung bis 1977 auch 
ohne die in der Regierungsvorlage vorgesehene' 
Vervielfachung mit einer erhöhten Richtzahl 
sicherzustellen. 

Zu § 76 a: 

Der Regelung des § 76 a bzw. der dazu
gehörigen übergangsbestimmung des Art. VI' 
Abs. 11 in der Fassung der Regierungsvorlage 
liegt der Grundsatz zugrunde, daß die Beitrags
grundlagen im Wege der Aufwertung nur bis 
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auf das dem laufenden Jahr vorangegangene 
Jahr herangeführt werden sollen, also jeweils 
um ein Jahr in ihrer Aufwertung nachhinken. 
Eine nochmalige Prüfung der Verhältnisse im 
Zusammenwirken mit den in Betracht kommen
den Pensionsversicherungsträgern hat dazu ge
führt, daß nunmehr die Aufwertung bis zum 
laufenden Jahr heran vorgeschlagen werden soll. 
Dies könnte dadurch geschehen, daß die Auf
wertung dieser Beitragsgrundlagen jeweils noch 
durch die Vervielfachung mit der in Betracht 
kommenden Richtzahl des laufenden Jahres 
weitergeführt wird. Im Hinblic:k auf die Run
dungsbestimmungen bei der Ermittlung der 
Höchstbeitragsgrundlage der Pensionsversiche
rung würde dies aber dazu führen; daß die Ent
wic:klung der Beitragsgrundlagen in der Weiter
versicherung, bei denen nicht gerundet wird, 
und die Entwic:klung der Höchstbeitragsgrund
lagen, bei denen gerundet wird, im Laufe der 
Zeit auseinandergehen. Um dies zu vermeiden, 
wurde für die Aufwertung der Beitragsgrund
lagen der Weiterversicherung in der Pensions
versicherung ein neuer Faktor vorgesehen, der 
sich aus der Teilung der Höchstbeitragsgrundlage 
des laufenden Jahres durch die Höchstbeitrags
grundlage des Jahres, aus dem die Beitragsgrund
lage stammt, ergibt. 

Zu den §§ 90 Abs. 1 und 94 Abs. 4: 

Die Änderungen dienen der Klarstellung der 
Rechtslage. Insbesondere soll dadurch dem 
Grundsatz, Doppelleistungen zu vermeiden, 
Rechnung getragen werden. 

Zu § 118 a Abs. 2: 

Die vom Ausschuß vorgenommene Neufassung 
soll den der Rüc:klage zuzuführenden Betrag in 
einer zweifelsfreien Weise abgrenzen; eine in
haltliche Änderung gegenüber der Fassung der 
Regierungsvorlage ist damit nicht verbunden. 

Zu § 122 Abs. 2: 

Durch die Neufassung soll einerseits die 
Schutzfristregelung auch für die Zeit nach dem 
Ausscheiden aus dem Präsenzdienst anwendbar 
gemacht und andererseits die auf einer Empfeh
lung des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger aus dem Jahre 1962 
beruhende Praxis der Krankenversicherungsträger 
hinsichtlich des Schutzfristbeginnes bei Anspruch 
auf Wochen geld rechtlich einwandfrei unter
mauert werden. 

Zu § 129a: 

In der Regierungsvorlage war als § 129 a eine 
Bestimmung vorgesehen, nach der die mit dem 
Krankenversicherungsträger in vertraglichen Be
ziehungen stehenden Personen und Einrichtun
gen (Arzte, Apotheken, Krankenanstalten usw.) 
zur Erbringung der Leistungen nach den für sie 

geltenden Verträgen verpflichtet sein sollten, 
wenn nach zwischenstaatlichen übereinkommen 
an Versicherte eines Vertragsstaates sowie deren 
Angehörige Sachleistungen nach den österreichi
schen Rechtsvorschriften zu gewähren sind. Die 
Bestimmung war aufgenommen worden, weil, 
wie in den Erläuterungen zur Regierungsvorlage 
ausgeführt wird, diese von der Republik Öster
reich gegenüber der Bundesrepublik Deutsch
land übernommene staatsvertragliche Verpflich
tung bisher im Hinblic:k auf die Weigerung der 
Ärztekammern einzelner Bundesländer nicht im 
gesamten Bundesgebiet erfüllt werden konnte. 
Auf Grund der im Zuge der parlamentarischen 
Beratungen über die Regierungsvorlage gemach
ten Zusagen namhafter Vertreter der Österrei
chischen Ärztekammer, aber auch der Landes
ärztekammern von Salzburg, Tirol und Steier
mark, wonach die ärztliche Versorgung der 
deutschen Urlauber im Rahmen des österrei
chisch-deutschen Sozialversicherungsabkommens 
durch die mit dem Hauptverband abgeschlosse
nen vertraglichen Vereinbarungen sichergestellt 
sein werde, hat der Ausschuß beschlossen, die 
Bestimmung des § 129 a aus der Novelle zu 
eliminieren. Die weitere Entwic:klung hinsicht~ 
lich der ärztlichen Versorgung der deutschen 
Urlauber durch die Vertragsärzte der Kranken
kassen wird nunmehr abzuwarten sein. Sollten 
jedoch weiterhin Schwierigkeiten auftreten, wird 
sich der Gesetzgeber neuerlich mit dem Problem 
zu beschäftigen haben. 

Zu § 141 Abs. 3: 

Um die derzeit bestehende verschiedenartige 
Behandlung der Angehörigen bei der Erhöhung 
des Krankengeldes einerseits und bei der Bemes
sung des Familiengeldes andererseits zu beseiti
gen, soll die den tatsächlichen wirtschaftlichen 
Verhältnissen Rechnung tragende Regelung des 
§ 152 Abs. 1 zweiter und dritter Satz auch für 
die Erhöhung des Krankengeldes in den § 141 
Abs. 3 ASVG Übernommen werden. 

Zu § 152 Abs. 1: 

Die Zitierungsänderung im § 152 Abs. 1 und 
§ 195 Abs. 1 (Art. 11 Z. 19 bzw. Art. III Z. 10 
i. d. F. der Regierungsvorlage)' ist deshalb not
wendig, weil der dort angeführte § 123 Albs. 5 
mit 1. Jänner 1973 aufgehoben werden soll. Die 
weitere Zitierungsänderung im § 195 Abs. 1 
(Entfall des Hinweises auf § 123 Abs. 6) erweist 
sich deshalb als zwec:kmäßig, weil § 123 Abs. 6 
auf Barleistungsansprüche aus der Unfallversiche
rung, in deren Bereich Doppelleistungen für an
spruchs berechtigte Angehörige bei mehrfacher 
Erfüllung der Voraussetzungen die ausnahmslose 
Regel sind (z. B. Kinderzuschuß zur Schwerver
sehrtenrente jedes Elternteiles, Waisenrente nach 
jedem Elternteil), nicht paßt. 
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Zu' § 186 Z. 2: 

Die Aufzählung der Mittel der Unfallvernü
tung im § 186 ASVG ist demonstrativer Natur. 
Neben der in der Z. 2 des § 186 angeführten 
Beratung kommt in der Praxis auch der Schu
lung der Dienstgeber und Dienstnehmer sowie 
der sonstigen an der Unfallverhütung interessier
ten Personen und Einrichtungen große Bedeu
tung zu. Es erscheint daher angebracht, die Maß
nahme der Schulung ausdrücklich in den Wort
laut dieser Bestimmung aufzunehmen. 

Zu § 227 Z. 4: 

Entsprechend dem aus der Gesetzgebung der 
letzten Jahre erkennbaren Bemühen, den sozial
rechtlichen Schutz der Mutter immer stärker aus
zubauen, erscheint es richtig, jeder Frau, die 
von einem lebendgeborenen Kind entbunden 
wird, ein Versicherungsjahr im Anschluß an die 
Entbindung anzurechnen. Einzige Voraussetzung 
für den Erwerb dieses Versicherungsjahres soll 
sein, daß irgendwann vor der Entbindung oder 
irgendwann nach der Entbindung eine andere 
Versicherungszeit (Beitrags- oder Ersatzzeit) vor
liegt. Entsprechend der Regelung in der gelten
den Fassung des § 227 Z. 4 kommen hiebei nur 
solche Entbindungen in Betracht, die frühestens 
am 1. Jänner 1971 stattgefunden haben. 

Zu § 230 Abs. 2: 

Im Zusammenhang mit der Berücksichtigung 
von nach dem Stichtag für die Alterspension er
worbenen Beitragszeiten durch Gewährung eines 
Zuschlages zu dieser Alterspension erscheint es 
angebracht, die Regelung des, § 230 Abs. 2 ASVG 
dahin zu erweitern, daß derartige nach dem 
Stichtag entrichtete Beiträge für den bereits ein
getretenen Versicherungsfall als wirksam ent
richtet gelten. 

Zu § 234 Abs. 1 Z. 2: 

Zur reibungslosen Durchführung der Wan
derversicherungsregelung des § 251 a bedarf es 
auch einer entsprechenden Anpassung des § 234 
Abs. 1 Z. 2 hinsichtlich der Neutralisierung von 
Zeiten des Bezuges einer Pension nach dem 
GSPVG oder B-PVG. 

Zu § 251 a Abs. 3 Z. 7: 

Die Praxis hat ergeben, daß im Rahmen der 
Wanderversicherung den Vorschriften über den 
Anfall der Leistungen eine besondere Bedeutung 
zukommt. Durch die unterschiedlichen Vor
schriften im ASVG, GSPVG und B-PVG (§§ 86 
ASVG, 34 GSPVG, 30 B-PVG) kann die Gesamt
leistung oft nicht ab einem bestimmten Tag 
fällig werden. Bei Konkurrenz zwischen ASVG 
einerseits und GSPVG bzw. B-PVG andererseits 
fallen die Teilleistungen zu verschiedenen Ter
minen an. Wenn schon hinsichtlich des Ruhens 

und des Vers agens der Leistungen sowie hin
sichtlich der Zuschüsse und Zulagen das Recht 
des leistungs- und bescheidzuständigen Pensions
versicherungsträgers angewendet wird, ist es 
wohl gerechtfertigt, auch bezüglich des Beginnes 
der Leistungen nur ein Recht, und zwar 
das des leistungs- und bescheidzuständigen Pen
sionsversicherungsträgers anzuwenden. 

Zu § 253 a Abs. 1: 

Bei der Aufzählung der Leistungen, die dem 
Bezug von Geldleistungen aus der' At'beitslosen
versicherung bei der vorzeitigen Alterspension 
bei Arbeitslosigkeit gleichgestellt werden, soll 
durch die Zitierung der §§ 234 Abs. 1 Z. 2 und 
227 Z. 6 ASVG neben dem Bezug von Kranken
geld auch der Bezug einer Pension aus einem 
VersicherungsfaU der geminderten Arbeitsfähig
keit, der Bezug einer Versehrtenrente auf Grund 
einer Erwerbsfähigkeitsminderung von minde
stens 50 v. H. sowie der Bezug einer Beschädig
tenrente nach dem KOVG 1957, dem Heeres
versorgungsgesetz oder dem OFG auf Grund 
einer Erwerbsfähigkeitsminderung von minde
stens 70 v. H. eingefügt werden. Dies in der 
Erwägung, daß der Bezieher einer solchen Pen
sion bzw. Rente sich hinsichtlich seines körper
lichen oder geistigen Zustandes ,in einer ähn
lichen Lage befindet, wie der Bezieher von Kran
kengeld. 

Zu § 254 Abs. 2: 

Nach der geltenden Rechtslage ist es nicht 
möglich, einer geschiedenen Frau die im § 254 
Ivorgesehene Invaliditätspension unter den dort 
vorgesehenen Voraussetzungen zukommen zu 
lassen. Nach der bisherigen Rechtsprechung kann 
die Anspruchswerberin, die im Zeitpunkt des 
Todes des Ehegatten geschieden ist, nicht als 
Ehegattin angesehen werden. Dies stellt eine 
sachlich nicht begründete Benachteiligung dar, die 
insbesondere im Hinblick auf den Ausbau der 
Bestimmungen über die Witwenpension nicht 
verständlich ist. Es soll daher künftig auch ver
sicherten Frauen, deren Ehe für nichtig erklärt, 
aufgehoben oder geschieden wurde, unter den 
im § 254 Abs. 2 vorgesehenen Voraussetzungen 
eine Invaliditätspension zuerkannt werden. Das 
Erfordernis der Unterhaltsberechtigung soll ana
log der Regelung des § 258 Abs. 4 für die Wit
wenpension auch hier verlangt werden. 

Zu § 261 a Abs. 1: 
Die vorgeschlagene Neufassung soll deutlicher 

als dies die Regierungsvorlage tut, eine Regelung 
dafür treffen, welche Beitragsmonate ' bei Prü
fung der Frage, ob und in welcher Höhe ein 
Zuschlag gebührt, heranzuziehen sind. Gleich
gültig, wann immer der Zuschlag beantragt wird, 
wird bei Erfassung der zu honorierenden Bei
tragsmonate von dem ersten Beitragsmonat aus-
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gegangen werden müssen, der nach dem Stichtag 
erworben wurde. Die Regelung läuft also darauf 
hinaus, daß stets die ersten 36 Beitragsmonate, 
die nach dem Pensionsanfall erworben werden, 
die Basis für die Bemessung des Zuschlages bil
den. Dies scheint auch sozialpolitisch die beste 
Lösung, weil angenommen werden muß, daß die 
Beitragsgrundlage in diesen Monaten im allge
meinen höher sein wird, als in den folgenden 
Monaten. 

Zu § 264 Abs. 1: 

Die bisherige zu Zweifeln Anlaß gebende Fas
sung des § 264 Abs. 1 ASVG über die Bemes
sung der Witwenpension soll durch eine den 
Willen des Gesetzgebers deutlich zum Ausdruck 
bringende Fassung ersetzt werden. Die Bemes
sungsvorschrift wird nunmehr auf die drei mög
lichen Fälle abgestellt, nämlich daß der Ver
siCherte im Zeitpunkt seines Todes keinen Pen
sionsanspruch hatte, daß er einen solchen hatte, 

. ohne nach dessen Anfall weitere Beitragszeiten 
der Pflichtversicherung erworben zu habeJ1. oder 
daß er einen Pensionsanspruch und hernach noch 
weitere Beitragszeiten erworben hatte. Im letzt
genannten Fall wird auch die Witwe in den 
Genuß der hiedurch erwirkten Leistungserhö
hung kommen, da die durch diese Beitragszeiten 
erworbenen Steigerungsbeträge bei der Bemes
sung ihrer Witwenpension Berücksichtigung fin
den sollen. Hervorzuheben ist, daß sich diese 
Beitragszeiten nur hinsichtlich der auf sie entfal
lenden Steigerungsbeträge, nicht aber auch in der 
Bemessungsgrundlage der Pension auswirken. 
Ein Absinken der Beitragsgrundlage in der nach 
dem Pensionsanfall vom verstorbenen Ver
sicherten ausgeübten Beschäftigung bleibt daher 
für die Bemessung der Witwenpension ohne Ein-
~uß. . 

Die Neufassung des § 264 Abs. 1 wird auch 
Zum Anlaß für eine Klarstellung genommen, daß 
die Wanderversicherungsregelung des § 251 a 
auch bei der Bemessung der Witwenpension an
zuwenden ist. Wenngleich sich dies bereits aus 
§ 251 a Abs. 1 selbst ergibt, der sich hinsichtlich 
der Anwendbarkeit der Wanderversicherungs
regelung auf alle Pensionsleistungen mit Aus
nahme der Höherversicherungspensionen, somit 
auch auf die Witwenpension bezieht und wenn
gleich die Versicherungsträger auch in diesem 
Sinn vorgehen, erscheint eine noch deutlichere 
KlarsteIlung der Rechtslage erforderlich; die 
Rechtsprechung hat nämlich mehrfach, wenn auch 
mit nicht überzeugender Begründung, die An
wendbarkeit der Wanderversicherungsregelung 
auf die Witwenpension verneint. Da die Aus
wirkung einer solchen Rechtsprechung aber dem 
Grundgedanken, den der Gesetzgeber mit der 
Wanderversicherungsregelung verfolgte, nicht 
entspricht, soll der Zusammenhang der in Rede 

stehenden Bestimmungen noch deutlicher als bis
her hervorgehoben werden. 

Zu § 292 Abs. 8: 

Bei der Ermittlung des Gesamteinkommens 
sind, wenn der Pensions berechtigte die Bewirt
schaftung eines land(forst)wirtschaftlichen Be
triebes aufgegeben oder den Betrieb übergeben, 
verpachtet oder auf andere Weise jemandem zur 
Bewirtschaftung überlassen hat, ohne Rücksicht 
auf Art und Ausmaß der tatsächlich als Aus
gedinge ausbedungenen Leistungen 25 v. H. des 
zuletzt festgestellten Einheitswertes der über
gebenen Flächen der Ermittlung des Einkommens 
zugrundezulegen. Nach der Fassung der Regie
rungsvorlage ist es unbeachtlich, wann die über
gabe der landwirtschaftlichen Flächen stattgefun
den hat. Jede irgendwann erfolgte übergabe 
führt zu einer Anrechnung auf das Gesamtein
kommen. Um Härten, die sich aus einer solchen 
Regelung ergeben können, zu vermeiden, soll 
eine solche Aufgabe (übergabe, Verpachtung, 
überlassung) landwirtschaftlicher Flächen für die 
Ermittlung des Einkommens nur dann von Be
deutung sein, wenn sie nicht mehr als 15 Jahre, 
gerechnet vom Stichtag, zurückliegt. 

Zu § 294 Abs. 3: 

Durch die Neufassung des Abs. 3 soll zu
nächst der Hundertsatz betreffend die Annahme 
für die Höhe der monatlichen Unterhaltsver
pflichtung an den Hundertsatz des Abs. 1 an
gepaßt werden. Durch den letzten Satz soll auf 
jene Fälle Bedacht genommen werden, wo auch 
nach gerichtlicher Exekutionsführung der Unter
haltsanspruch nicht realisiert werden kann. In 
diesen Fällen wäre es sozialpolitisch kaum ver
tretbar, den Ausgleichszulagenanspruch prak
tisch auszuschließen. Diese Sonderregelung ist 
umso notwendiger, als es sich um Unterhalts
verpflichtungen zwischen Personen handelt, die 
nicht im gemeinsamen Haushalt leben und deren 
Einvernehmen in der Regel gestört sein wird. 
Der Nachweis der erfolglosen gerichtlichen Exe
kutionsführung soll aber zur Vermeidung einer 
unnätigen Belastung der Gerichtsbarkeit dann 
entfallen, wenn die Verfolgung des Unterhalts
anspruches . offenbar aussichtslos erscheint. Es 
handelt sich hiebei um das gleiche Kriterium, 
das auch für die Zuerkennung des Armenrechtes 
nach § 63 Abs. 1 der Zivilprozeßordnung maß
gebend ist. Nach der hiezu ergangenen Judikatur 
ist eine Prozeßführung als offenbar aussichtslos 
anzunehmen, wenn sie auf den ersten Blick als 
solche erkannt werden kann. 

Zu § 319a: 

Da die Versicherungsanstalt der österreichi
schen Eisenbahnen Träger der Kranken- und der 
Unfallversicherung ist, findet die im § 319 a 
ASVG geregelte Abgeltung der Ersatzansprüche 
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zwischen diesen beiden Versicherungszweigen in
nerhalb derselben Anstalt statt. Die Durchfüh
rung der jährlichen Abgeltung kann daher we
sentlich vereinfacht werden, indem die Versiche
rungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen 
ermächtigt wird, den Steigerungsfaktor für die 
Dynamisierung des Pauschbetrages selbst zu er
mitteln. 

Zu den §§ 320 und 320 a: 

Die Verrechnung von gegenseitigen Ersatz
ansprüchen der Versicherungsträger verursacht 
einen erheblichen Verwaltungs aufwand. Bereits 
durch frühere Novellen wurde dem Gedanken 
Rechnung getragen, Einzelverrechnungen mög
lichst zu vermeiden und Pauschalabgeltungen 
vorzusehen. Auch hinsichtlich der §§ 320 und 
320 a soll nunmehr die Möglichkeit einer solchen 
Pauschalabgeltung geschaffen werden. 

Zu § 357: 

Im Entwurf einer Novelle zum A VG 1950 
ist eine Ergänzung des § 18 Abs. 4 A VG 1950 
dahingehend vorgesehen, daß Ausfertigungen, 
die mittels elektronischer Datenverarbeitungs
anlagen hergestellt werden, weder einer Unter
schrift noch einer Beglaubigung bedürfen. Diese 
Regelung ist auch für die Träger der Sozial
versicherung von Bedeutung, weil sie auch deren 
auf elektronischem Weg hergestellte Ausfertigun
gen auf eine einwandfreie gesetzliche Basis hin
sichtlich ihrer äußeren Form stellen würde. Da 
der Entwurf der Novelle zum AVG 1950 voraus
sichtlich erst nach der 29. Novelle zum ASVG 
Gesetzeskraft erlangen wird, kann die Anwend
barkeit dieser Regelung des Verwaltungsverfah
rens nicht durch bloße Zitierung des § 18 Abs. 4 
AVG 1950 im § 357 herbeigeführt werden; viel
mehr muß bis zum Wirksamwerden der Ergän
zung des § 18 Abs. 4 AVG 1950 der Inhalt 
dieser Bestimmung in einem dem § 357 anzu
fügenden Abs. 2 wiedergegeben werden. Dieser 
Abs. 2 kann sodann, wenn § 18 Abs. 4 A VG 
1950 Gesetzeskraft erlangt hat, entfallen. 

Zu § 367 Abs. 2: 

Der Pensionist soll durch diese Änderung 
Gelegenheit ,erhalten, auch die Zurückhaltung 
der Ausgleichszulage im Leistungsstreitverfahren 
anzufechten. 

Zu § 458: 

Mit dem Fortschreiten der elektronischen 
Datenverarbeitung bei den Trägern der Sozial
versicherung und den Behörden der Kriegsopfer
versorgung hat sich die Praxis herausgebildet, 
einander von den Änderungen in den Leistungs
ansprüchen der Sozialversicherung bzw. der 
Kriegsopferversorgung durch übermittlung der 
Datenträger zu verständigen. Mit der vorgesehe-

nen Änderung soll die Bestimmung des § 458 
über die Hilfeleistungspflicht diesen geänderten 
Verhältnissen angepaßt werden. 

Zu § 472 a Abs. 1: 

Die Leistungserbringung in der Krankenver
sicherung der Beamten der österreichischen Bun
desbahnen auf Grund der Beitragseinnahmen 
nach der geltenden Rechtslage ist ab 1. Jänner 
1973 nicht mehr gesichert. Durch das den Än
derungen im § 472 a Abs. 1 und 2 zugrunde
liegende Finanzkonzept soU"die aktive Gebarung 
auch dieses Versicherungszweiges bis zum Jahre 
1977 gewährleistet werden. Das Nähere ist aus 
der dem Bericht beigedruckten Finanziellen Er
läuterung betreffend die Versicherung der Be
diensteten der dem öffentlichen Verkehr dienen
den Eisenbahnen zu entnehmen. 

Zu den§§ 478 und 479: 

Die Weiterentwicklung der gesetzlichen Pen~ 
sionsversicherung mit ihren beachtlichen Lei
stungsverbesserungen ließ die bei der Versicne
rungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen 
durchgeführte, im wesentlichen auf der Satzung 
der seinerzeitigen Reichsbahnversicherungsanstalt, 
Abteilung B, fußende zusätzliche Pensionsver
sicherung entbehrlich erscheinen. Dazu kommt, 
daß schon in der Vergangenheit mehr als 80% 

der Mitglieder ausgeschieden sind, weil sie in ein 
Beamtendienstverhältnis übernommen worden 
waren. Seit Inkrafttreten des ASVG mußte über
dies eine Vorschußregelung getroffen werden, 
weil die neuen Bemessungsvorschriften die bis 
dahin geübte Gegenüberstellung der Leistungen 
aus der zusätzlichen Pensionsversicherung mit 
den auf das Jahr 1945 rückprojizierten An
sprüchen aus der gesetzlichen Pensionsversiche
rung nicht mehr zuließen und damit nur mehr 
die Mindestleistungen in einer Höhe von S 30'
hätten gewährt werden können. Für das Aus-' 
laufen der zusätzlichen Pensionsversicherung zum 
31. Dezember 1972 sprachen sich sowohl die Ge
neraldirektion der Osterreichischen Bundesbahnen 
als Dienstgeber als auch die Gewerkschaft der 
Eisenbahner als Vertretung der Dienstnehmer 
aus. Nach den angestellten Berechnungen wird das 
vorhandene Vermögen ausreichen, u~ den Mit
gliedern der zusätzlichen Pensionsversicherung 
und dem Dienstgeber die geleisteten Beiträge zu
rückzuzahlen sowie die bereits zuerkannten Lei
stungen durch die Versicherungsanstalt der öster
reichischen Eisenbahnen, die die gesamte AbWIck
lung übernimmt, weiter zu gewähren. 

Das Auslaufen der zusätzlichen Pensionsver
sicherung bei der Versicherungsanstalt der öster
reichischen Eisenbahnen macht die Aufhebung 
des § 478 sowie eine Reihe von Zitierungsände
rungen notwendig. 

Wegen der Aufhebung der Bestimmungen des 
§ 478 Abs. 2, die gemäß § 479 Abs. 1 auch für 
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die zusätzliche Pensionsversicherung bei Privat
bahnunternehmungen galten, muß im § 479 
Abs. 2 ASVG eine entsprechende Regelung auf
genommen werden. 

Die übergangsbestimmungen stellen die wei
tere Gewährung der bis 31. Dezember 1972 zu
erkannten laufenden Leistungen aus der zusätz
lichen Pensionsversicherung sicher, wobei auch 
die bisherige Regelung, die Krankenversicherung 
betreffend, beibehalten wurde. 

gleichszulagenrecht vorgesehenen Form, berück
sichtigt wurden. In der in der Regierungsvorlage 
vorgesehenen Fassung des Ausgleichszulagen
rechtes wird der Begriff des Gesamteinkommens 
nicht mehr verwendet. Um den gewün~chten 
Effekt herbeizuführen, ist es erforderlich, auf die 
die Berücksichtigung von Unterhaltsansprüchen 
zwischen Ehegatten regelnde Bestimmung des 
§ 76 Abs. 3 in der Fassung der Regierungsvorlage 
Bezug zu nehmen. 

Abweichend von .der in der Satzung vorge- Zu Art. VI Abs. 30: 
sehenen Erstattungsmöglichkeit im Ausmaß von Der Verzicht auf die Einräumung von Lei-
900/0 der vom Versicherten geleisteten Beiträge stungsansprüchen im Bereich der Unfall- und 
werden vorliegend die gesamten Beiträge (an Pensionsversicherung für die Lebensgefährtin 
Dienstgeber un,d Dienstnehmer) zurückbezahlt. (den Lebensgefährten) macht auch die über-

Die For~zahlung erfaßt sowohl die bereits be- gangsregelung des Abs. 30 in der Fassung der 
scheidmäßig zuerkannten Zusatzpensionen als Regierungsvorlage entbehrlich. 
auch die seit Inkrafttreten des ASVG gewährten Der neue Abs. 30 enthält zunächst die Rege
Vorschüsse, deren Höhe nunmehr endgültig fest- lung, die in der Regierungsvorlage im Abs. 31 
gelegt wurde. Ferner wird vorgesehen, daß nach vorgesehen war. Die Zitierungen wurden ent
Beziehern einer Alters- oder Invaliditätspension, sprechend geändert. Zur Vermeidung von Miß
die nach dem 31. Dezember 1972 sterben, Wit- verständnissen wurde der Ausdruck "Auszah
wen- und Waisen-Zusatzpensionen gew~hrt wer- lungsbetrag" durch den Ausdruck "Betrag an 
den können. Die Abfindung im Falle der Wieder- Ausgleichszulage" ersetzt. 
verehelichung einer im Leistungsbezug steh~nden Die Neufassung bringt darüber hinaus in Ver-
Witwe wird beibehalten. bindung mit Abs. 31 Jit. a zum Ausdruck, daß 

Die Bestimmungen des Ersten Teiles des die Bezieher einer nach den übergangsbestim
ASVG - in Frage kommen hier vor allem die mungen weiter gewährten Ausgleichszulage nicht 
§§ 8 Abs. 1 Z. 1 lit. b, 26 Abs. 1 Z. 4 lit. c, nur in den Genuß der jeweiligen Pensionsanpas-
73 Abs. 6, die Vorschriften des Abschnittes VI sungen kommen sollen, sondern daß auch der 
des Ersten Teiles über die Leistungsanspruche jeweils gew;Ihrte Betrag an Ausgleichszulage der 
und des Siebenten Teiles des ASVG sollen künftig jährlichen Anpassung unterliegen. 
sinngemäß Anwendung finden. Bei Anwendung des Abs. 30 wird zunächst 

Die Schaffung eines Unterstützungsfonds der 'festzuhalten sein, welcher Betrag an Ausgleichs
zusätzlichen Pensionsversicherung soll die bisher zulage nach den neuen Bestimmungen des Aus
bestandene Lücke - es mußten etwa bei einer gleichszulagenrechtes (Art. IV Z. 39) gebührt. 
Weitergewährung der Waisenpension über das Sodann wird der Betrag an Ausgleichszulage, der 
18. Lebensjahr hinaus die Mittel für eine ana- am 31. Dezember 1972 gebührte, um 9 v. H. zu 

,loge Weitergewährung der Leistung in der zu-. erhöhen und mit dem Betrag zu vergleichen sein, 
sätzlichen Pensionsversicherung aus dem U-Fonds der nach den neuen Bestimmungen des Aus
der gesetzlichen Pensionsversicherung genom- gleichszulagenrechtes (Art. IV Z. 39) gebührt. 
men werden _ beseitigt werden. übersteigt der am 31. Dezember 1972 gebührende 

und um 9 v. H. erhöhte Betrag an Ausgleichs-
Sofern nach Erbringung aller Leistungen aus zulage den Betrag an Ausgleichszulage, der nach 

der zusätzlichen Pensionsversicherung ein Ver- den ab 1. Jänner 1973 geltenden Bestimmungen 
mögensrest verbleibt, soll er der gesetzlichen Pen- gebührt, so ist die Ausgleichszulage in deI' Höhe 
sionsversichening zufallen, die dafür die - kaum des am 31. Dezember 1972 gebührenden und um 
notwendig werdende - Ausfallhaftung über- 9 v. H. erhöhten Betrages weiter zu gewähren. 
nimmt. Solange der nach den ab 1. Jänner 1973 geltenden 

Zu Art. VI Abs. 16: 

Bei den in früheren Novellen (z. B. 14.,21. und 
23. Novelle zum ASVG) ehthaltenen Bestimmun
gen betreffend die Aufwertung von Beitrags
grundlagen in der Weiterversicherung in der 
Pensionsversicherung stimmte der Begriff "Ge
samteinkommen" mit dem im Ausgleichszulagen
recht verwendeten gleichen Ausdruck überein. 
Dadurch wurde auch bewirkt, daß Unterhalts
ansprüche zwischen Ehegatten in der im Aus-

Bestimmungen gebührende Ausgleichszulagen-
betrag niedriger wäre, als jener dynamisierte Be
trag an Ausgleichszulage, der nach Abs. 30 weiter 
zu gewähren ist, kann eine Minderung der weiter 
zu gewährenden Ausgleichszulage nur nach den 
Vorschriften des Abs. 31 erfolgen. Nach Abs. 31 
mindert sich die Ausgleichszulage nur in d~m 
Ausmaß, das sich aus einer Anderung des für die 
Höhe der Ausgleichszulage maßgebenden Sach
verhaltes ergibt. Zu diesem maßgebenden Sach
verhalt gehört insbesondere der Pensionsbezug 
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und das aus den übrigen Einkünften des Pensions
berechtigten und seines Ehegatten (seiner Ehe
gattin) erwachsende Nettoeinkommen. Auch die 
auf Grund der Bestimmungen des § 292 Abs. 5 
bis 8 ermittelten Einkünfte aus der Bewirtschaf
tung oder übergabe eines land(forst)wirtschaft
lichen Betriebes gehören zu dem für die Höhe 
der Ausgleichszulage maßgebenden Sachverhalt. 
Nach lit. a und b des Abs. 31 gelten aber zwei 
Arten von Sachverhaltsänderungen nicht als 
solche 1'i.nderungen des Sachverhaltes, die zu 
einer Minderung des nach Abs. 30 weiter zu ge
währenden Betrages an Ausgleichszulage führen. 
Die unter lit. a vorgesehene Ausnahme der "Er
höhung einer L~istung aus der gesetzlichen So
zialversicherung duf Grund der Pensions(Renten)
anpassung" soll I bewirken, daß Bezieher eines 
nach Abs. 30 weiter gewährten Betrages an Aus
gleichszulage in den Genuß der jeweils mit 1. Jän-

. ner wirksam werdenden Pensionsanpassung kom
men. Unter "Leistungen aus der gesetzlichen So
zialversicherung" werden insbesondere auch Zu
schußrenten zu verstehen sein. Nach dem Wort
laut der lit. a sind nicht nur solche Leistungen 
aus der gesetzlichen Sozialversicherung, die der 
Bezieher einer Ausgleichszulage selbst empfängt, 
sondern auch die seinem Ehegatten (seiner Ehe
gattin) zukommenden Leistungen erfaßt. 

Durch die neue Bestimmung. der lit. b soll 
klargestellt werden, daß eine Einkommensminde
rung nicht als eine solche 1'i.nderung des maß
gebenden Sachverhaltes anzusehen ist, die zu 
einer Minderung der weiter zu gewährenden 
Ausgleichszulage führen könnte. Eine Minderung 
des Einkommens ist zwar eine maßgebende 1'i.n
derung des Sachverhaltes, die eine Neufeststel
lung des Anspruches auf Ausgleichszulage gemäß 
§ 296 erforderlich macht. Solange aber der nach 
den ab 1. Jänner 1973 geltenden Bestimmungen 
gebührende Ausgleichszulagenbetrag niedriger 
wäre, als jener Betrag, der nach Abs. 30 weiter 
zu gewähren ist, kann jedoch, wie schon ausge
führt, eine Minderung des Ausgleichszulagen
betrages nur nach den Vorschriften des Abs. 31 
. erfolgen. Nach diesen Vorschriften (lit. b) ist 
aber eine Minderung der weiter zu gewährenden 
Ausgleichszulage auf Grund einer Einkommens
minderung ausdrücklich ausgeschlossen. Anderer
seits wird auch eine Einkommensminderung so 
lange nicht zu einer Erhöhung der Ausgleichs
zulage führen, als der nach Abs. 30 weiter ge
währte Betrag den Betrag übersteigt, der nach 
den ab 1. Jänner 1973 geltenden Bestimmungen 
gebührt. 

Im Abs. 32 in der Fassung der Regierungs
vorlage wurde auch auf die Fälle einer Minde~ 
rung der Ausgleichszulage Bedacht genommen, 
die sich aus der Anwendung des § 73 Abs. 5 in 
der Fassung des Art. I Z. 45 und aus der An
wendung einkommensteuerrechtlicher Vorschrif
ten ergeben. Die im Art. I Z. 45 vorgesehene 

itnderung des § 73 Abs. 5, wonach in Zukunft 
die Ausgleichszulage in die Grundlage für die 
Bemessung des Krankenversicherungsbeitrages 
einbezogen wird, führt zwar zu einer Minderung 
des Auszahlungsbetrages, der aus Pension und 
Ausgleichszulage besteht, nicht aber unmittelbar 
zu einer Minderung des gewahrten Betrages an 
Ausgleichszulage, der zusammen mit der Pen
sion die Grundlage für die Bemessung des Kran
kenversicherungsbeitrages darstellt. Aus diesen 
Gründen el'schien die Anführung der Bestim
mungen des § 73 Abs. 5 in der Fassung des 
Art. I Z. 45 im Abs. 31 entbehrlich. Um aber 
keine Zweifel daran entstehen zu lassen, daß 
auch im Falle der Weitergewährung der am 
31. Dezember 1972 gebührenden Ausgleichszulage . 
der Krankenversicherungsbeitrag von der Pen
sion und der Ausgleichszulage zu bemessen sein 
wird, wurde die Bestimmung des Abs. 30 ent
sprechend ergänzt. Da auch allfällige Steuer
abzüge nicht den nach Abs. 30 gewahrten Betrag 
an Ausgleichszulage, sondern den Auszahlungs
betrag, bestehend aus Pension und Ausgleichs
zulage, mindern, konnte auf die Anführung der 
einkommensteuerrechtlichen Vorschriften 1m 
Abs. 31 gleichfalls verzichtet werden. 

Zu Art. VI Abs. 31: 

Der neue Abs. 31 enthält im wesentlichen die 
gleiche Regelung, die in der Regierungsvorlage 
im Abs. 32 vorgesehen war. 

Die unter lit. a vorgesehene Ergänzung der in 
der Regierungsvorlage vorgesehenen Regelung 
soll bewirken, daß Bezieher einer Ausgleichs
zulage, denen der nach den am 31. Dezember 
1972 in Geltung gestandenen Vorschriften ge
bührende Betrag an Ausgleichszulage gemäß 
Abs. 30 weiter gewährt wird, in deri Genuß der 
jeweils mit 1. Jänner wirksam werdenden Pen
sionsanpassung kommen. 

Zu Art. VI Abs. 32: 

Den übergangsbestimmungen der Abs. 29 bis 
32, in der Fassung der Regierungsvorlage, lag 
offensichtlich die Absicht zugrunde, daß nicht 
jede Anderung des Sachverhaltes bereits die neue 
Rechtslage voll wirksam werden lassen sollte. Im 
Falle einer durch die Anderung der Rechtsvor
schriften verursachten Minderung des Anspruches 
auf Ausgleichszulage sollte der nach den bisheri
gen Vorschriften weiter gewährte Ausgleichszu
lagenbetrag nur so weit reduziert werden, als dies 
in einer konkreten Anderung des Sachverhaltes 
begründet ist. Hinsichtlich allfälliger ?i-nderun
gen des Erwerbseinkommens oder des Pensions
bezuges des Ausgleichszulagenbeziehers erscheint 
diese Absicht durch die in der Regierungsvorlage 
vorgesehenen übergangsbestimmungen auch ver
wirklicht. Anders sieht das aber hinsichtlich all
fälliger Anderungen des Erwerbseinkommens 
und Pensiorisbezuges des Ehegatten (der Ehe-
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gattin) aus. Nach der gegenwartlgen Rechtslage 
wird nämlich das Einkommen des im gemein
samen Haushalt lebenden Ehegatten (der Ehe
gattin) - von dem Freibetrag in der Höhe des 
~ichtsatzes abgesehen - nur zu 28% erfaßt, 
während es nach der Regierungsvorlage mit 
1000/0 anzurechnen ist. Mit Eintritt einer Än
derung des Erwerbseinkommens oder Pensions
bezuges des im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Ehegatten - sei sie auch noch so geringfügig -
müßte nicht nur der Erhöhungsbetrag anstatt 
mit 28o/t} mit 1000/0 erfaßt, sondern darüber 
hinaus auch das bisherige Einkommen des Ehe
gatten statt zu 28% zur Gänze angerechnet wer
den.Das würde aber in vielen Fällen den Effekt 
der Wahrungsbestimmung mit einem Schlag 
beseitigen und zu einer Minderung oder zum 
Wegfall der weiter gewährten Ausgleichszulage 
führen. In einem neuen Abs. 32 soll daher vor
gesehen werden, daß sich in jenen Fällen, in 
denen eine Ausgleichszulage nach den Bestim
mungen des Abs. 30 weiter gewährt wird, bei 
einer Erhöhung des Einkommens des (der) im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten (Ehe
gattin) die Ausgleichszulage nur um 50 v. H. des 
Betrages vermindert, um den sich das Einkom
men des Ehegatten (der Ehegattin) erhöht. Das 
heißt mit anderen Worten, daß in den Fällen 
des Abs. 31 eine Anderung des Einkommens des 
Ehegatten nicht dazu führt, daß die neue Rechts
lage voll wirksam und damit der Effekt der 
Wahrungsbestimmung beseitigt wird. Der Betrag, 
um den sich das Einkommen des im gemein
samen Haushalt lebenden Ehegatten (der Ehe
gattin) erhöht, wird allerdings auch in jenen Fäl
len zu 50 v. H. dem Einkommen des Ausgleichs
zulagenbeziehers hinzuzurechnen sein, in denen 
nach der geltenden Rechtslage mit Rücksicht auf 
den Freibetrag in der Höhe des Richtsatzes für 
Pensionsberechtigte aus eigener Pensionsversiche
rung (§ 292 a) bisher überhaupt keine Anrech
nung des. Einkommens des Ehegatten (der Ehe
gattin) erfolgt ist. Eine Erhöhung der Pension 
des Ehegatten (der Ehegattin) auf Grund der 
mit 1. Jänner 1973 wirksam werdenden Pen
sionsanpassung wird zu keiner Minderung der 
nach Abs. 30 weiter gewährten Ausgleichszulage 
führen, da solche Pensionserhöhungen nach der 
lit. ades Abs. 31 nicht als Anderung des maß
gebenden Sachverhaltes im Sinne dieser Bestim
mung gelten. 

Da nach § 292 a des Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes in der derzeit noch geltenden 
Fassung die Pauschalanrechnung von Unterhalts
leistungen von einem um den Betrag des Richt
satzes für Pensionsberechtigte aus eigener Pen
sionsversicherung verminderten monatlichen 
'Nettoeinkommen zu erfolgen hat, während nach 
§ 294 Abs. 1 in der Fassung des Art. IV Z; 39 
das gesamte Nettoeinkommen Grundlage für die 
Anrechnung der dort vorgesehenen Hundertsätze 

ist, mußte auch Vorsorge dafür getroffen wer
den, daß der nach Abs. 30 weiter gewährte Be
trag an Ausgleichszulage .bei einer Änderung des 
Einkommens des Unterhaltspflichtigen nicht in 
einem höheren Ausmaß gemindert wird, als es 
der Änderung der tatsächlichen Verhältnisse ent
spricht. Es wurde daher hinsichtlich der Berück
sichtigung von Einkommensänderungen der 
Unterhaltspflichtigen eine ähnliche Regelung vor
gesehen, wie für die Fälle der Anderung des Ein
kommens des (der) im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Ehegatten (Ehegattin). 

Zu Art. VI Abs. 35: 

Durch die 28. Novelle zum ASVG wurden die 
für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage in 
der Pensionsversicherung, heranzuziehenden Bei
tragsgrundlagen mit Durchschnittswerten be
rücksichtigt. Wenngleich eine für die Erfüllung 
des Auftrages des Gesetzgebers notwendige Maß
nahme, nämlich auch die vor dem 1. Jänner 1972 
liegenden Beitragsgrundlagen so zu speichern, daß· 
sie den neuen Vorschriften entsprechend zur Er
mittlung der Bemessungsgrundlage herangezogen 
werden können, erst im Laufe der nächsten 
Jahre verwirklicht werden kann, erschien es den
noch zweckmäßig, auch in den Fällen, auf die 
im übrigen noch die alten Vorschriften anzu
wenden sind, für die Berechnung des überwei
sungsbetrages bzw. die Erstattung der Beiträge 
bereits das neue Recht heranzuziehen. 

Zu Art. VII Abs. 4: 

Die . in der Regierungsvorlage im Art. VII 
Abs. 4 vorgesehenen Wahrungsbestimmungen für 
Ansprüche auf Teilkrankengeld werden dem 
Grundsatz des "Ausleistens" gemäß auf sämt
liche Leistungsansprüche ausgedehnt. Als solche 
Leistungsansprüche kommen insbesondere der 
Anspruch auf höheres Kranken- u.nd Familiengeld 
in Betracht, das nach den Satzungen einiger 
Landwirtschaftskrankenkassen schon zu einem 
früheren Zeitpunkt gebührt, als nach den Sat
zungen der Gebietskrankenkassen (§ 141 Abs. 3 
ASVG). 

Zu Art. VIII Abs. 7: 

Nach der Regierungsvorlage (Art. VII und 
VIII) soll die Entsendung der Mitglieder der 
gemeinsamen überleitungsausschüsse den Inter
essenvertretungen obliegen, die auch die Ver
sicherungsvertreter in die Verwaltungskörper der 
beteiligten Sozialversicherungsträger entsenden. 
Im Sinne einer Vereinfachung des Bestellungs
vofganges erscheint es zweckmäßig, die Ent
sendung der Mitglieder unmittelbar den Vor
ständen der beteiligten Sozialversicherungsträger 
zu übertragen. Damit wird auch erreicht, daß 
die Bildung dieser, überleitungsausschüsse, die 
ihrer Konstruktion nach ebenfalls Organe der 
Selbstverwaltung sind, auch,völlig in der Ingerenz 

578 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)10 von 110

www.parlament.gv.at



578 der Beilagen 11 

der Selbstverwaltung der Sozialversicherung bleibt. 
Eine Änderung wurde auch hinsichtlich des Vor
sitzes in dem nach Art. VIII zu bildenden über
leitungsaüsschuß vorgenommen. Als Vorsitzender 
dieses Ausschusses soll nämlich von Gesetzes 
wegen der Präsident des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungsträger be
stimmt werden. Dies im Hinblick auf die Be
deutung, die diesem mehrere Versicherungs zweige 
berührenden Ausschuß für einen großen Bereich 
der Sozialversicherung zukommt. Damit wird 
auch die Möglichkeit geboten, die Gesamtinter
essen der Sozialversicherung bei den in diesem 
Ausschuß anzustellenden überlegungen entspre
chend . zu berücksichtigen. Weitere Änderungen 
betreffen ergänzende Regelungen hinsichtlich der 
Beteiligung der Vertretungen der Sozialversiche
rungsbediensteten an der Tätigkeit der über
leitungs ausschüsse sowie eine Beteiligung des nach 
Art. III Abs. 1 der 6. Novelle zum B-KVG er
richteten überleitungsausschusses, vertreten durch 
dessen Vorsitzenden, an der Tätigkeit des über
leitungsausschusses nach Art. VIII, soweit es sich 
um die übernahme von Bediensteten der Land
und Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungs
anstalt durch die Pensionsversicherungsanstalt der 
Arbeiter, die Allgemeine Unfallversicherungs
anstalt und die Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern handelt. 

Zu Art. XI Abs. 2: 

Es handelt sich um etwa 50 Bezieher einer 
Knappschaftspension, die diese Leistung während 
der Geltungsdauer des § 15 des Gesetzes über 
weitere Maßnahmen in der Reichsversicherung 
aus Anlaß des Krieges vom 15. Jänner 1941, 
DRGBl. I S. 34, zuerkannt erhielten, vor der 
Zuerkennung Versicherungslücken aufweisen und 
danach weder nach dem ASVG noch nach einem 
anderen Bundesgesetz weitere Versicherungszeiten 
erworben haben, sodaß die Anrechenbarkeit der 
Versicherungszeiten gemäß § 233 bzw. § 532 
Abs. 2 ASVG nicht gegeben ist. Dadurch können 
diese Personen mangels Erfüllung der allgemeinen 
Anspruchsvoraussetzungen nie mehr einen An
spruch· auf eine Knappschaftsvollpension oder 
eine Knappschaftsalterspension erwerben; sie 
bleiben dauern Knappschaftspensionsbezieher 
und gehören als solche nicht zu den Personen, 
denen gemäß § 105 a Abs. 1 ASVG bei Zutreffen 
der sonst dort angeführten Voraussetzungen ein 
Hilflosenzuschuß gebührt. Um auch diesem sehr 
kleinen Personenkreis einen Anspruch auf Hilf-
10senzusch\}ß zu ermöglichen, soll Art. XI eine 
entsprechende Ergänzung erfahren. 

Zu Art. XI Abs. 4: 

Im Zusammenhang mit der Neuregelung der 
Anspruchsvoraussetzungen auf die Witwen
pension durch die 25. Novelle, BGBL Nr. 385/ 

1970, ergaben sich Unbilligkeiten in den Fällen, 
in denen im Zeitpunkt des Wirksamkeitsbeginnes 
dieser Neuregelung (1. Jänner 1971) eine Ehe 
bereits bestand, und zwar nach den früher gel
tenden Bestimmungen, nicht aber auch nach den 
geänderten Bestimmungen ein Anspruch auf 
Witwenpension hätte entstehen können. Diese 
Unbilligkeiten sollen mit der vorgeschlagenen 
Schlußbestimmung beseitigt werden. 

Zu Art. XIII: 

Nach § 12 Albs. 3 lit. d des Arbeitslosenver
sicherungsgesetzes in der Fassung des Bundes
gesetzes BGBl. Nr. 3/1971, gilt nicht als arlbeits
los, wer einen land(forst)wirtschaftlichen. Betrieb 
bewirtschaftet, dessen nach den jeweils geltenden 
gesetzlichen Vorschriften festgestellter Einheits
wert den Betrag von 40.000 S übersteigt; hiebei 
sind die Werte von Wohngebäuden, die im Ein
heitswert enthalten sind - soweit sie den Ver
gleichswert übersteigen - nicht mit einzube
ziehen. Diese Regelung erscheint zunächst inso
weit üherholt, als durch das inzwischen in Kraft 
getretene Bundesgesetz vom 12. Mai 1971 über 
Maßnahmen auf dem Gebiet des Bewertungs
rechtes (Bewertungsgesetz-Novelle 1971), BGBl. 
Nr. 172, der das Normalmaß übersteigende 
Wohnungswert aus dem land- und forstwirt
schaftlichen Vermögen herausgenommen wurde. 

Weiters ist zu Iherücksichtigen, daß Nationalrat 
und Bundesrat anläßlich der Beschlußfassung 
über die Regierungsvorlage (215 der Beilagen 
XII. GP) betreffend Bundesgesetz, mit dem das 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958 neuerlich 
abgeändert wird (BGBl. Nr. 3/1971) mit Ent
schließung vom 19. Dezember 1970 rbzw. 21. De
zember 1970 den Bundesminister für soziale Ver
waltung aufgefordert haben, einheitliche Grund
lagen zur Erfassung des bäuerlichen Einkommens 
zwecks Anrechnung auf die Einkommensgrenzen 
in allen Bereichen der Sozialversicherung vorzu
bereiten. 

Das Harmonisieren der Bestimmungen der 
§§ 12 Albs. 3 lit. d und 25 a Abs. 3 Z. 4 des Ar
beitslosenversicherungsgesetzes sowie der in den 
Bestimmungen der §§ 22 Abs. 1, 29 Abs. 3 A 
und 29 Abs. 3 B des At"beitslosenversicherungs
gesetzes enthaltenen Vorschriften über die Fest
stellung des Einkommens. aus der Bewirtschaf
tung eines land(forst)wirtschaftlichen Betriebes 
mit der Bewertungsgesetznovelle 1971 und den 
einschlägigen Bestimmungen des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, des Gewerblichen 
Se'1bständigen-Pensionsversicherungsgesetzes und 
des Ba uern -Pensionsversicherungsgesetzes über 
die Ermittlung des Einkommens aus Land- und 
Forstwirtschaft soll einer Novelle zum Ar'beits
losenversicherungsgesetz vor~behalten bleiben. 
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12 578 der Beilagen 

Finanzielle Erläuterungen zu § 472a ASVG 
betreffend die Versicherung der Bediensteten der dem öffentlichen Verkehr dienenden Eisenbahnen 

ABSCHNITT. A 

Annahmen und Voraussetzungen 

Die vorliegenden Änderungen durch die 29. No
velle zum ASVG haben in finanzieller Hinsicht 
zum Ziel, eine praktisch ausgeglichene Gebarung 
der Krankenversichqung bei der Versicherungs
anstalt der österreichischen Eisenbahnen, Abtei
lung B, für einen fünf jährigen Zeitraum, d. s. die 
Jahre 1973 bis 1977, sicherzustellen. Hinsichtlich 
der Entwicklung der Gehaltsstufe 2 der Dienst
klasse V, von der der Finanzplan weitgehend 
abhängig sein wird, wurden folgende Annahmen 
getroffen: 

Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V 

Zeitpunkt Betrag 

1. 7. 1972 7.492 S 
1. 7. 1973 8.076 S 
1. 7. 1974 8.787 S 
1. 7. 1975 9.455 S 
1. 7. 1976 "'" .10.145 S 
1. 7. 1977 ...... 10.865 S 

Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr 

6,6% 
7'8% 
8'8% 
7'6% 
7'3% 
7,1% 

,Die relativen Steig~rungsraten wurden unter 
Berücksichtigung der 24. Novelle zum Gehalts
gesetz 1956 und der Vereinbarung vom 2. Sep
tember 1971 über die Wertsicherung der Gehalts
ansätze nach dem Verbraucherpreisindex 1966 
geschätzt. Nach dem Auslaufen der 24. Novelle 
(1. Juli 1975) wurde angenommen, daß das 
derzeitige System weitergeführt wird. 

Aus diesen Annahmen über die Entwicklung 
des Gehaltsansatzes V/2 ergeben sich nach
stehende HÖchst- und Mindestbeitragsgrundlagen: 

ab 1. 7. 1974 .. 
1. 7. 1975 .. 
1. 7. 1976 .. 
1.7.1977 .. 

Höchst
beitragsgrundlage 

8.500 S 
9.300 S 

10.100 S 
10.900 S 

Mindest-
beitragsgrundlage 

1.700 S 
1.860 S 
2.020 S 
2.180 S 

Ab Mitte 1977 erreicht die Höchstbeitrags
grundlage wieder annähernd dieselbe Relation 
zum Gehaltsansatz V /2, wie sie im Jänner 1970 
bei Einführung der Höchstbeitragsgrundlage mit 
dem Betrag von 6200 S bestanden hat. 

Die Voraus berechnung geht darüber hinaus 
von der Voraussetzung aus, daß die durch die 
29. Novelle geschaffene Rechtslage bis zum 
Jahre 1977 ungeändert bleibt' und daß sich die 
Ausgaben der Krankenversicherung im lang
jährigen Trend der sechziger Jahre weiterent
wickeln. 

ABSCHNITT B 

Finanzielle Lage der Krankenversicherung 
bei der Versicherungsanstalt der österreichi

schen Eisenbahnen, Abteilung B 

1. Statistische Daten 

Die Tabellen 1,2 und 3 enthalten die für die 
Vorausberechnung wichtigsten Elemente, näm
lich die Annal:1men über die Zahl der Versicherten 
und die Höhe der durchschnittlichen monatlichen 
Beitragsgrundlagen. 

In Tabelle 1 wurde die Zahl der Versicherten 
aus der V~rgangenheit mit praktisch gleich
bleibender Tendenz einer leichten Abnahme 
weitergeführt. 

Für die Entwicklung der durchschnittlichen 
monatlichen Beitragsgrundlagen (ohne Sonder
zahlungen) wurden unter Berücksichtigung der 
Erhöhung der Bezugsansätze nach den eingangs 
angeführten Annahmen, der Kundmachungdes 
Bundesministers für Verkehr über die Neben~ 
gebührenzulage und der jeweiligen Höchst
beitragsgrundlagen die Grundzähiungen des 
Jahres 1971 extrapoliert (Tabelle 2). 

Die Tabelle 3 enthält die durchschnittlichen 
monatlichen Beitragsgrundlagen (ohne Sönder
zahlungen) unter Berücksichtigung der 29. No
velle. 

Vori den finanziellen Auswirkungen der vor
liegenden Änderungen .sind in der Vorausberech-

';. Tabelle 1 

';. Tabelle 2 

. / . Tabelle 3, 
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nung insbesondere die nachstehenden Punkte be
rücksichtigt: 

1. Ab 1. Jänner 1973 Erhöhung des monatli
chen Höchstbetrages der Beitragsgrundlage 
von 6200 Sauf 7500 S; in den folgenden 
Jahren jeweils zum 1. Juli etappenweise 
Anhebung des Höchstbetrages der Beitrags
grundlage bis zum vollen Betrag des Ge
haltsansatzes der Gehaltsstufe 2 der Dienst
klasse V ab dem Jahre 1977 (§ 472 a Abs. 1). 
Bindung der Mindestbeitragsgrundlage an 
die Höchstbeitragsgrundlage mit 20 v. H. 
der Höchstbeitragsgrundlage. 

2. Ab 1. Jänner 1974 Erhöhung des Beitrags
satzes in der Krankenversicherung bei der 
Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen, Abteilung B, von 6·2 v. H. 
auf 6·7 v. H. und ab 1. Juli 1976 von 6~7v. H. 
auf 7·0 v. H. (§ 472 a Abs. 2). 

3. Ab Jänner 1973 Erhöhung der Rezeptgebühr 
von 5 Sauf 6 S (§ 136 Abs. 3). 

4. Ab 1. Jänner 1973 Möglichkeit der Gewäh
. rung von freiwilligen sozialen Zuwendun

gen an die Gesamtheit der Bediensteten des 
Versicherungsträgers (§ 31 Abs. 3 Z. 3). 

5. Ab 1. Jänner 1974 Einführung von Gesun
denuntersuchungen zur Früherkennung von 
Krankheiten; im Jahre 1974 Verwendung 
von 0·1 v. H., ab dem Jahre 1975 von 0·2 v.H. 
der Summe der Beitragsgrundlagen zuzüg
lich der beitragspflichtigen Sonderzahlungen 
im letzten vorangegangenen Geschäftsjahr 
(§ 472 Abs. 2 Z. 4). 

2. Gebarungsergebnisse 

Den Berechnungen wurden die Entwicklung 
der Ausgaben in den sechziger Jahren, die end
gültigen Gebarungsergebnisse des Jahres 1971 
und der Voranschlag des Jahres 1972 der Ver
sicherungsanstalt der österreichischen Eisenbah-

nen sowie die schon dargelegten Voraussetzungen 
und Annahmen zugrundegelegt. 

Die beigeschlossene Tabelle 4 enthält die Aus
gaben und Einnahmen nach der derzeitigen 
Gesetzeslage, jedoch ohne die Ausgaben für· die 
erweiterte Heilbehandlung und den Beitrags
zuschlag für die erweiterte Heilbehandlung. 

Die Tabelle 5 enthält die Mehrausgaben und 
Mehreinnahmen durch die Änderungen der 
29. Novelle, die Mehreinnahmen an Beiträgen 
untergeteilt, primär in Mehreinnahmen durch die 
Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage sowie 
hernach Mehreinnahmen durch Beitragssatz
erhöhungen. Bei den Mehrausgaben sind die 
voraussichtlichen Kosten für die Gesunden
untersuchungen nicht in Rechnung gestellt, weil 
sie aus heutiger Sicht nicht abgeschätzt werden 
können. 

Die Tabelle 6 gibt die voraussichtliche Ge
barung der Krankenversicherung bei der Ver
sicherungsanstalt der österreichischen Eisenbah
nen, Abteilung B, wieder, wie sie auf Grund der 
29. Novelle erwartet werden kann. Wie in 
Tabelle 4 sind die Ausgaben und Einnahmen für 
die erweiterte Heilbehandlung nicht enthalten. 
Die Tabelle enthält in Spalte 4 für jedes Kalender
jahr jene Beträge, die für die Gesundenunter
suchungen zu verwenden sind. 

Von 1973 bis 1977 ergibt die Summe der in 
Tabelle 6 ausgewiesenen Gebarungserfolge bei 
einer Einnahmensumme von 3924 Millionen 
Schilling und einer Ausgabensumme von 
3878 Millionen Schilling einen absolut und 
relativ bescheidenen Mehrertrag von 46 Millionen 
Schilling, d. s. 1·2% der Einnahmensumme. Das 
fünfjährige Finanzierungskonzept der 29. Novelle 
kann daher nur dann die Gebarung der Kranken
versicherung sicherstellen, wenn die Versiche
rungsanstalt der österreichisehen Eisenbahnen 
Ausgaben nur im unbedingt notwendigen Aus
maß tätigt. 

./. Tabelle 4 

./. Tabelle 5 

./. Tabelle 6 
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14 578 der Beilagen 

Tabelle 1 

Krankenversicherung bei der Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen, 

Abteilung B 

Zahl der Versicherten 

Aktive Beamte Pensionisten Zusammen. 

1969 ................ 60.151 82.877 143.028 
1970 ................ 58.496 82.817 141.313 
1971 ................ 57.947 82.412 140.359 
1972 ................ 57.500 82.000 139.500 

1973 ................ 57.100 81.400 138.500 
1974 ................ 56.800 80.700 137.500 
1975 ..... : .......... 56.600 79.900 136.500 
1976 ................ 56.500 79.000 135.500 
1977 ................ 56.500 78.000 134.500 

Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr 
absolut relativ 

-1.206 
-1.715 
- 954 
- 859 

-1.000 
-1.000 
-1.000 
-1.000 
-1.000 

-0,84% 
-1,20% 

. -0,68% 
-0,61% 

-0·72% 
-0,72% 
-0,73% 
-0,73% 
-0'74% 

Tabelle 2 

Krankenversicherung bei der Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen, 

Abteilung B 

Durchschnittliche Beitragsgrundlagen ohne Sonderzahlungen ohne Berücksichtigung der 29. Novelle 

Aktive Beamte Pensionisten 
monadicher Steigerung monadicher Steigerung 

Betrag gegenüber dem Vorjahr Betrag gegenüber dem Vorjahr 
absolut relativ absolut relativ 

1969 ......... 4.516 S 2.663 S 
1970 ......... 4.937 S , +421 S 9·3% 2.923 S +260 S 9·8% 
1971. ........ 5.313 S +376 S 7·6% 3.195 S +272 S· 9·3% 
1972 ......... 5.572 S +259 S 4,9% 3.474 S +279 S 8·7% 

1973 ......... 5.771 S +199 S 3,6% 3.785 S +311 S 9,0% 
1974 ......... 5.953 S +182 S 3,2% 4.111 S +326 S 8·6% 
1975 ......... 6.081 S +128 S 2'2% 4.460 S +349 S 8·5% 
1976 ......... 6.148 S + 67 S 1-1% 4.645 S +185 S 4·1% 
1977 ......... 6.175 S + 27 S 0·4% 4.822 S +177 S 3·8% 

Tabelle 3 

Klankenversicherung bei der. Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen, 

Abteilung B 

Durchschnittliche Beitragsgrundlagen ohne Sonderzahlungen unter Berücksichtigung der 29. Novelle 

Aktive Beamte Pensionisten 
monadicher Steigerung monadicher Steigerung 

Betrag gegenüber dem Vorjahr Betrag gegenüber dem Vorjahr 
absolut relativ absolut relativ 

1973 ......... 6.190 S +618 S 11-1% 3.823 S +349 S 10·0% 
1974 ......... 6.686 S +496 S 8,0% 4.238 S +415 S 10·9% 
1975 ......... 7.281 S +595 S 8,9% 4.695 S +457 S 10·8% 
1976 ......... 7.849 S +568 S 7,8% 5.042 S +347 S 7·4% 
1977 ......... 8.429 S +580 S 7,4% 5.405 S +363 S 7·2% 
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578 der Beilagen 15 

Tabelle 4-

Gebarung der Krankenversicherung bei· der Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen, Abteilung B 

derzeitige Gesetzeslage . 
(ohne Ausgaben und Einnahmen für die erweiterte Heilbehandlung) 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Ausgaben: 

Versicherungsleistungen 504 
Übrige Ausgaben ...... . . . . 35 

Gesamtausgaben... 539 

Einnahmen: 

Beiträge. der Versicherten 496 
Übrige Einnahmen..... ... . 51 

Gesamteinnahmen. .. 547 

Gebarungserfolg . . . . . . . . . . . . . + 8 

550 
37 

587 

525 
53 

578 

- 9 

Millionen Schilling 

602 
40 

642 

553 
54 

607 

- 35 

659 
43 

702 

581 
54 

635 

- 67 

721 
"47 

768 

608 
55 

663 

-105 

789 
51 

840 

620 
57 

677 

-163 

864 
55 

919 

630 
59 

689 

-230 

Tabelle 5 

Krankenversicherung bei der Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen, 
Abteilung B 

Mehrausgaben und Mehreinnahmen durch die 29. Novelle zum ASVG 

1973 1974 1975 1976 1977 

Millionen Schilling 

Mehrausgaben: 

Bestattungskostenbeitrag ............... 0·1 0·2 0·3 0·5 0·8 
Freiwillige soziale Zuwendungen an 

Bedienstete .......................... 0·8 0·9 1·0 1-1 1·2 

Summe der Mehrausgaben ... 0·9 1-1 1·3 1·6 2·0 

Mehreinnahmen: 

Beitragsmehreinnahmen durch Erhöhung 
der Höchstbeitragsgrundlage .......... 23·5 45·0 75·3 110·6 150·0 

Beitragsmehreinnahmen durch Erhöhung 
des Beitragssatzes ................... 50·5 55·1 77·3 100·5 

Mehreinnahmen durch Erhöhung der 
Rezeptgebühr ........................ 3·5 3·6 3·7 3·8 3·8 

Mehreinnahmen durch Erhöhung des 
Pauschbetrages nach § 319 a ........... 1·1 1·7 2·4 3·1 3·8 

Mehreinnahmen durch vermehrte Ver-
mögenserträgnisse ................... 1-1 2·7 3·0 3·0 

Summe der Mehreinnahmen ... 28·1 101·9 139·2 197·8 261-1 

Nettomehreinnahmen ..................... 27·2 100·8 137·9 196·2 259·1 
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16 578 der Beilagen 

Tabelle 6 

Gebarung der Krankenversicherung bei der Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen, Abteilung B 

auf Grund der 29. Novelle zum ASVG 
(ohne Ausgaben und Einnahmen für die erweiterte Heilbehandlung) 

Ausgaben Einnahmen abzüglich gebundene verbleibende Gebarungs-
Einnahmen für Emnahmen erfolg 

Gesundenuntersuchung 
1 2 3 4 5 6 

Millionen Schilling 

1973 .................... 643 635 635 -8 
1974 .................... 703 737 9 728 +25 
1975 ..................... 769 802 20 782 +13 
1976 .................... 842 875 22 853 +11 
1977 .................... 921 950 24 926 +5 
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578 der Beilagen 17 

Infolge der finanziellen Entwicklung seit Jahresbeginn sind die Finanziellen Erläuterungen 
der Regierungsvorlage überholt. ,Der Ausschuß verlieh seinem Einverständnis Ausdruck, daß die 
folgenden, vom Bundesministerium für soziale Verwaltung vorgelegten Finanziellen Erläuterun
gen dem Ausschußbericht beigedruckt werden sollen: 

Finanzielle Erläuterungen 

I. Vorbemerkung 

Bei der Erstellung der finanziellen Erläuterun
gen zur Regierungsvorlage stand lediglich die 
wirtschaftliche Entwicklung der ersten Monate 
des Jahres 1972 zur Verfügung. Es hat sich nun
mehr gezeigt, daß diese Entwicklung wesentlich 
günstiger verläuft, als damals erwartet werden 
konnte. Die vorliegende Neuberechnung berück
sichtigt nunmehr die wirtschaftliche Entwicklung 
bis zum Herbst 1972. Auf Grund dieser Ent
wicklung können auch die Jahre 1973 bis 1977 
in der Neuberechnung günstiger eingeschätzt 
werden, vor allem hinsichtlich der Entwicklung 
der Zahl der PHichtversicherten und der jährlichen 
Steigerungsraten der durchschnittlichen Beitrags
grundlagen inklusive Sonderzahlungen. 

Die beigefügten übersichten 1 bis 3 enthalten 
die neuen gemeinsamen Voraussetzungen des Ab
schnittes A der Regierungsvorlage. Die jährliche 
Steigerung der Zahl der Pflichtversicherten in der 
Pensionsversicherung kann für 1972 anstatt 
29.200 mit 51.900, für 1973 anstatt 20.000 mit 
45.800 und für 1974 anstatt 25.000 mit 26.500 
angenommen werden. Dadurch kann auch eine 
geringfügige Erhöhung der Zahl der Pensionen 
in der Pensionsversicherung erwartet werden. 
Die jährlichen Steigerungsraten der durchschnitt
lichen Beitragsgrundlagen inklusive Sonderzah
lungen können ebenfalls günstiger angenommen 
werden, zumal für 1972 eine Steigerungsrate von 
10·7% anstatt 10,0% erwartet werden kann. Eine 
reale Wachstumsrate des Bruttonationalproduktes 
von jährlich mehr als 5% rechtfertigt es auch, die 
jährlichen Steigerungsraten der durchschnittlichen 
Beitragsgrundlagen inklusive Sonderzahlungen 
für die Pensionsversicherung ab dem Jahre 1974 
mit 9% in Rechnung zu stellen. Diese Annahmen 
für die Pensionsversicherung haben zwangs
läufig auch Auswirkungen auf die Kranken
versicherung. Die geänderten Annahmen über die 
"Lohnentwicklung" haben auch Erhöhungen der 
Richtzahlen (Anpassungsfaktoren) und der monat
lichen Höchstbeträge der allgemeinen Beitrags
grundlage zur Folge. Die kumulierten Anpas
.sungsfaktoren ab 1973 ergeben nach der Regie-

rungsvorlage für 1977 eine Erhöhung von 46,5% 
gegenüber nunmehr 50·2%. 

11. Krankenversicherung 

Die beigefügten Tabellen 1 bis 4 entsprechen 
ihrem Aufbau nach den gleichen Tabellen der 
Regierungsvorlage. Die Übersichten 4 und 5 
entsprechen den jeweiligen Angaben im Ab
schnitt B der Regierungsvorlage. Es zeigt sich 
auch auf Grund der Neuberechnung, daß die Aus
gaben überproportional steigen. 

Von 1973 bis 1977 ergibt nunmehr die Summe 
der in Tabelle 4 ausgewiesenen Gebarungserfolge 
bei einer Einnahmensumme von 84.168 Mil
lionen Schilling und einer Ausgabensumme von 
82.036 Millionen Schilling nur einen absolut und 
relativ bescheidenen Mehrertrag von 2.132 Mil
lionen Schilling (2'5% der Einnahmensumme). 
Von diesem Mehrertrag unterliegen von 1974 
bis 1977 der Bindung nach § 118 a insgesamt 
1.174 Millionen Schilling, sodaß den Versiche
rungsträgem für den fünf jährigen Zeitraum der 
Vorausberechnung praktisch nur 958 Millionen 
Schilling (1,1 % der Einnahmensumme) zur freien 
Verfügung bleiben. 

IH. Unfallversicherung 

Die beigefügten Tabellen 5 bis 7 sind analog 
den entsprechenden Tabellen der Regierungs-· 
vorlage gestaltet. Die übersichten 6 und 7 ent
sprechen den jeweiligen Angaben im Abschnitt C 
der Regierungsvorlage. 

Die neuberechnete Gebarung der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt auf Grund der 29. No
velle (Tabelle 6) zeigt, daß die Summe der Mehr
erträge von 1973 bis 1977 nunmehr 1.136 Mil
lionen Schilling anstatt 681 Millionen Schilling 
nach der Regierungsvorlage betragen wird. Die 
Neuberechnung der Gebarung der landwirtschaft
lichen Unfallversicherung auf Grund der 29. No
velle (Tabelle 7) ergab keine wesentliche Ände
rung gegenüber der Regierungsvorlage . 

2 
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18 578 der Beilagen 

IV. Pensionsversicherung 

Die beigefügten Tabellen 8 bis 10 sind ebenfalls 
analog den entsprechenden TabelIen der Regie
rungsvorlage gestaltet. Die Übersichten 8 bis 11 
entsprechen den jeweiligen Angaben im Ab
schnitt D der Regierungsvorlage. 

Übersicht 8 zeigt, daß nunmehr die Steigerungs
raten der Ausgaben wegen der höheren An
passungsfaktoren etwas größer sind als in der 
Regierungsvorlage. Dasselbe Bild zeigen die 
Steigerungsraten der Einnahmen auf Grund der 
verbesserten Annahmen über die Entwicklung 
des "Lohnniveaus" . Ab 1975 sind die Steige
rungsraten der Gesamteinnahmen größer als die 
der Gesamtausgaben. Die Übersicht 9 zeigt, daß 
nunmehr das Deckungsverhältnis durch Eigen
mittel etwas günstiger erwartet werden kann - sei 
es ohne oder mit NoveIIe. Ohne Berücksichtigung 
der Novelle würde die gebundene Rücklage 
Ende 1977 einen Betrag von 22·3 Milliarden 
Schilling oder das Siebenfache des monatlichen 

Pensionsaufwandes in diesem Jahr erreichen. Unter 
Berücksichtigung der Novelle beträgt Ende 1977 
die gebundene Rücklage 3.054 Millionen Schil
ling oder knapp einen monatlichen Pensions
aufwand dieses Jahres. Der gegenüber der Re
gierungsvorlage geringere Stand ergibt sich 
dadurch, daß die Pensionsversicherungsanstalt 
der Angestellten ab 1974 keinen Anspruch auf 
Bundesbeitrag hat und von der Verpflichtung der 
Zuführung an die gebundene Rücklage befreit ist. 
Die übersicht 10 enthält die voraussichtliche Ent
wicklung der Richtsätze für Ausgleichszulagen
empfänger nach den drei wichtigsten Positionen, 
geteilt in ohne und mit Berücksichtigung der 
Novelle. Die Übersicht 11 gibt Aufschluß über 
die relative Höhe des Bundesbeitrages auf Grund 
der Novelle, der ab 1973 ohne Novelle einheitlich 
29% der Gesamtausgaben ohne Ausgleichs
zulagen und Wohnungsbeihilfen betragen hätte .. 
Überdies enthält diese Übersicht eine Entwicklung 
des Bundesbeitrages und die Entlastung des 
Bundeshaushaltes durch die Novelle. 

übersicht 1 

Pflichtversicherte in de~ Pensionsversicherung 

Arbeiter Anges~ellte 

1970 .......... . 
1971 .......... . 
1972 .......... . 

1973 .......... . 
1974 .......... . 
1975 .......... . 
1976 .......... . 
1977 .......... . 

1,345.400 
1,368.200 
1,381.800 

1,395.000 
1,396.500 
1,397.500 
1,398.500 
1,399.500 

713.500 
752.600 
790.900 

823.500 
848.500 
872.500 
896.500 
920.500 

Pensionen in der Pensionsversicherung 

Anzahl 

1970 1,015.441 
1971 1,032.596 
1972 1,047.850 

1973 1,062.350 
1974 1,074.500 
1975 1,084.750 
1976 1,093.000 
1977 1,099.000 

Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr 

absolut relativ 

+20.435 2,05% 
+17.155 1,69% 
+15.254 1,48% 

+14.500 1,38% 
+12.150 1'14% 
+10.250 0,95% 
+ 8.250 0·76% 
+ 6.000 0,55% 

Zusammen 

2,058.900 
2,120.800 
2,172.700 

2,218.500 
2,245.000 
2,270.000 
2,295.000 
2,320.000 

Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr 
absolut relativ 

+31.100 
+61.900 
+51.900 

+45.800 
+26.500· 
+25.000 
+25.000 
+25.000 

1·53% 
3,01% 
2,45% 

2'11% 
1·19% 
1-11% 
HO% 
1'09% 

Auf 1000 Pflichtversicherte entfaIIen 

1970 
1971 
1972 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

493 Pensionen 
487 Pensionen 
482 Pensionen 

..................... ·479 Pensionen 
479 Pensionen 
478 Pensionen 

..................... 476 Pensionen 
474 Pensionen_ 
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578 der Beilagen 19 

übersicht 2 

Durchschnittliche Beitragsgrundlagen inklusive Sonderzahlungen 

Krankenversicherung 
Pensionsversicherung ohne mit 

Berücksichtigung der Novelle 
Steigerung gegenüber Steigerung gegenüber Steigerung gegen-

monat!. dem Vorjahr monat!. dem Vorjahr monat!. über dem Vorjahr 
Betrag absolut relativ Betrag absolut relativ Betrag absolut relativ 

1971. ..... 5.010 S +489 S 10'8% 4.217 S 

1972 ...... 5.547 S +537 S 10·7% 4.428 S +211 S 5,0% 

1973 ...... 6.090 S +543 S 9,8% 4.605 S +177 S 4,0% 5.061 S +633 S 14·3% 

1974 ...... 6.638 S +548 S 9·0% 4.748 S +143 S 3,1% 5·567 S +506 S 10·0% 

1975 ...... 7.235 S +597 S 9·0% 4.871 S +123 S 2'6% 6·135 S +568 S 10,2% 

1976 ...... 7.886 S +651 S 9·0% 4.978 S +107 S 2,2% 6.730 S +595 S 9·7% 

1977 ...... 8.596 S +710 S 9,0% 5.073 S + 95 S 1'9% 7·416 S +686 S 10,2% 

übersicht 3 übersicht 4 

Richtzahlen = Anpassungsfaktoren Krankenversicherung nach dem ASVG 

Entwicklung der Ausgaben 

1973 ........ 

1974 ........ 

1975 ........ 

1976 ........ 

1977 ........ 

Monatlicher 

1970 ........ 

1971 ........ 

1972 ........ 

1973 ........ 

1974 ........ 

1975 ........ 

1976 ........ 

1977 ........ 

Kumulierte Erhöhung 
ab 1972 

1·090 + 9,0% 

1·088 +18,6% 

1·088 +29·0% 

1·081 +39,5% 

1·077 +50,2% 

Höchstbetrag der allgemeinen 
Beitragsgrundlage 

Pensions- und Kranken-
Unfallversicherung versicherung 

7.650 S 4.050 S 

8.100 S 4.800 S 

8.700 S 4.800 S 

9.450 S 5.700 S 

10.350 S 6.300 S 

11.250 S 7.050 S 

12.150 S 7.800 S 

13.050 S 8.700 S 

Steigerung 
Ausgaben gegenüber dem Vorjahr 

absolut relativ 

Millionen Schilling 

1973 13.028 +1.548 13,5% 

1974 14.525 +1.497 11,5% 

1975 16.195 +1.670 11,5% 

1976 18.074 +1.879 11·6% 

1977 20.214 +2.140 11·8% 

Entwicklung der Einnahmen 

Steigerung 
Einnahmen gegenüber dem Vorjahr 

absolut relativ 

Millionen Schilling 

1973 13.312 +1.792 15·6% 

1974 15.210 +1.898 14,3% 

1975 1(j.815 +1.605 10,6% 

1976 18.480 +1.665 9·9% 

1977 ....... 20.351 +1.871 10,1% 
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Übersicht S 

Krankenversicherung nach dem ASVG 

Beiträge der Erwerbstätigen 

ohne 
Novelle 

Millionen Schilling 

1973 .............. : . . . . . . . . 7.815 
1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.143 
1975 ....................... 8.434 
1976 ....................... 8.700 
1977 ....................... 8.949 

relative 
Steigerung 

6·0% 
4·2% 
3·6% 
3·2% 
2·9% 

mit 
Novelle 

Millionen Schilling 

8.570 
9.814 

10.902 
12.056 
13.391 

relative 
Steigerung 

Erhöhung 

Millionen Schilling 

16·2% 755 
14·5% 1.671 
11·1 % 2.468 
10·6% 3.356 
11-1% 4.442 

Monatlicher Hächstbeitrag 

eines Steigerung 
Arbeiters Angestellten gegen über dem Vorjahr 

(Anteil des Versicherten) Arbeiter Angestellte 

1972 ............. 175·20 S 115·20 S 

1973 ............. 208·05 S 136·80 S 32·85 S 21·60 S 
1974 ............. 236·25 S 157·50 S 28·20 S 20·70 S 
1975 ......•...... 264·38 S 176·25 S 28-13 S 18·75 S 
1976 ............. 292·50 S 195·00 S 28·12 S 18·75 S 
1977 ............. 326·25 S 217·50 S 33·75 S 22·50 S 

Übersicht 6 

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 

Entwicklung der Gesamtausgaben 

ohne 
Novelle 

Millionen Schilling 

1973 . ...................... 1.923 
1974 ....................... 2.094 
1975 ....................... 2.278 
1976 ....................... 2.475 
1977 ....................... 2.684 

relative 
Steigerung. 

4·5% 
8·9% 
8·8% 
8·6% 
8·4% 

mit 
Novelle 

Millionen Schilling 

2.017 
2.316 
2.539 
2.779 
3.033 

relative 
Steigerung 

Mehr
ausgaben 
durch 
Novelle 

Millionen Schilling 

9·6% 94 
14·8% 222 
9·6% 261 
9·5% 304 
9·1% 349 
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Entwicklung der Gesamteinnahmen 

ohne 
Novelle 

relative 
Steigerung 

mit 
Novelle 

relative 
Steigerung 

Mehr
einnahmen 
durch 
Novelle 

Millionen Schilling Millionen Schilling 

2.250 
2.515 
2.753 
3.011 

1973 ...................... . 
1974 ............. ' ......... . 
1975 ...................... . 
1976 ...................... . 
1977 ...................... . 

1973 ..................... . 
1974 ..................... . 
1975 ..................... . 
1976 ..................... . 
1977 ...................... . 

2.250 
2.456 
2.701 
2.971 
3.265 

10'2% 
9,2% 

10'0% 
10'0% 

9'9% 3.291 

Entwicklung des Mehrertrages 

ohne 
Novelle 

327 
362 
423 
496 
581 

mit 
Novelle 

Millionen Schilling 

233 
199 
214 
232 
258 

'Landwirtschaftliche Unfallversicherung 
(Sozialversicherungsanstalt der Bauern) 

Entwicklung der Eigenmittel 

Gesamt- relative Gesamteinnahmen relative 

10,2% 
11,8% 
9,5% 
9'4% 
9'3% 

ausgaben Steigerung ohne Steigerung 
Bundesbeitrag 

Millionen Schilling Millionen Schilling 

1974 ........... 333 279·0 
1975 ........... 364 9,3% 298·6 7,0% 
1976 ........... 395 8,5% 318·1 6,5% 
1977 ........... 428 8,4% 338·9 6'5% 

Versicherungsbeiträge und Bundesbeitrag 
Beiträge 

an die Bundes-
Sozialvers.anst. Allg. Unfall- Summe relative beitrag 

der Bauern vers.anstalt Änderung 

Millionen Schilling 

59 
52 
40 
26 

Verminderung 
durch Novelle 

94 
163 
209 
264 
323 

Übersicht 7 

Eigenmittel 
decken .. % der 
Gesamtausgaben 

83,8% 
82·0% 
80,5% 
79'2% 

relative 
Anderung 

Millionen Schilling Millionen Schilling 

1973 ........ 338.5 1) 338·5 100·0 

1974 ........ 271·5 61·0 332·5 -1·8% 76·7 -23,3% 
1975 ........ 291·0 64·0 355·0 +6,8% 95·4 +24·4% 
1976 ........ 310·5 66·0 376·5 +6·1% 101·9 + 6,8% 
1977 ...•.... 331·0 69·0 400·0 +6'2% 108·6 + 6'6% 

1) Beiträge an die Land- und Forstwirtschaftliche Sozialversicherungsanstalt. 
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übersicht 8 

Pensionsversicherung nach dem ASVG 

Entwicklung der Ausgaben 

Pensionsaufwand 
Anpassungs-

Gesamtausgaben (ohne AZ 
und WB) 

faktor Steigerung Steigerung 
Betrag gegenüber dem Vorjahr 

1973 ............ 
1974 ............ 
1975 ............ 
1976 ............ 
1977 ............ 

1973 ............ 
1974 ...... , ...... 
1975 ............ 
1976 ...... , ...... 
1977 ............ 

1·090 
1·088 
1·088 
1·081 
1·077 

"Lohn
entwicklung" 

+9·8% 
+9,0% 
+9,0% 
+9'0% 
+9'0% 

Betrag gegenüber dem Vorjahr 
absolut relativ 

Millionen Schilling 

30.675 +3.187 11,6% 
34.227 +3.552 11,6% 
38.010 +3.783 11,1% 
41.677 +3.667 9;6% 
45.426 +3.749 9,0% 

Entwicklung der Einnahmen 

Pllichtbeiträge 

Steigerung 
Betrag gegenüber dem Vorjahr 

absolut relativ 

Millionen Schilling 

28.127 +3.029 12·1% 
31.207 +3.080 11·0% 
34.602 +3.395 10,9% 
38.125 +3.523 10,2% 
42.005 +3.880 10,2% 

absolut relativ 

Millionen Schilling 

35.329 +3.502 11'0% 
39.406 +4.077 11·5% 
43.582 +4.176 10,6% 
47.662 +4.080 '9,4% 
51.893 +4.231 8·9% 

Gesamteinnahmen (ohne AZ, 
WB und BB) 

Steigerung 
Betr(lg gegenüber dem Vorjahr 

absolut relativ 

Millionen Schilling 

28·797 +2.989 11,6% 
31.842 +3.045 10·6% 
35.252 +3.410 10,7% 
38.788 +3.536 10,0% 
42.682 +3.894 10,0% 

Übersicht 9 Entwicklung der gebundenen Rücklage 
Zuführung Stand am Ende des Jahres 

Durch Gesamteinnahmen (ohne AZ, WB und BB) 
sind ... v. H. der Gesamtausgaben (ohne AZ 

und WB) gedeckt 

Betrag Vielfache des md. 
Pensionsaufwandes 

Millionen Schilling 

, Ohne Berücksichtigung der Novelle: 

ohne mit 
Novelle Novelle 

1971 143 2.122 1·20 
1972 159 2.281 H6 

1973 3.224 5.505 2·52 
1974 3.446 8.951 3·70 

1971 .............. 79,9% 79,9% 1975 3.815 12.766 4·78 
1972 .............. 8H% 8H% 1976 4.386 17.152 5·86 

1977 5.148 22.300 6·99 
1973 .............. 81·6% 81'5% 

1974 .............. 81,5% 80'8% 
Mit B(,!rücksichtigung der Novelle: 
1973 177 2.458 H2 

1975 .............. 81,7% 80,9% 

1976 .............. 82;6% 81'4% 

1974 130 2.588 1·06 
1975 143 2.731 1.01 
1976 155 2.886 0·97 

1977 .............. 84,0% 82,3% 1977 168 3.054 0·94 
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578 der Beilagen 23 

Übersicht 10 

Richtsätze lür Ausgleichszulagenempfänger 

Alleinstehende Einfache 
Verheiratete Direkt- Waisen 

Direkt- pensionisten bis zum 
pensionisten und Witwen 24. Lebensjahr 

1972 ............ 2.279 S 1.641 S 613 S 

ohne Novelle 

1973 ............ 2.484 S 1.789 S 668 S 
1974 ............ 2.702 S 1.946 S 727 S 
1975 ............ 2.940 S 2.117S 791 S 
1976 ............ 3.178 S 2.288 S 855 S 
1977 ............ 3.423 S 2.464 S '921 S 

mit Novelle 

1973 ............ 2.575 S 1.800 S 672 S 
1974 ............ 2.802 S 1.958 S 731 S 
1975 ............ 3.049 S 2.130 S 795 S 
1976 ............ 3.296 S 2.303 S 859'S 
1977 ............ 3.550 S 2.480 S 925S 

Übersicht 11 

Relative Höhe des Bundesbeitrages nach der Novelle 
(in % der Gesamtausgaben ohne AZ und WB) 

1971 1972 

21,6% 20,4% 

1973 ............. . 
1974 ............. . 
1975 ... , ......... . 
1976 ............. . 
1977 ............. . 

Betrag 

1973 1974 1975 

20,0% 20·9% 21'2% 

Entwicklung des Bundesbeitrages 

ohne Novelle 
Steigerung 

gegenüber dem Vorjahr 
absolut relativ 

Betrag 

1976 1977 

21'0% 

mit Novelle 
Steigerung 

gegenüber dem Vorjahr 
absolut relativ 

Millionen Schilling Millionen Schilling 

10.222 
11.296 
12.455 
13.619 
14.816 

+3.726 
+1.074 
+1.159 
+1.164 
+1.197 

57,4% 
10·5% 
10·3% 
9,3% 
8,8% 

7:062 
8.244 
9.241 

10.008 
10.658 

Bundesbeitrag: Entlastung des Bundeshaus
haltes durch die Novelle 

im Jahre 1973 3.160 Millionen Schilling 
1974 3.052 Millionen Schilling 
1975 3.214 Millionen Schilling 
1976 3.611 Millionen Schilling 

, 1977 4.158 Millionen Schilling 

+ 566 
+1.182 
+ 997 
+ 767 
+ 650 

8,7% 
16'7% 
12,1% 
8·3% 
6,5% 
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1971 ............. 
1972 ............. 

1973 ............. 
1974 ............. 
1975 ............. 
1976 ............. 
1977 ............. 

578 der Beilagen 

Gebarung der Krankenversicherung nach dem ASVG 
derzeitige Gesetzeslage 

Vorausberechnung 
Ausgaben Einnahmen Gebarungs- Ausgaben 

erfolg 

Millionen Schilling 

10.355 10.753 + 398 10.236 
11.480 11.520 + 40 11.261 

12.831 12.325 506 12.390 
14.203 13.038 -1.165 13.649 
15.718 13.733 -1.985 15.067 
17.424 14.399 -3.025 16.636 
19.357 15.067 -4.290 18.416 

Krankenversicherung nach dem ASVG 
Beitragsmehreinnahmen durch die 29. Novelle 

Enquete 
Einnahmen 

10.427 
11.064 

11.673 
12.308 
12.958 
13.618 
14.310 

1. Mehreinnahmen durch Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage 

Tabelle 1 

Gebarungs-
erfolg 

+ 191 
197 

717 
-1.341 
-2.109 
-3.018 
-4.106 

Tabelle 2 

Beiträge der Beiträge der Beiträge der Summe der 
Arbeiter Angestellten Erwerbstätigen freiwillig Arbeits- Mehreinnahmen 

Versicherten losen an Beiträgen 

Millionen Schilling 

1973 ............... 479 276 755 22 
1974 ............... 858 509 1.367 38 
1975 ............... 1.326 803 2.129 55 
1976 ............... 1.849 1.131 2.980 74 
1977 ............... 2.484 1.540 4.024 95 

II. Mehreinnahmen durch sonstige Maßnahmen 

(Beitragssatzerhöhungen, Beitragserhöhungen) 

Beiträge der Beiträge Beiträge der Beiträge Beiträge 
Arbeiter Ange- der freiw. Arbeits- für für 

stellten Erwerbs- Ver- losen Pensio- Kriegs-
tätigen sicherten nisten hinter-

bliebene 

Millionen Schilling 

1973 ......... 85 23 
1974 ......... 177 127 304 6 7 279 24 
1975 ......... 195 144 339 7 7 326 25 
1976 ......... 213 163 376 8 8 :362 27 
1977 ......... 234 184 418 10 9 399 29 

17 794 
30 1.435 
46 2.230 
65 3.119 
85 4.204 

Beiträge Summe 
für An- der Mehr-

gehörige einnahmen 
von an 

Präsenz- Beiträgen 
dienern 

1 109 
1 621 
2 706 
2 783 
2 867 
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578 der Beilagen 

Krankenversicherung nach dem ASVG 

Mehrausgaben und gesamte Mehreinnahmen durch die 29. Novelle 

1973 ......... ' ....... . 
1974 ................ . 
1975 ....... , ......... . 
1976 ................ . 
1977 , ............... . 

1973 ................ . 
1974 ................ . 
1975 ................ . 
1976 ................ . 
1977 ................ . 

Kranken
unterstützung 1) 

153 
274 
424 
592 
796 

Beiträge 

903 
2.056 
2.936 
3.902 
5.071 

1. Mehrausgaben 

Bestattungs
kostenbeitrag 

Freiwillige soziale 
Zuwendungen an 

Bedienstete 

Millionen Schilling 

20 
22 
24 
26 
27 

H. Mehreinnahmen 

Rezeptgebühr , 

24 
26 
29 
32 
34 

Pauschbetrag 
nach § 319 a 

Millionen Schilling 

41 
46 
50 
52 
53 

43 
70 
96 

127 
160 

1) Wegen Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage. 

Gebarung der Krankenversicherung nach dem ASVG 

auf Grund der 29. Novelle 

25 

Tabelle .Je 

Summe 

197 
322 
477 
650 
85 

Summe 

987 
2.172 
3.082 
4.081 
5.284 

Tabelle 4 

Ausgaben 
(ohne Gesunden
untersuchungen) 

Einnahmen Gebarungs
erfolg 

2% der 
Beitragseinnahmen 

des Vorjahres 

1973 .................. . 
1974 .................. . 
1975 .................. . 
1976 .................. . 
1977 .................. . 

13.028 
14.525 
16.195 
18.074 
20.214 

Millionen Schilling 

13.312 
15.210 
16.815 
18.480 
20.351 

+284 
+685 
+620 
+406 
+137 

243 
279 
310 
342 
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26 578 der Beilagen 

Tabelle 5 

Gebarung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 

derzeitig:e Gesetzeslage 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Anpassungsfaktor ........ 1·071 1·074 1·090 1·088 1·088 1·081 1·077 

Millionen Schilling 
Ausgaben: 

Rentenaufwand 836·2 911·0 1.006'0 1.107·0 1.217·0 1.328·0 1.445·0 
Unfallheilbehandlung ... 474·4 514·0 586·0 635·0 688·0 747·0 812·0 
Sonstige Versicherungs-

leistungen .......... 50·4 55·0 61·0 67·0 73·0 80·0 87·0 
Übrige Ausgaben ...... 358,1 1) 360.0 1) 270·0 285·0 300·0 320·0 340·0 

Gesamtausgaben ... 1.719·1 1.840·0 1.923·0 2.094·0 2.278,0 2.475·0 2.684·0 

Einnahmen: 
Beiträge der Ver-

sicherten ........... 1.687·8 1.900·0 2.120,0 2.325'0 2.550·0 2.795·0 3.060·0 
Vermögeoserträgnisse .. 94·8 82·0 67·0 65·0 81·0 102·0 127·0 
Übrige Einnahmen .... 57·5 60·0 63·0 66·0 70·0 74·0 78·0 

Gesamteinnahmen ... 1.840·1 2.042,0 2.250,0 2.456,0 2.701·0 2.971·0 3.265·0 

~ehrertrag ............. 121·0 202·0 327·0 362·0 423·0 496·0 581·0 

1) Davon 100 Millionen Schilling an die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter. 

Tabelle 6 

Gebarung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 

auf Grund der 29. Novelle 

1973 1974 1975 1976 1977 

Anpassungsfaktor .......... 1'090 1·088 1·088 1·081 1·077 

Millionen Schilling 
Ausgaben: 

Rentenaufwand ......... 1.006·0 1.224·0 1.344·0 1.465·0 1.591·0 
Unfallheilbehandlung ..... 627·0 729·0 809·0 900·0 1.000,0 
Sonstige Versicherungs-

leistungen ............ 61·0 68·0 75·0 82·0 89·0 
Übrige Ausgaben ........ 323,0 1) 295·0 311·0 332·0 353·0 

Gesamtausgaben .. '. 2.017·0 2.316·0 2.539,0 2.779·0 3.033,0 

Einnahmen: 
Beiträge der Versicherten 2.120·0 2.386·0 2.614,0 2.861,0 3.129·0 
Vermögenserträgnisse ..... 67·0 62·0 68·0 75·0 83·0 
Übrige Einnahmen ...... 63·0 67·0 71·0 75·0 79·0 

Gesamteinnahmen ... 2.250-0 2.515-0 2.753·0 3.011,0 3.291·0 

~ehrertrag " ............. 233·0 199·0 214·0 232·0 258-0 

1) Davon 50 Millionen Schilling an die Pensionsversichecungsanstalt der Arbeiter. 
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578 der Beilagen 27 

Tabelle 7 

Landwirtschaftliche Unfallversicherung 

auf Grund der 29. Novelle 

(bis 1973 bei der Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungsanstalt; ab 1974 Unfallver-
sicherung der Selbständigen bei der Sozialversicherungsanstalt der Bauern) 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Anpassungsfaktor .......... 1·071 1·074 1·090 1·088 1·088 1·081 1·077 

Millionen Schilling 
Ausgaben: 

Rentenaufwand 246·7 265·0 288·0 197·0 215·0 233·0 252·0 
Unfallheilbehandlung ... 68·1 79·0 90·0 70·0 77·5 85·5 94·0 
Sonstige Versicherungs-

leistungen .......... 16·4 17·8 18·5 18·5 20·0 21·0 22·0 
Übrige Ausgaben ...... 42·2 46·2 50·5 47·5 51·5 55·5 60·0 

Gesamtausgaben ... 373·4 408·0 447·0 333·0 364·0 395·0 428·0 

Einnahmen: 
Beiträge der Ver- -

sicherten ........... 284·1 319·5 338·5 271·5 291·0 310·5 331·0 
Bundesbeitrag ........ 63·9 88·0 100·0 76·7 95·4 101·9 108·6 
Übrige Einnahmen .... 9·0 8·5 8·5 7·5 7·6 7·6 7·9 

Gesamteinnahmen ... 357·8 416·0 447·0 355·7 394·0 420·0 447·5 

Gebarungserfolg ......... -15·6 + 8·0 0·0 +22·7 +30'0 +25·0 +19·5 

Tabelle 8 

Gebarung der Pensionsversicherung nach dem ASVG 

derzeitige Gesetzeslage 

(ohne Ausgleichszulagen und Wohnungsbeihilfen) 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Anpassungsfaktor ........ 1·071 1·074 1·090 1·088 1·088 1·081 1·077 

Millionen Schilling 
Ausgaben: 

Pensionsaufwand ...... 24.732 27.488 30.544 33.857 37.427 40.997 44.649 
Krankenversicherung 

der Pensionisten ..... 1.887 2.090 2.319 2.574 2.847 3.122 3.408 
Übrige Ausgaben ...... 1.979 2.249 2.386 2.521 2.675 2.844 3.033 

Gesamtausgaben ... 28.598 31.827 35.249 38.952 .42.949 46.963 51.090 

Einnahmen: 
Beiträge der Pflicht-

versicherten 6 ••••••• 22.141 25.098 28.127 31.013 34.168 37.641 41.465 
Übrige Einnahmen .... 710 1) 710 1) 620 729 941 1.171 1.430 

Gesamteinnahmen ... 22.851 25.808 28.747 31.742 35.109 38.812 42.895 

Nicht gedeckter Aufwand 5.747 6.019 6.502 7.210 7.840 8.151 8.195 
Bundesbeitrag ............ 6.178 2) 6.496 2) 10.222 11.296 12.455 13.619 14.816 

Mehrertrag ............. 431 477 3.720 4.086 4.615 .5.468 6.621 

1) Davon 100 Millionen Schilling von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt. 
2) Gemäß Artikel III Abs. 2 der 25. Novelle zum ASVG. 
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28 578 der Beilagen 

Tabelle 9 

Mehrausgaben und Mehreinnahmen durch die 29. Novelle 
in der Pensionsversicherung nach dem ASVG 

1973 1974 1975 1976 1977 

Millionen Schilling 
Mehrausgaben: 

Pensionsaufwand : 
Zuschlag zur Alterspension ..... : . 60 66 76 86 95 
Bonus zur Alterspension ......... 28 58 90 124 161 
Wegfall des Ruhens im § 264 für 

Witwen ...................... 43 219 386 436 484 
Witwenpension an Lebensgefährtin 27 31 34 37 

Mehraufwand für Pensionen . ~ ..... 131 370 583 680 777 
Krankenversicherung der Pensioni-

sten ........................... - 69 64 28 -5 0 
Freiwillige soziale Zuwendungen an 

Bedienstete ..................... 18 20 22 24 26 

Mehrausgaben insgesamt ... 80 454 633 699 803 

Mehreinnahmen: 

Beiträge der Pflichtversicherten ... 194 434 484 540 
Übrige Einnahmen (frw. Vers.) .. 50 1) 3 5 5 6 

Mehreinnahmen insgesamt ... 50 197 439 489 546 

1) überweisung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt. 

Tabelle 10 

Gebarung der Pensionsversicherung nach dem ASVG 
auf Grund der 29. Novelle 

(ohne Ausgleichszulagen und Wohnungsbeihilfen) 

1973 1974 1975 1976 1977 

Anpassungsfaktor .................. 1·090 1·088 1·088 1·081 1·077 

Millionen Schilling 
Ausgaben: 

Pensionsaufwand ................ 30.675 34.227 38.010 41.677 45.426 
Krankenversicherung der Pen-

sionisten ..................... , 2.250 2.638 2.875 3.117 3.408 
Übrige Ausgaben ................ 2.404 2.541 2.697 2.868 3.059 

Gesamtausgaben ... 35.329 39.406 43.582 47.662 51.893 

Einnahmen: 

Beiträge der PRichtversicherten ... 28.127 31.207 34.602 38.125 42.005 
Übrige Einnahmen .............. 670 635 650 663 677 

Gesamteinnahmen ... 28.797 31.842 35.252 38.788 42.682 

Nicht gedeckter Aufwand ....... 6.532 7.564 8.330 8.874 9.211 
Bundesbeitrag ................... 7.062 8.244 9.241 10.008 10.658 

Mehrertrag ..................... 530 680 911 1.134 1.447 
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578 der Beilagen 29 

Weiters traf der Ausschuß folgende Feststel- Zu § 132 a: 
lungen: 

Zu § 5 Abs. 2: 

Bei Beratung der Bestimmungen des § 5 Abs. 2 
ASVG in der Fassung der Regierungsvorlage bzw. 
des Abänderungsantrages ist der Ausschuß zu der 
Auffassung gelangt, daß die in Betracht kommen
den Grenzbeträge anläßlich der jeweiligen Neu
bewertung des Sachbezuges der vollen freien 
Station angepaßt werden sollen. 

Zu § 105 a: 

Die Vollziehung der Bestimmungen des § 105 a 
über den Hilflosenzuschuß führt häufig zu un
befriedigenden Ergebnissen, die von den Betroffe
nen als Härte empfunden werden. Auch in der 
öffentlichkeit hat das dadurch ausgelöste Un
behagen starke Beachtung gefunden. Die Judika
tur hat bei der Interpretation der im Abs. 1 
verwendeten Ausdrücke "ständig" und "Wartung 
und Hilfe" den Inhalt der Begriffe durch be
stimmte Kriterien so umschrieben, daß es viel
fach zu einer der Absicht des Gesetzgebers 
offenkundig. nicht entsprechenden restriktiven 
Auslegung der Bestimmungen des § 105 a kam. 
Eine entscheidende Verbesserung der Praxis bei 
der Zuerkennung des Hilflosenzuschusses kann 
nicht allein von der Gesetzgebung erwartet wer
den. Der Ausschuß hat zur Kenntnis genommen, 
daß der Hauptverband der österreichischen So
zialversicherungsträger eine Arbeitsgruppe zum 
Studium dieser Problematik eingesetzt hat. Der 
Ausschuß erwartet von diesen Bemühungen, daß 
sie zu einer Verbesserung der Zuerkennungs
praxis und, sofern sich dies als notwendig er
weisen sollte, zu Vorschlägen für eine Gesetzes
änderung führen. 

Zu § 120: 

Die Anerkennung des Organspendens als 
Krankheit im Sinne der Bestimmungen der so
zialen Krankenversicherung greift der Schaffung 
einer eingehenden gesetzlichen Regelung der 
Fragen, die sich mit der Verpflanzung von Teilen 
des menschlichen Körpers verbinden, nicht vor; 
diese Regelung wird sich besonders mit der ernst
lichen und ausdrücklichen Zustimmung des 
Spenders zur Organentnahme zu befassen haben. 

Dr. Reinhart 
Berichterstatter 

Im Zusammenhang mit dem nach Abs. 4 vor
gesehenen Kostenersatz des Bundes gibt der Aus
schuß der Meinung Ausdruck, daß bei der Er
mittlung der Aufwendungen der Träger der 
Krankenversicherung nach § 118 a Abs. 1 diese 
um den Kostenersatz des Bundes zu vermindern 
sind. 

Bei der Abstimmung am 27. November 1972 
wurde die Regierungsvorlage (404 der Beilagen) 
unter Berücksichtigung der Albänderungsanträge 
der kbgeordneten Pan s i und Genossen sowie 
eines gemeinsamen Abänderungsantrages der Ab
geordneten Dr. S c h w i m m e r, Pan s i und 
M c I t e r in der diesem Bericht beigedruckten 
Fassung teils mit Stimmeneinhelligkeit, teils mit 
Stimmenmehrheit angenommen. AJbänderungs
antrdge der Abgeordneten Dr. S c h w i m m e r, 
Dr. Hai der, We den i g, Dr. Hau s e r, 
Dr. Hai der und M e I t er-fanden nicht die 
el'forderliche Mehrheit. Jener Teil des Initiativ
antrages (9/ A) der kbgeordneten Me I te rund 
Genossen, der sich auf das Allgemeine Sozial
versicherungsgesetz bezieht, fand bei der Ab
stimmung gleichfalls nicht die Mehrheit des Aus
schusses. Auch der Initiativantrag (27/A) der Ab
geordneten Dr. S c h w i m m e r und Genossen 
fand hinsichtlich jenes Teiles, der sich auf das 
Allgemeine Sozialversicherungsgesetz bezieht, 
nicht die erforderliche Stimmenmehrheit im Aus
schuß. Der Initiativantrag (47/A) der Abgeord
neten R e gen s bur ger und Genossen fand 
ebenfalls nicht die Mehrheit. Ferner nahm der 
Ausschuß die beigedruckte, von den Abgeord
neten Pan s i und Genossen heantragte Ent
schließung mit Stimmenmehrheit an. Ein Ent
schließungsantrag der Abgeordneten Doktor 
S c h w i m m e r und Genossen wurde abge
lehnt. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus
schuß für soziale Verwaltung somit den An-
t rag, der Nationalrat wolle / 

1. dem a n g e s chI 0 s sen enG e set zen t- -. 1 
w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen und / 

2. die bei g e d r u c k teE n t s chI i e ß u n g • 2 
annehmen. 

Wien, am 27. November 1972 

Horr 
Obmann 
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30 578 der Beilagen 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungs
gesetz abgeändert wird (29. Novelle zum 

Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Allgemeine Sozialv-ersicherungsgesetz, 
BGBL Nr. 189/1955, in der Fassung ,der Bundes
gesetze BGBL Nr. 266/1956, BGBL Nr. 171/ 
1957, BGBL Nr. 294/1957, BGBL Nr. 157/1 ?58, 
BGBL Nr. 293/1958, BGBl. Nr. 65/1959, BGBL 
Nr. 290/1959, BGBL Nr. 87/1960, iBGBl. Nr. 168/ 
1960, BGBL Nr. 294/1960, BGBL Nr. 13/1962, 
BGBL Nr. 85/1963, BGBL Nr. 184/1963, BGBL 
Nr. 25311963, BGBL Nr. 320/1963, BGBL 
Nr. 301/1964, BGBL Nr. 81/1965, BGBL Nr. 96/ 
1965, BGBL Nr. 220/1965, BGBl. Nr. 309/1965, 
BGBL Nr. 16811966, BGBL Nr. 67/1967, BGBL 
Nr. 201/1967, BGBL Nr. 6/1968, BGBL Nr. 282/ 
1968, BGBL Nr. 17/1969, BGBL Nr. 446/1969, 
BGBL Nr. 385/1970, BGBL Nr. 373/1971, BGBL 
Nr. 473/1971 und BGBL Nr. 162/1972 wird in 
seinem Ersten Teil abg-eändert wie folgt: 

1. § 2 Abs. 2 Z. 15 hat zu lauben: 

,,15. Pensionsvers,ieherung für ,das Notar:iat." 

2. Im § 3 Abs. 2 ist ,der Strichpunkt am Ende 
der 1it. a durch einen Beistrich zu ersetzen. Fol
gender Ausdruck ist anzufügen: 
"ferner Dienstnehmer, die der .Besatzung eines 
drie öSllerreichische Flagge führenden Seeschiffes 
angehören;" 

3. § 4 Abs. 1 Z. 5 hat zu lauten: 
,,5. Vorschüler (Vorschülerinnen) sowie Schüler 

(Schülel1innen) an inländischen KrankenpfLege
schulen, medizinisch-technischen Schulen und 
Schulen für den medizinisch-technischen Fach
.dienst im Sinne des Bundesg,esetzes BGBL 
Nr. 102/1961 ,sowie Hebammenschülerinnen 
an einer inländischen Hebammenlehranstaltj" 

4. a) § 5 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten: 

,,1. Die Kinder, Enkel, Wahlkinder, Stiefkinder 
und Schwiegerkinder eines selbständigen 
Landwirtes im Sinne des § 2 Abs. 1 Z. 1 
des Bauern -Krankenversicherungsgesetzes, 
wenn sie hauptberuflich in dessen land(forst)
wirtschaftlichen Betrieb beschäftigt sind;" 

b) § 5 Abs. 1 Z. 5 wird aufgehoben. 

e) § 5 Abs. 1 Z. 7 hat zu lauten: 
,,7. Geistliche ,der Katholischen Kirche, die auf 

den Tillel der Diözese geweiht ,sind, sowie 
g,eistliche Amtsträger der Evangelischen 
K,irche AB. in öSllerreich oder der Evangeli
,schen Kirche HB. in österreich hinsichtlich 
der Seelsorgetätigkeit und der sonstigen 
Tätligkeit, di~sie ~n Erfüllung ,ihrer geist
lichen Verpflichtung ausüben, zum Be~spieI 
des Religionsunterrichtes, ferner Angehörige 
der Ol'den und Kongregationen der Katholi
schen Kirche sowie der Anstalten ,der Evange
lischen Diakonie, alLe diese Personen, wenn 
si,e nicht ,in einem Dienstverhältnis zu einer 
anderen Körperschaft (Person) als ihrer Kirche 
bzw. deren Einrichtungen (Orden, Kongrega
tion, Anstalt der Evangelisch-en Diakonie) 
stehen;" 

d) § 5 Abs. 1 Z; 8 hat zu lauten: 
,,8. Notariatskandidaten im Sinne des Notarver

sicherungsgesetzes 1972, hinsicht1ich einer Be
schäftigung, welche die Pensrionsversicherung 
für das Notariat begründet, sowie Rechts-
anwaltsanwärterj" . 

e) Im § 5 Abs. 1 Z. 10 ist der Ausdruck "bei 
einer Gewerblichen Selbständigenkrankenkasse" 
durch den Ausdruck "in 'der Gewerblichen Selb
ständigenkrankenversicherung" zu 'ersetzen. 

f) Im § 5 Abs. 2 ist der Betrag von 50 S durch 
70 S, der Betrag von 150 S durch 210 S und der 
Betrag von·650 S durch 910 S zu ersetzen. 
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5. a) § 8 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten: 

,,1. inder Krankenversicherung 
a) die Bezieher einer Pension aus der Pen

sionsversicherung nach diesem Bundes>
gesetz, 

b) die Bezieher einer laufenden Geldlerstung 
aus der zusätzlichen P'ensionsver,sicherung 
bei den im § 479 genannten Instituten, so
fern sie nicht bereits nach lit. a versichert 
sind, 

e) Personen, die unmittelbar vor dem An
tritt ,des ·auf Grund der Bestimmungen 
des Wehrgesetzes zu leistenden ordent
lichen öder außerordentlichen Präsenz
dienstes in der Krankenv-ersicherung 

I pflichtversichert waren oder <ler,en Pflicht
versicherung nicht früher als acht Tage 
vor diesem Zeitpunkt ,geendet hat, für 
,die Dauer des ol'dendichen oder. außer
ordentlichen Präsenzdiensnes, 

die un1Jer lit. a und b genannten Personen jedoch 
nur, wenn und solange sie sich ständig im Inland 
aufhalten;" 

b) Im § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a hat der Ausdruck 
"vertretungsbefugten" zu -entfallen. 

e) § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. b hat zu lauten: 
"b) alle selbständigen Erwerbstätigen, die einen 

land(forst)wirtschaftlichen Betrieb oder 
,diesem gleichgestellten Betrieb (§ 27 Abs. 2) 
auf eigene Rechnung und Gefahr führen 
oder auf deren Rechnung und Gefahr ein 
solcher B,etrieb !g.eführt wird, f,erner die 
nachstehend bezeichneten Familienangehö
rigeneines solchen selbständig Erwerbs
tätigen,' wenn sie in diesem land(forst)
wirtschaftlichen Betrieb oder gleichgestell
nen Betl1ieb tätig sind: 
der Ehegatte, 
die Kinder, Enkel, Wahl-, Stief-, Schwieger
kinder und die Eltern, Großeltern, Wahl
und Stiefelllern;" 

d) § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. ,d hat zu lauten: 
"d) Angehörige der Orden und Kongl'egationen 

der Katholischen Kirche sowie der Anstal
ten der Evangelischen Diakonie in ihrer 
Tätigkeit nn einem iand(forst)wirtschaft
lichen Betrieb ihres Ordens, ihrer Kongr,e
gation bzw. ihrer Anstalt;" 

e) § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. e hat zu lauten: 
"e) die Versicherungsv,ertr,eter in den Verwal

tungskörpern der Sozialvel1sicherungsträger 
- ausgenommen die Verwaltungskörper 
der Versicherungsansta·l1; öffentlich Bedien
steter - und des Hauptverbandes in Aus
übung ,der ~hnen ,auf Grund mrer Funktion 
obliegenden Pflichten;" 

f) § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. f hat zu lauten: 
"f) freiberufl.ich tätige Pflichtmitglieder einer 

Tierärztekammer sowie freiberufl.ich tätige 
Mitglieder ,der österreichischen Denvisten
kammer, 'Soweit nicht ,eine Pflichtversiche
rung nach Z. 4 lit. b bzw. lit. e eintritt;" 

g) Im § 8 Abs. 1 Z. 4 ist der Punkt am Ende 
der Lit. b durch einen StI1ichpunkt zu ersetzen. 
Als llit. c ist anzufügen: 

"c) freiherufLich tätige Mitglieder <ler Öster
reichischen Dentistenkammer, wenn die!le 
Tätigkeit ihren Hauptberuf und die Haupt
quelle ihr,er Einnahmen bildet und wenn 
diese Pel'sonen nicht :in einem der im § 5 
Abs. 1 Z. 3 bezeichnet,en Dienstverhältni:sse 
stehen;" 

h) § 8 Abs. 2 lit. e hat zu lauten: 
"c) auf Verpächter von Betrieben für dieDauer 

der Verpachtung sowie auf P,ersonen, die 
das Ruhen ihres Gewerbebetriebesange
zeigt haben, für die Dauer des Ruhens;" 

i) Dem § 8 Abs. 2 rst als lit. danzufügen: 
"d) .auf Personen, die das 15. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben." 

j) Dem § 8 ist ein Abs. 3 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(3) Bine Pflichtversicherung nach Abs. 1 Z. 1 
1it.a bleibt auch für die Dauer einer VersaguI!g 
nach § 305 aufl'echt. Eine Pflichtversicherung nach 
Abs. 1 Z. 1 lit. e tritt' auch dann ein, wenn 
ein Wehrpflichtiger unmittelbar vor dem Antritt 
des Präsenzdienstes bzw. nicht länger als acht 
Tage vor diesem Zeitpunkt auf Grund einer 
Beschäftigung im Ausland pflichtversichert war, 
sofern mit dem in Betracht kommenden Staat 
ein Abkommen besteht, aa,s ,durch ,die Gleich
sllellung der Staatsangehörig,en der heiden Staaten 
auf dem Gebiete der Krankenversicherung sowie 
durch ,die gegenseitige Berück<sichtigung von ver
sicherungsrechtLichen Tatbeständen ein umfassen
des Gegenseitigkeitsverhältnis im Bereich der 
Krankenversicherung bewirkt." 

6. a) § 11 Abs. 3 lit. c hat zu lauten: 
"c) für rue Zeit einer AI1beitsunterbr,echung auf 

Grund einer Maßnahme nach den §§ 7, 17, 
20 oder 22 ,des Epidemiegesetzes 1950, 
BGBl. Nr. 186, und für ,die Dauer der 
Verhängung ,einer Sperre wegen Maul- und 
Klauenseuche nach ,dem Tierseuchengesetz, 
RGBl. Nr. 177/1909;" 

h) Dem § 11 Abs. 3 ist als lit. danzufügen: 

"d) für die Zeit einer Arbeitsunterbrechung in
folge Teilnahme an Schulungs- und Bil
dungsveranstaltungen im Rahmen ,der be
sonderen V orschriiften über die 'erweiterte. 
Bildungsfreisllellung." 
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7. Dem § 12 ist folgender Ahs. 6 anzufügen: 

,,(6) Mit dem Antritt des auf Grund der Be
stimmungen des Wehrgesetzes zu leistenden 
ordentlichen oder außerordentlichen Präsenz
dienstes endet die Pflichtvel,"sicherung in der Un
fall- und Pensionsversicherung mit Ausnahme 
der Unfallversicherung der im § 8 Abs. 1 Z. 3 
lit. a und b bezeichneten Personen." 

8. a) Im § 16 Abs. 1 ist der Ausdruck "und" 
am Ende der lit. a durch einen Beistrich zu 
er-setzen; Iit. b hat zu lauten: 

"b) des Kranken- oder Wochengeldbezuges 
und" 

b) Dem § 16 Abs. 1 ist a1s lit. c anzufügen: 
"c) des ordendichen oder außerol'd-entlichen 

Präsenzdienstes auf Grund ,der Bestimmun
gen des Wehrgesetzes, sofern diese Zeiten 
nicht schon die Pflichtversicherung nach 
§ 8 Abs. 1 Z. 1 lit. c begründet haben." 

c) § 16 Abs. 2 lit. c und der Schlußsatz des 
Abs. 2 haben zu lauten: 

"c) nach dem Ausscheiden ,des Versicherten aus 
der Pflichtv-ersicherung und übernahme 
-einer Erwerbstätigkeit ,im Ausland von den 
im Inland zurückhleibenden Angehöl1igen, 
d-ie -im FaUe des Todes des Versicherten 
nach lit. a Z. 1 oder 2 zur Weiterversiche
rung berechtigt wären sowie von den Kin
dern, Enkel-, Wahl- und Stiefkindern, 

richtlichen Urteiles über die Nichtig
erklärung, Aufhebung oder Scheidung der 
Ehe folgenden Tag." 

h) § 16 Abs. 7 hat zu lauten: 
,,(7) Wohnt der V'ersicherte außerhalb des Be

reiches der Gebietskrankenkasse, bei der ,er zu
letzt krankenversichert war, oder verlegt er wäh
rendder Weiterversicherung 'seinen Wohnsitz 
außerhalb ,dieses Bereiches, so geht die örtlich-e 
Zuständigkeit auf die für den Wohnsitz des 
Versicherten zuständige Gebietskrankenkasse 
- und zwar im Falle der Wohnsitzverlegung 
mit dem dieser foLgenden Monatsersten - über." 

i) § 16 Abs. 9 letzter Satz hat zu lauten: 

"Die Weiterversicherung beginnt in diesem Fall 
mit dem auf den Tag der Zustellung des Be
scheides über die Ablehnung der Bescheinigung 
nach § 10 Abs. 7 folgenden Tag." 

j) § 16 Abs. 10 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. wenn die Beiträge für zwei Kalender
monate ganz oder teilweise rückständig sind, 
mit dem Ende des zweiten Kalendermonates, 
frühestens jedoch mit ,dem Ablauf des er,sten 
vonen Kalendermonates, nachdem der Antrag 
auf Weiterversicherung gestellt wurde." 

9. a) Im § 17 A:bs. 1 lit. a 1st der Ausdruck 
"PfIichtv-ersich-erung nach dem Notarversiche
rungsgesetz" durch den Ausdruck "Pensionsver
sicherung für das Notariat" zu ersetz,en. Ferner 
hat im § 17 Abs. 1 ,der letzte Satz zu entfallen. 

b) § 17 Abs. 2 letzter Satz hat zuentf.allen. 
'Solange ,die zur Weiterversicherung berechtigte 
.Person ihren Wohnsitz im Inland hat und nicht 
nach diesem oder einem andel1en Bundesgesetz 
In der Krankenversicherung pflichtversichert ist." c) Im § 17 Abs. 3 letzter Satz ist der Ausdruck 

,,§ 410 Z. 1 oder 2" durch den Ausdruck ,,§ 410 
d) Im § 16 Abs. 4 zweiter Satz -ist der Ausdruck Abs. 1 Z. 1 oder 2" zu ersetzen. 

"Abs. 1 lit. a und b" ,durch -den Ausdruck "Abs. 1 
Iit. a, b un'd c" zu ersetzen. . 

e) Im § 16 Abs. 4 lit. a ist der Ausdruck ,,§ 410 
Z. 1 oder 2" durch den Ausdruck ,,§ 410 Abs. 1 
Z. 1 oder 2" zu ersetzen. 

f) § 16 Abs. 4lit. b hat zu lauten: 

"b) in den Fällen, in ,denen das Aussche~den 
aus der Pflichtversicherung in Zeiten der 
,in Abs. 1 lit. a, b oder c bezeichneten Art 
fällt, mit dem Ende der in Betracht kom
menden Zeit;" 

g) § 16 Abs. 4 lit. c und d haben zu lauten: 
"c) in den Fällen des Abs. 2 lit. a mit dem 

auf den Tag des Todes des Versicherten 
folgenden Tag, nach dem Tode eines Pen
sionisten mit dem auf das Ende der Ver
sicherung (§ 12 Abs. 5) folgenden Tag; 

d) in den Fällen des Abs. 2 lit. b mit de~ 
auf den Eintritt der Rechtskraft des ge-

d) § 17 Abs. 6 erster Satz hat zu lauten: 

"Die Weiterversicherung beginnt, unbeschadet 
der Bestimmungen des § 225 Abs. 1 Z. 3 mit 
dem Zeitpunkt, den der Versicherte wählt, 
spätestens Jedoch mit ,dem Monatsersten, Ider auf 
die AntragsteIlung folgt." 

10. § 18 hat zu lauten: 

"Selbstversicherung:in Ider 
K r anke n ver s i eh er u n g 

§ 18. (1) Solange sie ihl1en Wohnsitz im Inland 
haben und nicht nach diesem oder einem anderen 
Bundesgesetz ,in der Krankenversicherung pflicht
versichert sind, können der Selbstversicherung 
in der Kmnkenversicherung beitl1eten: 

1. selbständig Erwerhstätige, die nicht in der 
Gewerblich-en Selbständigenkranken versicherung 
versichert oder berechtigt sind, dieser Kranken
versicherung freiwillig beizutreten; 

578 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)32 von 110

www.parlament.gv.at



578 der Beilagen 33 

2. nach ,dem Tode eines nach Z. 1 versichert 
gewesenen selbständig Erwerbstätigen der über-
1ebende Ehegatte; 

3. nach Nic.hti~erklärung, Aufhebung oder 
Scheidung der Ehe eines nach Z. 1 Versicherten 
dessen früherer Ehegatte; 

4. P.ersonen nac.hdem EIl!de der Angehörigen
eigensc.haft im Sinne des § 123 Abs. 4 Z. 1, des 
§ 56 Abs. 3 Z. 1 des Beamten-Kranken- und 
Unfallversic.herungsgesetzes, ,des § 46 Abs. 4 Z. 1 
des Bauern-Krankenversicherungsgesetzes oder 
des § 36 Abs. 4 Z. 1 des GewerbLic.hen Selb
ständigen.oKrankenvel'sicherungsgesetz,es 1971; 

5. Hörer an einer Lehranstalt ,im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 des Studienförderungsgesetzes, BGBI. 
Nr. 421/1969, die im Rahmen des für die be
treffende Studienart vorgeschl1iebenen normalen 
Studienganges inskribiert 'sind, sowi,e- Hörer 
(Lehrgangsteilnehmer) der Diplomatischen Aka
demie in Wien. Bei den in Z. 5 genannten 
Personen ist der Beitritt zur Selbstversicherung 
auch zulässig, ,solange sie ihren gewöhnlichen Auf
enthalt im Inland haben. 

(2) Der Beitritt der im Abs. 1 Z. 1 und 5 ge
nannten P,ersonen ist abzulehnen, wenn der 
GesundheitszustaIl!d des Antragstellers ärztlicher
seits als schlec.ht festgestellt wurde. 

(3) In den Fällen ,des Abs. 1 Z. 2 und 3 ,ist 
das Recht' zum Beitrittlnnerhalb von sechs 
Wochen nach dem Tag des Eintrittes der Rec.hts
kraft des, geric.htLichen Urteils über ,die Nic.htig
erklärung, Aufhebung oder Scheidung der Ehe 
bzw. nach ,dem Tag des Todes, in ,den Fällen 
des Abs. 1 Z. 4 innerhalb vonsec.hs Wochen 
nach dem Ende der Angehörigeneigenschaf,t gel
tend zu machen. 

(4) Eine bei Versicherungsbeginn bestehende 
Krankheit begründet für Selbstversic.h,erte nac.h 
Abs. 1 Z. 1 und 5 keinen Leistungsanspruch. 
Dies gilt n~c.ht, wenn ,der Versicherungswerber 
bereits in einer gesetzlichen Krankenversic.herung 
pflichtversichert war und das Ende dieser Pflic.ht
versic.herung nicht länger als sechs Monate zu
rückliegt. 

(5) Die Selbstversicherung beginnt in den 
Fällendes Abs. 1 Z. 1 und 5 mit dem auf den 
Beitritt folgenden Tag, in d'en FäHen des Abs. 1 
Z. 2 und 3 mit dem auf ,den Eintritt der Rechts
kraft des gerichtlichen Urteils über die Nichtig
erklärung, Aufhebung oder Scheidung der Ehe 
bzw. auf ,den TaJg ,des Todes folgenden Tag, 
in den Fällen des Abs. 1 Z. 4 mit ,dem auf das 
Ende der Angehörigeneigensmaft folgenden Tag. 

(6) Für ,das Ende der Selbstversicherung gilt 
§ 16 Abs. 10 mit der Maßgabe entsprechend, daß 

a) das Ausscheiden aus dem Personenkreis 
nach Abs. 1 Z. 1 nicht als Wegfall de'r 
Voraussetzungen anzusehen ist, 

b) die Selbstversicherung der in Abs. 1 Z. 4 
genann1len Pel1Sonen spätestens Ziehn Monate 
nach ,dem Beütrittendet und 

c) bei den im Abs. 1 Z. 5 genannten Personen 
das Ende der Selbstversic.herung spätestens 
mit dem Ablauf des dritten Kalender
monates nac.h dem Ende des Studien(Sc.hul)
jahres (§ 19 des Allgemeinen Hoc.hsc.hul
Studiengesetzes bzw. §§ 2 und 5 des Schul
zeitgesetzes), in dem der Hörer letztmalig 
inskribiert war bzw. einen Lehrgang oder 
Kurs der Diplomatisc.hen Akademie besucht 
hat, eintritt." 

11. § 19 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. mit Zustimmung des selbständ~g Erwerbs
tätig,en ,dessen Ehegatte, Kinder, Enkel, Wahl
und Stiefroinder, sowie ,di,e Eltern, Großeltern, 
Wahl- und Stiefeltern, wenn di'ese ,in seinem 
Betrieb tätig sind," 

12. § 21 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Formalversicherung endet mit ,dem 
Tage der Zustellung des Bescheides des Ver
sicherungsträgers über das Ausscheiden aus der 
V erSlic.herung." 

13. § 22 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Formalversicherung nach Abs. 1 ,endet, 
wenn nicht eine frühere Beendigung gemäß den 
§§ 16 Abs. 10, 17 Abs. 7, 18 Abs. 6, 19 Abs. 3 
oder 19 a Abs. 3 eintritt, mit ,dem Tage der 
Zustellung des ,Bescheides des Versicherungs
trägers über das Ausscheiden aus der Versiche
rung." 

14. a) § 23 Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 
, j 

,,(1) Träger der Krankenversicherung nach 
diesem BUn!desgesetz sind: 

1. die Gebietskrankenkassen ; 
2. die Betriebskrankenkassen; 
3. die Versicherungsanstalt der österreichischen 

Eisenbahnen; 
4. die V:el1sicherungsanstalt ,des österreichischen 

Bergbaues. 

(2) Für jedes Land ist eine Gebietskranken
ka'sse mit <der im § 26 bezeichneten sachlichen 
Zuständigkeit errichtet.« 

b) § 23 Abs. 6 hat zu lauten: 
,,(6) Die Träger der Krankenversic.herung sind 

berechtigt, nac.h Maßgabe der hiefür geltenden 
gesetzlichen Vorschriften 

a) Krankenanstalten, Heil- und Kuranstalten, 
Erholungs- und Genesungsheime, sonstige 
Einrichtungen der Krankenbehandlung und 

b) Einric.htungen zur Feststellung des Ge
sundheitszustandes 

zu errichten,· zu erwerben und zu betreiben. 
Diese Einrichtungen dürfen jedoc.h nur von den 

3 
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Krankenversicherten und deren Angehörigen in 
Anspruch genommen werden. Die Neuerrich
tung von Ambulatorien oder deren Erweiterung 
ist nur zulässig, wenn der Bedarf von der zur 
Genehmigung berufenen Behörde festgestellt ist." 

15. § 24 Abs. 1 ,Z. 2 hat zU lauten: 

,,2. die Sozialvensicherungsanstalt der Bauern 
(§ 7 des Bauern-Krankenvenicherungsgesetzes) 
mit ,dem Sitz in Wien;" 

16. § 25 Abs. 1 Z. 1 lit. b wird aufgehoben. 

17. a) Im § 26 Abs. 1 EinIeitung ist ·der Aus
druck ,,§ 16 Abs. 3 und 5" durch den Ausdruck 
,,§ 16 Abs. 6 und 8" zu ersetzen. 

h) § 26 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten: 
,,1. ,die Gebietskrankenkassen, soweit nicht 

einer der unter Z. 3 bis 5 genannten Versiche
rungsträger zuständig ist;" 

c) Im§ 26 Abs. 1 hat die Z. 2 zu entfallen. 

d) Im § 26 Abs. 1 Z. 2 ist der Punkt am 
Ende der lit. k durch einen Strichpunkt zu er
setzen. Als lit. 1 ist anzufügen: 

,,1) für Personen, die unmittelbar vor Antritt 
des ordentlichen oder außerordentlichen 
Präsenzdienstes die Voraussetzungen der 
lit. abis g und k erfüllt hatten;" 

e) Dem § 26 Abs. 1 Z. 3 ist folgende lit. c 
anzufügen: 

"c) für Personen, die unmittelbar vor Antritt 
des ordentlichen oder außerordentlichen 
Präsenzdienstes die Voraussetzungen der 
lit. a erfüllt hatten; 

f) Im § 26 Abs. l' Z. 4 lit. c ist der Ausdruck 
.,in den §§ 478 und 479" durch den Ausdruck 
"im § 479" zu ersetzen. 

g) Dem § 26 Abs. 1 Z. 4 ist folgende lit. e 
anzufügen: 

"e) für Personen, die unmittelbar vor Antritt 
des ordentlichen oder außerordentlichen 
Präsenzdienstes die Voraussetzungen der 
lit. a oder b erfüllt hatten;" 

h) Im § 26 Abs. 1 ist der Punkt am Schluß 
der Z. 5 durch einen Strichpunkt zu ersetzen. 
Eine lit. e mit nachstehendem Wortlaut ist anzu
fügen: 

"e) für Personen, die unmittelbar vor Antritt 
des ordentlichen oder außerordentlichen 
Präsenzdienstes die Voraussetzungen der 
lit. a, b oder c erfüllt hatten." 

18. § 28 Z. 2 hat zu lauten: 
,,2. die Sozialversich·erungsanstalt der Bauern 

(§ 7 des B.auern-Krankenv.el'sicherungsgesetzes) 
für 

a) die gemäß § .8 Abs. 1 Z. 3 lit. binder 
Unfallversicherung teilversicherten selbstän
dig Erwerbstätigen und ihre teilversicherten 
Familienangehörigen sowie die gemäß § 8 
Abs. 1 Z. 3 lit. d teilversicherten Ange
hörigen von Orden, Kongregationen und 
Anstal ten, . 

b) die selbständigen Pecher und die selbständi
gen Winzer (§ 4 Abs. 3 Z. 4 und 9), 

c) die öffentlichen Verwalter eines land(forst)
wirtschaftlichen Betl1iebes (§ 7 Z. 3 lit. c), 

d) die Versicherungsvertreter in den Verwal
tungskörpern der SOlJialv,ersich'erungsanstalt 
der, Bauern, 

e) die.in lit. abis c genannten Personen, die 
eine der im § 176 Abs. 1 Z. 3 genannten 
Tätigkeiten ausüben, 

f) die Personen, die eine der im § 176 Abs. 1 
Z. 2, 4, 5 und 7 genannten Tätigkeiten 
ausüben, sofern die Sozialversicherungs
anstalt der Bauern für sie gemäß lit. abis c 
zur Durchführung der Unfallversicherung 
sachlich zuständig ist, bei den im § 176 
Abs. 1 Z. 7 genannten Tätigkeiten jedoch 
nur, wenn diese Personen nicht geinäß § 3 
Abs. 1 Z. 1 des Bauern-Pensionsversiche
rungsgesetzes von der Pflichtversicherung 
infolge einer Pflichtversicherung nach dem 
Gewerblichen Selbständigen-Pensionsver
sicherungsgesetz ausgenommen sind." 

19. a) § 29 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten: 

,,1. die Pensionsversicherungsanstalt der Arbei
ter, soweit nicht ,der unter Z. 3 genannte Ver
sicherungsträger zuständig ~st;" 

b) § 29 Abs. 1 Z. 2 hat zu entf,aUen. 

20. a) Die überschrift zu § 30 hat zu lauten: 

,,0 r tl i c he Zu s t ä n cl i.g k ei t der 
Ge b ie t s k r anke n k ass e n" 

b) § 30 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Die örtliche Zuständigkeit der Gebiets

kr.ankenkassen richtet sich, soweit im Abs. 3 
und im § 16 Abs. 6 bis 8 nichts anderes bestimmt 
wird, nach ·dem Beschäftigun~sort des Versicher
ten, bei selbständig Erwerbstätigen nach deren 
Wohnsitz." 

c) Im § 30 Abs. 3 ist der Ausdruck "Gebiets
und LanclwirtschaftskraIl!kenk~ssen" durch den 
Ausdruck "Gebietskrankenkassen" zu ersetzen. 

cl) § 30 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,( 4) Für die nach § 8 Abs. 1 Z. 1 lit. C Pflicht
versicherten rst die Gebietskrankenkasse weiter
hin örtLich zuständig, die unmittelbar vor dem 
Antritt des ordentlichen oder außerordentlichen 
Präsenzdienstes zur Durchführung der Pflicht-

... 
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versicherung in ,der Krankenversicherung zu
ständig war. In den Fällen des § 8 Abs. 3 richtet 
sich die örtliche Zuständigkeit der Gebiets
krankenkasse nach dem letzten inländischen 
Wohnsitz des Wehrpflichtigen; ist ein solcher 
nicht gegeben, .i:stdie Wiener Gebietskranken
kasse örtlich zuständig." 

e) Der bisheI1ige Abs. 4 erhält die Bezeichnung 
Abs.5. 

21. a) § 31 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die in den §§ 23 bis 25 bezeichneten Ver
sicherungsträger und die Träger der im § 2 Abs. 2 
bezeichneten Sondervers,ich·erungen weI'den zum 
Hauptvel'band der österreichischen Sozialver
sicherungsträger (im folgenden kurz Hauptver
bana genannt) zusammengefaßt." 

b) Im § 31 Abs. 2 hat ,der Ausdruck ,,(des 
Verbandes der Gewerblichen Selbständigenkran
kenkassen)" zu entfallen. 

c) § 31 Abs. 3 Z. 3 hat zu lauten: 

,,3. unter Bedachtnahme auf die gesetzlichen 
Bestimmungen des Arbeitsrechtes Richtlinien zur 
Regelung der dienst-, beso1dungs- und pensions
rechtlichen Verhältnisse der Sozialversicherungs
bediensteten, auch zur Erstellung von Dienst
postenplänen, aufzustellen. Diese Richtlinien 
haben auch ,die Gewährung von freiwilligen 
sozialen Zuwendungen an die Bed,iensteten eines 
Versicherungsträgers (des Hauptverbandes), so
weit es sich nicht um Zuwendungen für die im 
§ 49 Abs. 3 Z. 17 genannten Zwecke handelt, 
in der Wei'se zu regeln, daß hiefür beim je
weiligen Versicherungsträger (beim Hauptver
band) ein Betrag im Ausmaß eines vom Haupt
verband festzusetzenden Hundertsatzes der lau
fenden Bezüge aller Sozialversich'erungsbedien
steten im abgelaufenen Geschäftsjahr, höchs~ens 
jedoch 5 v. H. dieser laufenden Bezüge, ver
wendet werden kann. Die Regelung darf den 
öffentlichen Interessen vom Gesichtspunkt des 
Sozialversicherungsrechtes nicht entgegenstehen 
und die wrirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 
Versicherungsträger nicht :gefährden. Dem Haupt
verband obliegt ferner, im Falle der Bevoll
mächtigung Kollektlivverträge ,im Rahmen der 
Richtlinien abzuschließen;" 

d) Im § 31 Abs. 3 Z. 9 hat der Ausdruck 
,,(dem Verband der Gewerblichen Selbständigen
krankenkassen)" zu entfallen. 

e) § 31 Abs. 3 Z. 10 hat zu lauten: 

,,10: nach Anhörung der in Betracht kommen
den Versicherungsträger gemeinsame Einrichtun
gen zur zweckmäßig·en Ausnützung und wirt
schaftlichen Betriebsführung der den angeschlos
senen Versicherungsträgern gehöl'igen Kranken-

anstalten, Heil(Kur) anstalten, Erholungs- und 
Gen·esungsheime und ähnlichen Einrichtungen 
sowie eine gemeinsame Einrichtung für die Re
taxierung von Rezepten zu schaffen;" 

f) Der Punkt am Ende ,des § 31 Abs.3 Z. 15 
ist durch einep Strichpunkt zu ersetzen. Al,s 
Z. 16, 17 und 18 sind anzufügen: 

,,16. Richtlinien für die Koordinierung der 
Aufgaben der Kranken-, Unfall- und Pensions
versicherungsträger bei der Gewährung freiwilli
ger Leistungen und der Rehabilitation aufzustel
len; 

17. in Wahrnehmung öffentlicher Interessen 
vom Gesichtspunkt des Sozialversicherungsrech
tes, der wirtschaftLichen Tragfähigkeit und der 
Verwaltungsökonomie Richtlinien über ·die Zu
sammenarbeit zwischen Gebietskrankenkassen 
und Betl'iebskrankenkassen, insbesondel'ebei de·r 
Erhebung der für die Versicherung bedeutsamen 
Daten und bei der Besor:gung 'sonstiger gleich
artiger Aufgaben aufzustellen; 

18. Richtlinien für ,die Auswertung der Ergeb
nisse der Jugendlichen- und Gesundenunter
suchungen durch :die Krankenversicherungs
träger." 

g) Im § 31 Abs. 4 ist der Ausdruck "der 
Sektionsausschuß für d~e Bauernkrankenversiche
rung beziehungsweise der Verband der Gewerb
lichen Selbständigenkrankenkassen" durch den 
Ausdruck "der Sektions·ausschuß für die Träger 
der Selbständigen-Krankenversicherungen" zu er
setzen. 

h) § 31 Abs. 5 zweiter und dritter Satz haben 
zu lauten: 

"Die gemäß Abs. 3 Z. 3, 4, 11, 13, 16 und 18 auf
gestelhen Richtlinien bedürfen zu ihrer Wirk
samkeit &~r Zustimmung des Bundesministers für 
soziale Verwaltung. Die gemäß Abs. 3 Z. 3, 11, 
15 und 17 aufgestellten Richtlinien sind in der 
Fachzeitschrift ,Soziale Sicherheit' zu verlaut
baren." 

i) Im § 31 Abs. 7 ist der Ausdruck ,,(Ver
bänden)" durch den Ausdruck ,,(beim Haupt
verband)" zu ersetzen. 

22. § 34 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Der Träger der Krankenversicherung kann 
mit dem Dienstgeber ein schriftIiches überein
kommen treffen, wonach an Stelle der im Abs. 1 
vorgeschl'1iebenen Meldungen Listen oder an 
deren Stelle Meldungen über die Gesamtsumme
des Entgeltes für einen Beitragszeitraum an den 
Zahltagen oder nach Ablauf eines jeden Beitrags
zeitraumes vorgelegt werden. Der Träger der 
Krankenversicherung kann für diese Listen Vor
drucke auflegen." 
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23. Im § 37 Abs. :l ist der erste Satz durch 
folgende Sätze zu ersetzen: 

"Fürdie Meldungen -der nur Qn der Unfall
versicherung pflichtversicherten mit Ausnahme 
der im § 7 Z. 3 lit. a und b und ,der !im § 8 Abs. 1 

Z. 3 lit. agena, nnten perso, nen~ind die Grund
sätze der §§ 33 bis 35 und 3 Abs. 3 mit der 
Maßgabe enrsprechend anzuw nden, daß die 
Meldungen beim zuständigen T äger der Unfall
versicherung zu erstatten. sind. ür .die nach § 8 
Abs. 1 Z. 3 lit. a in Ider Unfallversicherung 
Pflichtversicherten sind Idie Meldungen beim 
Träger ,der Pensionsversicherung ,der in ,der 
gewerblichen Wirtschatt selbStändig Erwerbs
tätigen zu erstatten, wobei die B stimmungen der 
§§ 10, 11 und 14 des Gewerblich n Selbständigen
Pensionsversicherungsgesetzese tsprechend anzu
wenden sind." 

24. § 37 hat zu lauten: 

"M eid u n gnu run fall: e r sie her t e r 
Personen 

§ 37. Für die Meldungen der nur in der Un
fallversicherung pflidltversicherten mit Aus
nahme der im § 7 Z. 3 lit. a und b und der im 
§ 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a und b genannten Personen 
sind die Grundsätze der §§ 33 bis 35 und 36 
Abs. 3 mit der Maßgabe entspr chend anzuwen
den, daß die Meldungen beim z ständigen Träger 
der Unfallversicherung zu erstat en sind. Für die 
nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a in de Unfallversiche
rung Pflichtversicherten sind die Meldungen beim 
Träger der Pensionsvelrsicherun der in der ge
werblichen Wirtschaft selbständi Erwerbstätigen 
zu erstatten, wobei die Bestimm ngen der §§ 10, 
11 und 14 des Gewerhlichen S lbständigen-Pen
sionsversicherungsgeset7.es entspr chend anzuwen
den sind. Für die nach § 8 Abs. 1 Z. 3 Iit. b in 
der Unfallversicherung Pflicht ersicherten gilt 
hinsichtlich der Meldungen § 72 Abs. 3. Das 
Nähere wird in der Satzung des Trägers der 
Unfallversicherung bestimmt." 

25. Dem § 40 ist folgender Isatz anzufügen: 
"Einkommensänderung,en, ,die fuf Grund der 
alljährlichen Rentenanpassung inder Kriegs
opfer- und Hee1"esversorgung ewirkt werden, 
unterliegen nicht der AnzeLgever flichtung." 

b) § 44 Abs. 1 Z. 5 hat zu lauten: 
,,5. bei den nach § 8 Abs. 1 Z. 4 in der 

Kranken- und Unfa:llversicherung teilversicherten 
Pflichtmitgliiedern der Tierärztekammern sowie 
MitgLiedern der österreichischen Dentisten
kammer ein Betrag in der Höhe ,der für die 
betreffende Versich·erung in Betr,acht kommen
den Höchstbeitragsgrundlage (§ 45 Abs. 1);" 

c) § 44 Abs. 6 hat zu lauten: 
,,(6) Als täglicher Arbeitsverdienst ist anzu

nehmen: 
a) bei Pflichtversicherten nam § 4' Abs. 1 

Z. 8 der Betrag von 160 S; 
b) bei Pflichtversicherten, d.ie kein Entg.elt 

oder keine Bezüge ,der im Abs. 1 Z. 2 be
zeichneten Art erhalten, der Betrag von 
60 S. 

An di'e Stelle dieser B'eträge treten ab Beginn 
eines jeden Beitragsjahres (§ 242 Abs. 6 erster 
Halbsatz) die unter Bedachtnahme auf § 108 i 
mit der jew,eiJigen Richtzahl (§ 108a Abs. 1) 
vervielfachten Beträge." 

d) Dem § 44 ist als Abs. 7 anzufügen: 
,,(7) Im Falle einer abweichenden Vereinbarung 

der Arbeitszeit gilt das Entgelt für jene Zeit
räume als erworben, die der Versicherte eingear
beitet hat." 

27. § 45 Abs. 11it. a hat zu lauten: 

"a) in der Krankenversicherung 
aa) ,der Betrag von 190 S für das Beitrags

jahr (§ 242 Abs. 6 erster Halbsatz) 
1973; 

bb) ,der Ta;,geswert der Lohnstufe (§ 46 
Abs. 4), in die 

für das Beitragsjahr 1974 der Betr.ag von 
61'50 v. H., 

für das Beitragsjahr 1975 der Berrag von 
62'50 v. H., 

für das Beitragsjahr 1976 der Betrag von 
64'50 v. H. des nach § 108 b Abs. 2 'ermitvelten 

Meßbetrages fällt;" 

28. § 45 Abs. 11it. a hat zu lauten: 

"a) in der Krankenv·ersicherung der Tageswert 
der Lohnstufe (§ 46 Abs. 4), in die der 
Betrag von zwei Dritteln des nach § 108 b 
Abs. 2 ermittelren Meßbetrages fällt;" ' 

29. Im § 47 lit. a ist der Ausdruck ,,§ 11 Aos. 3 
26. a) § 44 Abs. 1 ,('rster Sa;,t hat zu lauten: lit. a und h" ,durch den Ausdruck ,,§ 11 Abs. 3 

"Grundl.age für die Bemessung ,der allg,emeinen 
'ß.eiträge (allgemeine Beitragsg ndlage) ist für 
PHichtver.sicherte, sofern im f Igenden nichts 
andeves bestimmt wir.d, der im B~itragszeitraum 
gebührende auf vone Schilling gerundete Arbeits
verdienst mit Ausnahme allfälliger Sonderzahlun
gen nach § 49 Abs. 2." 

---------~---'-,~-~~--,,--'~ '''-' "- '- --" -- " 

lit. a, bund d" zu er.setzen. 

30.a) § 49 Abs. 3 Z. 1 erster Halbsatz hat zu 
lauten: 

"Vergütungen ,des Dienstgebers an .den Di,elllSt
nehmer (LehrIing), durch wdche die durch dienst
liche Verrichtungen für ,den Dienstgeber v,eran-
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laßten Aufwendungen des Dienstnehmers abge
golten werden (Auslagenersatz);" 

b) § 49 Abs. 3 Z. 2 hat zu lauten: 

. ,,2. Schmutzzulagen, wenn sie auf Grund ge
setzlicher Vorschriften oder kollektivvertraglicher 
Regelungen gewährt werden und soweit sie von 
der Einkommensteuer (Lohnsteuer) befreit sind;" 

c) § 49 Abs. 3 Z. 19 hat zu lauten: 
,,19. Zinsenersparnisse hei zinsverbiUigten oder 

unverzinslichen DienstgebeI1darlehen, soweit ·da:s 
Darlehen 100.000 S nicht übersteigt;" 

d) § 49 Abs. 4 letzter Satz hat zu la~ten: 
"Derartige Fest:stellung.en sind in der Fachzeit
schrift ,Soziale Sicherheit' zu verlau~aren und 
für alle Soz,ialverSJicherungsträger und Behörden 
verbindlich. " 

e) Im § 49 Abs. 5 dritter Satz ist der Ausdruck 
"der Kinderbeihilfenbeitrag" durch den Ausdruck 
"der Dienstgeberbeitrag nach ,den besonderen 
Vorschriften über den FamiEenlastenausgleich" zu 
eI1SetZien. 

31. a) § 51 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Für vollversicherte Dienstnehmer (Lehr
linge) sowie für die gemäß § 4 Abs. 1 Z. 3 
pflichtversicherten, nicht als Dienstnehmer be
schäftigten Personen ist, sofern im folgenden 
nichts anderes bestimmt wird, als allgemeiner Bei
trag zu leisten: 

1. in der Krankenversicherung 

.a) für die der Pensionsversicherung der 
Arbeiter zugehörigen Dienstnehmer 
(Lehrlinge), für die im Bereich der 
knappschaftlichen Pensionsversiche
rung als Arbeiter anzusehenden Per
sonen sowie für jene der Pensionsver
sicherung der Angestellten zugehöri
gen Dienstnehmer (Lehrlinge), deren 
Beschäftigungsverhältnis nicht durch 
eines der im § 14 Abs. 1 Z. 1 ange
führten Gesetze geregelt ist und 
deren Entgeltanspruch im Falle der 
Erkrankung das im § 8 Abs. 1 und 2 
des Angestelltengesetzes vorgesehene 

v.H. 

Ausmaß nicht erreicht ............ 7"5 
b) für die übrigen Vollversicherten 5 

der allgemeinen Beitragsgrundlage; 

2. in der Unfallversicherung 
a) für die der Pensionsversicherung . der 

Angestellten zugehörigen Dienstneh
mer (Lehrlinge) sowie für die im Be
reiche der knappschaftlichen Pensions
versicherung als Angestellte anzuse
henden Personen (§ 236 Abs. 2 letz-
ter Satz) ........................ 0'5 

v. H. 
b) für die anderen Dienstnehmer (Lehr-

linge) ........................... 2 
der allgemeinen Beitragsgrundlage ; 

3. in der Pensionsversicherung, und zwar 

a) in der Pensionsversicherung der Ar
beiter .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17"S 

b) in der Pensionsversicherung der An
gestellten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17 

c) in der knappschaftlichen Pensions
versicherung 
für Arbeiter ..................... 23-
für Angestellte .................. 24 

der allgemeinen Beitragsgrundlage. " 

b) § 51 Abs. 2 wir,d aufgehoben. 

c) § 51 Abs. 3 hat zu lauten: . 
,,(3) Von den nach Abs. 1 festgesetzten Bei

träg.en entfallen, unbeschadet der Sondervor
schr,ift des § 53: 

1. in der Krankenversicherung je die Hälfte 
auf den Versich·ert:en und seinen Dien·stgeber; 

2. in der Unfallversicherung der gesamte Bei
trag auf den Dienstgeber ; 

3. in der Pensionsversicherung, und zwar 

a) in der Pensionwersicherung der 
Arbeiter 
bei der Pensionsv.ersicherungsanstalt 
der Arbeiter 
aa) hinsichtlich der ,im Abs. 6 ge

nannten Versichercen 

v.H. 

auf den Versicherten ........ 8'25 
auf den Diensngeber ........ 9'25 

bb) hinsichtlich der übrigen Ver
sicherten 
auf den Versicherten und dessen 
Dienstgeber je .............. 8'75 

bei ,der Versicherungsanstalt ,der 
österreichischen Eisenbahnen 

auf den Versicherten und dessen 
Dienstgeber je ................ 8'75 

b) in der Pensionsversicherung der An
gestellten 

auf den Versücherten und dessen 
Dienstgeber je ................ 8'50 

c) in der knappschaftlichen Pensions
sicherung 
für Arbeiter 

auf den Versichenen .......... 875 
auf dessen Dienstgeber ........ 14'25 

für Angestellte 
auf den Versicherten .......... 9'25 
auf dessen Dienstgeber ........ 1475 

der allgemeinen Beitragsgrundlage. " 
d) Im § 51 Abs. 5 erster Satz hat ,der Ausdruck 

"und 2" zu entfallen. 
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e) Dem § 51 ist ein Abs. 6 mIt folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,;(6) Die im Abs. 3 lit. a aa festgesetzte Auf
teilung der Beiträge gilt für ,den nac:hstehen,den 
Personenkreis: 

a) die in einem land(forst)wirtschaftlichen Be
trieb (§ 27) Beschäftigten; 

b) die im Haushalt eines land(forst)wirtschaft
. lichen Dienstgebers ßoeschäftigten, soweit sie 

vorwiegend in dem auf dem land(forst)
wirtschaftlichen Besitz geführten Haushalt 
beschäftigt sind; 

c) die bei der Sozial versicherungsanstalt der 
Bauern Beschäftigoen; 

d) ,di,eauf Grund gesetzlich·er Besoimmungen 
zum Forstschutz und Forstarufsichtsdienst 
bestellten Personen; 

e) die bei ,den gesetzlichen berufl:ichen Ver
tretungen der Dienstnehmer und Dienst
geber in ,der Land- und Forstwirtschaft und 
der,en Berufsvereinigungen Beschäftigten; 

f) ,di'e Bediensteten des Viehverkehrsfonds, des 
Milchwirtschaftsfonds und ,des Getreide
wirtschaftsfonds. " 

32. a) § 51 Abs. 1 Z. 3 lit. b hat zu lauten: 

"b) in der Pensionsversicherung der An-
gestellten ...................... 17'5" 

b) § 51 Abs. 3 Z. 3 Ht. b hat zu lauten: 

"b) ,in der Pensionsversicherung der An
gestellten 

auf den Versicherten und des~en 
Dienstgeber je ................ 875" 

33. Im § 52 Idl1itter Satz ist der Ausdruck 
"In der :Krankenversicherung und Unfallve!1sich·e
rung der bildenden Künstler und der Pflichtmit
gli'cder der Tierärz·tekammern (§ 8 Abs. 1 Z. 4)" 
durch den Ausdruck "In der Kranken- und 
Unfallversicherung der bildenden Künstler, der 
Pflichtmitglieder der Tierärztekammern sowie 
der Mitglieder der österreichischen Dentisten
kammer (§ 8 Abs. 1 Z. 4)" zu ersetzen. 

34. Im § 52 dl1itter Satz ,ist der Ausdruck 
,,§ 51 Abs. 1 und 2" durch ,den Ausdruck ,,§ 51 
Abs. 1" zu ersetzen. 

35. § 53 Abs. 3 lit. c hat zu lauten: 

.,c) für die Dauer des Weiterbestandes einer 
Pflichtversicherung nach § 11· Abs. 3 lit. a 
oder d." 

36. § 54 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Von den auf volle Schilling gerundeten 
Sonderzahlungen nach § 49 Abs. 2 sind in der 
Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung 
Sonderbeiträge mit dem gleichen Hundertsatz wie 
für 'sonstige Bezüge nach § 49 Abs. I zu ent
richten; hi'ebei sind die ,in einem Kalenderjahr 
fällig werdenden Sonderzahlungen bis zum 
60fachen Betrag der für die betreffende Ver
sicherung in Betracht kommenden Höchstbei
tragsgrundlage (§ 45 Abs. 1) unter Bedach.t
nahme auf § 45 Abs. 2 zu berücksichtig.en." 

37. Nach § 56 ist ein § 56 a mit nachst'ehendem 
Wortlaut einzufügen: 

"Beiträge während d,er L'eistung 
des Präsenzd'ienstes 

§ 56 a. (1) Für die Dauer ,des auf Grund der 
Bestimmungen des Wehrgesetzes zu le~stenden 
ordentlichen oder außerordentlichen Präsenz
dienstes ruht die Beitragspflicht des wehrpflichti
gen Versicherten und .seines Dienstgebers in der 
Krankenversicherung. 

(2) Der Bund hat an den Versicherungsträger 
einen Pauschalbetrag in ,der Höhe von 142 S 
monadich für jeden Familienangehörigen gemäß 
§ 123 des im ordendichen oder außerordentlichen 
Präsenzdienst stehenden Versicherten (§ 8 Abs. 1 
Z. 1 Iit. c) zu leisten. An die Stelle dieses Betrages 
tritt ab Beginn eines jeden Beitragsjahres (§ 242 
Abs. 6 erster Halbsatz) der unter Bedachtnahme 
auf § 108 i mit der jeweiligen Richtzahl (§ 108 a 
Abs. 1) vervielfachte Betrag. Der dreißigste Teil 
des monatlichen Pauschalbetrages gilt als auf den 
Tag entfallender Pauschalbetrag, der siebenfache 
Tagespaullchalbetrag gilt als auf die Woche ent
fallender Pauschalbetrag." 

38. a) § 59 Acbs. 1 erster Satz haJt zu lauten: 

"Werden Beiträge nicht innerhalb von elf 
Tagen nach der Fälligkeit cingezahk, 'So sind 
von diesen rückSltändigen Beiträgen, wenn nicht 
gemäß § 113 .Nbs. lein Beitragszuschlag vor
geschl'ieben wird, Verzugszinsen in der Höhe 
von 7"5 v. H. zu eIlltl1ichten." 

b) § 59 Albs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Der zur Entgegennahme der Zahlung 

berufene Versicherungsträger kann die Verzugs
zinsen herabsetzen oder nachsehen, wenn durch 
ihl"e Einhebung in voller Höhe die wirtschaft
lichen Verhältnisse des Beitragsschuldners gefähr
det wären. Die Verzugszinsen können überdies 
nachgesehen werden, wenn es sich um einen 
kurzfristigen Zahlungsverzug handelt und der 
Beitragsschuldner ansonsten regelmäßig seine Bei
tragspflicht erfüllt hat." 
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39. § 60 Abs. 2 letzter Satz hat zu lauten: 

"Die nach den im § 11 Abs. 3 lit. c genan11!ten 
Vorschriften gebührende Vergütung für Ver
dienstentgang steht dem aus Leistungen Dritter 
bestehenden EntgeLt gleich." . 

40. Im § 63 Abs. 2 ist der Ausdruck ,,2 v. H. 
über der jeweiligen Rate der Oesterreichischen 
Nationalbank für den Wechseleskompte" durch 
den Ausdruck ',,7'5 v. H." zu ersetzen. 

41. § 68 A'hs. 1 h<lit zu lauten: 

,,(1) Das Recht auf Feststellung der Verpflich
tung zur Zahlung von Beiträgen verjährt binnen 
zwei Jahren vom Tag der Fälligkeit der Bei
träge. Diese Verjährungsfrist der Feststellung 
verlängert sich jedoch auf fünf Jahre, wenn der 
Dienstgeber oder eine sonstige meldepflichtige 
Person (§ 36) überhaupt keine oder unrichtige 
Angaben über die bei ihm beschäftigten Personen 
bzw.über deren Entgelt (auch Sonderzahlungen 
im Sinne des § 49 Abs. 2) gemacht hat, die er bei 
gehöriger Sorgfalt als unrichtig hätte erkennen 
müssen. Die Verjährung des Feststellungsrechtes 
wird durch jede zum Zwecke der Feststellung 
getroffene Maßnahme in dem Zeitpunkt unter
brochen, in dem der Zahlungspflichtige' hievon 
in Kenntnis gesetzt wird." 

42. § 69 vorletzter Satz hat zu lauten: 

"Die Rückforderung von Beiträgen, durch welche 
eine Formalversicherung begründet wurde, sowie 
von Beiträgen zu einer Versicherung, aus der in 
der Zeit, für welche Beiträge ungebührlich ent
richtet wurden, eine Leistung erbracht wurde, 
ist ausgeschlossen." 

43. a) § 72 Albs. 2 Z. 2 letzter Satz hat zu 
lauten: 

"Der Hunderts,atz 'beträgt für ,da~ Jahr 1973 
600 v. H." 

b) § 72 Abs. 8 h3it zu lauten: 
,,(8) Der Bund leistet für d3is Jahr 1973 einen 

Beitrag in ider Höhe von 100 Millionen Schilling. 
Der Beitrag ,des Bundes ist mon<litlich im 
erfo1"derlichen Ausmaß, nach Tunlichke~t mit je 
einem Zwölf tel, zu bevorschussen." 

44. § 72 hat zu lauten: 

"B e i t r ä g 'e inder U n f a 11 ve ,r s ic h e
run g bei der S 0 z i a 1 ver s ich e run g s

anstalt der Bauern 

§ 72. (1) Die Mittd zur Bestreitung der Auf
wendungen in der Unfallversicherung hei der 
Sozialversicherungsansta1t der Bauern werden, 
soweit sie nicht durch gemäß §§ 51 und 74 zu 
bemessende Beiträge für die im § 28 Z. 2 lrt. b, 
c und d g,enannten Personen sowie durchson
stige Einnahmen gedeckt sind, <l!ufgebracht durch 

a) Betriebsbeiträge nach Abs. 2, 
b) einen Zuschlag nach Abs. 4, 
c) Beiträge nach Abs. 7, 
d) einen Beitrag des Bundes nach Abs. 8. 

(2) Die gemäß § 8 .Nbs. 1 Z. 3 lit. b teil
v,ersicherten Betrielbsführer sind für Zwecke der 
Bemessung des Betriebsbeitrages in die Ver
sich'erungsklasse ,einzureihen, ,in die sie auf Grund 
des § 12 ,des Bauern-P'ensionsversicherungs
gesetzes eingereiht sind oder einzureihen wären, 
w,enn sie der Pflichtversicherung ,gemäß § 2 
Abs. 1 Z. 1 ,des Bauern-Pensionsversicherungs
gesetzes unterlägen. Sie :haben ,den ihrer Ver
sicherungsklasse entsprechenden Betriebsbeitrag 
zu leisten. Wenn Ehegatten ein und denselben 
lan.d(forst)wil1tschafitLichen Betrieb auf gemein
same Rechnung und Gefahr führen, ist der Be
triebsbeitrag nur von einem der Ehegatten Zu 
leisten. Der jährliche Betriebsbeitrag beträgt in 
der Versicherungsklasse 
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11 ............................ .. 
III ........................... . 
IV ........................... . 
V ............................. . 
VI .......................... .. 
VII ........................... . 
VIII ......................... . 
IX ........................... . 
X ............................ .. 
Xl ........................... . 
XII ........................... . 
XIII ......................... . 
XlV .................... , ..... . 
XV ........................ ' ... . 
XVI ......................... . 
XVII ......................... . 
XVIII ........................ .. 
XIX ......................... . 
XX ........................... . 

182 S 
290 S 
327 S 
366 S 
405 S 
442 S 
500 S 
576 S 
651 S 
730 S 
845 S 
999 S 

1151 S 
1305 S 
1457 S 
1609 S 
1745 S 
1865 S 
1972 S 
2014 S 

An die Stelle ·dieser Beträge 'treten aJb 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedach!tnahme auf 
§ 108 i mit der jeweiligen Richtzahl (§ 108 a 
Abs. 1) vervielfachten Beträge. Ein Zwölf tel des 
jährlichen Betriebsbeitrages gilt als Monatsbei
trag. 

(3) Den nach Abs. 2 ermittelten Betriebsbei
trag schuldet der Betriebsführer. Hiebei ist an
zunehmen, daß der Eigentümer des land(forst)
wirtschaftlichen Betriebes diesen Betrieb auf seine 
Rechnung und Gefahr führt. Diese Vermutung 
gilt bis zudem Ersten des Kalendermonates, in 
dem der Eigentümer den Nachweis der Betriebs
führung durch eine andere Person erbringt. Für 
die Meldungen und Auskunftspflicht und die Bei
träge nach Abs. 2 gelten im übrigen die Bestim
mungen der §§ 10 Abs. 1 bis 3, 13 Abs. 1, 14, 
19 Abs. 1, 3 und 4, 20 Abs. 1, 2 und 4 und 21 
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bis 27 des Bauern-Krankenversicherungsgesetzes 
mit der Maßgabe, daß 

a) das Recht auf Feststellung der Verpflich
tung zur Zahlung der Beiträge binnen fünf 
Jahren vom Tage ihrer Fälligkeit verjährt, 
wenn der Pflichtversicherte die Erstattung 
einer Anmeldung bzw. Anderungsmeldung 
oder Angaben über die Grundlagen für die 
Berechnung der Beiträge unterlassen oder 
unrichtige Angaben über die Grundlage für 
die Berechnung der Beiträge gemacht hat, 
die er bei gehöriger Sorgfalt als unrichtig 
hätte erkennen müssen; 

b) durch die Satzung des Versicherungsträgers, 
wenn dies der Verwaltungsvereinfachung 
dient und mit den wirtschaftlichen Interes
sen der Versicherten vereinbar ist, auch 
eine halbjährliche oder jährliche Beitrags
vorschreibung vorgesehen werden kann. 

(4) Der Zuschlag nach Abs. 1lit. bist 
1. für alle land(forst)wirtschaftlichen Betriebe 

im Sinne des § 1 Abs. 2 Z. 1 des Grund
steuergesetzes 1955, 

2. für alle Grundstücke im Sinne des § 1 Abs. 2 
Z. 2 des Grundsteuergesetzes 1955, soweit 
es sich um unbebaute Grundstücke handelt, 
die nachhaltig land(forst)wirtschaftlich ge-
nutzt werden, ' 

in einem Hundertsatz der Beitragsgrundlage zu 
entrichten. Beitragsgrundlage hinsichtlich der in 
Z. 1 angeführten Betriebe ist der für Zwecke der 
Grundsteuer ermittelte Meßbetrag. Hinsichtlich 
der in Z. 2 angeführten Grundstücke bildet die 
Beitragsgrundlage nicht der für Zwecke der 
Grundsteuer ermittelte Meßbetrag, sondern ein 
besonderer Meßbetrag, der sich nach den Vor
schriften des Grundsteuergesetzes 1955 ergäbe, 
wenn das Grundstück als land(forst)wirtschaft
liches Vermögen im Sinne des Bewertungsgesetzes 
gewertet worden wäre. Der Hundertsatz beträgt 
200 v. H. 

(5) Den Zuschla>g nach .A:bs. 1 ~i't. b hebt das 
öl'tlich zuständige Finanzamt ein. Für d~e Ver
anlagung, Festsetzung und Einhebung gelten die 
abgabenrechtlichen Bestimmungen. Die Beiträge 
sind vom Grundstückeigentümer zu entrichten. 
Für Grundstücke, die der E~gentümer nicht 
selbst bewirtschafrtet, kann er von demjenigen, 
der sie hewil'tlSchaf1:et, die Rückerstattung der 
Berträge verlangen. Die FäUigkei't des Beitrages 
richtet sich nach den Vorschriften des Grund
steuel'gesetzes. Eine allfäll~ge Nachsicht der 
Grundsteuer Meibt j'edoch bei der Einhebung 
d-er Beiträge unberücksichtigt. 

(6) Der Bund erhält zur Arbgelwng der Kosten, 
die ihm ,durch die Einziehung und Abfuhr des 
Zuschlages nach Albs. 1 Irt. b ,entstehen, eine 
Vergütung im Ausmaß von 2 v. H. der aibge
fühl'ten Beiträge. 

(7) Für gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 Lit. b teil
versicherte Betriebsführer, für die hinsichtlich 
einer diese Unfallversicherung begründenden 
Tätigkeit weder ein Betriebsbeitrag nach Aobs. 1 
lit. a noch ein Beitrag nach Iden §§ 51 oder 74 
ermittelt werden kann, sind Beiträge zu ent
richten, die zur Gänze vom Inhaber des 
Betriebes zu tragen -sind. Die Beiträge !lind von 
erner ka:lendertäglichen Beitragsgrundlage zu 
bemessen, deren Höhe durch rdie Satzung der 
SozialversicherungrsanstaIt der Bauern einheitlich 
für alle ron B,ellracht kommenden Ve!1sicherten 
mlteinem festen B.etrag im R!a:hmen des 
ErforderHchen, mindestens mit 30 S, höchstens 
mit dem B,etrag der Höchstbeitragsgrundlage in 
der Unfallvel'Sicherung (§ 45 Albs. 1 lit. ob), fest
zusetzen ist. Der Be~tragssa>tz und die Ein~iehung 
der Beiträge sind in der Sartzung des Ver
sicherungstr3igers zu .regeln. 

(8) Der Bund leistet für jedes Geschättsjahr 
einen Beitrag ~n der Höhe eines Drittels der 
in diesen Geschäf'llsjahr eingezahlllen Beiträge 
nach Abs. 2, 4 und 7. 

(9) Der nach Abs. 8 gebührende Beitra>g des 
Bundes ist in .den Mona>ten April und September 
mit einem Betr3!g in der Höhe ,des voraUISsicht
lichen Aufwandes der in den folgenden Monaten 
zur Auszahlung ·gelangenden Rentensonder
zahlung ~u. bevorschussen. Der restliche Bundes
heitrag i~t monatlich im erforderlichen Ausmaß 
nach Tunlichkeit: mit je einem Zwölftel, zu 
bevorschussen. " 

45. a) Im § 73 Ahs. 3 ist der Ausdruck "ab 
1. Jänner 1971 975 v. H." durch den Ausdruck 
"ab 1. Jänner 1973 1 0 v. H., ah 1. Jänner 1974 
10"5 v. H." zu emetzen. 

b) § 73 A:bs. 4 lettter Sa>tz ha>t zu entfallen. 
e) § 73 Abs. 5 hat zu lauten: 
,,(5) D~e nach Abs. i beitragspflichtigen Träger 

der Pensionsversichel'ung und die Versicherungs
anstalt der österreichiischen Eisenbahnen haben 
von jeder an eine der im § 8 Ahs. 1 Z. 1 lit. a 
genannten Personen zur Auszahlung gelaingenden 
Pension und Pe11lsionssonderza!hlung mit Aus
nahme von Waisenpensioneneinen Betrag von 
3 v. H. einwhehalten, wenn und solange sich 
der in Betracht kommende Pensionist ständig 
im Inland· aufhält. Zu den Pensionen sowie zu 
den Pensionssonderzahlungen zählen auch die 
Zuschüsse und die Ausgleichszulagen, nicht jedoch 
die WohnungSbeihilfen. Der Einbehalt -ist auch 
vorzunehmen, wenn sich der Pensionist ständig 
in einem Staait arufhält, mit dem ein zwischen
staaitliches übereinkommen besteht, das die 
Krainkenver·sich,erung der P·ensionisten einschließt, 
es sei denn, daß das Orbereinkommen Gegen
teiliges bestimmt." 

d) Im § 73 Abs. 6 ist der Ausdruck "den 
§§ 478 uJ,ld 479" durch den Ausdruck ,,§ 479'< 
zu ersetzen. 
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e) § 73 Abs. 8 hat zu lauten: 
,,(8) In der Krankenversicherung der nach § 8 

Abs. 1 Z. 1 lit. b teilversicherten Bezieher einer 
laufenden Ge1dleistung aus ,der zu'sätzlichen Pen
sionsversicherung nach § 479 halben die Träger 
-der zusätzlichen Pension5versicherung an die 
Versicherungsanstalt der österreichi:schen Eisen· 
bahnen a:b dem Beginn der Kra;nkenversicherung 
(§ 10 Abs. 6 hzw. 7) bis zu deren Ende (§ 12 
Abs. 5) einen Beitrag von 5 v. H. ,der Beitrags
grundla;ge zu enurichten; als Beitragsgrundlage 
gilt dieme Teilv.ersicherung begründende lau
f.ende Geldleisoun.g aus ,der zusätzlichen Pensions
versicherung in ihrer jeweiligen Höhe ohne 
Berücksichtigung von RuheIllSibestimmungen." 

f) Im § 73 Abs. 9 ist die Zitierung ,,§§ 76 
bis 79" durch die Zitierung ,,§§ 76 und 77 bis 79" 
zu ersetzen. 

46. § 74 Abs. 3 Z. 3 hat zu lauten: 

,,3. für die nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. e teil
v,ersicherten Versicherungsver.treter von dem in 
Betracht kommenden Versicherungsträger bzw. 
vom Hauptvef1band;" 

47. a) § 76 Albs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) BeiJtrags~hdlage für ,den Kalendemag ist 
für in der KrankenverSlicherung WeitervIersicherte 
die um ein Sechsuel ,ihres Betrages erhöhte 
Höchstbeitrags.grundlage (§ 45 Abs. 1 lit. a)." 

b) Im § 76 Abs. 2 i~t der erste Satz durch 
folgende Sätze zu ersetzen: 

,,(2) Die Weiterversicherung ist unbeschadet 
Abs. 3 auf Antrag des Versicherten, soweilt dies 
,nach seinen .wirtschaftlichen Verhält~issen 
gerechtfertigt erscheint, auf einer niedrigeren als 
der nach Albs. 1 in Betracht kommenden Be~trags
grundlage, jedoch ab 1. J;vnner 1973 nicht unter 
52'50 S täglich, ab 1. Jänner 1974 nicht unter 
70 S täglich zuzulaJssen. An die Stelle des Betrages 
von 70 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, 
er,stmalig alb 1. Jänner 1975, der un\)er Bedacht
nahme auf § 108 i mit der jeweiligen Richtzahl 
(§ 108 a Abs. 1) vervielfach,te Betng." 

c) § 76 Albs. 3 hat zu la'Ulten: 
,,(3) B'ei Prüfung der wirmschaftlichen Verhält

niSISe nach Abs. 2 sind aJuch Unterhaltsverpflich
tungen von Ehegatten, auch 'geschiedenen Ehe
g3!tJten, gegenüber dem Versich,erten zu berück
sichtJigen. Als mOllaJt1iche UnterhaInsverpflichtung 
geken, gleichviel db und in wdcher Höhe die 
Unterhaltsleistung utsächlich el1bracht wil"d, 
während des Bestandes der Ehe 30 v. H., nach 
Scheidung Ider Ehe 15 v. H. des nachgewiesenen 
lllonatlichen Nettoeinkommens des Unterhalts
pflichtigen. Wenn und solange das Net)toein
kömmen ,des UnterhaltspfHchügen nicht nach
gewiesen wir,d, ist 

a) während des Bestandes der Ehe anzu
nehmen, daß eine HeraJbsetzung in den 
wirtschaftlichen Ver'häknissen des Ver
sicherten nicht gerec:htf.emgt erscheint, 

b) nach Scheidung der Ehe anzunehmen, daß 
die Höhe der monatlichen Unterhaltsver
pflichtung 30 v. H. des Dreißigfachen der 
Beitragsgrundlage nach Abs. 1 beträgt. Ist 
die Unterhaltsforderung trotz durchge
führter Zwangsmaßnahmen einschließlich 
gerichtlicher . Exekutionsfiihrung unein
bringlich oder erscheint die Verfolgung des 
Unterhaltsanspruches offenbar aussichtslos, 
unterbleibt eine Zurechnung zum Netto
einkommen. " 

48. § 76 a hat zu lauten: 

"B e i t rag s g run dIa g e für W e i t e r v e r
sie her t ein der P e n s ion s ver s ich e

rung 

§ 76 a. (1) Beitragsgrundlage für den Kalender
tag ist für in der Pensionsversicherung Weiter
versicherte die um ein Sechstel ihres Betrages er
höhte Tagesbeitragsgrundlage der Pflichtversiche
rung (§ 242 Abs. 2 Z. 1) des dem Ausscheiden 
aus der Pflichtversicherung vorangegangenen letz
ten Beitragsjahres (§ 242 Abs. 6 erster Halbsatz). 
Hat der Versicherte Beitragszeiten der Pflicht
versicherung nur im Beitragsjahr des Ausschei
dens aus der Pflichtversicherung erworben, so ist 
dieses Beitragsjahr heranzuziehen. Die demnach 
in Betracht kommende Beitragsgrundlage ist mit 
dem sich nach Abs. 2 ergebenden Faktor zu ver
vielfachen. 

(2) Der nach Abs. 1 anzuwendende Faktor er
gibt sich aus der Teilung der Höchstbeitrags
grundlage des Jahres, für das die Beiträge ent
richtet werden, durch die Höchstbeitragsgrund
lage des Jahres, aus dem /die nach Abs. 1 heran
zuziehende Beitragsgrundlage stammt. 

(3) Die sich nach Abs. 1 und 2 ergebende Bei
tragsgrundlage darf ab 1. Jänner 1973 den Be
trag von 52'50 S, ab 1. Jänner 1974 den Betrag 
von 70 S nicht unterschreiten. An die Stelle des 
Betrages von 70 S tritt ab 1. Jänner eines jeden 
Jahres, erstmalig ab 1. Jänner 1975, der unter 
Bedachtnahme auf § 108 i mit der jeweiligen 
Richtzahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Betrag. 

(4) Die Weiterversicherung ist auf Antrag des 
Versicherten, soweit dies nach seinen wirtschaft
lichen Verhältnissen gerechtfertigt erscheint, auf 
einer niedrigeren als der nach Abs. 1 bis 3 in 
Betracht kommenden Beitragsgrundlage, jedoch 
nicht unter den dort angeführten Mindestbeträ
gen zuzulassen. Eine solche Anderung der Bei
tragsgrundlage gilt jeweils bis zum Ablauf des 
nächstfolgenden Kalenderjahres. Wurde dieW ei
terversicherung auf einer niedrigeren als der nach 

578 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 41 von 110

www.parlament.gv.at



42 578 der Beilagen 

Ahs. 1 bis 3 in Betracht kommenden Beitrags
grundlage zugelassen, so hat der Versicherungs
träger bei einer Knderung in den wirtschaft
lichen Verhältnissen des Versicherten auf dessen 
Antrag eine Erhöhung der Beitragsgrundlage bis 
auf das nach Abs. 1 bis 3 in Betracht kommende 
Ausmaß vorzunehmen. Eine solche Erhöhung 
hat der Versicherungsträger auch von Amts 
wegen vorzunehmen, wenn ihm eine entspre
chende Knderung in den wirtschaftlichen Ver
hältnissen des Versicherten bekannt wird. Solche 
Festsetzungen wirken in allen diesen Fällen nur 
für die Zukunft. 

(5) Bei Prüfung der wirtschaftlichen Verhält
nisse nach Abs. 4 ist § 76 Abs. 3 mit der Maß
gabe entsprechend anzuwenden, daß an die Stelle 
der Beitragsgrundlage nach § 76 Abs. 1 das 
Dreißigfache der Höchstbeitragsgrundlage in der 
Pensionsversicherung (§ 45 Abs. 1 lit. b) tritt. 

(6) Die Beitragsgrundlage ist ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres mit dem Faktor zu vervielfachen, 
der sich aus der Teilung der Höchstbeitrags
grundlage dieses Jahres durch die Höchstbeitrags
grundlage des vorangegangenen Jahres ergibt, je
doch höchstens bis zu dem Betrag der um ein 
Sechstel ihres Betrages erhöhten Höchstbeitrags
grundlage in der Pensionsversicherung. Der ver
vielfachte Betrag ist auf volle Schilling zu run
den. 

(7) Beitragszeitraum ist der Kalendermonat, er 
ist einheitlich mit 30 Kalendertagen anzuneh
men." 

49. a) § 76 h Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten: 

,,1. für inder Krankenvel'!Sicherung 
a) gemäß § 18 A>bs. 1 Z. 1 his 3 Selbst

versiche~te die um ein Sechstel ,ihres Be
trages erhöhte Höchs:tbeitra>gsg-rundlage 
(§ 45 .A!bs. 1 lit. a) unter entsprechender 
Anwendung der Bestimmungen des § 76 
Abs. 2 und 3 

b) gemäß § 18 Albs. 1 Z. 4 und 5 Selbst
versicherte der für Idie in § 44 Abs. 6 lit. b 
genannten Pel'sonen als täglicher Arbeits
verdienst in Betracht kommende Betrag;" 

b) Im § 76 b Abs. 1 Z. 2 hat der Ausdruck 
"in der in Betracht kommenden Versicherung" 
zu entfallen. 

50. § 77 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Höhe des Beitrages in der Kranken
versicherung fü-r Weiter- und Sellbstvel"sicherte 
mit Ausnahme ,der Selbstversichel"ten nach § 19 a 
wil1d durch die Satzung des Versicherungsträgers 
mit einem einheitlichen Hundertsatz der Bei
tragsgrundlag,e für alle diese Versicherten fest
gesetzt. Dieser Hundertsatz darf' den Beitrags-

satz, der für ,die Krankenversicherung der der 
Pen~ionsverl.)icherung der AngesteUten zuge
hörigen Pflichtversicherten gilt, nicht über
steigen. Zahlungen, die für die gemäß § 18 Abs. 1 
Z. 5 Selbstversicherten von einer Einrichtung 
zur wmschaftlichen Selbsthilfe auf Grund einer 
Vereinharu1l!g mit dem -den Bei,trag einziehenden 
Versicherungsträger geleistet wer-den, sind auf 
den Beitrag anzurechnen. Für die nach § 19 a 
Selbstversicherten gik der BeitraJ~sa>tz, wie er 
in der Sa>tzung des Versicherungsträgers für die 
Pflichtversicherten festgesetzt ist, die dem nach 
§ 19 a Abs. 5 jeweils in Betracht kommenden 
Versicherungsz,weig der Pensionsversicherung 
zugehören. " 

51. § 77 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Der B eitragss atz in der Kranken
versicherung für WeVter- und Sdbstversicherte 
mit Ausnahme der Selbrtversicherten nach 
§ 19 a beträgt 5 v. H. der Beitragsgrundlage. 
Zahlungen, die für die gemäß § 18 Abs. 1 Z. 5 
Selbstversicherten von einer Einrichtung zur 
wirtschaftlich-en Se1bsthiIfe auf Grund einer Ver
einba1rung mit dem den -BeitraJg einziehenden 
Versicherungstr1iger geleistet werden, sind _ auf 
den B.eitrag anzurechnen. Für ,die nach § 19 a 
Selbstversicherten beträgt der Beitragssatz 
5 v. H. bzw. 7'5 v. H. der Beitragsgrundlage, je 
nachdem, ob sie der Pensionsversicherung der 
Arheiter ooereiner anderen Pensionsversicherung 
zugehören (§ 19 a Abs. 5)." 

52. a) § 78 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Beiträge zur Höherversicherung sind 
gleichzeitig mit jenen Beiträgen fällig, zu denen 
sie hinzutreten, sofern nicht aus Gründen der 
Verwaloongsvereinfachung !in der Satzung des 
Versicherungsträgers anderes bestimmt wird oder 
eine andere Ver-einbarung mit dem Ver
sicherungsträger z-ustande kommt." 

b) Dem § 78 wird folgender Abs. 6 angefügt: 
,,(6) Für die Dauer des auf Grund der Bestim

mungendes Wehrgesetzes zu leistenden ordent
lichen oder außerordentlichen Pr:fsenz'dienstes ha>t 
der Wehrpflichtige keine Beitr1ige für eine von 
ihm eingegangene Weiter- oder Selbst
versicherung zu en<trichten. Ln ,diesem Fall ist 
§ 56 a Ahs. 2 emspl'echend anzuwenden." 

53. § 79 Ahs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Auf die Beiträge zur Weiterversicherung 
in der Kranken- und Pensionsversicherung, zur 
Seihstversicherung und zur Höhervers1icherung 
-sind die Bestimmungen des§ 69 über die Rück
forderung von Beiträgen mit der Maßgahe ent
sprechend anZluwenden, daß die Rückforderung 
von Beiträgen ungeachtet einer allfälligen Lei-

578 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)42 von 110

www.parlament.gv.at



578 der Beilagen 43 

stungserbrilngung auch dann möglich ist, wenn [ spä,tlere AntragsteIlung bzw. Einlei,tung des Ver
eine Bescheinigung für die vorläufige Kranken- fahl1ens, daJS zur Fes'tstellung des Anspruches 
ve11Sicherung gemäß § 10 Ahs. 7 für den gleichen fühpt, folgt." . 
Zeitrau~ ausgestel1t wOl1den ist: für den ~eiträge b) Dem § 86~st ein A'bs. 5 mit nachstehendem 
zur Wetter~ oder Selb~tverslcherung m der Wortlaut anzufügen: 
Kra,nkenversllcherung entnchtet wurden." (5) E f 11' f" . L' f G d " 1lJt a en ur eme erstung au run 

54. § 80 hat zu lauten: 

"B e i t r a ,g des Bu n des 

§ 80. (1) In der Pensionsversicherung nach 
aiesem Bundesge5eltz leistet der Bund für jedes 
Geschäftsjahr einen Beitrag in der Höhe des 
Betrages, um den 101'5 v. H. des für d;!is einzelne 
Geschäftsjahr erwachsenden Aufwandes - aus
genommen die Aufwendungen für die A\lJsgleichs
zulagen und die Wohnungsbeihilfen - die Ein
nahmen für dals betreffende Geschäftsjahr - aus
genommen den Bundesbeitrag, ,die Ersätze für 
Ausgleichszulagen undWohnungsbeihilfen -
übersteigen. 

(2) Bin Drittel des 'Sich nach A'bs. 1 er.gebenden 
Mehrertrages jedes Geschäftsjahres ist ahgeson
dert vom übrigen V,ermögen des V,e11Sicherungs
'trägens ~insbringend entweder in mündel
isicheren linländismen Wertpapieren oder in 
gebundenen Einlagen bei Kredituntemehmen 
anzulegen, :llUf welche die Voraussetzungen des 
§ 446 Abs. 1 Z. 4 zutreffen, Ober die so ange
legten Mitltel darf der Versicherungsträger nur 
verfügen, um eine vorübergehend ungünstige 
Kassenlage zu beheben. Die Verfügung bedad 
der Zustimmung des Bundesministers für soziale 
Verwaltung im Einvernehmen ffi1t dem Bundes
minister für Finanzen. 

(3) Der den einzelnen Trägem der Pensions
versicherung nach Abs. 1 gebührende Beitrag 
des Bundes ist in den Monaten April und 
September mit einem Betra.g 'in der Höhe des 
voraussichtlichen Aufwandes der in den fol
genden Monaten zur A\lJszahlung gelangenden 
Pensionssonderzahlung zu bevorschussen. Der 
restliche Beitrag aes Bundes ist monatlich im 
erforderlichen Ausmaß, nach Tunlichkeit mit je 
einem ZwöH~el, zu bevorschussen." 

55. Im § 84 hbs. 2 Z. 2 ist der Ausdruck "die 
Träger der Unfallversicherung mit Ausnahme 
der Versicherungsanstal t 'der österreichischen 
Eisenbahnen" ,durch Iden Ausdruck "die All
gemeine Unfallvel1sicherungsanstalt" zu ersetzen. 

56. a) Dem § 8-6 ist folgender Abs. 4 anzu
fügen: 

,,(4) Leistungen aus der Unfallversicherung 
fallen, wenn innerhaLb von zwei Jahren nach 
Eintritt des Versicherungsfalles weder der An
spruch von AmtlS wegen festgestellt, noch ein 
Antrag auf FestJstellung des Anspruches gestellt 
wUl1de, mit dem Monaltsersten an, der auf die 

der Bestimmung des § 235 Abs. 3 Lit. c die all
gemeinen Voraussetzungen, ISO fällt diese Lei
stung frühestens mit dem TaJg der Entlassung 
des Wehrpflichtigen aus dem PräsenzdieIlJSlt an." 

57. § 89 Abs. 6 wird aufgehoben. 

58. Nach § 89 ist ein § 89 a mit nachstehendem 
Wortlaut einzufügen: 

"R u h 'e n der Lei s tun g san s p r ü c h e 
bei Abi eis tun g de s Prä sen z

>dienstes 

§ 89 a. Für die Dauer ,des auf Grund der 
Bestimmungen des Wehrg~set:zes 'Zu -leistenden 
ordentlichen oder außerordentlichen Präsenz
dienlStes ruht ,der Anspruch ,des Wehrpflichtigen 
auf Leistungen .der gesetzlichen Krankenversiche
rung für seine Person." 

59. § 90 Abs. 1 erster Satz hat zu lauten: 

"Fällt während der ersten drei Tage einer Ar
beitsunfähigkeit infolge Krankheit, für die ge
mäß § 138 Abs. 1 Anspruch auf Krankengeld 
nicht besteht, oder während der Dauer des An
spruches auf Krankengeld ein Pensionsanspruch 
aus eigener Pensionsversicherung des Versicherten 
an oder lebt eine Pension aus einem der Ver
sicherungsfälle des Alters wieder auf, so ruht 
der Pensionsanspruch für die weitere Dauer des 
Krankengeldanspruches sowie für die Dauer des 
R uhens des Krankengeldanspruches nach § 143 
Abs. 1 Z. 2 mit dem Betrag des Krankengeldes." 

60. a) § 94 Abs. 1 lit. b hat zu lauten: 

"b) die Summe der in dieser Pension berück
sichtigten und ,der nach deren StJichtag er
worbenen Beitragsmonate der Pflichtver
sicherung oder der freiwilligen Versiche
rung mindestens 540 beträgt; hiebei sind 
die Beitragsmonate der Pensionsversiche
rung nach diesem -. und anderen Bundes
gesetzen zusammenzuzählen." 

b) § 94 Abs. 4 erster Halbsatz hat zu lauten: 

"Gebührt im Anschluß an einen Entgeltbezug 
Krankengeld aus der Krankenversicherung oder 
wird aus dieser Versicherung Anstaltspflege ge
währt, so ruht für die Dauer des Anspruches 
.auf Krankengeld oder der Gewährung von An
staltspflege der Pensionsanspruch in der bis-
herigen Höhe weiter;" 
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61. § 95 Abs. 3 wird aufgehoben. Siechenanstalt ab dem Beginn der fünften Woche 
62. Im § 98 Abs. 3 letzter Satz ist der Aus- dieser Pflege, wenn ein Träger der Sozialver

dru~ "Sterbegeld" durch den Ausdru~ "Be- sicherung ,die Kosten der Pflege trägt." 

stattungskostenbeitrag" zu ersetzen. 

63. a) § 100 Abs. 1 lit. Ib erster Satz hat zu 
lauten: 

"b) in der Unfallversicherung und in der 
P.ensiorisversicherung mit dem Tod des 
Anspruchsberechtigten, mit der Verheira
tung der Witwe (des Witwers), mit dem 
Wegfall der Voraussetzungen für die An
nahme der Verschollenheit, mit der Voll
endung des 18. Lebensjahres bei Waisen
renten(pensionen), Geschwisterrenten und 
Kinderzuschüssen sowie nach Ablauf der 
Dauer, für die eine Rente (Pension) zu
erkannt wurde." 

b) § 100 Abs. 1 lit. c hat zu lauten: 
"c) in der Pensionsversicherung überdies in den 

Fällen des § 310; die Pension und allfällige 
Zuschüsse gebühren noch für den Monat, 
der dem Einlangen .des Antrages nach § 308 
Abs. 1 bzw. 3 dieses Bundesgesetzes, nach 
§ 101 a Abs. 1 bzw. 3 .des Gewerblichen 
Selbständigen-Pensionsversich-erungsgesetz·es 
oder nach § 99 a Abs. 1 bzw. 3 ,des Bauern
Pensionsversicherungsgesetzes beim zustän
digen Versicherungsträger -folgt." 

64. a) Dem § 102 Abs. 1 ist folgender Satz 
anzufügen: 

"ß.ei Ge1dleistungen ,ist hiebei ·der Zeitraum 
zwischen .dem Entstehen des Anspruches und 
dem Zeitpunkt, in dem die Lei.stung gemäß 
§ 104 aUISzuzahlen ist, außer Betracht zu lassen." 

b) Im § 102 haben die Abs. 2 his 4 zu ent
fallen. 

65. a) § 104 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Alle Zahlungen können auf volle Schilling 
in der Weise gerundet werden, ,daß Beträge unter 
50 Groschen ·unberü~sichtigt -bleiben und solche 
von 50 oder mehr Groschen als -ein voller Schil
ling gerechnet werden." -

b) Dem § 104 Abs. 6 ist folgen,der Satz anzu
fügen: 
"Das gleiche gilt in ·der Krankenversicherung 
für die Zustellung der Gel,dleistungen (der an 
Stelle von Sachleistungen gewährten Erstattungs
beträge), soweit diese im Wege -der Postspal1kasse 
vorgenommen wil'd." 

67. Dem § 107 ist ein Abs. 5 mit folgendem 
Wortlaut .anzufügen: 

,,(5) Das Recht auf Rü~fol1derulllg nach Abs. 1 
besteht im Falle des Todes des Anspruc:hsberech
tilgten nur gegenüber den im § 108 Abs. 1 ange
führten P·ersonen, soweit sie eine der dort be
zeichneten Leistungen bezogen haben." 

68. § 108 hat zu lauten: 

"B e zug s b e r e c h t ·i gun g i m Fall e des 
Todes des Anspruchsberechtigten 

§ 108. (1) Ist im Zeitpunkt des Todes des 
Anspruchsberechtigten eine fäHige Geldleistung 
(Erstattung von Kosten an Stelle von Sach
leistungen) noch nicht ausgezahlt, so sind, sofern 
in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt 
wil.'1d, nacheinander ,der Ehegatte, die leiblichen 
IKinder, die Wahlkinder, die Stiefkinder, der 
Vater, die Mutter, die Geschwister bezugsberech
tigt, alle diese Personen jedoch nur, wenn sie 
gegenüber dem AllIspruchsberechtigten zur Zeit 
seines Todes unterhaltsberechtigt oder unterhalts
pflichtig waren oder mit ihm zur Zeit seines 
Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. 
Steht der Anspruch mehreren Kindern oder Ge
schwistern ,des Verstorbenen zu, so sind sie zu 
gleichen Teilen anspruchsberechtigt. 

(2) Sind keine Pensonen, ,die gemäß Abs. 1 
bezugsherechtigt sind, vorhanden, so ist ,die Geld
leistung (Erstattung von Kosten an Stelle von 
Sachleistungen) vom V.ersich'erungsträger nicht 
auszuzahlen. " 

69. Im § 108 a Ahs. 3 letzter Satz ist der Aus
dru~ ,,(§ 292 Abs. 3 lit. a)" durch den Ausdru~ 
,,(§ 293 Abs. 1 lit. a bb)" zu ersetzen. 

70. Im § 108 d ist der Punkt am Ende der 
lit. c dwch einen Strichpunkt zu' ersetzen. AIs 
lit. d ist anzufügen: 

"d) ,die Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 
Abs. 1 Lit. a." 

71. § 108 h Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Ahs. 4 gilt entsprechend bei ,der Anwen
dung des § 241 a für ,die ß.emessungsgrundlage, 
die sich bei Beginn des Pens,ionsaufschubes er
gehen hätte sowie -bei der Anwendung des § 267." 

66. § 105 a Albs. 3 hat zu lauten: 72. Im § 109 zweiter Satz ist der Ausdru~ 
,,(3) Der Hilflosenzuschuß ruht während der "und die Verbände" durch den Ausdru~ ,,~der 

Pflege in einer Krankenanstalt, Heilanstalt oder Hauptv,erband)" zu ersetzen. 
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73. a) Im § 110 Abs. 1 ist der Ausdruck ,,§ 4 
des Umsatzsteuergesetzes" durch den Ausdruck 
,,§ 6 des Umsatzsteuergesetzes 1972" zu er
setzen. 

b) Im § 110 Abs. 1 Z. 1 
,,(Verbänden)" durch den 
'Hauptverband)" zu ,ersetzen. 

ist der Ausdruck 
Ausdruck ,,(dem 

c) Im § 110 Abs. 1 Z. 2 lit. a ist der Ausdruck 
"und ~hren Verbänden" durch den Ausdruck 
"und dem Hauptverband" zu ersetzen. 

d) Im § 110 Abs. 1 Z. 2 Ht. b ist der Ausdruck 
"und lihren Verbänden" ,durch den Ausdruck 
"und dem Hauptverband" zu ersetzen. 

e) Im § 110 Abs. 1 Z. 3 ist der Ausdruck. 
"und ihrer Verbände" durch den Ausdruck "und 
des Hauptverhandes" zu ersetzen. 

f) Im § 110 Abs. 1 ist der Punkt am Schluß 
der Z. 3 durch einen Strichpunkt zu ersetzen. 
Als Z. 4 ist,anzufügen: 

,,4. Kostenbeteiligungen (Zuzahlungen), die von 
den Versicherten bei der Inanspruchnahme der 
nach diesem Bundesgesetz gebührenden Leistun
gen zu tragen sind." 

g) Im § 110 Abs. 4 ist der Ausdruck "und 
ihrer Verbände" ,durch den Ausdruck "und des 
Hauptverhandes" zu 'ersetzen. 

7 4. Im § 111 erster Satz ist der Betrag von 
3000 S durch ,den Betrag von 6000 S·zu 'ersetzen. 

75. § 113 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Weroen vereinbarte oder satz'ung,smäß·ig 
festgesetzte Fristen für die Vorlage von Ver
sicherungs- oder AbrechnungsunterLagen nicht 
eingehalten, kann ein Boeitragszuschlag bis 2000 S 
vorgeschrieben wer.den." 

76. Im § 114 vorletzter Satz ist der Betrag 
von 30.000 S durch den Betrag von 60.000 S zu 
ersetzen. 

Artikel n 
Da's Allgemeine S07Jialv,ersicherungsgesetz in 

der ,im Art. I Einleitung bezeichneten Fassung 
wird in seinem Zweiten ':feil abgeändert wie 
folgt: 

1. § 116 hat zu lauten: 

gemeinnützigen Einrichtungen, die der Ver
hütung oder Früherkennung von KrankheitJen 
oder der Betreuung von Kranken dienen, ver
wendet werden, wennhiedurch ,die Erfüllung 
der im Abs. 1 genannten Aufgaben nicht ge
fäh1'ldet wird." 

2. § 117 hat zu rauten: 

"L eis tun gen 

§ 117. Als Leistungen der Krankenversicherung 
werden nach Maßgabe der Be~immungen dieses 
BundesgesetZ/es gewährt: 

1. Zur Früherkennung von Krankheilten 
J ugend1ichenuntersuchungen und Gesundenunter
suchungen (§§ 132 a und 132 b); 

2. aus dem Versicherungsfall ,der Krankheit: 
Krankenbehandlung (§§ 133 bis 137), erforder
lichenfalls an Stelle der ärztlichen Hilfe, der 
V'ersorgung mit HeilmittJeln und j-ener Heil
behelfe, die nach d,em Krankenanstaltengesetz, 
BGBl. Nr. 1/1957, im Rahmen der Anstalts
pflege zu gewähren sind, Anstaltspflege (§§ 144 
bis 150); 

3. aus ,dem Versicherungsfall der Arbeits
unfähigkeit infolge Krankhe~t: Kr,ankengeld 
(§§ 138 bis 143); 

4. aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft: 
a) ärztlicher Beistand, Hebammenbeistand 

(§ 159); 
b) Heilmittel und Heilbehelfe (§ 160); 
c) Pflege in ein,er Kr;ankenanstalt (auch in 

einem Entbindungsheim) (§ 161); 
d) Wochengeld (§ 162); 
e) Entbindungsbeitrag (§ 164); 

5. aus dem Versicherungsfall des Todes: Be
stattungskostenbeitr3ig (§§ 169 bis 171)." 

3. Nach § 118 list ein § 118 a mi,t folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

,,118 a. (1) Die Aufwendungen der Träger der 
Krankenversicherung für .die Durchführung der 
im § 117 Z. 1 genannten Aufg3iben einschließlich 
der Kosten für ,die Errichtung und ,den Betrieb 
der hiezu -erforderlichen eigenen Einrichtungen 
bzw. der Bereitstellung entsprechender Vertrags
einrichtungen haben sich in einem Rahmen zu 
bewegen, der 2 v. H. der Einnahmen an Ver-

"A u f gab e n sIcherungsbeiträgen im letzten vorangegangenen 
§ 116. (1) Die Krankenversicherung trifft Vor- Geschäftsjahr ·entspr,icht. 

sorge für ,die Verhütung und Früherkennung von (2) Wenn für ein Geschäftsjahr die im Abs. 1 
Krankheiten sowie für die Versich,erungsfälle der genannten Aufwendungen und Kosten den dort 
Krankheit, der Arbeitsunfähigkeit infolge Krank- bezeichneten Rahmen nicht erreichen, ist der 
heit, der Muttemchaft un,d des Todes. Differenzbetrag dner gesonderten Rücklage Zu-

(2) Mittel der Krankenversicherung können zuführen. Diese Rücklage darf nur für die im. 
auch zur Förderung und Uilterstützung von! Abs. 1 genannten Zwecke verwendet werden." 
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4. Der bisherige Inhalt des § 120 erhält die 
Bezeichnung Abs. 1. Als Abs. 2 ist anzufügen: 

,,(2) Einer Krankheit :im Sinne des Abs. 1 Z. 1 
ist gleichzuhalten, .wenn ein Versicherter (Ange
höriger) in nicht auf Gewinn gerichteter Absicht 
einen Teil seines Körpers zur übertragung in 
den Körper eines anderen Menschen spendet. 
Der Versicherungsfall der Krankheit gilt mit dem 
Zeitpunkt als eingetreten, in dem die erste ärzt
liche Maßnahme gesetzt wird, die der späteren 
Entnahme des Körperteiles voranzugehen hat." 

5. a) Im § 121 Abs. 4 ist der Punkt am Schluß 
der Z. 5 durch einen Strichpunkt zu ersetz'en. 
Als Z. 6 und 7 sind anzufügen: 

,,6. Zeiten des ordentlichen üder ·außerol'dent
lichen Präsenzdienstes im Sinne ,des Wehrgesetzes ; 

7. bei den nach § 16 Abs. 2 und 3 Weiter
versicherten die in Z. 1 bis 3 bezeichneten Zei
!Jen, die der Versicherte, dessen Krankenversiche
rung freiwillig fortgesetzt wird, zurückgelegt 
hat." 

b) § 121 Abs. 4 Ietzter Satz hat zu lauten: 
"Zeiten der in der Z. 1 bis 7 genannten Art, die 
sich zeitlich ,decken, sind nur einfach zu zählen." 

6. a) § 122 Abs. 2 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. an Persünen, die innerhalb der letzten 
zwölf Monate vor dem AussCheiden aus der durch 
eine Beschäftigung (ein Lehr- üder Ausbildungs
verhältnis) begründeten Pflichtversicherung min
destens 26 Wochen üder unmittelbar vürher min
destens sechs W üchen versichert waren und sü
gleich nach dem Ausscheiden aus der Pflichtver
sicherung erwerbslos geworden sind, wenn der 
Versicherungsfall während der Erwerbslosigkeit 
und binnen drei Wüchen nach dem Ausscheiden 
aus derPflichtversicherung eintritt. War der 
Versicherte im Zeitpunkt des Ausscheidens aus 
der Pflichtversicherung infolge Krankheit arbeits
unfähig oder bestand zu diesem Zeitpunkt An
spruch auf Wochengeld, sO' beginnt die Frist vün 
drei Wüchen erst ab dem Erlöschen des Anspru
ches auf Krankengeld (Anstaltspflege) bzw. Wo
chengeld zu laufen. Die Frist von drei Wochen 
verlängert sich um die Dauer eines auf. Grund 
der Bestimmungen des Wehrgesetzes zu leisten
den ordentlichen oder außerordentlichen Prä
senzdienstes. Ein Bestattungsküstenbeitrag ist 
auch zu gewähren, wenn der Versicherungsfall 
des Tüdes erst nach Ablauf von drei Wochen 
nach dem Ausscheiden aus der Pflichtversiche
rung, aber nüch während der Gewährung (des 
Ruhens) vün Krankengeld, Anstaltspflege üder 
Wüchengeld eingetreten ist;" 

b) § 122 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Erwerbslosigkeit im Sinne des Abs. 2 
Z. 2 liegt auch vor, wenn bei einem mehrfach 
Versicherten (§ 128) ein versicherungspflichtiges 

Beschäftigungsverhältnis endet und das. Entgelt 
aus ,den weiterbestehenden Beschäftigungs(Lehr)
verhältnissen den Betrag von 1136 S monatlich 
nicht übersteigt; das gleiche gilt, wenn der aus 
der Pflichtversicherung Ausgeschiedene eine selb
ständige Erwerbstätigkeit ausübt, aus der er ein 
1136 S münatlich nicht überste1gendes Einkom
men erzielt. An die Stelle ·des ß.etrages vün 
1136 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der 
unter Bedachtnahme ,auf § 108 i mit der jeweili
gen Richtzahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Be
trag. In sonstigen Fällen weooen Leistungen nach 
Abs. 2 Z. 2 und Z. 3 sowie nach Abs. 3 nicht 
gewährt, sübald die betreffende P,erson auf Grund 
dieses Bundesgesetzes oder auf Grund anderer 
gesetzlicher Vorschrift ,inder Krankenversiche
rung versichert ist oder wenn sie sich ins Aus
land begibt. Die Weiterversicherung in der Kran
k>enversicherung (§ 16), die Krankenversicherung 
wegen Bezuges einer Pension aus der Sozialver
sicherung oder eines Ruhe- bzw. Versorgungs
bezuges aus einem öffentlich-rechtlichen Dienst
verhältnis, ferner die Krankenversicherung der 
Kriegshinterbliebenen nach dem Kriegsopferver
sorgungsgesetz 1957 und die Krankenversiche
rung der Hinterbliebenen nach dem Heeresver
sorgungsgesetz lassen den Anspruch auf Leistun
gen nach Abs. 2 Z. 2 und Z. 3 sowie nach Abs. 3 
unberührt." 

7. a) § 123 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Als Angehörige gelten: 

1. die Ehegattin (der erwerbsunfähige Ehe
gatte); 

2. die ehelichen Kinder, ,die legitimierten Kin
der und WaMkinder; 

3. die unehelichen Kinder 'einer weibLichen Ver
sicherten; 

4. die unehelichen Kinder eines männlichen 
Versicherten, wenn seine Vaterschaft durch Urteil 
oder ,durch Anerkenntnis festgestellt ist (§ 163 b 
ABGB); 

5. die Stiefkinder und Enkel, wenn sie mit 
dem Versicherten ständig ,in Hau~gemeinschaft 
leben; 

6. die Pflegekinder, wenn sie vom Versicherten 
unentgeltlich verpflegt we1"den. 

Die ständige Hausgemeinschaft im Sinne der Z. 5 
besteht weiter, wenn sich ,das Kind nur vorüber
gehend oder wegen schulmäß'iger (beruflicher) 
AusbiLdung üder zeitweilig wegen Heilbehand
lung außerhalbder Hausgemeinschaft aufhält; 
das gleich'e gilt, wenn sich das Kind auf Ver
anlassung des Versicherten und überwiegend auf 
dessen Kosten oder auf Anordnung der Jugend
fürsorge oder des Vormundschafts(Pflegschafts)
gerichtes in Pflege eines Dl'itten befindet." 
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b) § 123 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Kinder und Enkel (Abs. 2 Z. 2 bis 6) 
gelten als Angehörige bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres. Nach diesem Zeitpunkt gelten 
sie als Angehörige, wenn und solange sie 

1. sich ,in einer Schul~ oder Berufsausbildung 
befinden, die ihre Arbeitskraft überwiegend be
ansprucht, längstens bis zur Vollendung des 
26. Lebensjahres; zur Schul- oder Berufsausbi,l
dung zählt auch ein angemessener Zeitraum für 
die Vorbereitung .auf ,die Ablegung der ent
sprechenden Abschlußprüfungen und auf die Er
werbung eines akademischen Grades. Ist die 
Schul- oder Berufsausbildung durch die Erfül
lung der Wehrpflicht, durch Krankheit oder ein 
ander,es unüberwindbares Hindernis verzögert 
worden, so gelten sie als Angehörige über das 
26. Lebensjahr hinaus für einen der Dauer der 
Behinderung angemessenen Zeitraum; 

2. seit der Vollendung ,des 18. Lebensjahres 
oder seit dem Ablauf des in Z. 1 genannten Zeit
raumes infolge Krankheit oder Gebrechens er
werbsunfähig sind." 

c) § 123 Abs. 5 hat zu entfallen. 

8.a) Im § 124 Abs. 1 ist der Ausdruck "Bei 
Selbstv'ersicherten(§ 18)" durch den Ausdruck 
"Bei den nach § 18 Abs. 1 Z. 1 Selhstversicher
ten" zu ersetzen. 

b) § 124 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Ist der Pensionist (§ 8 Abs. 1 Z. 1) oder 
ein An~ehöriger des Pensionisten (§ 123) in einer 
Versorgungsanstalt oder in einer Anstalt der all
gemeinen Fürsorge, in der er im Rahmen seiner 
gesamten Betreuung ärztliche Hilfe und Heilmit
tel erhält, untergebracht, so besteht während der 
r),auer ,dieser Unterbringung für seine P'erson 
kein Anspruch auf diese Leistungen der Kran
kenversicherung. " 

9. Im § 125 Abs. 1 und Abs. 4 ist der jeweils 
verwendete Ausdruck "Sterbegeld" durch den 
Ausdruck "B.estattungskostenbeitrag" zu 'erset
zen. 

10. a) Im § 129 Abs. 1 ist als dritter Satz ein
zufügen: 

"Bei der Ermittlung ,des Kostenersatzes ist die 
Verrechnung von Kosten für V erwal tungsaus
lag,en ausgeschlossen." 

b) Im § 129 Abs. 3 hat der Letzt,e Satz wie 
folgt zu lauten: 

"Abs. 1 vorletzter und letzter Satz sind entspre
chend anzuwenden." 

c) § 129 Abs. 4 hat zu lauten: 
,,(4) Das Ersuchen um Betl'euung von Ver

sicherten (Angehörigen) ist an die Gebietskran
kenkasse zu nichten, in deren' Sprengel der 
ordentliche Wohnsitz oder der Aufenthaltsort 
des Versicherten (seiner Angehörigen) liegt." 

d) § 129 Abs. 5 hat zu lauten: 
,,(5) Der Hauptverbarud kann mit Zustimmung 

des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
bindende Richtlinien über die Form der Inan
spruchnahme sowie die Festsetzung und die Ver
rechnung des Kostenersatzes aufstellen. Diese 
Richtlinien s,ind in der Fachzeitschrift ,Soziale 
Sicherheit' zu verlautbaren." 

11. Im A:bschnitt II des Zweiten Teiles (nach 
§ 132) ist ein erster Unterabschnitt mit folgen
dem Wortlaut einzufügen: 

,,1. UNTERABSCHNITT 

Früherkennung von Krankheiten 
Jugendlichenuntersuchungen 

§ 132 a. (1) Die Träger der Krankenversiche
rung haben die bei ihnen pflichtvlCfsicherten 

> Jugendlichen zwecks überwachung ihres Gesund
heitszustandes jährlich mindestens einmal einer 
ärztlichen Untersuchung zu unterziehen. Für die 
Durchführung der Untersuchung kommen ins
besondere Vertrags ärzte, Einrichtungen der Ver
trags'ärzte und sonstiger Vertragspartner sowie 
eigene Einrichtungen in Betracht. 

(2) Ais Jugendliche im Sinne des Abs. 1 gelten 
Personen nach Vollendung des 15. Lebensjahres, 
soweit sie ~ber das 15. Lebensjahr vorBeendigung 
der allgemeinen Schulpflicht vollendet haben~ 
nach dem Ablauf des letzten Schuljahres, alle 
diese, solange sie das 19. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. 

(3) Der Träger der Krankenversicherung hat 
dem Jugendlichen die.im Zusammenhang mit der 
Untersuchung entstehenden Fahrtkosten nach 
Maßgabe der Bestimmungen des § 135 Abs. 4 
zu ersetzen. 

(4) Der Bund ersetzt dem Träger der Kranken
versicherung 50 v. H.der tatsächlich entstande
nen nachgewiesenen Unt,ersuchungskosten gemäß 
Abs. 1 sowie 60 v. H. ,des Aufwandes nach Abs. 3. 
Wenn dies der Verwaltungsver·einfachung dient, 
kann der Ersatz ,des Bundes durch einen Pausch
betrag abgegolten werden, der vom Bundesmini
ster für ·soziale Verwaltung unter Bedachtnahme 
auf die Zahl der von den einzelnen Trägern der 
Krankenversicherung vorzunehmenden Unter
suchungen, die durchschnittlichen Kosten der 
Untersuchungen und die durchschnittliche Höhe: 
der 'entstehenden Fahrtkosten festzusetzen ist. 

----_. ~--~~~---------------------------------
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(5) Der Hauptverhand hat die nach seinen 
Richtlinien (§ 31 Abs. 3 Z. 18) ausgewerteten 
Ergebnisse der Jugendlichenuntersuchungen un
verzüglich nach ,deren Vorliegen den BUndes
ministerien für Gesundheit und Umweltschutz, 
für Handel, Gewerbe und Industrie, für Land
und Forstwirtschaft sowie für soziale Verwaltung 
hekanntzugeben. 

Gesundenuntersuchungen 

§ 132 b. (1) Die Träger der Krankenversiche
rung haben unbeschadet ihrer sonstigen gesetz
lichen Aufgaben sowie nach Maßgabe ,der gemäß 
§ 118 a für diesen Zweck v,erfügbaren Mittel 
Gesundenunte.rsuchungen durchzuführen. 

(2) Der Hauptverband hat die Durchführung 
dieser Gesundenuntersuchungen durch Richtlinien 
Zu regeln; in diesen Richtlinien sind unter Be
rücksichtigung des Fortschrittes der medizinischen 
Wissenschaft sowie der vom Bundesministerium 
für Gesundheit und Umweltschutz jeweils als 
besonders vordringlich erklärten Maßnahmen zur 
Erhaltung, der Volksgesundheit die U ntersu
chungsziele und der Kreis der für die Untersuchung 
in Betracht kommenden Personen festzulegen. 
Bei der Festlegung der Untersuchungsziele ist 
darauf Bedacht zu nehmen, daß die Gesunden
untersuchungen insbe,sondere der Früherkennung 
von Volkskrankheiten, wie Krebs, Diabetes, 
Herz- und Kreislaufstörungen, zu dienen haben. 
Für die Durchführung der Untersuchungen kom
men unter Bedachtnahme auf das Untersuchungs
ziel insbesondere Vertragsärzte, Einrichtungen 
der Vertragsärzte und sonstiger Vertragspartner 
sowie eigene Einrichtungen in Betracht. 

(3) Die Richtlinien nach, Abs. 2 sind für ,die 
im Hauptverband zusammengefaßten Versiche
rungsträger verbindlich. Sie bedürfen zu ih1"er 
Wirksamkeit der Zustimmung ,des Bundesmini
sters für soziale V erwahung im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz. 

(4) § 132 a Ahs. 5 gilt mit der Maßgabe, daß 
die Ergehnisse ,der Gesu11ldenuntersuchungen den 
Bundesministerien ,für Gesundheit und Umwelt
schutz sowie für soziale Verwaltung bekannt-

phy,sikotherapeutische oder logopädisch-phonia
trische Behandlung durch Persone~, die gemäß 
§ 52 Abs., 4 des Bundesgesetzes vom 22. März 
1961, BGBL Nr. 102, betreff·end die Regelung 
des Krankenpflegefachdienstes,der medizinisch
technischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste, 
in der Jeweils geltenden Fassung, zur freiberuf
lichen Ausübung ,des physikotherapeutischen 
Dienstes bzw. des Iogopädisch-phoniatrischen 
Dienstes be1"echtigt sind." 

b) Dem § 135 sind ein Abs. 4 und ein Abs. 5 
mit folgendem Wortlaut anzufügen: 

,,(4) Im Falle der Notwendigkeit der Inan
spruchnahme ärztlicher Hilfe ist der Ersatz der 
Reise(Fahrt)kosten unter Bedachtnahme auf die 
örtlichen Verhältnisse und auf den dem Ver
sicherten für sich und seinen Angehörigen er
wachsenden Reisekostenaufwand nach Maßgabe 
der Bestimmungen der Satzung zu gewähren. 
Wird ein öffentliches Verkehrsmittel innerhalb 
des Ortsgebietes . benützt, werden Reise(Fahrt)
kosten in der Regel nicht ersetzt. Das Ausmaß 
des Reise(Fahrt)kostenersatzes richtet sich nach 
,dem Fahrpreis des billigsten öffentlichen Ver
kehrsmittels; dies gilt auch bei Benützung eines 
Privatfahrzeuges. Die Satzung kann bestimmen, 
daß bei Kindern und gebrechlichen Personen 
Reise(Fahrt)kosten auch für eine Begleitperson ge
währt werden. Die tatsächliche Inanspruchnahme 
der Behandlungsstelle ist in jedem Falle nachzu
weIsen. 

(5) Die Satzung bestimmt, unter welchen Vor
aussetzungen für gehunfähig erkrankte Ver
sicherte und Angehörige der Transport mit 
einem Krankentransportwagen zur Inanspruch
nahme ärztlicher Hilfe sowie der Ersatz der 
Kosten für die Inanspruchnahme eines Lohn
fuhrwerkes bzw. privaten Kraftfahrzeuges ge
währt werden. Die medizinische Notwendigkeit 
eines solchen Transportes muß ärztlich bescheinigt 
sein." 

13. a) Im § 135 Abs. 1 hat der Ausdruck ,,(Ver
bände)" zu entfallen. 

b) Im § 135 Abs.' 2 hat .der Ausdruck " (V er
band)" zu entfallen. 

zugehen sind." 14. Im § 136 Albs. 3 erster und zweiter Satz 
ist der Betrag von 5 S durch den Betrag von 

Die bisherigen Unterabschnitte 1 bis 7 erhal- 6 S zu enetzen. 
ten die Bezeichnung 2 his 8. 

15. a) Im § 137 Abs. 1 ist der Ausdruck "dem 
12. a) Dem § 135 Abs. 1 wird folgender Satz Versicherten" durch den Ausdruck "dem Ver-

angefügt: sicherten für sich und seine Angehöl"iogen" zu 

"Der ärztlich'en Hilfe gleichgestellt ist eine auf ersetzen. 
Grund ärztlicher Verschreibung erforderliche b) § 137 Abs. 3 wird aufgehoben. 

578 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)48 von 110

www.parlament.gv.at



578 der Beilagen 49 

16. a) Im § 138 kbs .. 2 wird eine lit. c mit 20. a) § 153 Ahs. 3 letzter Satz hat zu lauten: 

folgendem Wortlaut eingefügt: "In den Satzungen und im Vertrag nicht vor-
"c) die gemäß § 4 Abs. 1 Z. 8 pflichtv,ersicher- gesehene Leistungen dürfen in den Zahnambula

ten Per·sonen, denen während der durch torien nicht erbracht werden; in den Zahnambu
Krankheit bedingten Arbeitsunfähigkeit latorien' dürfen aber jedenfalls jene Leistungen 
die Zuschüsse zur Rehabilitation weiter ge- . erbracht werden, die am 31. Dezember 1972 
währt werden;" . Gegenstand eines Vertrages waren." 

Die bisherigen lit. c bis lit. e erhalten die Be
zeichnung lit. d bis f. 

b) § 138 Abs. 2 lit. f hat zu lauten: 

"f) gemäß § 8 Abs. 1 Z. 4 teilv·ersicherte 
Pflichtmitglieder der Tierärztekammern 
und Mitglieder der österreichischen Den
tistenkammer während der ersten sechs I 

Woch·en einer ununterbrochenen Arbeits
unfähigkeitinfolge Krankheit." 

c) § 138 Abs. 3 erster Satz hat zu lauten: 
,,(3) Nach Abs. 1 An5pruchsberechtiJgte, ,die 

Pflichtmitglieder ,der Tierärztekammern und die 
Mitglieder der österreichischen Dentistenkam
mer haben den Beginn der Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit dem Versicherungsträger 
innerhalb einer Woche zu melden." 

17. § 141 Albs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Als satzungsmäßige Mehrleistung kann 
das Krankengeld von einem durch die Satzung 
zu bestimmenden Zeitpunkt an erhöht werden, 
wenn der Versicherte Angehörige im Sinne des 
§ 123 Abs. 2, 4, 7 oder 8 hat, die sich gewöhn
lich im Inland aufhalten; § 152 Abs. 1 zweiter 
und dritter Satz sind entsprechend anzuwenden. 
Die Erhöhung darf höchstens 10 v. H. der Be
messungsgrundlage für den Ehegatten und höch
stens 5 v. H. der Bemessungsgrundlage für jeden 
sonstigen Angehörigen betragen." 

18. § 144 Abs. 4 letzter Satz hat ZlU ,entfallen. 

19. § 152 Abs. 1 erster .und zweiter Satz haben 
zu lauten: 

"Versicherte erhalten ein Familiengeld, solange 
sie auf Rechnung eines Kranken- oder Unfall
versicherungsträgers in Anstaltspflege stehen und 
ihr Anspruch auf Krankengeld ausschließlich aus 
diesem Grunde ruht, w,enn sie Angehörige im 
Sinne des § 123 Abs. 2, 4, 7 oder 8 haben, 
die sich gewöhnlich im Inlari,d aufhalten. An
spruch auf Familiengeld besteht nicht für einen 
Angehörigen, der aus selbständiger oder unselb
ständiger Erwerbstätigkeit, aus einem Lehr- oder 
Ausbildungsverhältnis oder auf Grund des Be
zuges von Geldleistungen aus der Sozialversiche
rung mit Ausnahme des Hilflos'enzuschusses ein 
Einkommen von mehr als 1136 S monatlich be
zieht." 

b) Dem § 153 ist als Abs. 5 anzufügen: 

,,(5) Für die übernahme von Reise(Fahrt)
bzw. Transportkosten gilt § 135, Abs. 4 und 5 
entsprechend. " 

21. § 154 hat zu lauten: 

"Hilfe bei körperlichen Gebr,echen 

§ 154. Bei Verstümmelungen, Verunstaltungen 
und körperlichen Gebrechen, welche die Gesund
heit, die Arbeitsfähigkeit oder die Fähigkeit, für 
die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu 
sorgen, wesentlich beeinträcht:igen, kann die 
Satzung Zuschüsse für die Anschaffung der not
wendigen Hilfsmittel vorsehen, soweit nicht ein 
Anspruch aus der gesetzlichen Unfallversiche
rung, nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 
1957, nach dem Heeresversorgungsgesetz, nach 
dem Opferfürsorgegesetz oder nach dem Straf
vollzugsgesetz besteht. Als Hilfsmittel sind hie
bei solche Gegenstände oder Vorrichtungen anzu
sehen, die geeignet sind, 

a) die Funktion fehlender oder unzulänglicher 
'Körperteile zu iibernehmen oder 

b) die mit einer Vestümmelung, Verunstaltung 
oder einem Gebl'echen verbundene kör
perliche oder psychische Beeinträchügung 
zu mildern oder zu beseitigen. 

Als freiwillige Leistung kann der Versicherungs
träger in solchen Fällen überdies, sofern dies not
wendig un·d zweckmäßig ist, Kr,ankenbehandlung 
und Anstaltspflege gewähren, soweit auf diese 
Leistungen nicht schon ein Anspruch aus dem 
Versicherungsfall der Krankheit besteht." 

22. a) § 155 Abs. 1 Einleitung hat zu lauten: 

,,(1) Um die Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit 
oder d~e Fähigkeit, für die lebenswichtigen per
sönlichen Bedürfnisse zu sorgen, nachhaltig zu 
festigen oder zu bessern, kann der Versiche
rungsträger unter Bedachtnahme auf seine finan
zielle Leistungsfähigkeit als freiwillig·e Leistun
gen insbesondere gewähren:" 

b) Im § 155 Abs. 1 haben an die Stelle der 
Z. 3 und 4 folgende Bestimmungen zu treten: 

,,3. Landaufenthalt sowie Aufenthalt in Kur
bädern; 

4 
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4. Unterbringung in Sonderheilanstalten, die 
vorwiegend der RehabiLitation von Versicher
ten dienen; 

5. übernahme der Reisekosten für die unter 
Z. 1 bis 4 bezeichneten Zwecke." 

c) § 155 Abs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) In der Satzung kann für den Fall der 

Inanspruchnahme der Leistungen nach Abs. 1 
unter Bedachtnahme auf eine ökonomische Ge
währung dieser Leistungen und auf die finan
zielle Leistungsfähigk,eit des Versich·erungsträgers 
bestimmt wenden, ob und in welcher Höhe der 
Versicherte eine Zuzahlung zu leisten hat. Die 
Zuzahlung kann überdies im vorhinein vorge
schrieben werden, wenn es der Verwaltungsver
einfachung dient." 

Die bisherigen Abs. 2 und 3 erhalten die Be
zeichnung 3 und 4. 

d) Im § 155 Abs. 4 (ne~) ist der Ausdruck 
"Heilstätten (Sonderheilanstalten)" durch den 
Ausdruck "Sonderheilanstalten" zu ersetzen. 

23. Im § 158 Abs. 1 ist nach dem Au~druck 
"für die als Angehör,ige geltenden Personen" der 
Klammerausdruck ,,(§ 123)" zu setzen. 

24. § 159 h:l!t zu lauten: 

"Ä r z t I ich erB eis t a n dun d H e b
,ammenbeistand 

28. § 166 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Solange der Anspruch auf Wochengeld 
gemäß Abs. 1 Z. 1 ruht, ist weiblichen Ver
sicherten Familien- oder Ta,ggeld unter den Vor
aussetzungen des § 152 ,inder dort angegebenen 
Höhe zu gewähren. Ruht ,der Anspruch auf 
WochengeId nur teilweise, so wird das in Be
tracht kommende Familien- oder Taggeld unter 
Anrechnung des zur Auszahlung g~langenden 
Wochengeldes gewährt." . 

29. § 169 hat zu lauten: 

"B e s tat tun g s k 0 S t e n bei t rag 

§ 169. (1) Beim Tod des Versicherten, des 
sonst nach § 122 Anspruchsberechtigten oder 
eines Angehörigen (§ 123) ist ein Bestattungs
kostenbeitrag zu gewähren. Das gleiche gilt sinn
gemäß für eine Totgeburt. 

(2) Der Bestattungskostenbeitl'ag beim Tode 
des Versicherten oder des sonst nach § 122 An
spruchsberechuiglJen gebührt 'auch, wenn der Tod 
innerhalb eines Jahres nach Erschöpfung des An
spruches ,auf Krankengeld öder nach dem Ende 
der Anstaltspflege ,eingetreten ist und bis zum 
Zeitpunkt ·des Todes Arbeitsunfähigkeit bestan
den hat." 

30. Im § 170 ist der jeweils v·erwendete Aus-
§ 159. Ärztlicher Beistand und Hebammen- druck "Sterbegeld" durch ,den Ausdruck "Bestat

beistand wel"den in entsprechender Anwendung . tungskostenbeitrag" zu ersetzen. 
der §§ 134 und 135 gewähm." 

31. § 171 hat zu lauten: 
25. Im § 161 Abs. 1 erster Satz ist der Aus

,druck ,,§§ 148 bis 150" ,durch den Ausdruck "H ö hede s Best a t tun g s k 0 sr e n b e i-
,,§§ 145 und 148 bis 150" zu ersetzen. t rag es 

26. Im § 162 Abs. 3 erster Satz ist der Aus
druck "Das Wochengeld gebührt den nach § 4 
Abs. 3 den Dienstnehmern Gleichgestellten und 
den nach § 8 Abs. 1 Z. 4 teilversicherten baden
den Künstlern und freiberuflich tätigen Pflicht
mitgliedern einer Tierärztekammer" durch den 
Ausdruck "Das WochengeId gebührt den nach 
§ 4 Abs. 3 den Dienstnehmern Gleichgestellten 
und den nach § 8 Abs. 1 Z. 4 teilversicherten 
badenden Künstlern, freiberuflich tätigen Pflicht
mitgliedern einer Tierärztekammer sowie Mit
gliedern der österreichischen Dentistenkammer" 
zu ersetzen. 

27. a) Im § 164 Abs. 1 Einleitung hat der 
Ausdruck "einmaliger" zu ,entfallen. 

b) § 164 Abs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Bei Mehrlingsgeburten gebührt der im 

Abs. 1 festgesetzte Betrag für jedes geborene 
Kind." 

§ 171. (1) Der B'estattungskostenbeitrag be
trägt beim Tode des Versicherten ~des sonst nach 
§ 122 Anspruchsberechtigten) oder eines Ange
hörigen (§ 123), unbeschadet der Bestimmungen 
der Abs. 2 bis 4, ,das 25fache ~ im Falle einer 
Totgeburt ,das Fünffache - der Bemessungs
grundlage. Beim Tode ,des Versicherten (des sonst 
nach § 122 Anspruchsberechtigten) kann der Ver
sicherungsträger den Bestattungskostenbeitrag 
durch ,die Satzung unter Bedachtnahmeauf seine 
finanzielle Leistungsfähigkeit bis zum 40fachen 
der Bemessungsgrundlage erhöhen. Der beim Tod 
eines Angehörigen gebührende Bestattungs
kostenheitrag ist um den Betrag ,des Bestattungs
kostenbeitrages zu kürzen, der auf Grund eigener 
Pflichtversicherung des Verstorbenen gebührt. 

(2) In der Krankenversicherung der Bezieher 
einer Pension mit Ausnahme der Bezieher einer 
Pension aus der knappschaftlichen Pensionsv·er
sicherung beträgt ,der B'estattungskostenbeitrag 
das Einfache - im Falle elller Totgeburt 
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20 v. H. - ,der monatlichen Pension ·einschließ- anstalt" zu ersetzen; nach dem Ausdruck "zum 
Jicheiner allfälligen Ausgleichszula:ge, jedoch ohne Zweck der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe" jSt 
Kinder- und Hilflosenzuschuß und ohne Berück- der Ausdruck ,,(§ 135) oder Zahnbehandlung 
sichtigung von Kürzungs- und Ruhensbestim- (§ 153)" einzufügen. 
mungen. 

(3) In der Kl'Iankenvel"sicherung der Bezieher 
einer Pension aus der knappschafdichen Pen
sionsversicherung beträgt der Bestattungskosten
beitrag 

L im Falle des Todes ,des versicherten Emp
fängers einer Knappschaftsalterspension, Knapp
schaftspension oder Knappschaftsvollpension ,das 
Dreifache der monatlichen Pension (Gesamtlei
stung) einschließlich einer allfälligen Ausgleichs
zulage, jedoch, ohne Kinder- und Hilflosen
zu schuß und ohne Berücksichtigung von Kür
zungs- und Ruhensbestimmungen; 

2. im F<alle des Todes des versicherten Emp
fängers einer Witwen(Witwer)pension oder im 
Falle des Todes des Beziehers einer Waisenpen
sion das Dreifache ,dieser Pension; 

3. im Falle des Todes ,des Ehegatten eines 
Pensionsempfängers 50 v. H. oder im Falle ,des 
Todes eines sonstigen Angehörigen (§ 123) des 
versicherten Pensionsempfängel'ls 20 v. H. des 
Bestanungskostenbeitrages nach Z. 1; 

4. im Falle einer Totgeburt 10 v. H. des Be
stattungskostenbeitrages nach Z. 1. 

(4) Der B'estattungskostenbeitrag gebührt in 
den Fällen ,der Abs. 1 bis 3 - ausgenommen im 
Falte einer' Totgeburt - mindestens im Ausmaß 
des Eineinhalbfachen des jeweiligen Richtsatzes 
für alleinstehende Pensionsberechtigte aus eige
nerPensionsversicherung (§ 293 Abs. 1 lit. a hb); 
er darf in den Fällen des Abs. 3 das 90fache 
der jeweiligen Höchstbeitragsgrundlage in der 
Krankenversicherung nicht übersteigen." 

Artikel III 

Das Allgemeine Sozialvel'lsicherungsgesetz in 
der im Art. I Einleitung bezeichneten Fassung 
wird in seinem Dl'itten Teil abgeändert wie folgt: 

1. § 173 Z. 2 lit. a hat zu lauten: 

"a) ß,estattungskostenbeitrag (§ 214);" 

b) Im § 175 Abs. 2 ist der Punkt am Schluß 
der Z. 4 durch einen Strichpunkt zu ersetzen. 
Als Z. 5 ist anzufügen: 

,,5. bei einer mit der Beschäftigung zusammen
hängenden Inanspruchnahme von gesetzlichen 
beruflichen Vertretungen oder Berufsvel'einigun
gen." 

e) Im § 175 Abs. 3 ist der Punkt ,am Schluß 
der Z. 3 durch einen Strichpunkt zu ersetzen. 
Als Z. 4 ist anzufügen: 

,,4. bei Arbeiten, die im Zusammenhang mit 
der Errichtung, dem Umbau und der Reparatur 
von Gebäuden, die dem land(forst)wirtschaft
lichen Betri,ebdienen, verrichtet werden, sowlie 
bei Arbeiten im Rahmen der Nachbarschafts
hilfe für einen anderen land(forst)wirtschaftlichen 
Betrieb." 

4. a) § 175 Albs. 2 Z. 4 hat zu lauten: 

,,4. bei häuslichen und anderen Tätigkeiten 
des Versich,erten im Zusammenhang mit der Ge
winnung und Verarbeitung von Produkten, die 
ihm vom Dienstgeber als Sachbezüge gewährt 
werden." . . 

Die bisherigen Z. 4 und 5 erhalten die Be
zeichnung Z. 5 und 6. 

b) Z. 3 wird aufgehoben. 

5. a) § 176 Abs.1 Z. 7 hat zu lauten: 

,,7. in Ausübung der den Mitgliedern von frei
willigen Feuerwehren (Feuerwehrverbänden), 
freiwil1igenWasserwehren, -des österreichischen 
Roten Kreuzes, der freiwilligen Rettungsgesell
schaften, der RetJtungsflugwacht, des österreichi
schen Bergrettungsdienstes, der ös terrei chi
schen Wasser-Rettung, der Lawinenwarnkommis
sionen und der Strahlen spür- und -meßtrupps im 
Rahmen der AusbiLdung, ,der übungen und des 
Einsatzfalles obliegenden Pflichten sowie bei 
Tätigkeiten von fl'eiwilligen Helfern dieser 
Organisationen und ,der Pfl.ichtfeuerwehl'en im 
Einsatz f all;" 

b) Dem § 176 Abos. 1 sind als Z. 8 und 9 anzu-
2. Im § 174 Z. 2 ist der Ausdruck ,,(§ 120 fügen: 

Z. 1)" durch den Ausdruck ,,(§ 12Q Abs. 1 Z. 1)" 
Zu ersetzen. ,,8. bei der Inanspruchnahme von Leistungen 

nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958 
3. a) Im § 175 Abs. 2 Z. 2 ist der Ausdruck oder dem Arbeitsmarkdörderungsgesetz sowie in 

"Krankenhaus" durch den Ausldruck "Kranken- den Fällen, in denen Pel'sonen auf Veranlassung 
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von Dienststellen der Arbeitsmarktv,erwaltung Verschlimmerung der Folgen der Verletzung oder 
eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle aufsuchen Erkrankung zu verhüten." 
oder sich einer E-ignungsuntersuchung oder Eig
nungsprüfung unterziehen; 

9. in Ausübung der ,den mit der Sicherung 
des Schulweges betrauten Personen im Sinne des 
§ 97 a der Straßenverkehrsordnung 1960 oblie
genden Pflichten." 

c) § 176 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Wird durch eine im Abs. 1 angeführte 
Tätigkeit eine in ,der Anlage 1 zu diesem Bundes
gesetz bezeichnete Krankheit verursacht, so i'st 
sie unter ,den dort angeführten Voraussetzun
gen den Berufskrankheiten (§ 177) gleichzustel
len." 

d) Im § 176 Abs. 3 ist ,der Ausdrud, "Den im 
Sinne des Abs. 1 Z. 2, 3, 6 und 7" durch den 
Ausdruck "Den im Sinne ,des Abs. 1 Z. 2, 3, 
6 und 7 bis 9" zu ersetzen. 

6. a) § 186 Z. 2 hat zu .lauten: . 

,,2. die Beratung und Schulung der Dienst
geber und Dienstnehmer sowie sonstiger an der 
Unfallverhütung interessierter Personen und Ein
richtungen;" 

b) Im § 186 ist am Ende der Z. 4 der Punkt 
durch einen Strichpunkt zu ersetzen. Als Z. 5 ist 
anzufügen: 

,,5. ·die vorbeugende Betreuung der von Be
rufskrankheiten bedrohten V,ersicherten." 

7. Nach § 188 ist ein § 188 a ~it nachstehendem 
Wortlaut einzufügen: 

"V 0 r b eu gen deM .a ß nah me n g e gen 
B e ruf s kr an k h e i te n 

§ 188a. Zur Abwendungder Gefahr des Ent
stehens oder Wiederentstehens einer Berufs
krankheit bei 'einem Versicherten kann der Ver
sicherungsträger Leistungen der :im § 189 Abs. 2 
angeführten Art gewähren." 

8. § 189 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Unfallheilbehandlung hat mit allen 
geeigneten Mitteln die durch den Arbeitsunfall 
oder die Berufskrankheit hervorgerufene Ge
sundheit:sstörung oder Körperbeschädigung sowie 
die durch ,den Arbeitsunfall oder ,die Berufs
krankheit verursachte Minderung der Erwerbs
fähigkeit bzw. ,der Fähigkeit zur Besorgung der 
iebenswichtigen persönlichen Angelegenheiten zu 
beseitigen oder zumindest zu bessern und eine 

9. § 191 A'bs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Anspruch auf Unfallheilbehandlung be
steht, wenn und soweit der Versehrte nicht auf 
die entsprechenden Leistungen aus einer g,esetz
lichen Krankenversicherung Anspruch hat." 

10. § 192 erster Satz hat zu lauten: 

"Die nach § 7 Z. 2 lit. b teilv,ersicherten Zwi
schenmeister (Stückmeister), die nach § 7 Z. 3. 
lit. c teilversicherten öffentlichen Verwalter, die 
nach den §§ 8 und 19 Unfallversicherten, die 
selbständi'g erw'erbstätig sind, sowie ihre im Be
tr,ieb tätigen gemäß § 19 Abs. 1 Z. 2 versicherten 
Angehörigen erhalten die Heilbehandlung nach 
§ 191 erst vom Beginn des ,dritten Monates nach 
,dem Eintritt des Versicherungsfalles an." 

11. § 195 hat zu lauten: 

"F ami I ie n- und Tag gel d be i Ge w ä h
rung von Anstaltspflege 

§ 195. (1) Gewährt der Träger der Unfallver
sicherung als Unfallheilbehandlung Pflege in einer 
Kranken-, Kur- oder 'sonstigen Anstalt oder ge
währt ein Träger der Krankenversich,erung nach 
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes An
staltspflege wegen der Folgen ,eines Arbeitsunfal
les oder wegen einer Berufskrankheit über die 
Höchstdauer des Krankenge1danspruches (§§ 139, 
140) hinaus, so g,ebührt dem Versehrten Familien
geld, für seine Angehörigen (§ 123 Abs. 2, 4 
und 7) sowie Taggeld nach Maßgabe der Abs. 2 
bis 6. Das Familiengdd kann unmittelbar den 
Angehörigen ,ausgezahlt werden. . 

(2) Das tägLiche Familiengeld beträgt für einen 
Angehörigen 1 v. H., für· jeden weiteren Ange
hörigen 0·4 v. H., zusammen jedoch nicht mehr 
als 2·6 v. H. eines Zwölftels der Bemessungs
grundlage. 

(3) Das Taggeld beträgt 12 S. Besteht wegen 
Fehlens von in Betracht kommenden F,amilien
angehörigen kein Anspruch auf Familiengeld, 
wird das Taggdd, wenn sich daraus unter Be
dachtnahme auf ,die Bestimmungen des Abs. 6 
ein höherer BetJ:1ag ,erg,ibt, ,in der Höhe von 
1 v. H. eines Zwölftels der Bemessungsgrundlage 
gewährt. 

(4) Familiengeld sowie ,das 'Daggeld gemäß 
Abs. 3 zweiter Satz gebühren nicht, wenn und 
solange der Versehrte mehr als 50 v. H. der 
vollen GeLd- und Sachbezüge (§ 49 Ab:>. 1) vor 
dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit weiter be
zieht. Bezieht der Versehrte 50 v. H. der vollen 
GeId- und Sachbezüge weiter, gebührt Familien
geldsowie TaJggeld gemäß Abs. 3 zweiter Satz 
zur Hälfte. Eine Erhöhung der Geld- und Sach-
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bezüge, die nach ,dem Beginn der Arbeitsunfähig- I digt und beträgt die durch ,diese neuerliche 
keit auf Grund gesetzlicher oder kollektivver- Schädigung allein verursachte Minderung der Er
tr.aglicher Regelungen eintritt, hat außer Betracht werbsfähigkeit mindestens 10 v. H., so ist die 
zu bleiben. Entschlidigung aus diesen mehreren Versiche

(5) Bei Versehrten, die nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes krankenversichert und vom 
Anspruch auf Krankengeld nicht ausgeschlossen 
(§ 138 Abs. 2) sind, fällt das Familiengeld bzw. 
das T,aggdd gemäß Abs. 3 zweiter Satz mit Be
ginn der 27. Woche nach Eintritt des Versiche-

. rungsfaHes an. 

(6) Trifft der Bezug von Familien(Tag)geld aus 
einer gesetzlichen Krankenversicherung mit 
einem Anspruch auf Familiengeld bzw. Taiggeld 
gemäß Abs. 3 zweiter Satz zusammen, so ruht 
dieser Anspruch ,in der Höhe des Bezuges von 
Familien(Tag)gdd aus der Krankenversicherung; 
hiebei ist einem solchen Bezug die Zeit, für die 
gemäß § 138 Ahs. 2 Anspruch auf Krankengeld 
nicht besteht, gleichzuhalten." 

12. Im § 204 Abs. 3 ist der Ausdruck "Bei 
den nach § 7 Z. 3 lit. c teilversicherten öffent
lichen Verwaltern sowie bei den nach den §§ 8 
und 19 Unfallversicherten, die selbständig er
w,erbstätig sind, und bei ihren im Betri'eb tätigen 
versicherten Angehörigen" ,durch den Ausdruck 
"Bei den im § 192 .angeführten Versicherten" 
zu ,ersetzen. 

13. § 207 hat zu lauten: 

"K i n ,d erz u s c h u ß 

§ 207. (1) Schwerv,ersehrten wird für jedes 
Kind (§ 252) ein Kinderzuschuß im Ausmaß von 
10 v. H. ,der Versehrtenrente ohne Hilf1osen
zuschuß gewährt. Die Rente und die Kinder
zuschüsse dürfen zusammen die Bemessungs
grundlage nicht übersteigen. 

(2) Nach Vollendung des 18. Lebensjahres wird 
der Kinderzuschuß nur auf besonderen Antrag 
gewährt." 

14. a) Im § 208 erster Satz ist ,das Wort "Zu
schüsse" durch das WOl't "Kinderzuschüsse" zu 
ersetzen. 

b) § 208 zweiter Satz hat zu lauten: 
"Das Ruhen tritt jedoch in ,dem Ausmaß nicht 
ein, in dem die Rente unmittelbar vor ,der 
Anstaltspflege bzw. vor ,Beginn einer die An
staltspflege verursachenden Arbeitsunfähigkeit 
gebührte." 

15. a) § 210 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Wird ein Versehrter neuerlich durch einen 
Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit geschä-

rungsfällen nach Maßgabe der Abs. 2 bis 4 fest
zustellen, sofern die Gesamtminderung der Er
werbsfähigkeit 20 v. H.erreicht. Bei der Feststel
lung der Gesamtminderung ,der Erwerbsfähigkeit 
sind ,auch zu berücksichtigen: 

a) ein Dienstunfall oder eine Berufskrankheit 
nach den §§ 90 bis 92 des Beamten-Kran
ken- und Unfallver~icherungsgesetzes, 
BGBL Nr. 200/1967, 

b) eine anerkannte Schädigung nach dem 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBL 
Nr. 152, dem Heel'esversorgungsgesetz, 
BGBL Nr. 27/1964 bzw. ,dem Opferfür
sorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, 

c) eine anerkannte Schädigung nach dem Bun
desgesetz über die Gewährung von Hilfe
leistungen an Opfer von Verbrechen, BGBL 
Nr.288/1972, 

d) ein Unfall bzw. eine Krankheit nach § 76 
Abs. 2 bis 4 des Strafvollzugsgesetzes, BGBL 
Nr.144/1969, 

e) Schädigungen, die von einer auf landes
gesetzlichen Vorschriften beruhenden Un
fallfürsorgeeinrichtung anerkanrit sind." 

b) Im § 210 Abs. 4 hat der zweite Halbsatz 
zu lauten: 
"dies gilt auch, wenn nur 'ein Versicherungsfall 
(Arbeitsunfall oder Berufskrankheit) vorliegt und 
diesem eine anerkannte Schädigung nach einer 
der in Abs. 1 angeführten gesetzlichen Vorschrif
ten vorangegangen ist." 

16. § 214 hat zu lauten: 

"B e s tat tun g s k 0 s te n b e ,i t rag 

§ 214. (1) Wu~d·e durch einen Arbeitsunfall 
oder eine B-erufskrankheit der Tod des Ver
sehrten verunacht, gebührt ein Bestattungs
kostenbeitrag aus der Unfallversicherung. 

(2) Der Bestattungskostenbeitrag gebührt im 
Ausmaß des fünfz.ehnten Tei1esder Bemessungs
grundlag'e, mindestens im Ausmaß des Einein
halbfachen des jeweiligen Richtsatzes für allein
stehende Pensionsberechtigte aus eigener Pen
sionsversicherung (§ 293 Abs. 1 Et. a bb). 

(3) Anspruch auf Bestattungskostenbeitmg 
haben die im § 170 aufgezählten Personen unter 
den dort angegebenen Voraussetzungen und in 
der dort bestimmten Reihenfolge. 

(4) In den Fällen des Abs. 1 kann der Vei'
sicherungsträger unter Bedachtnahme auf die 
Familienverhältnisse ,des Verstorbenen und die' 
wirtschaft1iche Lage der Hinterbliebenen einen 
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Zuschuß zu den Kosten der überführung des 
Leichnams an -den Ort des Wohnsitzes des Ver
storbenen gewähren oder die üherführungs
kosten in voller Höhe übernehmen." 

17. a) § 215 a Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Der Bezieherin einer Witwenrente (§ 215), 
die sich wiederverehelicht hat, gebührt eine Ab
fertigung in der Höhe des 70fachen Monats
betrages einer nach § 215 Abs. 1 zu bemessenden 
Witwenrente, in den Fällen des § 215 Abs. 3 
in der Höhe des 70fachen Monatsbetrages der 
nach § 215 Abs. 3 gebührenden Witwenrente." 

b) Dem § 215 a ist ein Abs. 5 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(5) Werden laufende Unterhaltsleistungen 
bzw. Einkünfte im Sinne des Abs. 4 bereits im 
Zeitpunkt des Wiederauflebens der Witwenrente 
bezogen, wird die Anrechnung ab di-esem 
Zeitpunkt wirksam; in allen anderen Fällen mit 
dem Beginn des Kalendermonates, der auf den 
Eintritt des Anrechnungsgrundes folgt." 

18. § 218 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(i) Den Kindern (§ 252) des Versicherten, 
dessen Tod durch einen Arbeitsunfall oder eine 
Berufskrankheit verursacht wurde, gebührt bis 
zum vollendeten 18. Lebensjahr eine Waisenrente; 
§ 252 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden." 

19. Im § 219 Albs. 3 letzter Satz ist der Aus
druck ,,§ 207 Abs. 3" durch den Ausdruck ,,§ 252 
Abs. 2" zu ersetzen. 

Artikel IV 

Da,s Allgemeine Sozialversicherungsgesetz in 
der ,im Art. I Einleitung bez-eichneten Fassung 
wird in seinem Vierten Teil abgeändert wie folgt: 

1. ~) § 225 Abs. 1 Z. 4 hat zu lauten: 

,,4. Zeiten einer pensionsversicherungsfreien 
Beschäftigung, für die ein überwei'sungsbetr,ag an 
einen Versicherungsträger geleistet worden ist;" 

b) Dem § 225 Abs. 1 :ist eine Z. 5 und eine 
Z. 6 mit folgendem Wortlaut anzufügen: 

,,5. Zeiten, für die ein überweisungsbetrag 
oder erstattete Beit;äge nach § 311 ,dieses Bundes
gesetzes, nach § 101 ddes Gewerblichen Selb
ständigen-Pensionsversicherungsgesetzes _ bzw. 
nach § 99 d des Bauern-Pensionsversicherungs
gesetzes zurückgezahlt worden sind, sofern diese 
Zeiten ,in dem überweisungsbetrag bzw. bei der 
Erstattung -der Beiträge als Beitragszeiten im 
Sinne di'eses Bundesgesetzes berücksichtigt wor
den war,en. 

6. Zeiten, für die ein überweisungsbetrag nach 
§ 314 bzw. nach § 314 a geleistet -worden ist." 

c) § 225 Abs. 4 hat zu lauten: 
,,(4) Die Beitragszeiiten werden in dem Zweig 

der Pensionsversicherung erworben, in dem die 
Pflichtversicherung begründet wurde (Abs. 1 Z. 1, 
2 und 5) oder zu ,dem die Beilträge zur frei
willigen Versicherung (Abs. 1 Z. 3 und 5) ent
richtet worden sind oder der überweisungsbetrag 
(Abs. 1 Z. 4 und 6) geleistet wOl'den ist." 

2. § 226 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Als Beitragszeiten aus der Zeit' vor dem 
1. Jänner 1956 gelten auch 

a) Zeiten eines pensions(reI1Jten)versicherungs
freien Dienstverhältn~sses, für die eine 
Nachversicherung durchgeführt oder ein 
Überweisungsbetra,g an einen Versiche
rungsträger gelerustet worden ist, 

b) Zeiten, für die ersta'lltete Beiträge nach 
§ 311 dieses Bundesgesetzes, nach § 101 d 
des Gewerblichen Selbständigen-Pensions
versicherungsgesetzes, hzw. nach§ 99 d des 
Bauern -Pensionsversicherungsgesetzes zu
rückgezahlt woroen sind, sofern diese Zei
ten bei der E!'!Staotung ,der Beitr;vge als 
Beitragszeiten im Sinne dieses Bundesge
setz'es b_erücksichti~ worden waren, 

c) Zeiten, für die ein überweisungsbetTag zu
rückgeza!hk worden ist oder als zmüm
gezahlt gilt, sofern diese Zeiten in dem 
Oberweisungsbetrag als Beitragszeiten im 
Sinne dieses Bundesgesetzes berücksichtigt 
worden waren, 

d) Zeiten, für die ein überweisungsbetrag 
nach § 314 bzw. nach § 314 a geleistet wor
den ist, 

e) Zevten eines pensions(renten)versicherungs
freien Dienstverhältnisses, für die nach 
§ 531 eine Nachvenicherung als ,durchge
führt oder ein Oberweisungsbetrag als ge
leistet gilt. 

§ 225 Abs. 4 gilt entsprechend." 

3. a) Im § 227 Z. 1 erster Halbsatz ist der 
Ausdruck "sofern spätestens innerhalb dreier 
Jahre nach dem Verlassen der Schule" durch den 
Ausdruck "sofern nach dem Verlassen der Schule" 
zu ersetz-en; der Ausdruck "oder eine neutrale 
Zeit im Sinne des § 234 Ahs. 1 Z. 4" hat zu ent
fallen. 

b) § 227 Z. 4 hat zu lauten: 
,,4. in dem Zweig der Pensionsversicherung, 

in dem die letzte vorangegangene Versicherungs
zeit bzw. heim Fehlen einer solchen, in dem die 
erste nachfolgende Versicherungszeit vorliegt, bei 
einer werblichen Versicherten die nach der 
frühestens ani 1. Jänner 1971 erfolgten Ent-
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bindung .vo.n einem lebendgebo.renen Kind lie
genden 12 Kalendermo.natej" 

c) Im § 227 ist am Schluß ,der Z. 6 der Punkt 
durch einen StrichpunkJt zu ersetzen. AIs Z. 7, 8 
und 9 sind mit nachstehendem Wo.rtlaut anzu
fügen: 

,,7. in dem Zweig der Pensionsversicherung, 
in clem clie letzte vürangegangene Beitragszeit 
vürliegt,die Zeiten, in denen auf Grund der 
Bestimmungen des Wehrgesetzes o!,clentlicher 
oder außero.rclentlicher Präsenzciienst geleistet 
wirdj. 

8. in clem Zweig der Pensiünsversicherung, 
in ,dem clie erste nachfülgende Beitugs- oder 
Ersatzzeit vorlie@t, ,die Zeiten, in denen auf 
Grund ,der Bestimmungen des Wehrgesetzes 
o.rdentlicher oder außerordentlicher Präsenzdienst 
geleistet wird, süfern nicht Z. 7 anzuwenden istj 

9. in dem Zweig der Pensionsversicherung, 
in dem clie erste nachfo.lgende Beitragszeit vür
liegt, die vor dem 1. Jänner 1973 gelegenen Zeiten, 
in ,denen ein. Angehöriger eines Ordens oder 
einer Küngregation der Kathülischen Kirche üder 
einer Anstalt <der Evangelischen Diakünie nach 
Vo.llendung ·des 15. Lebensjahres im Gebiete der 
Republik österreich in einem Dienstverhältnis 
zu einer anderen Körperschaft (Persün) als seiner 
Kirche bzw.derenEinrichtungen (Orden, Ko.n
gregatiün, Anstalt der Evangelischen Diakonie) 
gestanden ist, süfern es sich nicht um ein pen
siünsversicherungsfreies Dienstverhältnis geh an
clelt hat." 

4. a) Im § 228 Abs. 1 Z. 1 hat der zweite Halb
satz wie fülgt zu lauten:. 
"diese Zeiten gelten jedo.ch nur dann als Ersatz
z'eiten, wenn ihnen eine Beitrags- oder Ersatzzeit 
vo.rangeht üder nachfülgtj" 

b) Im § 228 Ahs. 1 Z. 1 hat der letzte Halbsatz 
wie fülgt zu lauten: 
"sie gelten als Ersatzzeiten in dem Zweig der 
Pensio.nsversicherung, in dem die letzte vüran
gegangene Beitrags- oder Ersatzzeit vürliegt, bzw. 
beim Fehlen ein~r solchen in dem Zweig der 
Pensiünsversicherung, in dem die erste nachfol
gende Beitrags- oder Ersatzzeit vorliegtj" 

c) Im § 228 Abs. 1 Z. 4 hat der let2Jte Satz wie 
fo.lgt zu lauten: 
"Diese Zeiten gelten nur dilnn als Ersaitzzeiten, 
wenn ihnen eine Beltrags~ ocler Ers3Jtzzeit vüran
gehtj" 

d) Im § 228 Abs. 1 ist am Schluß der Z. 5 der 
Punkt durch einen Stflichpunkt zu ersetzen. Als 
Z. 6 ist anzufügen: 

,,6. in dem Zweig der Pensionsversicherung, 
in dem die el'ste nachfolgende Beitragszeit vür
liegt, di'e Zeiten, in denen ein Angehöriger eines 
Ordens üder einer Kongregation der Kathülischen 

Kirche oder einer AnStalt der Evangelischen 
Diakonie nach Vüllendung des 15. Lebensjahres 
im Gebiete der Repurbl~k österreich in ein'em 
Dienstverhältnis zu einer anderen Körperschaft 
(Person) als seiner Kirche bzw. ,deren Einrichtun
gen (Orden, Kongrega'tion; Anstalt der Evange
lischen Diakünie) gestanden ist, sofern es sich 
nicht um ein nach den jeweils in Geltung ge
standenen Vürschriften rentenversicherungsfreies 
Dienstverhältnis gehandel,t hat." 

5. a) Im § 229 Abs. 1 Z. 1 lit. b sind die Würte. 
"sofern nach ·dem Ausscheiden aus dem Beschähi
gungsverhähnis keine Versürgungsleistung an
fiel," durch die W ürte "süfern nach dem Aus
scheiden aus dem Beschäftigungsverhältnis kein 
Anspruch auf einen Versorgungsbezug anfiel," 
zu ersetzen. 

b) § 229 Abs. 1 Z. 4 hat zu lauten: 
,,4. in der Pensionsversicherung der Arbeiter 

bzw. der Pensiünsversicherung ,der Angestellten 
überdies vor dem Zeitpunkt der Einführung der 
Pflichtversicherung in der Pensions(Renten)ver
sicherung gelegene Zeiten, für die der Versicherte 

a) die Ausiibung einer Beschäftigung im Be
triebe der Eltern, Grüßeltern, Wahl- üder 
Stiefeltern, die bei früherem Wirksamkeits
beginn der Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes die Pflichtversicherung in der P'en
sio.nsversicherung begründet hätte, oder 

b)die Ausübung einer selbständigen Erwerbs
tätigkeit der im § 4 Abs. 3 und im § 7 Z. 2 
lit. b bezeichneten Art 

nachweist. " 

c) Im § 229 Abs. 3 zweiter Satz ist der Aus
druck "Erwerbstätigkeit" durch den Ausdruck 
"Beschäftigung (Erwerhstätigkeit)" zu 'ersetzen. 

d) Dem § 229 Abs. 3 ist nachstehender Satz 
anzufügen: 
"Fallen in ein Kalenderjahr neben ErsaJtzzeiten 
nach Abs. 1 Z. 4 Ersatzzeiten der im § 227 Z. 7 
und 8 und im § 228 Abs. 1 Z. 1 bezeichneten Art, 
so. sind diese für die Bemessung ,der Leistungen 
wie Ersatzzeiten nach Abs. 1 Z. 4 zu behandeln, 
wenn es für den Leistungswerber günstiger ist." 

6. Nach § 229 ist ein § 229 a mit fülgendem 
Wortlaut einzufügen: 

"B e h a n d I u n gin ein e in Ruh e ( V e r
s 0. r gun g s ) gen u ß b e r ü c k sie ht i g t er 

Versieh e run gl.) ze i te n 
§ 229 a. (1) Beitragsze~ten gemäß § 226 und 

Ersatzzeiten gemäß §§ 228 und 229, die vor dem 
1. Jänner 1939 erworben wUl'den und die in 
einem Ruhe(Versorgungs)genuß auf Grund eines 
öffentlich-rechtlichen o.der diesem gleichgestellten 
DienstverhäItnisses (Anlage 11) zu berücksichti
gen svnd oder berücksichtio@t wUI1den, gelten nicht 
als Versicherungszeiten. 
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(2) Sind unter ,den im Abs. 1 genann~en Ver
sicherungszdten, auf Grund deren § 229 Abs. 3, 
4 oder 5 anzuwenden ist, auch Versicherungs
zeiten, die nicht in einem Ruhe(Versorgungs)
genuß auf Grund eines öffentlich-rechtlichen öder 
,diesem gleichgestellten Dienstverhältnisses (An
lage 11) zu berücksichtigen sind oder berück
sichtigt wUl'den, so vermindert sich die sich nach 
§ 229 Abs. 3 ergebende Versicherungszeit um 
acht bzw. sieben hzw. sechs Zwölf tel ,der im 
Ruhe(Versorgungs)genuß für den Zeitraum bis 
zum 31. Dezember 1938 zu herücksichtigenden 
oder berücksichtrgten Zeiten. 

(3) Albs. 1 gilt nicht hei Anwendung der §§ 308 
und 529." 

7. a) § 230 Abs. 2 1it. d hat zu lauten: 

,,'d) in den Fällen der §§ 311, 314, 314 a und 
531 dieses Bundesgesetzes, des § 101 d ·des 
Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversi
cherungsgesetzes hzw. des § 99 d des 
Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes;" 

b) Dem § 230 Abs. 2 sind als lit. e und f anzu
fügen: 

"e) auf Beiträge, die wegen Verletzung der 
Meldepflicht nachzuzahlen waren, soweit 
auf sie nicht § 56 Anwendung findet und 
soweit die Meldepflicht anderen Personen 
als dem Versicherten selbst obliegt; 

f) in den Fällen der §§ 261 a und 284 a hin
sichtlich der Beiträge, die für nach dem 
Stichtag liegende Zeiträume entrichtet wur-, 
den." 

8. Im § 231 vorletzter Satz ha't der Ausdruck 
"Land- und Fontwil:1tschaftliche Sozialversiche
rungsanstalt, " zu entfallen. 

9. a) Im § 232 Abs. 1 zweiter Satz ist der 
Ausdruck ,,§ 231 vorletzter Satz" durch den 
Ausdruck ,,§ '231 drittletzter und vorletzter 
Satz" zu ersetzen. 

b) Im § 232 Abs. 3 letzter Satz hat der Aus
,druck "Land- und For~twirtschaftlich'e Sozial ver
sicherungsanstalt," Zu entfallen. 

10. a) § 234 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. Zeiten, während derer der Versicherte 
einen bescheidmäßig zuerkannten Anspruch auf 

a) eine Leistung aus einem Versicherungsfall 
des Alters nach diesem oder einem anderen 
Bundesgesetz oder aus einem Versicherungs
fall der geminderten Arbeitsfähigkeit nach 
diesem Bundesgesetz bzw. aus dem Ver
sicherungsfall der dauernden Erwerbs
unfähigkeit nach dem Gewerblichen Selb
ständigen-Pensionsversicherungsgesetz oder 
dem Bauern-Pensionsversicherungsgesetz, 

b) eine Versehrtenrente aus der gesetzlichen 
Unfallversicherung auf Grund einer Er
werbsfähigkeitseinbuße von mindestens 
50 v. H., 

c) eine Beschädigtenrente nach dem Kriegs
opferversorgungsgesetz 1957, dem Heeres
versorgungsgesetz oder dem Opferfürsorge
gesetz auf Grund einer Minderung der Er
werbsfähigkeit von mindestens 70 v. H. 

hatte, es sei denn, daß der Anspruch nach lit. a 
oder b wegen Verbüßung einer Freiheitsstrafe 
oder einer Anhaltung im Sinne des § 89 Ahs. 1 
Z. 1 dieses Bundesgesetzes hzw. des § 37 Abs. 1 
Z. 1 des Gewerblichen Selbständigen-Pensions
versicherungs gesetzes bzw. des § 33 Abs. lZ. 1 
des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes ruhte;" 

b) § 234 Abs. 1 Z. 9 hat zu lauten: 
,,9. Zei,ten einer UntJersuchungshaft, wenn das 

strafgerichtliche Verfahren gemäß § 90 oder § 109 
der Strafprozeßo1'ldnung eingestellt worden ist 
oder mit einem Freispruche geendet hat, sowie 
Zei,ten einer Strafhaft, wenn das wiederaufge
nommene stmfgerichtliche Verfahren eingestellt 
worden Q-st' oder mit einem Freispruche geendet 
hat." 

11. Im § 235 Ahs. 3 ist der Punkt am Schluß 
der lit. h durch einen StJrichpunkt zu ersetzen. 
Eine li't. c mit nachstehendem Wortlaut ist anzu
fügen: 

"c) der Vel'lSicherungsfaIl die Folge einer an
er kannten Dienstbeschädigung im Sinne der 
für Wehrpflichtige gehenden versorgungs
rech dichen Vorschriften ist." 

12. Im § 236 Ahs. 1 Z. 1 ,ist der Ausdruck 
"und nach dem 31. Dezember 1955 versich,erungs
pflichtig gewo,!"den sind," durch den Ausdruck 
"und nach dem 31. Dezember 1955 einen Ver
sicherungsmonat nach diesem oder einem anderen 
Bundesgesetz erworben hahen," zu ersetzen. 

13. Im § 237 Abs. 2 ist der Ausdruck "erst
maligen Eintl'itt in die Venicherung" ,durch den 
Ausdruck "Beginn des ersten Versicherungsmona
tes" zu ersetzen. 

14. Nach § 241 ist ein § 241 a mit nachstehen
dem Wortlaut einzufügen: 

"B em e s s u n g s g run d 1 a ge für die er
h ö h t e Alt e r s p e n s ion (K n a p p-

s c h a f t s alt e r s p e n s ion) 

§ 241 a. Hat der Versidlerte einen Anspruch 
auf die erhöhte Alterspension gemäß § 261 b oder 
auf ,die erhöhte Knappschaftsakerspension gemäß 
§ 284 b erworben, so gebühren, wenn es für ihn 
gün&tiger ist, der Grundbetrag, die auf die Zeit 
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bis zum Beginn des Pensionsaufschubesentfallen
den Steigerungs:beträge und der Leistungszu
schl:lig '\{on der Bemessungsgrundlage, die sich bei 
Beginn des Pensionsaufschubes ergeben hätt'e." 

15. a) Dem § 242 Albs. 2Z. 4 ist nachstehender 
Satz anzufügen: 

"Hiebei darf die Tagesbeitragsgrundlage die Um 
ein Sechstel ihres Betrages erhöhte Höch.,thei~ 
tragsgrundlage nichlt übers'te~gen." 

b) Im § 242 Abs. 3 lit. c ist der Aus,druck 
,,(§ 500 Abs. 1)" durch den Ausdruck ,,(§ 500)" 
zu ersetzen. 

c) § 242 Abs. 5 zweitler Satz hat zu l:liuten: 
"Die aufgewertete Monatsbeitragsgrundlag,e darf 
den 30fachen, soweit es sich um ~ne Monat's
bertrag~grundlage der freiwilligen Versicherung 
handelt, den 35fachen Betra.g der am Stichtag in 
Geltung stehenden Höchstbeitra;gsgrundla;ge In 

der Pensionsversicherung nicht übersteigen." , 

16. a) § 243 Z. 1 hat zu lauten: 

,,1. für Beitragszeiten nach § 225 Abs. 1 Z. 1 
und 2 ,die allgemeine. Beitra~sgrundlage nach den 
§§ 44 bis 47, für Beitra!!iszeiten nach § 225 Abs. 1 
Z. 3 die Beitragsgrundlage nach § 76 a, für ,die 
Beitragsz~ten nach § 225 Abs. 1 Z. 4 das Entgelt, 
auf ,das der Dienstnehmer im pensionsversiche
rungsfreien Dienstv·erhältnw jeweils Anspruch 
hatte, für die Bevtra:!!iszeiten nach § 225 Abs. 1 
Z. 6 der nach § 314 Albs. 4 'hzw. nach § 314 a 
Abs. 5 als Entgelt gehende Betrag, für Beitrags
zeiten in ,der Versicherung der unständ~g be
schäftigten Arbeiter in der Land- und Forst
wirtschaft die Beiltragsgrundla.!!ie nach § 470 
Abs. 3, für gemäß § 96 des Notarversicherungs
gesetzes 1972 als Beitragszeiten nach § 225 gel
tende Zerten ,die für ,die Ermittlung des über
weiwngsbetr:liges nach dem Notarversicherungs
gesetz 1972 maßgebende Beitragsgrundlage ;" 

b) Im § 243 Z. 2 li,t. f ist ,der Ausdruck 
,,§ 226 Abs. 2" durch ,den Ausdruck ,,§ 226 
Abs. 2 liJt. a und eH zu ersetzen. ' 

c) Dem § 243 Z. 2 sind eine lit. g und h mit 
folgendem Wortlaut anzufügen: 

"g) nach § 226 Abs. 2 lit. dder nach § 314 
Abs. 4 bzw. nach § 314 a Abs. 5 als Entgelt 
geltende Betrag; 

h) für .gemäß § 96 des Notarversicherungsge
setzes 1972 als Beitra;gszerten nach § 226 
geltende Zeiten. die für ,di'e Ermittlung des 
überweisungsbetrages nach dem Notarver
sicherungsgesetz 1972 maßgebende Beitrags
grundlage;" 

d) Im § 243 Z. 3 lit. a ist der Au~druck 
,,§ 9 Abs. 1 Z. 1" ,durch den Ausdruck ,,§ 9 
Abs. 1 Z. 1 und 2" zu ersetzen. 

17. Im § 250 Abs. 3 ist der Ausdruck ,,§ 243 
Abs. 1 Z. 2 lit. b" durch den Ausdruck ,,§ 243 
Z. 2 lit. b" zu ersetzen. 

18. Im § 251 Abs. 4 zweiter Satz ist der Aus
,druck ,,(§ 500 Abs. 1)" durch den Ausdruck 
,,(§ 500)" zu eI1setzen. 

19. a) § 251 a Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Ist in ~ner der 1nBetracht kommenden 
Versicherungen der Versicherungsfall, für den 
eine Leistung in Anspruch genommen wird, nicht 
vorges,ehen, so sind die in dieser Versicherung 
zurückgeleg,ten V,ersicherungszeiten bei der An
wendung ,der Sonderregelung des Abs. 3 nicht zu 
berücksichtigen. Das gleiche gilt, wenn in einer 
der in Betracht kommenden Versicherungen die 
besonderen Voraussetzungen für den Leistungs
anspruch nich,t erfüllt sind; werden diese Vor
aussetzungen zu einem späteren Zeitpunkt er
füllt, so ist die bereitJS festgestellte Leistung 
(Gesamtleistung) unter Anwendung der Sonder
regelung des Abs. 3 neu festzuSlt:ellen. Die Neu
festlStellung wi'rd milt ,dem Tage des Beginnes der 
hinzutretenden Leistung ·W1irksam. Die Rechts
kraft früherer Entscheidungen ,steht einer Neu
feststellung nicht enllgegen. Der Versicherungsfall 
der dauernden Erwerbsunfähigkeit im Sinne des 
Gewerbl~chen Selbständj'gen Pensionsversiche
rungsgesetzes und des Bauern-Pensionsversiche
rungsgesetzes ist dem Versicherungsfall der ge
minderten Arbeitsfähigkeit ,in der Pensionsver
sicherung nach diesem Bundesgesetz gleichzu
setzen." 

b) § 251 aAbs. 3 Z. 7 erster Halbsatz hat zu 
lauten: 

"Der gemäß Z. 6 zuständige Versicherungs
träger hat nach den für ihn geltenden Vorschrif
ten über den Anfall; das Ruhen und das Ver
sagen der Leistung sowie über Ansprüche auf 
Kinderzuschuß, Hilflosenzuschuß und Ausgleichs
zulage, ebenso über die Zuschläge nach den, 
§§ 80 Abs. 5 und 85 Abs. 5 des Gewerblichen 
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes und 
nach den §§ 76 Abs. 5 und 80 Abs. 5 des Bauern
Pensionsversich'erungsgesetzes zu entscheiden, wo
bei jeweils von der Gesamtleistung auszugehen 
ist ;" 

20. § 252 hat zu lauten: 

"K i n der 

§ 252. (1) Als Kinder gehen h~s zum voll
endeten 18. Lebensjahr: 

1. die eheli.chen, die leg~timierten Kinder und 
die Wahlk~nder der Versicherten; 

2. ,die unehelich,en Kinder einer weiblichen 
Versicherten; 
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- 3. die unehelichen Kinder eines männlichen 
Versicherten, wenn seine Vaterschaft durch Urteil 
oder durch Anerkenntnis festgestellt ist (§ 163 b 
ABGB); 

4. die Stiefkinder, wenn 'Sie m~t dem Versicher
ten ständig in Hausgemeinschaft leben. 

Die ständige Haus,gemeinschaft im Sinne der 
Z. 4 besteht weiter, wenn sich das Kind nur 
vorübel1gehend, oder wegen ,schulmäßiger ~beruf
licher) Ausbildung oder Zle~tweilig wegen Heil
behandlung außerhalb der Hausgemeinschaft auf
hält; das gleiche gift, wenn sich das Kind auf 
Veranlassung des Versicherten und überwiegend 
auf dessen Kooten oder auf Anordnung der 
Jugendfürsorge oder des Vormundschafts(Pfieg
schafts}gerichttes in Pflege eines Dritten befindet. 

(2) Die Kindes,eigenschaft besteht auch nach 
der Vollendung des 18. Lebensjahres, wenn und 
solange das Kind 

1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung 
befindet, die seine Arbeitskraftt üherwiegendbe
ansprucht, längstens bis zur Vollendung des 
26. Lebensjahres; zur Schul- oder Berufsausbil
dung zählt auch ein angemessener Zeitraum für 
die Vorbereitung auf die Ahlegung der ent
sprechenden Abschlußprüfungen und auf die Er
werbung eines akademischen Grades. Ist die 
Schul- oder Berufsausbildung durch die Erfül
lung der Wehrpflicht, durch Krankheit oder ein 
anderes unüherwindbares Hindernis verzögert 
worden, so besteht die Kindeseiigeru;chaft über 
das 26. Lebensjahr hinaus für einen der Dauer 
der Behinderung angemessenen Zeitraum; 

2. seit der Vollendung des 18. Lebensjahres 
oder seit dem Ablauf des in Z. 1 genannten Zeit
raumes ,infoIge Krankheit oder Gebr,echens er
wel'bsunfähig ist." 

21. a) § 253 a Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Anspruch auf vorzei'tlige Alterspension bei 
Arbeitslo~igkeit hat der Verslicherte nach Voll
endung des 60. LeJberu;jahr,es, die Versichertte nach 
Vollendung des 55. Lebemjahres, wenn die all
gemeinen Vo.raus'setzungen für 'den Anspruch 
(§ 235) erfüllt sind und der {,die) Versicherte 
innerhalb ,der letzten dreizehn Monate vor dem 
Stichtag (§ 223 Ahs. 2) mindestens 52 Wochen 
wegen Al1bei'tSlosigkeit eine Geldleistung aus der 
Arbdtslosenvensicherung bezogen hat, für die 
weitere Dauer der Arbeitslosigkeit. Dem Bezug 
von GeIdleistungen aus der Arbeitslosenversiche
rung steht das Vorliegen einer neutralen Zeit 
gemäß § 234 Abs. 1 Z. 2 oder einer Ersatzzeit 
gemäß § 227 Z. 6 sowie das Ruhen des An
spruches auf Arlbeitslosengeld nach § 17 Abs. 2 
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1958 gleich. 
.Bei der Feststellung der Voraussetzungen für 
einen solchen Anspruch ha:ben jedoch Beitrags-

monate der freiwilligen Versicherung für die Er
füllung der Wartezeit außer' Ansatz zu bleiben." 

b) § 253 a Ahs. 2 zweiter Satz hat! zu lauten: 
"Ist die Pension wegen Antrittes einer Beschäfti
gung oder selbständigen Erwerbstätigkeit weg
gefallen und endet die Beschäftigung (Erwerbs
tätigkcit),so lebt die Pension auf die dem Träger 
der Pensionsversicherung erstattete Anzeige über 
das Ende der Beschäftigung im früher gewährten 
Ausmaß mit dem dem Ende der Beschäftigung 
(Erwerbstä,tigkeit) folgenden Mona.tsersten wie
der auf." 

22. a) § 253 b Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei 
la:nger Versicherungsdauer hat der Versicherte 
nach Vol1enduugdes 60. Lebensjahres, die Ver
sicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, 
wenn 

a) ,die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, 
b) am Stichta,g 420 für die Bemessung der 

Leistung zu berücksichtigende Versiche
rungsmonate erworben sind, 

c) innerhalb ,der k~tzten 36 Kalendermonate 
vor dem Stichtag 24 Beitragsmonate der 
Pflichtversicherung in der Pensionsversiche
rung nachgewiesen sind und 

d) der (die) Versicherte am Stichtag ,(§ 223 
Abs. 2) weder selbständig noch unselbstän
dig erwerbstätig ist." 

h) § 253 b Abs. 2 hat! 2lueI).tfallen. 

'c) § 253 b Abs. 3 zweiter Satz h:vt zu lauten: 
"Ist die Pension aus diesem Grunde weggefallen 
und endet die Erweribstätigkeit,so lebt die 
Pension auf die dem Träger der Pemionsver
sicherung erstattete Anzeige über das Ende der 
Erwerbstätigkeit im früher gewährten Ausmaß 
mit dem dem Ende der Erwerbstätigkeit foLgen
den Monatsersten wieder auf." 

23. Dem § 254 Abs. 2 ist folgender Satz 
anzufügen: 

"Das gleiche gilt für eine versicherte Frau, deren 
Ehe mit dem Versicherten für nichtig erklärt, 
aufgehoben oder geschieden worden i~t, wenn 
ihr der Versicherte zur Zeit seines Todes Unter
halt (einen Unterhaltsbeitrag) auf Grund eines 
gerichtlichen Urteiles, eines gerichtlichen Ver
gleiches oder einer vor Auflösung (Nichtig
erklärung) der Ehe eingegangenen vertraglichen 
Verpflichtung zu leisten hatte." 

24. a) § 261 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Leistungen aus ,den Versicherungs
fällen des Alters und die Invaliditätspension be
stehen aus de~ Grundbetrag und dem Steige
rungsbetrag, bei Vorliegen einer Höherversiche-
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rung auch aus dem besonderen Steig,erungsbetrag 
nach § 248 Abs. 1, die Alterspension (§ 253) über
dies aus dem Zuschlag zmr Alterspension gemäß 
§ 261 a." 

b) § 261 Abs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Als monatlicher Grundbetrag gebühren 

ohne Rücksicht auf die Zahl der anrechenbaren 
Versicherungsmonate30 v. H. der Bemes,sungs
grundbge. " 

. 
25. Nach § 26'1 sind ein § 261 a und ein § 261 b 

mit nachstehendem Wortlaut einzufügen: 

"Z u s chi a g zur Alt e r s p e n s ion 

§ 261 a. (1) Für höchstens 36 Beitragsmonate 
der Pflichtversicherung in der Pensionsversiche
rung nach diesem Bundesgesetz oder dem Ge
werblichen Selbständigen -Pensionsversicherungs
gesetz, die während des Bestandes eines An
spruches auf Alterspension nach § 253 Abs. 1 
erworben werden, gebührt .auf Antrag nach 
Erwerbung von je zwölf Beitragsmonaten ein 
Zuschlag zur Alterspension. Hiebei ist jeweils 
von dem ersten nach dem Stichtag gelegenen, 
noch nicht berücksichtigten Beitragsmonat aus
zugehen. Der Zuschlag beträgt für je zwölf Bei
tragsmonate 1'5 v. H. des vierzehnten Teiles der 
Summe der auf diese Monate entfallenden 

- a) allgemeinen Beitragsgrundlagen zuzüglich 
der Sonderzahlungen, soweit für diese Son
derbeiträge entrichtet wurden, 

b) Beitragsgrundlagen nach § 17 des Gewerb
lichen Selbständigen-Pensionsversicherungs
gesetzes. 

§ 242 Abs. 5. dieses Bundesgesetzes bzw. § 69 
Abs. 4 und 5 letzter Satz des Gewerblichen 
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes sind 
entsprechend anzuwenden. 

(2) Der Zuschlag nach kbs. 1 ist von dem 
Versicherungsträger festzustellen und auszuzah
len, der für die Gewährung der Pension (der 
Gesamdeistung) zuständig ist. 

(3) Der Zuschlag nach Abs. 1 gebührta:b dem 
auf die Antragstellung folgenden Monatsersten. 

Erhöhung der Alterspension bei 
Aufschub der Geltendmachun.gdes 

Anspruches 

§ 261 b. (1) Anspruch auf die erhöhte Alters
pension hat der Versicherte, der die Alterspen
sion gemäß § 253 Abs. 1 erst nach Erreichung 
des Anfallsalters >in Anspruch nimmt, wenn er die 
allgemeinen Voraussetzungen für den Anspruch 
(§ 235) erfüllt hat und keine AlterspenISion nach 
§ 253 Abs. 2 bezieht. Die Erhöhung beträgt für 
je weitere zwölf Versicherun.gsmonate des Pen
sionsaufschubes 

vom 61. bis zum 65. Lebensjahr 2 v. H. 
vom 66. bis zum 70. Lebensj<l!hr 3 v. H. 
vom 71. Lebensjahr an ............ 5 v. H. 

der Alterspension gemäß § 253, die unter Be
dachtnahme auf die Anpassung .gemäß § 108 h 
mit Beginn des Pensionsaufschubes gebührt hätte. 

(2) Für die Berechnung der AlteI'spension ge
mäß § 261 sind auch die nach der Erreichung 
des AnfaUsalters erworbenen Versicherungszeiten 
heranzuziehen. " 

26. a) § 264 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Witwen(Witwer)pension beträgt, 
wenn der Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

a) keinen Anspruch auf Invaliditäts(Alters)
pension hatte, 60 v. H.der Invaliditäts
pension, auf die er in diesem Zeitpunkt 
Anspruch gehabt hätte; 

b) Anspruch· auf Invaliditäts(Alters)pension 
hatte, ohne nach deren Anfall weitere 
Beitragszeiten der Pflichtversicherung er
worben zu haben, 60 v. H. dieser Pension; 

c) Anspruch auf InvaIiditäts(Alters)pension 
und nach deren Anfall weitere Beitrags
zeiten der Pflichtversicherung erworben 
hatte, 60 v. H. der Invaliditätspension bzw. 
der um einen allfälligen Zuschlag na.chi 
§ 261 a bzw. § 284 a verminderten Alters
pension; hiebei ist das Ausmaß der in der 
Invaliditä ts(Alters )pension berücksich tigten 
Steigerungsbeträge um die auf diese Bei
tragszeiten entfallenden Steigerungsbeträge 
zu erhöhen, und zwar bei der Invaliditäts
pension bis zum Höchstausmaß von 
540 Versicherungsmonaten und bei der 

. Alterspension bis zum Höchstausmaß von 
576 Versicherungsmonaten. 

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension 
haben Kinderzuschüsse und Hilflosenzuschuß 
außer Ansatz zu bleiben. Hat der Versicherte 
Versicherungszeiten in mehreren Pensionsver
sicherungen erworben, so ist § 251 a anzuwen
den, und zwar in den Fällen, in denen der Ver
sicherte bereits Anspruch auf eine Gesamtleistung 
hatte, mit der Maßgabe, daß die Bescheid- und 
.Leistungszuständigkeit bei dem für diese Gesamt
leistung zuständigen Versicherungsträger ver
bleibt. Die Witwen(Witwer)pension hat in allen 
Fällen mindestens 30 v. H. der Bemessungs
grundlage, wenn mehrere Bemessungsgrundlagen 
angewendet sind, der höchsten Bemessungsgrund
lage zu betragen; 24 v. H. der Bemessungs
grundlage gelten hiebei als Grundbetrag." 

:b) § 264 Abs. 2 erster Satz halt zu lauten: 
"Die Witwen(Witwer)pension ruht mit dem Be
trag sonstiger Einkünfte (Abs. 3), sowe~tdiese im 
Monat den Betrag des Richtsatzes für Pensions-
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berechtigte auf Witwen(Witwer)pens1on (§ 293 sion. Er fällt mit dem Anfall des Anspruches auf 
Abs.l lit. b) übersteigen." die Knappschaftsalterspenion weg; § 100 Abs. 2 

e) Im § 264 Abs. 3 erster Satz ist der Ausdruck 
,,§ 292 a Abs. 1 lit. b" durch den Ausdruck 
,,§ 294 Abs. 1 lit. e" zu ersetzen. 

d) Im § 264 Abs. 3 lit. a ist der Ausdruck 
,,§ 294" durch den Ausdruck ,,§ 296" zu er-
setzen. 

e) § 264 Abs. 3 lit. e hat zu lauten: 

"e) die Beihilfen nach den besonderen Vor
schriften über den Familienlastenausgleich 
sowie die Beihilfen nach dem Studienförde
rungsgesetz und dem Schülerbeihilfenge
setz;" 

f) § 264 Abs. 3 lit. e hat zu lauten: 

"e) Einkünfte, ,die wegen ,des besonderen kör
perlichen Zustandes der (des) Pensionsbe
rechtigten gewährt werden (Hilflosen zu
schüsse, BlindenzulaJgen, Zuschüsse zu den 
Kosten für Diätverpflegung, Wirtschafts
hilfe nach dem Tuberkulosegesetz und der
gleichen);" 

g) § 264 Abs. 4 erster Satz hat zu lauten: 
"Die Witwenpension nach § 258 Abs. 4 darf 

den gegen -den Versicherten zur Zeit seines 
Todes bestehenden und mit dem im Zeitpunkt 
,des Pensionsanfalles für das Ja'hr des Todes 
geltenden Aufwertungsfaktor (§ 108 e) aufge
werteten Anspruch auf Unterhalt (Unterhaltsbei
trag), vermindert um eine ·der Anspruchsberech
tigten nach dem Versicherten gemäß § 215 Abs. 3 
gebührende Witwenrente, sowie die der hinter
lassenen Witwe aus demsdben Versicherungsfall 
gebührende Witwenpension nicht übersteigen." 

27. § 264 Abs. 2 und 3 werden aufgehdben. 

28. Dem § 2'65 ist ein Ahs. 5 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(5) Werden laufende Unterhaltsleistungen 
bzw. Einkünf,te im Sinne des Abs. 4 bereits im 
Zeitpunkt des Wiederauflebens der Witwenpen
'sion bezogen, wird die Amechnung ab diesem 
Zeitpunkt wirksam, in allen anderen Fällen mit 
,dem Beginn des Kalendermonates, der auf den 
Eintl"itt des Anrechnungsgrundes folgt." 

29. Im § 270 sind nach den Worten "auf die 
Alterspension, " ,die Worte "die erhöhte Alters
pension," einzufügen. 

30.§ 275 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Der Anspruch auf Knappschaftssold ruht 
für die Dauer ,des bescheidmäßig zuerkannten 
Anspruches auf eine Leistung aus einem Ver
sic~erungsfallder geminderten Arbeitsfähigkeit 
sowie auf eine vorzeitige Knappschaftsalterspen-

letzter Satz ist entsprechend anzuwenden." 

31. a) § 276 a Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) An~pruch auf vorzeitige Knappschafts
alterspension bei Arbeitslosigkeit hat der Ver
sicherte nach Vollendung -des 60. Lebensjahres, 
,die Vel"Sicherte nach Vollendung ,des 55. Lebens
jahres, wenn ,die allgemeinen Voraussetzungen für 
den Anspruch (§ 235) erfüllt sind und der (die) 
Versicherte innerhalh der letzten dreizehn Mo
nate vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) mindestens 
52 Wochen wegen Arbeitslosigkeit eine Geld
leistung aus der Arbeitslosenversicherung hezogen 
hat, für die weiter,e Dauer der Arbeitslosigke~t. 
Dem Bezug von Geldleistungen aus der Arbeits
losenversicherung steht das Vorliegen einer neu~ 
tralen Zeit gemäß § 234 Abs. 1 Z. 2 oder einer 
Ersatzzeit gemäß § 227 Z. 6 sowie das Ruhen 
des Anspruches auf Arbeitslosengeld nach § 17 
Abs. 2 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1958 
gleich. Bei der Feststellung der Voraussetzungen 
für einen solchen Anspruch haben jedoch Bei
tragsmonate der freiwilligen Versicherung für die 
Erfüllung der Wartezeit außer Ansatz zu 
bleiben." 

b) § 276 a Abs. 2 zweiter Sa,tz hat zu lruten: 
"Ist die Penmon wegen Antrintes einer Beschäfti
gung oder selbständiger Erwerbstätigkeit weg
gefallen und endet die Beschäf,tigung (Erwerbs
tätigkeit), so lebt die Pension auf die dem Träger 
der Pensionsversich,erung erstauete Anzeige über 
das Ende der Beschäftigung im früher gewährten 
Ausmaß m~t dem ,dem Ende der Beschäftigung 
(Erwerbstätigkeit) folgenden MonaJtsers,ten wie
der auf." 

32. a) § 276 b Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Anspruch auf vorze~tige Knappschafts
altel"Spension bei langer Versicherungsdauer hat 
der Versichel1te nach Vollendung des 60. Lebens- _ 
jahres, ,die Versicherte nach Vollendung des 
55. Lebensjahres, wenn 

a) die Wartezeit (§ 236) el"füllr ist, 
b) am Stichtag 420 für die Bemessung der 

Lei~ung zu herücksichtigende Versiche
rungsmonate erwol"ben s,rnd, 

e) innerhatb der letzten 36 Kalendermonate 
vor dem Stichtag 24 Beitr:ligsmona'te der 
Pflichtversicherung in ·der Pensionsversiche
rung nachgewiesen sind und 

d) der (die) Vel"sicherte am Stichtag (§ 223 
Abs. 2) weder sdbständig noch unselhsdn
,dig erwerbst;itig ist." 

b) § 276h Albs. 2 ha·t zu entfallen. 
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c) § 276 b Abs. 3 zweiter Satz hat zu lauten: 
"Ist die Pension aus diesem Grunde weggefallen 
und endet die Erwerbstätigkeit, 50 lebt die 
Pension auf die dem Träger der Pensionsver
sicherung erstattete Anzeige Ü'ber da's Ende der 
Erwerbstätigkeit im früher gewährten Ausmaß 
mit dem dem Ende der Erwerbstätigkeit folgen
den Monatsen.ten wieder auf." 

33. Im § 283 ist der Betrag von 250 S durch 
den Betrag von 320, S zu ersetzen. 

34; a) § 284 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Leistungen aus den Versicherungs
fällen des Alters mit Aus,nahme des Knapp
schahssoldes und die Knappschaftsvollpension 
bestehen aus dem Grundbetrag und dem Steige
rungsbetrag, bei Vorliegen einer Höherversiche-

. rung auch aus dem besonderen Steigerungsbetrag 
nach § 248 Abs. 1 und ferner bei Vorliegen 
wesentlich bergmännischer Tätigkeit aus dem 
Lei:stung,szuschlag nach Abs. 6, die Knappschafts
alterspension (§ 276) überdies aus dem Zuschlag 
zur Knappschaftsalterspension gemäß § 284 a." 

b) § 284 Abs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Als monadicher Grundbetrag gebühren 

ohne Rücksicht auf die Zahl der amrechen!baren 
Versicherungsmona'te 30 v. H. der Bemessungs
grundlage. " 

35. Nach § 2'84 sind ein § 284 a und ein 
§ 284 b mit nachstehendem Wortlaut einzufügen: 

"Z u s chi a g zur K n a p ps c h a f 11: S a lt e r s
pension 

§ 284 a. (1) Für höchstens 36 Beitragsmon3Jte 
der Pflichtversicherung in der Pensionsversiche
rung nach diesem Bundesgesetz oder dem Ge
werblichen Selbständigen-Pensionsversicherungs;~ 
gesetz, die während des Bestandes eines An
spruches auf Knappschaftsalterspension nach 
§ 276 Abs. 1 erworben werden, gebührt auf 
Antrag nach Erwerbung von je zwölf Beitrags
monaten ein Zuschlag zur Knappschaftsalters
pension. Hiebei ist jeweils von dem ersten nach 
dem Stichtag gelegenen, noch nicht berücksichtig
ten Beitragsmonat auszugehen. Der Zuschlag be
trägt für je zwölf Beitragsmonate 1'5 v. H. des 
vierzehnten Teiles der Summe der auf diese 
Monate entfallenden 

a) allgemeinen Beitragsgrundlagen zuzüglich 
der Sonderzahlungen, soweit für diese Son
derbeiträge entrichtet wurden, 

b) Beitragsgrundlagen nach § 17 des Gewerb
lichen Selbständigen -Pensionsversicherungs
gesetzes. 

§ 242 Abs. 5 dieses Bundesgesetzes bzw. § 69 
Abs. 4 und 5 letzter Satz des Gewerblichen 
Selbständigen -Pensionsversicherungsgesetzes sind 
entsprechend anzuwenden. 

(2) Der Zuschlag nach Abs. 1 ist von dem 
Versicherungsträger festzustellen und auszuzah
len, der für die Gewährung Ider Pension (der 
Gesamtleistung) zuständig ,ist. 

(3) Der Zuschlag nach Abs. 1 gebührt ab dem 
auf die Antngstellung folgenden Monatsersten. 

E r h ö h u n g der K n a p p s c h af ts alt e r s
p e n s ion bei Auf s c hub ,d erG e 111: e n d

machungdesAnspruches 

§ 284 b. (1) Anspruch auf die erhöhte Knapp
schahsalterspension hat der Versicheme, der die 
Knappschaftsal<te11Spension gemäß § 276 Abs. 1 
erst nach Erreichung des Anfallsalters in An
spruch nimmt, wenn er ,die allgemeinen Voraus
setzungen für den Anspruch (§ 235) erfüllt hat 
und keine Knappschaftsalterspension gemäß 
§ 276 Abs. 2 bezieht. Die Erhöhung beträgt für 
je weitere zwölf Versicherungsmonate des Pen
sionsauf\5chubes 

vom 61. bis zum 65., Leben\5jahr .... 2 v. H. 
vom 66. bis zum 70. Lebensjahr .... 3 v. H. 
vom 71. Lebensjahr an ............ 5 v. H. 

der KnappschaftJsalterspension gemäß § 276, die 
unter Bedachtnahme auf die Anpassung gemäß 
§ 108 h mit Beginn des Pensionsaufschubes ge
bührt häotte. 

(2) Für die Berechnung der Knappschaftsalters
pension gemäß § 284 sind auch die nach der Er
reichungdes Anfallsal1lers erworbenen Versiche
rungszeiten heranzuziehen." 

36. § 285 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Als mona'tLicher Grundbetrag gebühren 
ohne Rücksicht auf die Zahl der anrechenbaren 
Versicherungsmonat,e 15 v. H. der Bemessungs
grund'lage. " 

37. Im § 2'88 Albs. 1 ist der Betrag von 3000 S 
durch den Betrag ·von 4800 S und der Betrag 
von 30.000 S durch den Betrag von 48.000 S zu 
ersetzen. 

38. § 289 Z. 1 hat zu lauten: 

,,1. An Stelle der Invaliditätspension tritt die 
Knappschaftsvollpension, an Stelle der Alters
pension die Knappschaftsalterspension ... 

39. Abschnitt V hat zu lauten: 

"ABSCHNITT V 

Ausgleichszulage zu Pensionen aus der Pensions
versicherung 

Vor aus set z u n gen für den A n-
spruch auf Ausgleichszulage 

§ 292. (1) Erreicht die Pension zuzüglich eines 
a:us übrigen Einkünf.ten des Pensionsberechtigten 
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erwachsenden Nettoeinkommens und der gemäß 
§ 294 zu berücksichtigenden Beträge nicht die 
Höhe ,des für i:hn gekenden Rich,tsatzes (§ 293), 
so hat ,der Pensionsbel'echtigte, sola-nge er sich 
im Inland aufhält, nach Maßgabe der Bes-timmun
gen dieses Abschnittes Anspruch auf eine Aus
gleichszulage zur Pension. 

(2) Bei Feststellung des Anspruches nach Abs. 1 
ist auch da:s gesamte Nettoeinkommen des (der) 
im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten 
(Ehegattin) unter Bedachtnahme auf § 294 Abs. 4 
zu berücksichügen. 

(3) Nettoeinkommen im. Sinne der Abs .. 1 
und 2 ist, soweit im folgenden nichts anderes 
bestimmt wil'd, die Summe sämtlicher Einkünfte 
in Geld oder Geldeswel't nach. Ausgleich mit Ver-
1usten und vermiridel't um die gesetzlich geregel
ten Abzüge. Für die Bewertung der Sadrbezüge 
gilt, soweit nicht Albs. 8 anzuwenden ,ist, die 
Bewertung für Zwecke der Lohnsteuer. 

(4) Bei Anwendung der Abs. 1 bis 3 haben 
außer Betracht z·u bleiben: 

a) die Wohnungsbeihilfen nach dem Bundes
gesetz vom 21. September 1951, BGBl. 
Nr. 229, die Wohnbeihilf·en nach dem 
Wohnbauförderungsgesetz 1968,. BGBl. 
Nr. 280/1967, und von den Ländern oder 
Gemeinden zur Erleichterung der Tragung 
ldes Mietzinsaufwandes gewährte Beihilfen; 

:b) die Beihilfen nach den besonderen Vor
'schriften über den FamilienlastenaIUsgleich 
sowie die ß.eihilfen nach dem Srudienför
derungsgesetz und ,dem Schülerbeihilfen
gesetz; 

c) die. Kinderzuschüsse sowie d,ie Renten(Pen
sions)sonderza-hIungen aus ,der Sozialver
sicherung; 

d) Einkünfte, die wegen des besonderenkör
perlichen Zustandes gewährt wer.den (Hilf
losenzuschüsse; Blindenzulagen, Zuschüsse 
zu den Kosten für Diätverpflegung, Wirt
schaftshilfe nach dem Tuberkulosegesetz 
und dergleichen); 

e) Bezüge a:us' Unterhahsansprüchen p1"ivater 
Art, die nach § 294 berücksichtigt werden; 

f) Bezüge alUS Leistungen der allgemeinen Für
songe und der fl'eien Wohlfahrtspflege; 

g) einmalige Unterstützungen der gesetzlichen 
beruflichen Vertretungen, Gewerkschafts
und BetriebsntsunterstÜltzungen und Gna
denpensionen pr,ivater Dienstgeber ; 

h) von Lehrlingsentschäd~gungen ein Betrag 
von 479 S monartlich; an die Stelle dieses 
Betuges tritt aJb 1. Jänner ·eiti,es jeden 
Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 i 
mit der jeweiligen Richtzahl (§ 108 a Abs. 1) 
vervielfachte Betrag; 

i) nach dem Kciegsopferversorgungsgesetz 
1957, BGBl. Nr. 152, und dem Opferfür
sorgegesetz, BGBI. Nr. 183/1947, gewährte 
Grund- und Elternrenten, ein Drittel der 
nach dem Heeresversorgungsgesetz, BGBI. 
Nr. 27/1964, gewährten Beschädigten- und 
Witwenrenten sowie die Elternrenten ein
schließlich einer allfälligen Zusatzr'ente 
(§§ 23 Abs. 3, 33 Abs. 1 bzw. 44 Abs. 1 
und 45 Heeresversor~ungsgesetz); 

} k) Leistungen auf Grund der Bestimmungen 
des Teiles I des öste1"reichi'sch-deutschen 
Finanz- und Aus,gleichsvertrages, BGBl. 
Nr.283/1962; 

1) Leistungen auf Grund der Aufgabe, über
gabe, Verpachtung oder anderweitigen 
überlassung eines land(fo1"st)wirtschaft
lichen Betriebes, wenn Abs. 8 zur Anwen
dung gelangt. 

(5) Der Ermittlung des Nettoeinkommens aus 
einem land(forst)wil'tschaFtLichen Betr,ieb. sind 
35 v. H.des nach dem Bewertungsgesetz 1955 
zuletzt festgestellten Einheitswertes des land
(forst)wirtschaftlichen Betriebes zuzüglich 
25 v. H. der Einheitswertanteile der Zupachtun
gen und abzüglich 25 v. H. der Einheitswert
anteile der Verpachtungen zugrunde zu legen. 
Ein Zwölf tel des auf diese Weise errechneten 
Betrages, gerundet auf volle Schillinge, gilt als 
monatliches Nettoeinkommen aus einem land
(forst)wirtschaftlichen Betrieb. 

(6) Ist der land(,forst)wirtschaftliche Betrieb 
zur Gänze gepachtet, so sind 25 v. H. ·des nach 
dem Bewertungsgesetz 1955 zuletzt festgestell
ten EinheiltSwe1"tesder Ermittlung des Netto
einkommens (Atbs. 5) zugrunde zu legen. 

(7) Steht ·das Rechtzul' Bewirtschaftung des 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes auf eigene 
Rechnung und Gefahr nicht einer einzigen Per
son zu, sogik .das gemäß Abs. 5 erm~ttelte 
Nettoeinkommen nur im Verhältnis der Anteile 
am land(forst)wir,tschaftlich.en Betrieb als Netto
einkommen. 

(8) . Wurde die Bewirtschaftung eines land
(forst)wirtschaftlichen Betriebes aufgegeben, der 
Betrieb übergeben, verpachtet oder auf andere 
Weise jemandem zur Bewirtschaftung überlassen, 
so sind der Ermittlung des Einkommens des bis
herigen Eigentümers (des Verpächters) ohne 
Rücksicht auf Art und Ausmaß der ausbedunge
nen Leistungen 25 v. H. des zuletzt festgestellten 
Einheitswertes der übergebenen, verpachteten 
oder zur Bewirtschaftung überlassenen land
(forst)wirtschaftlichen Flächen zugrunde zulegen, 
sofern die Aufgabe (übergabe, Verpachtung, 
überlassung) nicht mehr als 15 Jahre, gerechnet 
vom Stichtag, zurückliegt. Ein Zwölf tel des auf 
diese Weise errechneten Betrages, gerundet auf 
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volle Schilling, gilt als monatliches Einkommen. 
Hiebei ist Abs. 7 entsprechend anzuwenden. 

(9) Tritt in dem der Einkommensermittlung 
nach den Abs. 5 bis 8 zugrunde gelegten Sach
verhalt eine Anderung ein, so ist das Einkommen 
neu zu berechnen. DaJbei werden Anderungen 
des Einheitswertes mit dem ersten Tag des 
Kalendervierteljahres wirksam, das der Zustel
lung des Bescheides ,der Finanzbehörde erster 
Instanz folgt. Andemngen infolge Verpachtun
gen und Zupachtungen werden mit dem ersten 
Tag des Kalendervierteljahres wirksam, das der 
Anderung folgt. 

(10) Die gemäß Abs. 5 bis 8 errechneten 
monatlichen Einkommensbeträge ,sind bei der 
erstmaligen Ermittlung mit dem Produkt der 
seit 1. Jänner 1974 festgesetzten Anpassungs
faktor·en (§ 108 f) unter Bedachtnahme auf § 108 i 
zu vervielfachen. An die Stelle der so ermilltelten 
Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres 
die unter Bedachtnahme auf § 108 i mit dem 
jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108 f) verviel
fachten Beträge. 

Richtsätze 

§ 293. (1) Der Richtsatz beträgt unbeschadet 
der Bestimmungen des Abs. 2 

:1') für Pensions berechtigte aus eigener 
Pensionsversicherung, 
aa) wenn sie mit dem Ehegatten 

(der Ehegattin) Iim gemein-
samen Haushalt leben ...... 2575 S, 

bb) wenn .die Voraussetzungen 
nach aa) nicht zutreffen. . . . .. 1800 S, 

b) für Pensionsberechtigte auf Wit-
wen(Witwer)pension ............ 1800 S, 

c) für Pensionsberechtigte auf Waisen
pension: 
aa) his zur Vollendung des 24. Le-

'hensjahres ........ . . . . . . . . 672 S, 
falls beide Elternteile verstor-
hen Slind '.. . . . . . . . . . . . . . . .. 1010 S, 

bb) nach Vollendung d,es24. Le-
bensjahres ................ 1194 S, 
falls beideElternteile verstor-
ben sind .................. 1800 S. 

Der Richts:lJtZ nach' lit. a erhöht sich um 194 S 
für jedes Kind (§ 252), dessen Nettoeinkommen 
den Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis 
zur Vollendung .des 24. Lebensjahres nidl't er
reicht. 

(2) An die SteHe der Richtsätze und der 
Richtsatz,erhöhung nach Abs. l·treten ab 1. Jän
ner eines jeden J ahres,erstmals alb 1. Jänner 
1974, ,die unter Bedamtnahme auf § 108 i mit 
<dem AnpaiSsungsfaktor (§ 108 f) verv,ielfachten 
Beträge. . 

(3) Ha<t eine Pel1Son Anspruch auf mehrere 
Pensionen aus einer Pensionsversicherung nach 
diesem oder einem anderen Bundesgesetz, so ist 
der höchste der in Betracht kommenden Richt
sätze anzuwenden. In diesem Fall gebührt die 
Ausgleichszulage zu der Pension, zu der vor 
Anfall der weiteren Pension Anspruch auf Aus
gleichszul:llge bestanden ha;t, sonst zur höheren 
Pension. 

(4) Haben beide Ehegatten Anspruch auf eine 
Pension aus einer Pensionsversicherung nach die
sem oder einem anderen Bundesgesetz jund leben 
sie im gemeinsamen Haushalt, so gebührt die 
Ausgleichszulage nur zur Pension des Mannes. 

I 
(5) Sind nach einem Versicherten mehrere Pen-

sionsberechtigte auf Hinterbliebene~pensionen 
vorhanden, SOl darf die Summe der Richtsätze für 
diese Pensionsberechtigten nicht höher sein als 
der erhöhte Richtsatz, der für den Vfersicherten 
selbst, falls er leben würde, unter Berücksichti
gung des jeweiligen Standes an Fami~ienangehö
eigen anzuwenden wäre (fiktiver Richtsatz);dem 
fiktiven Richtsatz ,ist die Summe 4r Kinder
zuschüsse zuzuschlagen, die dem Versfcherten zu 
einer Leistung aus der Pensionsversicherung ge
bührt haben oder gebührt hätten. Innerhalb die
ses Höchsta;usmaßessind die Richt1ätze nach 
Abs. 1 lit. bund c verhältnismäßig Izu kürzen. 
Hiebei ist der Richtsatz für die Pen~ionsberech
tigte auf eine Witwenpension gemäß §1258 f\bs. 4 
nicht zu berücksichtigen; dieser Richtsatz darf 
jedoch den gekürzten Richtsatz für Idie hinter
lassene Witwe nicht übersteigen. 

I 

U n t e r hai t san s p r ü c heu nd N e t t 0-

einkommen I 

§ 294. (1) Bei Anwendung ,des § 292 sind 
Unterhaltsansprüche des PensioIliS1i>erechtJigtcn 
gegen I 

a) den Ehegatten, sofern er mit dem Pen
sionsber,echügten nimt im gemeinsamen 
Haushalt lebt, . I 

b) den geschiedenen Ehegatten, 
c) die Eltern, sofern sie m~tderp Pensions

'berechtigten im gemeinsamen Haushalt 

leben, I 
gleichviel ob und in welcher Höhe die Unter
haltsleistung tatsächIich erbracht wird, da;durch 
zu berücksichtigen, daß dem N ett6einkommen 
des Pension~herechigten in iden Fäll~n der lit. a 
30 v. H. und in den Fällen .der l,+t. hund c 
15 v. H. des monadichen Nettoeinkbmmens der 
dort genannten Personen zuzurechnerlsind. 

I 

(2) Ist eine der im Albs. 1 angefühpten P.er
sonen auch gegenüber anderen Angehörigen als 
dem Pensionsberecht~gten unnerhaltspflidTtig, so 
ist der nach Abs. 1 in Betramt kommende Hun
dertsatz des monatlichen NetJtoeinkommens für 
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jeden dieser Unterhaltsberechtigten um 2 v. H. 
zu vermindern. 

(3) Wenn und solange das Nettoeinkommen 
des Unterhaltspflichtigen in den Fällen des 
Abs. 1 lit. a und b nicht nachgewiesen wird, ist 
anzunehmen, daß die Höhe der monatlichen Un
terhaltsverpflichtung 30 v. H. des Dreißigfachen 
der Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsver
sicherung (§ 45 Abs. 1 lit. b) beträgt. Ist die 
Unterhaltsforderung trotz durchgeführter 
Zwangsmaßnahmen einschließlich gerichtlicher 
Exekutionsführung uneinbringlich oder erscheint 
die Verfolgung des Unterhaltsanspruches offen
bar aussichtslos, unterbleibt eine Zurechnung 
zum Nettoeinkommen .. 

(4 ) Wenn und solange das Nettoeinkommen 
des (der) im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Ehegatten (Ehegattin) (§ 292 Nbs. 2) nicht nach
gewiesen wird, ist es in ,der Höhe .des Dreißig
fachen der Höchstbeitrag.sgrundl:lige in der Pen
sion~versicherung(§ 45 Abs. 1 lit. b) anzunehmen. 

Anwendung der Bes1:,immungen 
übe r die P e n 's ion e n a ti f die A u s-

Herabsetzung der Ausgleichszulage in einer auf 
Grund gesetzlicher Vorschriften erfolgten 1\nde
rung des Au~maßes der Pemlion oder des aus 
übrigen Einkünften des Pensionsberechtigten er
wachsenden Nettoeinkommens (§ 292) begrün
det, so wird sie mit dem Ende des ,der 1\nderung 
vorangehenden Monates wirksam. Erhöhungen 
der Ausgleich'szulage AAlf Grund der Bestimmun
gen der §§ 292 Abs. 4 Iit. hund 293 Ahs. 2 
sind von Amts wegen festzusteHen. 

(3) Bei einer 1\nderung der für die Zuerken
nung der Ausgleichszula'ge maßgebenden Sach
und Recht~lage hart der Träger der Pensionsver
sicherung die' Ausgleichszulage auf Antraog des 
Ber,echtigten oder von Ami\Js wegen neu fest
zustellen. 

(4) Entsteht durch eine rückwirkende Zuer
kennung oder Erhöhung einer Leistung aus einer 
Pen~ionsversich'erung ein überbezug an Aus
gleichszulage, so ist dieser überbezug gegen die 
Pe~ionsnachzahlung aufzurechnen. 

og 1 eie h s z u 1 a 'g le Ver wal tun g s h i 1 f e der Für 'S 0 r g e-

§ 295. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nichts 
anderes bestimmt ist, sind auf :die Ausgleichs
zulage, auf das bei der Feststel'lung der Aus
gleichszulage zu beobachtende Verfahren und auf 
das Leistungsstreitverfahren über die Ausgleichs
zulage die Bestimmungen dieses : Bundesgesenes 
über die Pensionen aus ,der Pensibnsversicherung 
anzuwenden. I 

(2) Bei Anwendung der Bestimmungen der 
§§ 89 Abs. 3 Z. 3, 90 und 94 his 96 ist die Aus
gleichszulage außer Betracht zu lassen. 

Höhe u n cl Feststellung der A u s
gleichszulage 

§ 296. (1) Die Au~gleichszuIa,ge' gebührt in der 
Höhe des Unterschiedes zwischen der Summe aus 
Pension, Nettoeinkommen (§ 292) und den 
gemäß § 294 zu berücksichtigenden Beträgen 
einerseits und dem RichI\Jsatz (§ 293) anderer
seits. 

(2) Die Ausgleichszul:lige ist, erstmalig auf 
Grund des Pensionsantrages festzustellen. Sie 
gebührt ab ,dem Tag, an ,dem die, Voraussetzun
gen für den Anspruch erfüllt sind. Wird die 
Ausgleich,szul:lige erst nach dem Zeitpunkt der 
Erfüllung der Voraussetzungen beantra.gt, so 
gebührt sie frühestens a!b dem Beginn des dritten 
vor dem Tage der Antragstellung, liegenden vol
len Kalendermonaltes. Der AnsPfuch auf Aus
gleichszul:lige endet mit dem Ende des Monates, 
,in dem ,die Voraussetzungen für, den Anspruch 
wegfallen. Das gLeiche gilt für die Erhöhung 
bzw. Hera!bsetzung der Ausgleichszulage. Ist die 

träger 

§ 297. Der Träger der Pensionsversicherung 
kann, wenn nicht schon unter Berücksichtigung 
des ihm bekannten Nettoeinkommens der anzu
wendende RJichtsa.tz überschritten wird, zur Fest
stellung der Ausgleichszulage die Verwaltungs
hilfe des zuständigen Fürsorgeträgers in Anspruch 
nehmen. Insbesondere kann der zuständige Für
sorgeträger um die Ermittlung von Sachbezügen 
ersucht werden. Im Verfahren zur Feststellung 
der Ausgleichszulage kommt dem Fürsor:geträger 
Parteistellung zu. 

Verpflichtung zur Anzeige von 
1\ n der u n gen des N e ,t t 0 ein k 0 m
m e n s und des i n B e t r ach t kom m e n-

den Richtsatzes 

§ 298. (1) Der Pensionsberechtigte, der eine Aus
gleichszulage bezieht, ist verpflichtet, jede 1\nde
rung des 'Nettoeinkommens oder der Umstände, 
die eine 1\nderung des Richtsatzes bedingen, dem 
Träger der Pensionsversicherung gemäß § 40 an
zuzeigen. 

(2) Der Träger der Pensionsversicherung hat,. 
beginnend mit dem Jahre 1974, jeden Pensions
berechtigten, der eine Ausgleichszulage bezieht, 
innerhalb von jeweils drei Jahren mindestens ein
mal zu einer Meldung seines Nettoeinkommens 
und seiner Unterhaksansprüche sowie aller Um
stände, die für die Höhe des Richtsartzes maß
gebend sind, zu verhalten. Kommt der Pen
sionsberechtigte der Aufforderung des Versiche
rungsträgers innerhalb von zwei Monaten nach 
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ihrer ZuS'tellunog nicht nach, so halt der Pensions
versiCherungsträger" die Ausgleichszulage mit dem 
dem Ablauf von weiteren zwei Mona;ten folgen
den Mon3ltsersten zurückzuhalten. Die Aus
gleichszulage ist, soFern l;ie nicht wegzufallen hat, 
ulliter B·edachtnahme auf die ß,estimmungen des 
§ 296 nachzuzahlen, wenn der Pensiomber-echtigte 
seine Meldepflicht erfüllt oder der Pensionsver
sicherungS'triiger auf andere W e~se von der maß
gebenden Sachl:lige Keniitn~s erhaltten hat. 

(3) Die Fürsorgeträger hacben bezüglich aller 
Bezieher einer Ausgleichszulage, die sich gewöhn
lich in ihrem Zuständigkeitsbereich aufhalten, 
ihnen bekannt gewor1dene' Änderungen des 
Nettoeinkommens oder der Umstände, die eine 
Änderung des Richts:litzes heding,en, d-em Träger 
der Pens~onsversich,erung mitzuteilen. 

Tragung des Aufwandes für die 
Ausgleichszulage 

§ 299. (1) Die Ausgleidlszulage ~st unbeschadet 
der Bestimmungen des A'bs. 2 von dem Land zu 
ersetzen, in rdem der Sitz des Fürsorgeträgers 
liegt, der für ,den Empfänger der Ausgleichs
zulage zuständig ist oder wäre. 

(2) Eine Beteiligung des Bundes am Aufwand 
der ausgezahlten Ausgleidlszulagen richtet sich 
nach dem jeweiligen Finanzausgleichsgesetz. 

(3) Das Land h:lit die von ihm ersetzten Be
träge an Ausgleichszulagen auf -die Fürsorgever
bände des La'ndes in :dem VerhäLtnis aufzuteilen, 
das sich aus den Betra;gssummen an Ausgleichs
zulageergibt, ,die im jeweiligen Jahr an jene 
Empfänger der Ausgleichszula.ge überwiesen wur
den, die in ,den vel'bandsangehörigen Gemeinden 
~hren ständigen Wohnsitz hatten. 

(4) Die näheren Bestimmungen zur Durch, 
führung -der Ahs. 1 bis 3 trifft der Bundesmini
ster für soziale Verwaltung im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen und dem 
Bundesminister für Inneres." 

40., § 300 a hat zu lauten: 

"R e hab ,i lri tat ri 0 n 

§ 300 a. Die Pensionsversicherungsträger kön
nen Versicherten zum Zwecke der Erhaltung, 
Wiederherstellung oder Besserung ihrer Arbeits
fähigkeit unter entsprechender Anwendung der 
Bestimmungen der §§ 198 bis 202 Leistungen 
gewähren; diese Leistungen können auch Perso
nen gewährt werden, welche eine Pension aus 
einem Versicherungsfall der geminderten Arbeits
fähigkeit beziehen." 

41. a) § 302 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Ist der Versicherte nach diesem Bundes
gesetz krankenversichert oder ist er seit nicht 

mehr als 78 Wochen aus der Krankenversiche
rung ausgeschieden, so hat der Pensionsversiche
rungsträger FamiI.ien- und Taggeld in dem Aus
maß zu gewähren, in dem es dem Versicherten 
gemäß den Bestimmungen über die Krankenver
sicherung (§ 152) gebühren würde. In allen übri
gen Fällen sowie auch für den Fall, daß das aus 
der Krankenversicherung sonst gebührende Fami
liengeld nied!1iger als 27 S und das Taggeld nied
r~ger als 12 S täglich ist, gebührt das Familien
und das Taggeld in der Höhe dieser Beträge." 

b) § 302 Abs. 3 hat zu entfallen. 

42. Im § 303 ist der Ausdruck "nach § 94" 
durch den Ausdruck "nach den §§ 90 oder 94" zu 
ersetzen. 

43. § 308 hat zu lauten: 

"ü b e r w e ci. s u n g s b e t rag und B ei-
tragserstattung 

§ 308. (1) W,ird ein Versicherter in ein pen
sionsversicherungsfreies Dienstverhältnis (Abs. 2) 
aufgenommen und rechnet der Dienstgeber nach 
den für ihn geltenden dienstrechtlichen Vor
schruten 

a) Beitragsmonate nach diesem Bundesgesetz, 
Ersatzmonate nach§ 229, § 228 Abs. 1 
Z. 1 und 4 bis 6, § 227 Z. 2, 3 und 7 bis 9 
dieses Bundesgesetzes, 

b) Beitragsmonate nach: dem Gew'erlb-
lichen Selbständigen-Pensionsversicherungs
gesetz, Ersatzmonate nach § 62 Abs. 1 
Z. 1 und 2 des Gewerblichen Selbständi
gen -Pensionsversicherungsgesetzes, 

c) Beitragsmonate nach dem Bauern-Pen
sronsversicherungsgesetz, Ersatzmonate 
nach § 56 Abs. 1 Z. 1 und 2 des Bauern
Pensionsversicherungsgesetzes, 

für die Begründung des Anspruches auf einen 
Ruhe(Versorgungs)genuß bedingt oder unbedingt 
an, so hat der nach Abs. 5 zuständige Veniche
rungsträger auf Antrag dem Dienstgeber einen 
überweisungsbetrag in der Höhe von je 7 v. H. 
der BerechnungsgrundJage nach Abs. 6 für jeden 
in der Pensionsversorgung bedingt oder unbe
dingt angerechneten Bei,tragsmonat und von je 
1 v. H. dieser Berechnungsgrundlage für jeden 
in der Pensionsversorgung bedingt oder unbe
dingt angerechneten Ersatzmonat zu leisten. Zur 
Stellung des Antrages list sowohl der Dienstgeber 
als auch der Dienstnehmer berechtJigt. 

(2) Als pensionsvers,icherungsfreies Dienstver~ 
hältnis ist jedes Dienstverhältnis anzusehen, in 
dem der Dienstnehmer entweder von der Voll
versicherung naCh § 5 Abs. 1 Z. 3, 4 oder 6 

.ausgenommen und auch nicht nach § 7 Z. 21it. a 
in die Pensionsversicherung einbezogen ist oder 
in dem er nach § 7 Z. 1 nur in der Kranken- und 
Unfallversicherung teilversichert ist. 

5 
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(3) Ist nach Abs. 1 ein überweisungsbetrag 
zu leisten, so hat der zuständige Versicherungs
träger dem Versicherten 

. a) die Beiträge für jeden vor dem Stichtag 
nach Abs. 7 liegenden Beitragsmonat der 
Pflichtversicherung nach diesem Bundes
ges~tz, nach dem Gewerblichen Selbständi
gen-Pensionsversicherungsgesetz bzw. nach 
dem Bauern-Pensionsversicherungsgesetz 
und für jeden vor dem Stichtag nach Abs. 7 
l~egenden Beitragsmonat nach § 61 Abs. 1 
Z. 2 des Gewerblichen Selbständigen-Pen
sionsvenicherungsgesetzes bzw. nach § 55 
Abs. 1 Z. 2 des Bauern-Pensionsversiche
rungsgesetzes, der nicht nach Abs. 1 in 
der Pensionsversorgung angerechnet wurde, 
mit 7 v. H. der Berechnungsgrundlage nach 
Abs.6, 

b) die Beiträge für jeden vor dem Stichtag 
nach Abs. 7 liegenden Beitragsmonat der 
freiwmigen Versicherung nach diesem Bun
desgesetz, nach dem Gewerblichen Selbstän
digen-Pensionsversicherungsgesetz . bzw. 
nach dem Bauern-PensionsverSlicherungs
gesetz, der nicht nach Abs. 1 in der Pen
sionsversorgung angerechnet wurde, mit 
14 v. H. der Berechnungsgrundlage nach 
Abs.6, 

c) die für vor dem Stichtag nach Abs. 7 Lie
gende Zeiten entrichteten Beiträge zur 
Höherversicherung nach diesem Bundes
gesetz, nach dem Gewerblichen Selbstän
digen-Pensronsversicherungsgesetz bzw. 
nach dem Bauern-Pensionsversicherungs
gesetz, soweit sie nicht nur nach den §§ 70 
und 249 als entnichtet gelten, aufgewertet 
mit dem für das Jahr ihrer Entl'ichtung 
geltenden Aufwertungsfaktor (§ 108 c), 

d) die Beiträge für jeden nach dem Stich
tag nach Abs. 7 liegenqen Beitragsmonat 
der freiwil1igen Versicherung nach diesem 
Bundesgesetz, nach dem Gewerblichen Selb
ständigen-Pens,ionsversicherungsgesetz bzw. 
nach dem Bauern-Pensionsversicherungs
gesetz, sofern sie nicht nach einer pensi
ons( renten )versicherungspflichtigen Neben
beschäftigung entl'ichtet wurden, aufgewer
tet mit dem für das Jahr iprer Entrich
tung geltenden Aufwertungsfaktor (§ 108 c) 

keinen Versicherungsmonat anrechnet. § 108 ist 
sinngemäß anzuwenden. 

(4) Wurde ein in einem pensionsversicherungs
freien Dienstverhältnis stehender Dienstnehmer 
gegen Entfall des Entgeltes beurlaubt und wurde 
mit dem Ende der Beurlaubung nicht gleich
zeitig das pensionsversicherungsfreie Dienstver
hältnis be endet, so steht hinsichtlich der Leistung 
eines überweisungsbetrages nach Abs. 1 für die 
während der Beurlaubung erworbenen Beitrags
monate die Beendigung der Beurlaubung emer 
Aufnahme m em pensionsversicherungsfreies 
Dienstverhältnis im Sinne des Abs. 1 gleich. 

(5) Zuständig für die Feststellung und Leistung 
des überweisungsbetrages nach Abs. 1 und für 
die Erstattung der Beiträge nach Abs. 3 ist der 
Versicherungsträger nach diesem Bundesgesetz, 
nach dem Gewerblichen Selbständigen-Pensions-: 
versicherungsgesetz oder nach dem Bauern-Pen
sionsversicherungsgesetz, in dessen Versicherung 
in den letzten 15 Jahren vor dem Stichtag nach 
Abs. 7 ausschließlich, mehr oder die meisten 
Versicherungsmonate erworben wurden. Liegen 
Versicherungsmonate ill1 gleichen Ausmaß vor, 
so ist der letzte Versicherungsmonat entschei
dend; das gleiche gilt, wenn in den letzten 
15 Jahren vor dem Stichtag keine Versicherungs
monate vorliegen. Wurde überhaupt kein Ver
sicherungsmonat erworben, hat jener Versiche
rungsträger zu entscheiden, bei dem der Antrag 
eingebracht wurde. § 232 a Abs. 3 list sinngemäß 
anzuwenden. 

(6) Grundlage für die Berechnung des über
weisungsbetrages nach Abs. 1 und für die Erstat
tung der Beiträge nach Abs. 3, sind ~e nach
stehend angeführten Hundertsätze der am Stich
tag (Abs. 7) geltenden monatlichen Höchstbei
tragsgrundlage ,in der Pensionsversicherung (Be
rechnungsgrundlage ): 

Träger der 

Pensionsversicherung 
der Angestellten 

I. Angestellte I Arbeiter 

I männl. I weiblidt männl. I weiblidt 

55 40 

----------1------------
Pensionsversicherung 
der Arbeiter 45 30 

und ---------1---------
e) die nach § 31 des 1. S02'!ialversicherungs- knappschaftlichen 

Neuregelungsgesetzes entrichteten Beiträge, Pensionsversicherung 
aufgewertet mit dem für das Jahr ihrer 

55 40 45 30 

Entrichtung geltenden Aufwertungsfaktor 
(§ 108 c) 

zu erstatten. Diese Beiträge sind dem Versicher
ten auf seinen Antrag auch dann zu erstatten, 
wenn ein überweisungsbetrag nach Abs. 1 des
wegen nicht zu leisten ist, weil der Dienstgeber 

(7) Stichtag für die Feststellung des nach Abs. 5 
zuständigen Versicherungsträgers, der nach Abs. 1 
bzw. 3 zu berücksichtigenden Versicherungs
monate und der Berechnungsgrundlage nach 
Abs. 6 ist der Tag der Aufnahme in das pen-
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sionsversicherungsfreie Dienstverhältnis (§ 11 
Abs. 5), wenn sie an einem Monatsersten erfolgt, 
sonst der der Aufnahme folgende Monatserste. 

(8) Bei Anwendung der Abs. 1 und 5 sind 
Venicherungsmonate nach diesem Bundesgesetz, 
die auch !in der Pensionsversicherung nach dem 
Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversiche
rungsgesetz und (oder) in der Pensionsversiche
rung nach dem Bauern-Pensionsversicherungs
gesetz als Versicherungsmonate gelten, nur ein
fa~ zu zählen und nur einer der in Betracht 
kommenden Versicherungen, und zwar in fol
gender Reihenfolge, zuzuordnen; Pensionsver
sicherung nach dem Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetz, Pensionsversicherung nach dem Ge
werblichen Selbständigen -Pensionsversicherungs
gesetz, Pensionsversicherung nach dem Bauern
Pensionsversicherungsgesetz. " 

44. § 309 hat zu lauten: 

"F ä 11 j, g k e i t des übe r w e ii s u n g s
b e t rag e s und der"B e i t rag s e r s t a t

tung 

§ 309. Der überweisungsbetrag nach § 308 
Abs. 1 ist binnen 18 Monaten nach Binlangen des 
Anrechnungsbescheides beim zuständigen Ver
sicherungsträger zu leisten. Innerhalb der glei
chen Frist sind auch die Beiträge nach § 308 
Abs. 3 zu erstatten. Im Falle des § 308 Abs. 3 
vorletzter Satz tritt an die Stelle des Anrech
nungsbescheides der Antrag des Versicherten. 
Der überweisungsbetrag und die Beiträge sind 
bei verspäteter Flüssigmachung mit dem für das 
Jahr, !in dem der Anrechnungsbescheid bzw. der 
Antrag beim Versicherungsträger einlangt, gel
tenden Aufwertungsfaktor nach § 108 c aufzu
werten." 

45. § 310 hat zu lauten: 

"W i r k u n g der L e'~ s tun g des übe r~ 
w eis u n g s b e t rag e s und der B e i

tragserstattung 

§ 310. Mit der Leistung des überweisungs
betrages nach § 308 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes, 
nach § 101 a Abs. 1 des Gewerblichen Selbstän
digen -Pensionsversicherungsgesetzes oder nach 
§ 99 a Abs. 1 des Bauern-Pensionsversicherungs
gesetzes bzw. der Erstattung der Beiträge nach 
§ 308 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes, nach § 101 a 
Abs. 3 des Gewerb1ichen Selbständigen-Pensions
versicherungs gesetzes oder nach § 99 a Abs. 3 
des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes er
löschen unbeschadet § 100 Abs. 1 lit. c dieses 
Bundesgesetzes alle Ansprüche und Berechcigun
gen aus der Pensionsversicherung, die aus den 
Versicherungsmonaten erhoben werden können, 
für die der überweisungsbetrag geleistet oder 
die Beiträge erstattet wurden." 

46. § 311 hat zu lauten: 

"ü b e r w ei s u n g s b e t r ä g e 

§ 311. (1) Ist e,in Dienstnehmer aus einem nach 
diesem Bundesgesetz pens,ionsversicherungsfreien 
oder nach früherem Recht rentenversicherungs
freien Dienstverhältnis ausgeschieden oder schei
det er aus einem solchen Dienstverhältnis aus" 
ohne daß aus diesem ein Anspruch auf einen 
laufenden Ruhe(Versorgungs)genuß erwachsen ist 
und ohne daß ein außerordentlicher Ruhe(Ver
sorgungs)genuß in der Höhe des normalmäßigen 
Ruhe(Versorgungs)genusses unwiderruflich ge
währt wird, so hat der Dienstgeber, soweit in 
den nachstehenden Abs. 3 und 4 nichts anderes 
bestimmt wird, dem Pensionsversicherungsträger, 
der aus dem Dienstverhältnis zuletzt zuständig 
gewesen wäre, einen überweisungsbetrag zu lei
sten. 

(2) Tritt der Dienstnehmer im unmittelbaren 
Anschluß an das Ausscheiden aus ,einem pen
sionsversicherungsfreien Dienstverhältnis in ein 
anderes pens,ionsversicherungsfreies Dienstver
hältnis über und sind die Voraus~etzungen des 
§ 308 Abs. 1 gegeben, so hat der Dienstgeber 
aus dem früher,en Dienstverhältnis den über
weisungsbetrag unmittelbar an ,den Dienstgeber 
des neuen Dienstverhältnisses unter Anzeige an 
den ~ersicherungsträger zu leisten. 

(3) Die Verpflichtung des DienSitgebers nach 
Abs. 1 entfällt, 

a) wenn heim Ausscheiden des Dienstnehmers 
durch Tod keine im Sinne der pensions
r,echtlichen Bestimmungen des Dien~tgebers 
versorgungsberechtigten Hinterbliebenen 
vorhanden sind oder 

b) wenn ein verheirateter weiblicher Dienst
nehmer innerhalb von zwei Jahren nach 
seiner Eheschließung oder wenn ein weib
licher Dienstnehmer innerhalb von 
18 Jahren nach der Geburt eines eigenen 
Kindes, ,das im Zeitpunkt des Ausscheiidens 
noch lebt, aus einem pensionsversicherungs
freien Dienstverhältnis ausscheidet und 
ihm ,aus diesem Anlaß eine Abfertigung 
gewährt wird, die mindestens 20 v. H. 
höher ist als die Summe der vom Dienst
geber nach Abs. 5, nach § 101 d Abs. 1 
des Gewerblichen Selbständigen -Penslions
versicherungsgesetzes oder nach § 99 cl 
Abs. 1 des Bauern-Pensionsversicherungs
g,esetzes zu leistenden bzw. zurückzuzah
lenden überweisungsbeträge oder 

c) wenn der Dienstnehmer beim Aussch,eiden 
aus dem pensionsversicherungsfreien Dienst
verhältnis nach den Dienst- und Besol
dungsvorschriften für seine laufenden Ver
sorgungsansprüche entferügt wurde. 
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In den Fällen -der lit. bund c kann der Dienst
nehmer oder sein anspruchsbel'echtigter Hinter: 
bliebener innerhalb der 5.m § 312 angegebenen 
Frist den überweisungsbetrag in der in Abs. 5 
angegebenen Höhe, den Uberweisungsbetrag, -den 
der Dienstnehmer aus Anlaß der AufIlIahme !in 
das pensionsversicherungsfreie Dienstverhältnis 
erhalten hat, sowie auch Beiträge, die dem 
Dienstnehmer nach § 308 Abs. 3 eI1Stattet wur
den, an ,den Versicherungsträger leisten bzw. 
zurückzahlen. Innerhalb ,der gleichen Frist kann 
auch ein Dienstnehmer, für ,den ein überwei
sungsbetrag nach Abs. 1 geleistet wird, oder 
sein anspruchsberechtigter Hinterbliebener einen 
überweisungsbetrag, den ,der Di'enstnehmer ,aus 
Anlaß der Aufnahme in das pensionsversiche
rungsfreie Dienstverhältnis erhalten hat, wie 
auch Beiträge, die dem Dienstnehmer nach § 308 
Abs. 3 erstattet wurden, an den Versicherungs
träger zurück7Jahlen. Der vom Dienstnehmer 
erhaltene überweisungsbetrag und die erstatte
ten Beiträge, die vom Dienstnehmer oder seinem 
anspruchsbeI'echtigten Hinterbliebenen zurückge
zahlt werden, sind mit dem für das Jahr der 
Zahlung des überweisungsbetmges bzw. der Er
stattung der Beiträge gdtenden Aufwertungs
faktor (§ 108 c) -aufzuwerten. 

(4) Wurde beim Ausscheiden eines Dienstneh
mers aus dem pensions(reIllten)versicherungsfreien 
Dienstverhältnis ein widerruflicher oder befri
steter außerordentlicher Ruhe(V,ersorgungs)genuß 
in der Höhe eines normalmäß,j,gen Ruhe(Versor
gungs)genusses gewährt, so besteht die Verpflich
tung des Dienstgebers zur Leistung des über
weisungsbetrages nach Abs. 1 erst nach Wegfall 
dieses auß'eror,dentlichen Ruhe(Versorgungs)
genusses. 

(5) Der überweisungsbetrag beträgt für jeden 
in einem nach diesem Bundesgesetz pensions
versicherungsfreien oder nach früher-ern Recht 
rentenversicher,ungsfreien DienstverhäLtnis zuge
brachten Monat 7 v. H. ,des auf den Monat 
entfallenden Entgeltes (§ 49), -auf das der Dienst
nehmer im letzten Monat vor seinem Ausschei
den (§ 11 Abs. 5) Anspruch gehabt hat, höchstens 
jedoch von dem Betrag von 1800 S, wenn das 
Ausscheiden vor dem 1. August 1954 ,erfolgte 
bzw. bei späterem Ausscheiden höchstens vom 
Dreißigfachen der im Zeitpunkt des Ausscheidens 
in Geltung gestandenen Höchstbeitragsgrundlage 
in der Pensionsversicherung (§ 45 Abs. 1 lit. b). 
Der Hu~dertsatz ermäßigt sich auf 1 für Zeiten 
einer Beschäftigung im Sinne des § 229 Abs. 1 
Z. 1 lit. a und b, wenn di'ese Zeiten bei früherem 
Wnrksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes im 
Sinne des § 308 Abs. 2 pensionsversicherungsfr,ei 
gewesen wären. War der Dienstnehmer unmittel
bar vor seinem Ausscheiden aus dem pensions
versicherungsfreien Dienstv-erhältnis gegen Ent
faU des Entgeltes beurlaubt, so ,ist der Berech-

nung d'es überweisungs betrages das letzte volle 
Monatsentgelt zugrunde zu legen, auf das aer 
Dienstnehmer vor seiner ß.eurlaubung Anspruch 
hatte. Kürzungen des Entgeltes, insbesondere aus 
Anlaß einer Suspend!ierung, sind bei der Berech
nung des überweisungs betrages nicht zu berück
sichtigen. Der Überweisungsbetrag erhöht sich, 
un'heschadet der ß.estimmungen des § 101 d des 
Gewerblichen Selbständigen -Pensionsversiche
rungsgesetzes und des § 99 cl des Bauern-Pen
sionsversicherungsgesetzes, um ,einen aus Anlaß 
der Aufnahme in das pensionsversicherungsfreie 
Dienstverhältnis an den Dienstgeber geleisteten 
Oberweisungsbetl'ag; ein solcher überweisungs
betl1ag ist mit dem für das Jahr seiner Zahlung 
an -den Dienstgeber -geltenden Aufwertungsfaktor 
(§ 108 c) aufzuwerten. Zeiten, während derer 
kein Anspruch auf Entgelt aus dem Dienstver
hältnis bestanden hat, sind bei ,der Berechnung 
des überweisungsbetrages nur ,dann zu berück
sichtigen, wenn diese Zeiten für die Bemessung 
des . Ruhegenussesanger-echnet wurden. Soweit 
während ,einer Zeit, ,die der Berechnung des 
OberweisungsbetraJges zugrunde gelegt wir,d, vom 
Dienstgeber Beiträg-e zur Weiterversicherung in 
der Pensionsversicherung entrichtet wur-den, sind 
diese auf den Überweisungsbetr,ag anzurechnen." 

47. § 3<12 hat zu lauten: 

"F ä 11 i g'k -e i t .cl e r übe r w eis u n g s b ,e
träge und der Rückzahlung der 

erstatteten Beiträg,e 

§ 312. Die überweisungsbeträge und die erstat
teten Beiträge sind binnen 18 MOiliaten nach dem 
Ausscheiden aus dem pensionsversicherungsfreien 
Dienstv'erhältn~s zu leisten bzw. zurückzuzahlen. 
§ 309 letzter Satz gilt entsprechend." 

48. § 313 hat zu lauten: 

"Wirkung d-er Zahlung d-er über
w eis u n g s be t r ä ge und der R ü c k
zahlung ,der ,erstatt,eten Beiträge 

§ 313. Die in ,den anemen Versicherungsträger 
nach § 311 ,dieses ,Bundesgesetzes, nach § 101d des 
Gewerblichen Selbständigen -Pensioilisversiche
rungsgesetzes bzw. nach § 99 -d des Bauern-Pen
sionsv,ersicherungsgesetZies ge1eisueten bzw. 
zurückgezahlten überweisungsbeträgen und Bei
trägen berücksichtigten voHen Monate gelten als 
Versich'erungsmonate im Sinne ,dieses. Bundes
gesetzes, sof,ern diese Monate in dem überwei
sungsbetrag bzw. bei der Ersoattung der B-ei
träge als Versicherungsmonate im Sinne dieses 
Bundesgesetzes berücksichtigt worden waren." 
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49. Nach § 313 sind als Abschnitt VIII und 
Abschnitt IX anzufügen: 

"ABSCHNITI VIII 

überweisungsbeträge für Geistliche und Ange
hörige von Orden und Kongregationen der 

Katholischen Kirche 

§ 314. (1) Scheidet ein gernäß§ 5 Abs. 1 Z. 7 
von der Vollversicherung ausgenommener Geist
licher ,der Katholischen Kirche aus ,dem Geist
lichen Stand bzw.ein Angehöriger eines Ordens 
oder einer Kongregation 'der KathoLischen Kirche 
aus dem Orden bzw. der Kongregation aus, so 
hat die Diözese bzw. der Orden (die Kohgrega
tion), soweit ,in ,den Abs. 2 und 3 nichts anderes 
bestimmt wird, dem Pensionsversicherungsträger, 
der auf Grund der vom Geistlichen bz~. vom 
Angehörigen ,des Ordens ooer der Kongrega:tion 
ausgeübten Tätigkeit zuletzt zuständig gewesen 
wäre, einen überweisungsbetrag zu leisten. 

(2) Die Verpflichtung nach Abs. 1 entfällt 
.heim Ausscheiden durch Tod; sie gilt auch nicht 
für versicherungsfreie Zeiten im Sinne des § 308 
Abs. 2 und für Z'eiten, für die ein besonderer 
Pensionsbej,trag nach den pensionsrechtlichenBe
stimmungen eines öffentlich-rech.dichen Dienst
gebers geleistet wurde. 

(3) Wurde beim Ausscheiden eines Geistlichen 
bzw. eines Angehörigen eines Ordens oder einer 
Kongregation nach Abs. 1 eine widerrufliche oder 
befristete Versorgung gewährt, 'so besteht die 
Verpflichtung nach Abs, 1 erst nach Wegfall 
dieser Versorgung. 

(5) Der überweisungsbetrag ist binnen 18 Mo
naten nach dem Aussche1den nach Abs. 1 zu 
leisten; er ist bei verspäteter Flüssigmachung mit 
dem für das Jahr des Ausscheidens geltenden 
Aufwertungsfaktor niach § 108 c aufzuwerten. 

(6) Die in dem nach Abs. 1 geleisteten Ober~ 
weisungsbetrag berücksichtigten vollen Monate 
gelten als Bei,tragsmonate im Sinne dieses Bun
desgesetzes. 

ABSCHNITT IX 

Überweisungsbeträge für geistliche Amtsträger 
der Evangelischen Kirche und Angehörige von 

Diakonissenanstalten 

§ 314 a. (1) Scheidet ein gemäß § 5 Abs. 1 Z. 7 
von der Vollversicherung ausgenommener geist
licher Amtsträger der Evangelischen Kirche A.B. 
in Österreich oder ,der Evangelischen KJirche H.B. 
in österreich aus dem kirchlichen Dienstverhält
nilS aus, so hat die Ev,angelische Kirche A. B. in 
Österreich oder die Evangdische Kirche H. B. 
in ö~temeich, so weit in den Abs. 3 und 4 nichts 
anderes bestimmt w,ird, dem P.ensionsversiche
rungsträger, der auf Grund der vom geistlichen 
Amtsträger ausgeübten Tätigkeit zuletZit zustän
dig gewesen wäre, einen überweisungsbetrag zu 
leisten. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 sind sinn
gemäß auf die Diakonissen des EVlangelischen 
DiakonieWierks Gallneukirchen mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß der überweisungsbetrag vom 
Evangelischen Diakoniewerk Gallneukirchen zu 
leisten ist. 

(3) Die Verpflichtung nach Abs. 1 entfällt, 
(4) Der überweisungsbetrag beträgt für jeden wenn beim Ausscheiden eines geistlichen Amts

Monat, .der 1m Geistlichen Stand bzw. als Ange- trägers durch Tod keine im Sinne der versor- .. 
höriger eines Ordens oder einer Kongregation gungsrechtlichen Bestimmungen der Evangeli
verbracht wurde, 7 v. H. des auf den Monat eut- sehen Kirche A. B. in österreich oder der Evan
fallenden Entgelts (§ 49), auf das der Geistliche gelischen Kirche H. B. ,in österreich versorgungs,. 
bzw. der Angehörige des Ordens (der Kongrega- berechtigten Hinterbhebenen vorhanden sind. Die 
tion) ,im letzcen Monat vor seinem Ausscheiden Verpflichtung nach Abs. 1 gilt auch nicht für 
Anspruch gehabt hat, höchstens jedoch von dem versicherungsfreie Zeiten im Sinne ,des § 30& 
Betrag von 1800 S, wenn das Ausscheiden vor Abs. 2 und für Zeiten, fürdi,e ein besonderer 
dem 1. August 1954 erfolgte bzw. bei späterem P.ensionsbeitrag nach den pensionsrechtlichen Be
Ausscheiden höchstens vom 30fachen ,der im Zeit- stimmungen eines öffentLich-rechtlichen Dienst
punkt des Aussche~dens in Geltung gestandenen gebers geleistet wurde. 

Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversiche- (4) Wurde beim Ausscheiden eines geistlichen 
rung (§ 45 Abs. 1 lit. b). Bestand kein Anspruch Amtsträgers oder einer Diakonissin nach Abs. 1 
auf Entgelt, so gilt als Entgelt ein B'ewag in der eine w~derrufliche oder befristete Versorgung 
Höhe des in der betreffenden Zeit üblichen gewährt, so besteht die Verpflichtung nach Abs. 1 
Arbeitsverdienstes ,eines körperlich und geistig erst nach Wegfall dieser Versorgung. 
gesunden Versicherten von ähnl,icher Ausbildung 
und gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten. (5) Der überweisungsbetrag heträgt für jeden 
Soweit während 'einer Zeit, die ·der B·erechnung Monat, der im Amte oder als D~a:konissin ver
des überweisungsbetrages zugrunde gelegt wi1"d; br.acht wurde, 7 v. H. des auf den Monat eut
Beiträge zur Pensionsversicherung entrichtet wur- fallenden Entgelts (§ 49), auf da:s der geistliche 
den, sind diese auf den überweisungsbetrag anzu- Amtsträger oder die Diakonissin im letzten 
rechnen. , Monat vor.seinem (ihrem) Ausscheiden Anspruch 
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gehabt hat, höchstens jedoch von dem Betrag von 
1800 S, wenn da's Ausscheiden vor dem 1. August 
1954 erfolgte bzw. bei späte1"em Ausscheiden 
höchstens vom Dreißigfachen der im Zeitpunkt 
des Ausscheideas in Ge1tunggestandenen Höchst
beitragsgundlage in ,der Pensionsversicherung 
{§ 45 Abs. 1 lit. b). Bestand kein Anspruch auf 
Entgelt, so gilt als Entgelt ein Betrag in ,der 
Höhe ,des in ,der betreffenden Zeit üblichen 
Arbeitsverdienstes eines körperlich und geistig 
gesunden Versicher,ten von ähnlicher Ausbildung 
und gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten. 
Soweit während einer Zeit, die der Berechnung 
des überweisungsbetrages zugrundegelegt wird, 
Beiträge zur Pensionsversicherungentrichtet wur
den, sind diese auf den überweisungsbetrag anzu
rechnen. 

(6) Der überweisungsbetrag ist binnen 18 Mo
naten nach ,dem Ausscheiden nach Abs. 1 zu lei
sten; er ist bei verspäteter Flüssigmachung mit 
dem fürda:s Jahr des Ausscheidens ,geltenden 
Aufwertungsfaktor nach § 108 c aufzuwerten. 

(7) Die in dem nach Abs. 1 geleisteten über
weisungsbetrag berücksichtigten vollen Monate 
gelten als Beitragsmonate im Sinne dieses Bundes
gesetzes. " 

Artikel V 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz in 
der im Art. I Einleitung' bezeichneten Fassung 
wird in seinem Fünften bis Zehnten Teil abge
ändert wie folgt: 

1. Im § 315 entfällt die Absatzbezeichnung 
,,(1)". Abs. 2 w,ü,d aufgehoben. 

2. Im § 317 A,bs. 1 ist der Ausdruck ,,§ 315 
Abs. 1" durch den Ausdruck ,,§ 315" zu ersetzen. 

3. § 3119 a hat zu lauten: 

"B e s 0 n d e re r P aus c h b e t rag 

§ 319a. (1) Die El'satzansprüche im Verhältnis 
zwischen den Gebretskrankenkassen, Betriebs
krankenkassef!. sowie der Versicherungsanstalt ,des 
österreichischen Bergbaues zu der AlLgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt werden durch die Zah
lung eines jährlichen Pauschbetrages abgegolten; 
zwischen diesen Versicherungsträgern sind die 
Bestimmungen der §§ 315 bis 319 nichtanzu
wenden. 

(2) Der Pauschbetrag wind für das Kalender
jahr 1973 mit 206 Millionen Schilling festgesetzt. 

(3) Der Pauschbetrag ist monatlich im vor
hinein mit einem Zwölf tel dem Hauptverba,nd 
.zu überwei'sen; dieser hat die einlangenden Be
träge nach einem Schlüssel unter Berücbichtigung 
der Zahl ,der Versicherten und der eingetrete
nen Arbeitsunfälle bei den im Abs. 1 genannten 

Krankenvers'icherungsträgern auf diese aufzutei
len. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sind 
auf die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eis'enbahnen, soweit diese Anstalt sowohl Träger 
der Krankenversicherung als auch Träger der 
Unf,allversicherung ist, mit der Maßgabe entspre
chend anzuwenden, daß der aus Mitteln der 
Unfallversicherung zu leistende jährliche Pausch
betrag 10 Millionen Schilling zu betragen hat." 

4. § 319 a hat zu lauten: 

"B e ~ 0 n der e r P aus c h b e t rag 

§ 319 a. (1) Die Ersatzansprüche im Verhältnis 
zwischen den Gebietskrankenkassen, Betriebs
krankenkas~en sowie ,der Versicherungsanstalt des 
österreichischen Bergbaues zu der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt werden durch die Zah
lung eines jährlich'en Pauschbetrages abgegolten; 
zwischen diesen Versicherungsträgern sind die 
Bestimrpungen der §§ 315 bis 319 nichtanzu
wenden. 

(2) Der Pauschbetrag wird für das Kalender
j,ahr 1974 mit 230 MiUioDt'n Schilling festgesetzt. 
An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres ,ein mit ,dem Steigerungsfaktor 
vervielfachter Betrag. Hiebei ist ,der Aufwand 
der im Ahs. 1 g,enannten Krankenversicherungs
träger für Ge1dleistungen (Abs. 3) aus dem zweit
vorangegangenen Kalenderjahr durch ,den ent
sprechenden Aufwand aus dem drittvorangegan
genen KaIenderjahr zu 'teilen. Das gleiche gilt 
hinsichtlich der Sachleistungen (Abs. 3). Die 
Hälfte der Summe der sich ergebenden Beträge 
ergibt den Steigerungsfaktor. 

(3) Unter Geldlei,stungensind bei Anwendung 
des Abs. 2 das Krankengeld, das Familiengeld, 
das Taggeld und der Bestattungskostenbeitrag, 
unter Sachleistungen die Krankenbehandlung, die 
Anstaltspflege sowie die Fahrt- und Transport
kost,en zu verstehen. 

(4) Der Steigerungsfaktor wil1d für jedes Kalen
derjahr vom Hauptverband ermittelt und ist in 
der Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" zu ver
lautbaren. 

(5) Der Pauschbetrag ist monatlich ,im vor
hinein mit ,einem Zwölf tel dem Hauptverband zu 
überweisen; dieser hat die einlangenden Beträge 
nach einem Schlüssel unter Berücksichtigung der 
Zahl der Versicherten und der eingetretene.'l 
Arbeitsunfälle bei den im Abs. 1 genannten Kran
kenversicherungsträgern auf diese aufzuteilen. 

(6) Die Bestimmungen des Abs. 1 bis 3 sind 
auf die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen, soweit diese Anstalt sowohl Trä
ger der Krankenversicherung als auch Träger der 
Unfallversicherung ist, mit der Maßgahe entspre
chend anzuwenden, daß der aus Mitteln der Un-

.' 
(; 
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fallversicherung zu leistende jährliche Pausch
betrag 10 Millionen Schilling zu betragen hat. 
Der Steigerungsfaktor ist für jedes Kalenderjahr 
von der Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen zu ermitteln. Hiebei ist der Ermitt
lung des Steigerungsfaktors der Aufwand der 
von der Versicherungsanstalt durchgeführten 
Krankenversicherung zugrunde zu legen." 

5. Im § 319h ist der Ausdruck ,,§§ 315 
Abs. 1" durch den Ausdruck ,,§§ 315" zu erset
zen. 

6. § 319:b wird aufgehoben. 

7. Der Ibisherige Inhalt des § 320 erhält die 
Bezeichnung Abs. 1. Als Abs. 2 ist anzufügen: 

,,(2) Die beteiligten Versicherungsträger kön
nen zur Abgeltung der Ersatzansprüche nach 
Abs. 1 unter Bedachtnahme auf die Zahl der 
vom Träger der Pensionsversicherung durchge
führten Heilverfahren sowie die Höhe des durch
schnittlichen Krankengeldes die Zahlung jähr
licher Pauschbeträge vereinb-aren." 

8. § 320 a hat zu lauten: 

"E r s atz von B ,a r 1 e li s tun gen au s dem 
Ver s ich e run g s fall der A r bei t s

unfähigkeit infolge Krankheit 

§ 320 a. (1) In den Fällen des § 90 hat der 
Pens.ionsversicherungsträger dem Kmnkenver
sicherungsträger ab Beginn der 27. Woche des 
B,ezuges von Kranken-, Familien- beziehungs
weise Taggeld den Aufwand hiefür, höchstens 
jedoch bis zum zwölffachen Betrag der anfallen
den Pension, zu ersetzen. 

(2) Die beteiligten Versicherungsträger können 
zur Abgeltung der Ersatzansprüche nach Abs. 1 
unter Bedachtnahme auf die Zahl der in Betracht 
kommenden Fälle, in denen über das Ende der 
26. Woche hinaus Krankengeld oder Familien
bzw. Taggeld bezogen wurde, sowie unter Be
dachtnahme auf die Höhe des durchschnittlichen 
Krankengeldes die Zahlung jährlicher Pausch
beträge vereinbaren. 

(3) Bei der Berechnung des Bundesbeitrages 
n~ch § 80 gilt der Ersatz nach Abs. 1 bzw. Abs.2 
als Pensionsaufwand." 

9. § 321 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Besrtimmungendes Abs. 1 sind ent
sprechend auf die Beziehungen ,der Versicherun~
träger zum Hauptverband, zur Sozialversiche
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft und 
zur Sozialve1'5'icherungsanstalt der Bauern anzu
wenden." 

10. Im § 325 Abs. 1 und Abs. 2 Z. 1 ist der 
Ausdruck "Sterbege1d" durch den Ausdruck 
"Besta ttungskosltenheitrag" zu ersetzen. 

11. Im § 326 Abs. 2 Z. 1 ist der Ausdruck 
;,Sterbegeld" durch den Ausdruck "Besuattungs
kostenheitrag" zu ersetzen. 

12. Im § 331 ist der Ausdruck "des Arbeits
losenversicherungsgesetzes, BGBL Nr. 184/1949," 
durch den Ausdruck "des Arbeitslosenversiche
rungsgesetzes 1958," zu ersetzen. 

13. § 332 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) § 328 ist auf Ersatzansprüche für Kran
kenbehandlung (§§ 133 bis 137) oder für Unfall
heilbehandlung (§§ 135 bis 137 in Verbindung 
mit § 189) entsprechend anzuwenden." 

14. § 334 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) § 328 ist auf Ersatzansprüche für Kran
kenbehandlung (§§ 133 bis 137) oder für Unfall
heilbehandlung (§§ 135 bis 137 in Verbindung 
mit § 189) entsprechend anzuwenden." 

Die bisherigen Abs. 2 his 4 erhalten die Be
zeichnung 3 bis 5. 

15. a) § 339 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Soweit es sich um Einrichtungen handelt, 
die der Durchführung von Untersuchungen nach 
den §§ 132 a und 132 b dienen, haben die Träger 
der Krankenversicherung das schriftlich festzuhal
tende Einvernehmen mit den nach Abs., 1 in Be
tracht kommenden Interessenvertretungen her
zustellen. Kommt ein solches Einvernehmen nicht 
zustande, so ist über Ersuchen des Krankenver
sicherungsträgers oder der beteiligten Interessen
vertretungen das schriftlich festzuhaltende Ein
vernehmen zwischen dem Hauptverband und der 
Osterreichischen Ärztekammer bzw. der Oster
reichischen Dentistenkammer herzustellen. 
Kommt auch auf diese Weise innerhalb von acht 
Wochen kein Einvernehmen zustande, so ist die 
Bundesschiedskommission (§ 346) zur Entschei
dung zuständig; diese Entscheidung' ersetzt das 
nicht erzielte Einvernehmen. Der Antrag auf Ent
scheidung ist vom -Krankenversicherungsträger 
oder von der beteiligten Interessenvertretung 
zu stellen." 

b) Der bisherige Abs. 2 des § 339 ASVG er
hält die Bezeichnung Abs. 3; der Punkt am 
Schluß ist durch einen Strichpunkt zu ersetzen 
und folgender Halbsatz anzufügen: 
"dies gilt für die im Abs. 2 angeführten Ein
richtungen nicht, insoweit zwischen dem Träger 
der gesetzlichen Krankenversicherung und der 
nach Abs. 1 in Betracht kommenden Interessen·· 
vertretung oder zwischen dem Hauptverband und 
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der österreidlischen.itrztekammer bzw. der 
Österreichischen Dentistenkammer ein Einver
nehmen zustandegekommen ist oder die Bundes
schiedskommission entschieden hat und der An
trag des Krankenversicherungsträgers oder die 
Entscheidung der Behörde dem Inhalt des er
zielten Einvernehmens oder dem Inhalt der Ent
scheidung der Bundesschiedskommission ent
spricht." 

16. Nach § 343 ist ein § 343 a mit nachstehen
dem Wortlaut einzufügen: 

"Mustergesamtvertrag für die 
Du 'r c h f ü h run g der U n t e r s u eh u n-

gen n ach den §§ 132 a und 132 b 

§ 343 a.(I) Zwischen dem Hauptverband und 
der österreichischen .itrztekammer ist ein für die 
Vertragsparteien verbindlicher Mustergesamtver
trag abzuschließen, der die Durchführung der 
Untersuchungen nach den §§ 132 a und 132 b 
regelt und der die Vergütung der ärztlichen 
Leistungen vorsieht; dieser Mustergesamtvertrag 
bedarf der Zustimmung der beteiligten Träger der 
Krankenversicherung und der beteiligten Ji.rzte
kammern. 

(2) Jeder freiberuflich tätige Arzt hat Anspruch 
auf Abschluß eines Einzelvertrages im Sinne des 
Mustergesamtvertrages nach Abs. 1. Der Kran
kenversicherungsträger kann nach Maßgabe des 
§ 343 Abs. 1 den Abschluß dieses Einzelvertrages 
davon abhängig machen, daß der Arzt auch einen 
Vertrag im Sinne des § 343 abschließt. Lehnt 
der Arzt einen solchen Vertragsabschluß ab, so 
erlischt sein Anspruch. Der Anspruch erlischt 
ferner, 'wenn der Einzelvertrag oder ein nach 
§ 343 abgeschlossener Einzelvertrag wirksam ge
kündigt wurde, gemäß § 343 Abs. 2 ohne Kün
digung erloschen oder gemäß § 343 Abs. 3 auf
gelöst worden ist. 

(3) Im übrigen gelten die Bestimmungen der 
§§ 338 bis 351 sinngemäß, soweit in den Abs. 1 
und 2 nichts anderes bestimmt ist." 

17. Dem § 341> Abs. 1 ist nachstehender Satz 
anzufügen: 

"Die Bundesschiedskommission ist ferner zur Ent
scheidung über Anträge, die gemäß § 339 Abs. 2 
gestellt werden, zuständig." 

18. Im § 349 Abs. 1 zweiter Satz ist der Aus
druck ,,§§ 340 Abs. 1, 341, 342 und 343" ,durch 
den Ausdruck ,,§ 340 Abs. 1, 341 bis 343 a" zu 
er~etzen. 

19. § 349 Abs. 2 zweiter Satz hat zu lauten: 

"Hiebei finden die Bestimmungen des § 341 mit 
der Maßgabe sinngemäß Anwendung, daß ;).n die 
Stelle der A:rztekammerndie zustäl1ldige gesetz
liche berufliche Vertretung tritt und ,daß, soweit 
sich die Gesamtverträge auf den Träger der 

Gewerblichen Selbständig,en-Kranken versiche
rung erstrecken, diese Gesamtverträgeder Zu
stimmung dieses Versicherungsträgers bedürfen." 

20. Der bisherige Inhalt des § 350 erhält die 
Hezeichnung Abs. 1. Ein Abs. 2 mit nachstehen
dem Wortlaut ist anzufügen: 

,,(2) Verschreibungen von Heilmitteln durch 
Wahlärzte (§ 131 Abs. 1) sind, wenn die An
spruchsberechtigung gegeben und die Verordnung 
nach den Richtlinien über die ökonom~sche Ver
schreibweise zugelassen ist, im Falle der Bestäti
gung durch den Versicherungsträger den von 
den Vel"tragsärztenausgest:ellten Rezepten gleich
zusteIIen." 

21. In der Einleitung des § 352 sind die 
Worte ,,Bediensteten der österreichischen Bun
desbahnen sowie von Bediensteten von Privat
bahnunternehmungen (§§ 478 und 479)" durch 
die Worte "Bediensteten von Privatbahnunter
nehmungen (§ 479)" zu ersetzen. 

22. a) Im § 357, dessen bisheriger Inhalt die 
Bezeichnung "Abs. I" erhält, ist der Ausdruck 
,,§ 18 Abs. 1 und 2" durch den Ausdruck ,,§ 18 
Abs. 1, 2 und 4" und der Ausdruck ,,§ 58 Abs. 1 
und 2" durch den Ausdruck ,,§ 58" zu ersetzen. 

b) Dem § 357 ist ein Abs. 2 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(2) Die in Abs. 1 angeführte- Bestimmung des 
§ 18 Abs. 4 des Allgemeinen VerwaItungsverfah
rens gesetzes 1950 ist mit der Maßgabe anzuwen
den, daß Ausfertigungen, die mittels elektroni
scher Datenverarbeitungsanlagen hergestellt wer
den, weder einer Unterschrift noch einer Be
glaubigung bedürfen." 

23. § 361 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Anträge auf Leistungen ,der Unfall- und 
der Pensionsversicherung sind bei dem örtlich 
und sachlich zuständigen Versicherungsträger ein
zubring,en. Wird ,der Antrag 

a) bei einem andel"en Versicherungsträger oder 
b) bei einer Behöl1de der allgemeinen ~taat-

lichen Verwaltung 
eingebmcht, so ist er ohne unnötigen Aufschub 
an den zuständigen Versicherungsträg,er weiter
zuleiten. Er gilt mrt ,dem Tag.e des Einlangens 
bei ,der anderen Stelle als bei dem zuständigen 
V ersicherungsträger rechtswirksam eingebracht. 
Wil'd der Antrag bei einer Gemeinde einge
bracht, ist er je nach dem ,Begehren ohne unnöti
gen A:ufschub an' ,einen Träger der Unfallver
sicherung oder Pensionsv,ersicherung weiterzulei
ten und gilt, wenn zwischen der Einbringung 
bei der Gemeinde und dem Einlangen bei einem 
Versicherungsträger nicht mehr als zwei Monate 
verstrichen sind, mit dem Tage des Einlangens 
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bei der Gemeinde als beim zuständigen Ver
sicherungs träger eingebracht." 

24. Im § 363 Abs. 2 ist der Betrag von 30 S 
durch den Betrag von 50 S und ,der Betrag von 
3000 S durch den Betrag von 6000 S zu ersetzen. 

25. § 367 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Abs. l' ist entsprechend anzuwenden bei 
Entziehung, Neufeststellung, Widerruf, Abfin
dung, Abfertigung oder Feststellung des Ruhens 
eines Leistungsanspruches, ferner bei Geltend
machung des Anspruches auf Rückersatz einer 
unrechtmäßig bezogenen Leistung, bei Aufrech
nung auf eine Geldleistung oder Zurückhaltung 
der Ausgleichszulage. " 

26. a) § 381 Abs. 1 lit. a hat zu lauten: 

"a) eine land(forst)wirtschaftliche Abteilung 
für die Angelegenheiten der Kranken-, 
Unfall- und Pensionsversicherung der 
Dienstnehmer in land(forst)wirrschaftlichen 
Betrieben sowie für die Angelegenheiten 
der Unfallversicherung der selbständig 
Erwerbstätigen in laIl!d(forst)wirtsduft
lichen Betrieben und ihre versicherten 
Familienangehör,igen, " 

b) § 381 Abs. 2lit. b hat zu lauten: 
"b) eine Abteilung für Eisenbahnbedienstete 

für die Angelegenheiten der Kranken-, der 
Unfall- und der Pensionsversicherung, so
weit zu deren Durchführung die Versiche
rungsanstalt der österreichischen Eisenbah
nen zuständig ist, ferner für die Angelegen
heiten der zusätzlichen Pensionsversiche
rung von Bediensteten der Privatbahn
unternehmungen (§ 479)." 

27. a) Im § 383 werden die Abs. 6 und 7 auf
gehoben. 

b) Nach § 383 ist ein § 383 a mit nachstehen
dem Wortlaut einzufügen: 

"K lag e 

§ 383 a. (1) Die Klage hat zu enthalten: 

1. eine gedrängte Darstellung des Streitfalls, 

2. die Bezeichnung ,der geltend zu machenden 
Beweismittel, 

3. ein unter Bedachtnahme auf die Art des 
erhobenen Anspruchs hiUl.'eichend bestimmtes Be
gehren. 

(2) Das Klagebegehren dst auch dann hinrei
chend bestimmt (Abs. 1 Z. 3), wenn es auf die 
Leistung "im ges'etz,I,ichen' Ausmaß" ger,ichtet ist 
und die Darstellung des Streitfalls (Abs. 1 Z. 1) 
die für die Bestimmung der Leistung dem Grund 
und der Höhe nach erforderlichen .f>ngaben ent-

hält. Die Anführung eines bestimmten Geld~ 
betrages ist in diesem Fall nicht erforderlich. 

(3) Die Klage ist beim Schiedsgericht schrift
lich in: zweifacher Ausfertigung zu überreichen 
oder mündlich zu Protokoll zu geben. Der ange
fochtene ,B,escheid ist in Ur- oder Abschrift anzu
schließen. Die KLage kann auch heim Versiche
rungsträger eingebracht wel'den. Der Versiche
rungsträger hat die bei ,ihm eingebrachte Klage 
unter Beifügung seiner Einwendungen sowie einer 
Ausfertigung des angefochtenen Bescheides bin
nen zwei Wochen an ,da,s zuständige Schieds
gericht weiterzuleiten. 

(4) Kläger, deren Wohn- oder Beschäftigungs
ort außerhalb des Ortes liegt, an dem das 
Schiedsgericht oder der Versicherungsträger >sei
nen Sitz hat, können di~ Klage beim Bezirks
gericht des Wohn- bzw. Beschäftigungsortes zu 
Protokoll geben. Das Bezirksgericht hat das über 
die Klage aufgenommene Protokoll unter An
schluß der Urschrift oder einer Abschrift des 
angefochtenen Bescheides ung,esäuffit ,an das zu
ständige Schiedsgericht w,eiterzuleiten." 

28. a) Im § 386 Abs. 1 Z. 1 ist nach dem 
Wort "Kinder", das Wort "Schwiegerkinder," 
einzufügen. 

b) Im § 386 Abs. 1 Z. 3 ist der Ausdruck 
"Funktionäre und Angestellte" durch den Aus
druck "Bevollmächtigte" zu ersetzen. 

c) § 386 Abs. 1 Z. 5 hat zu lauten: 
,,5. bei Sozial versicherungsträgern überdies ein 

Mitglied eines geschäftsführenden Organs oder 
ein Angestellter eines anderen Versicherungs
trägers oder des Hauptverbandes." 

29. Im § 388 Abs. 1 ist der Ausdruck ,,(§ 383 
Abs. 7)" durch den Ausdruck ,,(§ 383 a Abs. 3, 
und 4)" zu ersetzen. 

30. Im § 404 Abs. 1 sind die Worte "tu 

rechtskräftigen Urteilen" ,durch die Worte "lU 

rechnskräftig,en Entscheidungen" zu el'setzen. 

31. § 408 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,( 1) Ist beim .Tode des Anspruchswerbers oder 
Anspruchsberechtigten ,das Verfahl'en zur Fest
stellung eines Leistungsanspruches durch den Ver
sicherungsträger noch nicht abgeschlossen, so sind 
zur Fortsetzung ,des Verfahl'ens nacheinander der 
Ehegatte, die leiblichen Kinder, die Wahlkinder, 
die Stiefkinder, der Vater, idie Mutter, die 
Geschwister berechtigt, ialle diese Personen jedoch 
nur, wenn s~e gegenÜiber dem Ansp.ruchsberech
tigten zur Zeit seines Todes unterhaltsberechtigt 
oder unterhaltspflichtig waren oder mit ihm zur 
Zeit seines Todes in häuslicher Gemeinschaft 
gelebt haben." 
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32. Der bisherige Inhalt des § 410 erhält die 
Bezeichnung Abs. 1. Als Abs. 2 ist .anzufügen: 

,,(2) In den Fällen des Abs. 1 Z. 7 ist über den 
Antrag des Versicherten (des Dienstgebers ) ohne 
unnötigen Aufschub, spätestens aber sechs Monate 
nach Einlangen des Antrages, der Hesch·eid zu 
erlassen. Wird der P,artei innerhalb dieser Frist 
der Bescheid nicht zugestellt, so geht auf ihr 
schriftliches Verlangen die Zuständigkeit zur Ent
scheidung an den Landeshauptmann über. Ein 
solches Verlangen ist unmittelbar beim Landes
hauptmann einzubringen. Das Verlangen ist abzu
weisen, wenn die Verzögerung nicht ausschließ
lichauf ein Verschulden des Versicherungsträgers 
zurückzuführen ,~st." 

33. § 418 Abs. 4 wird aufgehoben. 

34. Im § 419 Abs. 2 ist der Ausdruck ,,§ 428 
Abs. 1 Z. 1, 3 und 4" ,durch den Ausdruck 
.,,§ 428 Abs. 1 Z. 1 und 3" zu ersetzen. 

35. Im § 420 Abs. 5 haben an die Stelle des 
vorletzten und letzten Satzes folgende Bestim
mungen zu treten: 

'"Den Mitgliedern der Verwaltungskörper, ferner 
den aus ihrer Funktion ausgeschiedenen Obmän
nern, Obmann-Stellvertretern, Vorsitzenden 
und Vorsitzenden-Stellvertretern der über
wachungsausschüsse, Vorsitzenden und Vorsitzen
den-Stellvertretern der Landesstellenausschüsse 
sowie den Hinterbliebenen der genannten Funk
. tionäre können jedoch Entschädigungen gewährt 
werden. Die Entscheidung über die Gewährung 
der Entschädigungen sowie über ihr Ausmaß ob
liegt dem Vorstand. Der Bundesminister für so
ziale Verwaltung hat hiefür nach Anhörung des 
Hauptverbandes Grundsätze aufzustellen und für 
verbindlich zu erklären; in diesen Grundsätzen 
sind einheitliche Höchstsätze für Reisekostenent
schädigungen und. Sitzungsgelder sowie unter Be
rücksichtigung des örtlichen Wirkungsbereiches 
und der Zahl der Versicherten 

a) Höchstsätze für die Funktionsgebühren der 
Mitglieder der Verwaltungskörper festzu
setzen und 

b) das Höchstausmaß und die Voraussetzun
gen für die Gewährung von Entschädigun
gen an ausgeschiedene Funktionäre bzw. 
deren Hinterbliebene in der Weise zu 
regeln, daß die Gewährung der Entschä
digung unter Bedachtnahme auf die Richt
linien für die pensionsrechtlichen Verhält
nisse der Sozialversicherungsbediensteten 
von der Erreichung eines bestimmten An
falls alters sowie von einer Mindestdauer der 
Ausübung der Funktion abhängig gemacht 
wird; ferner ist vorzusehen, daß auf die 

Entschädigung alle Einkünfte des ausge
schiedenen Funktionärs bzw. der Hinter
bliebenen mit Ausnahme der Pension aus 
der gesetzlichen Sozialversicherung anzu
rechnen sind; nicht anzurechnen ist ferner 
ein Ruhe- oder Versorgungsgenuß von einer 
öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaft, 
insoweit er nach Art und Ausmaß mit 
einer Pension aus der gesetzlichen Sozial
versicherung vergleichbar ist." 

36. § 426 Abs. 1 Z. 3 wird aufgehoben. 

37. a) § 428 Abs. 1 Z. 4 wird aufgehoben. 

b) § 428 A!)s. 1 Z. 7 und 8 haben zu lauten: 
,,7. bei den Gebietskrankenkassen für die Länder 

a) Wien, Niederösterreich, Oberösterreich 
und Stei'ermark .................. 30, 

b) Salzburg, Tirol und Kärnten .... 20, 
c) Vorarlberg und BurgenI.and ........ 15; 

8. bei den Betriebskrankenkassen ........ 10." 

38. Im § 430 Abs. 1 ist der Ausdruck ,,§ 428 
Abs. 1, Z. 1, 3 und 4" durch den Ausdruck 
,,§ 428 Abs. 1 Z. 1 und 3" zu ersetzen. 

39. Der erste Klammerausdruck im § 433 Abs.5 
lit. b ,,(Abs. 1 Z. 3)" ist durch den Ausdruck 
,,(Abs. 1 Z. 4)", der zweite Klammerausdruck 
,,(Abs. 1 Z. 4)" durch den Ausdruck ,,(Abs. 1 
Z. 5)" zu ersetzen. 

40. a) § 433 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten: 

,,1. für die Träger der Krankenversicherung 
einschLießlich der Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter mit Ausnahme der Sozialversiche
rungsanstalt der Bauern und der Sozialversiche
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft;" 

b) § 433 Abs. 1 Z. 2 hat zu entfallen. 

c) § 433 Abs. 1 Z. 3 hat zu lauten: 
,,3. für die Träger der Selbständigen-Kranken
versicherungen;" 

d) § 433 Abs. 1 Z. 4 hat zu lauten: 
,,4. für die Träger der Unfallversicherung ein

schließLich der Versicherungsanstalt öffendich Be
diensteter und der Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern;" 

e) § 433 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten: 

"Die Hauptversammlung besteht zu zwei Drit
teln aus Vertretern der Dienstnehmer und zu 
einem Drittel aus Vertretern der Dienstgeber, 
und zwar aus Vertretern der im § 428 Abs. 1 Z. 1 
bis 6 genannten Versicherungsanstalten, der 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt
schaft, der Sozialversicherungsanstalt der Bauern, 
der Versicherungsanstalt des österreichischen No
tariates, der Versicherungsanstalt öffentlich Be-
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diensteter sowie der Gebiets- und Betriebskran-' sicherungsvertreter aus seiner Mitte zu wählen, 
kenkassen." von denen der eine der Sozialversicherungs

f) Im § 433 Abs. 3 Lit. b ist der 
"sechs Sek~ionsausschüsse" durch den 
"fünf Sektionslausschüsse" zu ersetzen. 

Ausdruck anstalt der Bauern, der andere der Sozialver
Ausdruck sicherungsanstah: der gewerMichen Wirtschaft als 

Versicherungsvertreter anzugehören hat. In den 
geraden Kalenderjahren hat der der Sozial ver
sicherungsanstalt der Bauern angehörende Ver
sicherungsvertreter, in den ungeraden Kalender
jahren der der Sozialversicherungsanstalt der ge
werblichen Wirtschaft angehörende Versiche
rungsvertreter den Vorsitz im Sektions ausschuß 
zu führen. Er wird für die Dauer seiner Vorsitz
führUng jeweils von dem im folgenden Kalender
jahr zur Vorsitzführung berufenen Versiche
rungsvertreter vertreten. Überdies hat der Sek
tionsausschuß zwei weitere Stellvertreter des Vor
sitzenden zu wählen. Der der Sozial versicherungs
anstalt der Bauern angehörende Stellvertreter hat 
dieses Amt jeweils in den geraden Kalender
jahren, der der Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft angehörende Stellvertre
ter jeweils in den ungeraaen 'Kalenderjähren aus
zuüben." 

g) § 433 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Der Überwachungsausschuß besteht aus 
v,ier Dienstnehmervertretern und aus sieben 
Dienstgebervertretern. Ihm müssen Vertreter der 
im § 428 Abs. l' Z. 1 bis 3 genannten Versiche
rungsanstal ten sOWlie der an Versichertenzahl 
größten Gebietskrankenkasse angehören." 

h) Im § 433 Abs. 5 erster Satz ist der Aus
druck" - mit Ausnahme der SektionsausschüsSle 
für die Träger der Selbständigen-Pensionsver
sicherungen und für die Osterreichische Bauern
krankenkasse -" durch den Ausdruck "- mit 
Ausnahme der Sektionsausschüsse für die Träger 
der Selbständigen-Pensionsversicherungen und 
für die Träger der Selbständigen-Krankenver
sicherungen -" zu ersetzen. 

i) Im § 433 Abs. 5 Lit. a hat der Ausdruck 
"und der Sektions ausschuß für die Landwirt
schaftskrankenkassen (Abs. 1 Z. 2)" zu entfallen. 

j) § 433 Abs. 5 vorletzter Satz hat zu lauten: 
"Die Sektionsausschüsse für die Träger der Selb
ständigen-Pensionsversicherungen und für die 
Träger der Selbständigen-Krankenversicherungen 
bestehen aus Versicherungsvertretern der für 
diese Versicherungen errichteten Versicherungs
träger." 

k) Im § 433 Abs. 6 erster Satz hat der Aus
druck ,,( des Verbandes der Gewerblichen Selb
ständigenkrankenkassen)" zu entfallen. 

1) § 433 Abs. 6 letzter Satz hat zu lauten: 

"Die Vertreter der Träger der Selbständigen
Pensionsversicherungen und der Träger der 
Selbständigen-Krankenversicherungen zählen auf 
die Gruppe der Dienstgeber." 

41. a) § 434 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Den Vorsitzenden des Überwachungsaus
schusses, ferner die Vorsitzenden der Sektions
ausschüsse - mit Ausnahme des Sektionsaus
schusses für die Träger der Selbständigen-Kran
kenversicherungen - hat der betreffende Aus
schuß aus seiner Mitte zu wählen. Gleichzeitig 
ist ein Stellvertreter des Vorsitzenden, ,in den 
Sekuionsausschüssen auch ein zweiter Stellver
treter zu wählen. § 431 Abs. 2 vorletzter und 
letzter Satz sind entsprechend anzuwenden." 

b) § 434 Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Der Sektions ausschuß für die Träger der 
Selbständigen-Krankenversicherungen hat für die 
Ausübung des Amtes als Vorsitzender zwei Ver-

Der bisherige Abs. 3 erhält die Bezeichnung 
Abs.4. 

42. Im § 438 Abs. 2 ist der Ausdruck ,,§ 31 
Abs. 3 Z. 3, 4 und 10" durch den Ausdruck 
,,§ 31 Abs. 3 Z. 3, 4, 11 und 17" zu ersetzen. 

43. a) § 444 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) In der Unfall-, Pensions- und Kranken
versicherung bei der Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen und ,in der knapp
schaftlichen Pensions- und Krankenversicherung 
bei der Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues haben die Versicherungsträger für jede 
dieser Versicherungen die Erfolgsrechnung und 
die statis~ischen Nachweisungen getrennt zu er
stellen. Gemeinsame Einnahmen und Ausgaben 
sind auf die genannten Versicherungen auf Grund 
von Vors'chlägen der in Betracht kommenden 
Versicherungsträger, die der Zus1Jimmung des 
Bundesministers für soziale Verwaltung bedürfen, 
aufzuteilen. " 

b) § 444 Abs. 3 wird aufgehoben. 

e) Im § 444 Abs. 4 erster Satz hat der Aus
druck, "die Landwirtschaftskrankenkassen" zu 
entfallen. 

d) § 444 Abs. 6 hat zu lauten: 
,,(6) Die Träger der Sozialversicherung haben 

die von der Hauptversammlung beschlossene Er
folgsrechnung binnen drei Monaten nach der 
Beschlußfassung in der Fachzeitschr,ift "Soziale 
Sicherheit" zu verlautbaren." 

44. Im § 445 Z. 3 ist der Ausdruck "gesetzliche 
Regelleistungen" durch den Ausdruck ,,,gesetz
liche Mindestleistungen" zu ersetzen. 
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45. a) Im § 446 Abs. 1 erster Satz ist der 
Ausdruck "fruchtbl"ingend" durch den Ausdruck 
"zinsbringend" zu ersetzen. 

b) § 446 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten: . 
,,2. in Darlehensforderungen, die auf mländi

schen Liegenschaften mündelsicher sichergestellt 
werden; grundbücherLich sichergestellte Darlehen 
auf Gebäude, die ausschließliich oder zum größten 
Teil industriellen oder gewerblichen Zwecken 
dienen, sowie auf unbewegliches Vermögen, das 
der Exekution entzogen ist oder auf dem ein 
Belastungs- oder Veräußerungsverbot lastet, sind 
ausgeschlossen. Liegenschaften, deren Ertrag auf 
Anpflanzungen beruht, dürfen nur insoweit be
liehen werden, als der Grundwert ohne Rück
sicht ·auf die Bestockung Mündelsicherheit ge
währt. Die betreffenden Liegenschaften müssen 
einen der Verzinsung des Darlehens und den 
übernommenen Rückzahlungsverpflichtungen 
entsprechenden Ertrag abwerfen und samt ihrem 
Zugehör während der ganzen Dauer des Dar
lehens im vollen Wert des Darlehens samt Neben
gebührenkaution gegen Elementarschäden ver
sichert sein;" 

46. a) Im § 447 a Abs. 1 hat der Ausdruck 
" ,der Landwirtschaftskrankenkassen" zu entfal
len. 

b) Im § 447 a Abs. 4 hat der Ausdruck" , die 
Landwirtschaftskrankenkassen " zu entfallen. 

e) Im § 447 a Abs. 5 ist der Ausdruck "frucht
bringend" durch den' Ausdruck "zinsbringend" 
zu ersetzen. 

47. Im § 447 e Abs. 2 ist der Beistrich am 
Ende der lit. a durch den Ausdruck "oder" zu 
ersetzen; lit. b hat zu entfallen. Die bisherige 
lit. e erhält die Bezeichnung lit. b. 

48. § 447 e Abs. 2 letzter Satz hat zu entfallen. 

49. § 448 Abs. 3 erster Satz hat zu lauten: 

"Der Bundesminister' für soziale Verwaltung 
kann bestimmte Bedienstete der obersten oder 
unmittelbaren Aufsichtsbehörde mit der Aufsicht 
über die Versicherungsträger (den Hauptver
band) betrauen, die seiner unmittelbaren Auf
sicht unterstehen; der Landeshauptmann kann 
bestimmte Bedienstete der unmittelbaren Auf
sichtsbehörde mit der Aufsicht über die Versiche
rungsträger betrauen, die gemäß Abs. 2 seiner 
Aufsicht unterl~egen." 

50. § 455 hat zu lauten: 

"G e n e h m i gun g s p f l<i e h t 

§ 455. (1) Die Satzung und jede ihrer Knde
rungen bedürfen der Genehmigung des Bundes
ministers für soziale Verwaltung und sind binnen 

zwei Monaten nach der Genehmigung in der 
Fachzeitschrift "Soriale Sicherheit" zu verlaut
baren. 

(2) Der Hauptverband hat für den Bereich der 
Krankenversicherung eine Mustersatzung aufzu
stellen, die der Genehmigung durch den Bundes
minister für soziale Verwaltung bedarf. Die Be
stimmungen dieser Mustersatzung sind für die 
in Betracht kommenden Versicherungsträger 
insoweit verbindl~ch, als dies m der Mustersat
zung bestimmt wird. Die verbindlichen Bestim
mungen sind ,in entsprechender Anwendung des 
Abs. 1 in der Fachzeitschrift "Soriale Sicher
heit" zu verlautbaren." 

51. § 456 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Krankenordnung und jede ihrer Knde
rungen bedürfen der Genehmigung durch die 
Aufsichtsbehörde und sind in entsprechender 
Anwendung des § 455 Abs. 1 in der Fachzeit
schl"ift "Soziale Sicherheit" zu verlautbaren." 

52. Im § 458 erster Satz ist der Ausdruck 
"auf Verlangen den Trägern der Krankenver
sicherung" durch den Ausdruck "den Trägern 
der Sozialversicherung" zu ersetzen. 

53. Im § 460 Abs. 3 zweiter Satz ist der 
Ausdruck ,,§ 428 Abs. 1, 3 und 4" durch den 
Ausdruck ,,§ 428 Abs. 1 Z. 1 und 3" zu erset
zen. 

54. § 461 Abs. 3 wird aufgehoben. 

55. Im § 463 Abs. 1 ist der Ausdruck "inner
halb von fünf Wochen" durch den Ausdruck 
",innerhalb von sechs Wochen" zu ersetzen. 

56. Im § 464 Abs. 1, 2, 3 und 4 ist der jeweils 
verwendete Ausdruck "Landwirtschaftskranken
kasse" durch den Ausdruck "Gebietskranken
kasse" zu ersetzen. 

57. Im § 465 ist der Ausdruck "Landwirt
schaftskrankenkasse" durch den Ausdruck "Ge
bietskrankenkasse" zu ersetzen. 

58. a) Im § 466 Abs. 2 sind die Ausdrücke 
"Landwirtschaftskrankenkasse" und "Landwirt
schaftskrankenkassen" durch die Ausdrücke "Ge
bietskrankenkasse" und "Gebietskrankenkassen" 
zu ersetzen. 

b) § 466 Abs. 3 erster Satz hat zu lauten: 
"Der Dienstgeber ,ist unbeschadet der Vor

schriften des § 51 Abs. 3 Z. 2 und des § 53 
berechtigt, die Hälfte des Beitrages bei jeder 
Lohnzahlung vom. Barlohn des kurzfristig 
beschäftigten Arbeiters abzu~iehen." 

578 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)76 von 110

www.parlament.gv.at



578 der Beilagen 77 

c) Im § 466 Abs. 4 und 5 ist der jeweils ver
wendete Ausdru<x ;,Landwirtschaftskranken
kasse" durch den Ausdru<x "Gebietskranken
kasse" zu ersetzen. 

59. a) § 468 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Die Bescimmungen des Abs. 1 gelten ent
sprechend auch für die Gewährung der Anstalts-
pflege. " \ 

b) Im § 468 Abs. 6 sind die Ausdrücke "Land
wirtschaftskrankenkassen" und "Landwirtsehafts
krankenkasse" durch die Ausdrücke "Gebiets
krankenkassen" und "Gebietskrankenkasse" zu 
ersetzen. 

60. a) Im § 471 Abs. 1 sind die Ausdrücke 
"Landwirtschaftskrankenkassen" und "Landwirt
schaftskrankenkasse" durch die Ausdrücke "Ge
bietskrankenkassen" und "Gebietskrankenkasse" 
zu ersetzen. 

b) Im § 471 Abs. 2 ist der Ausdruck "Land
w,irtschaftskrankenkassen" durch den Ausdruck 
"Gebietskrankenkassen" zu ersetzen. 

Pflichtversicherung 

§ 471 c. Die Pflichtversicherung tritt nur ein, 
wenn das dem Dienstnehmer im betreffenden 
Beitragszeitraum für einen Arbeitstag im Durch
schnitt gebührende Entgelt den nach § 44 Abs. 6 
lit. b jeweils geltenden Betrag übersteigt. 

Meldungen 

§ 471 d. Der Träger der Krankenversicherung 
kann aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 
mit den Dienstgebern eine Vereinbarung treffen, 
wonach die Frist für die An- und Abmeldung 
fallweise beschäftigter Personen hinsichtlich der 
innerhalb eines Kalendermonates liegenden Be
schäftigungstage spätestens mit 4em Ersten des 
nächstfolgenden Kalendermonates beginnt. 

Beitragsgrundlage 

§ 471 e. Bei fallweise beschäftigten Personen 
darf die allgemeine Beitragsgrundlage, die ,inner
halb eines Kalendermonates ~m Durchschnitt auf 
jeden Beschäftigungstag dieses Beitragszeitraumes 
entfällt, die Höchstbeitragsgrundlage nicht über
schreiten. § 46 Abs. 3 letzter Satz ist mcht anzu
wenden." 

62. Im § 472 Abs. 2 ist der Punkt am Schluß 
61. Nach § 471 ist als Abschnitt Ia einzu- der Z. 3 durch einen Strichpunkt zu ersetzen. 

fügen: Als Z. 4 ist anzufüg~n: 

"ABSCHNITT I A 

Versicherung fallweise beschäftigter Personen 

Umfang der Versicherung 

§ 471 a. (1) Fallweise beschäfcigte Personen 
sind in der Kranken-, Unfall- und Pensionsver
sicherung nach Maßgabe der Best[mmungen die
ses Abschnittes versichert (vollversichert), sofern 
nicht die Bestimmungen über die Versicherung 
der unständig beschäftigten Arbeiter in der Land
und Forstwirtschaft (Abschnitt I) anzuwenden 
sind. . 

(2) nie Versicherung der fallweise beschäftig
ten Personen wird, soweit in diesem Abschnitt 
nichts anderes bestimmt wird, in der Kranken-, 
Unfall- undPensionsversicherung nach den son
stigen V orschciften über diese Versicherungen 
durchgeführt. 

Begriff der fallweise b e s c h ä f
tigten Personen 

§ 471 b. Unter fallweise beschäftigten Perso
nen sind Personen zu verstehen, die in unregel
mäßiger Folge tageweise beim sei ben Dienst
geber beschäftigt werden, wenn die Beschäfti
gung für eine kürzere Zeit als eine Woche ver
einbart ist. 

,,4. sich die Aufwendungen der Versicherungs
anstalt der österreichischen Eisenbahnen für· die 
Durchführung der Gesundenuntersuchungen (§ 52 
Abs. 1 Z. 1 des Bundesgesetzes über die Kran
ken- und Unfallversicherung öffentlich Bedien
steter) einschließlich der Kosten für die Errich
tung und den Betrieb der hiezu erforderlichen 
eigenen Einrichtungen bzw. der Bereitstellung 
entsprechender Vertragseinrichtungen in einem 
Rahmen zu bewegen haben, der 0'2 v. H. der 
Summe der Beitragsgrundlagen (§ 472 a Abs. 1) 
zuzüglich der beitragspflichtigen Sonderzahlun
gen im letzten vorangegangenen Geschäftsjahr 
entspricht." . 

63. a) § 472 a Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) In der Krankenversicherung nach § 472 
gilt als Grundlage für die Bemessung der Bei
träge (Beitragsgrundlage) und der Leistungen der 
Monatsbezug bzw. die Pensionsleistung· mit Aus
nahme der Hilflosenzulage. Die Beitragsgrund
lage darf die Mindestbeitragsgrundlage . nicht 
unter- und die Höchstbeitragsgrundlage nicht 
überschreiten. Als monatliche Mindestbeitrags
grundlage gelten 1500 S, als monatliche Höchst
beitragsgrundlage 7500 S. Für die Ermittlung des 
Monatsbezuges gilt § 49 entsprechend. Die Be
stimmungen des § 49 Abs. 2 und des § 54 Abs. 1 
über die Sonderzahlungen und Sonderbeiträge 
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sind bei der Bemessung der Beiträge entsprechend 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß die in einem 
Kalenderjahr fällig werdenden Sonderzahlungen 
bis zum doppelten Betrag der für Jänner dieses 
Jahres geltenden Höchstbeitragsgrundlage der Be
messung der Sonderbeiträge zugrunde zu legen 
sind." 

b) § 472 a Abs. 2 erster und zweiter Satz 
haben zu lauten: 

"Der Beitrag ist ein einheitlicher Hundertsatz 
der Beitragsgrundlage (Abs. 1). Der Hundertsatz 
beträgt 

ab 1. Jänner 1973 .............. 6'2 v. H. 
ab 1. Jänner 1974 .............. 67 v. H. 
ab 1. Juli 1976 ................. TO v. H." 

c) Dem § 472 a ist ein Abs. 4 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(4) Wenn für ein Geschäftsjahr die im § 472 
Abs. 2 Z. 4 genannten Aufwendungen und Ko
sten den dort bezeichneten Rahmen nicht errei
chen, ist der Differenzbetrag einer gesonderten 
Rücklage zuzuführen. Diese Rücklage darf nur 
für die im § 472 Abs. 2 Z. 4 genannten Zwecke 
verwendet werden." 

64. § 472 a Abs. 1 hat zu lauten: 

,;(1) In der Krankenversicherung nach § 472 
gilt als Grundlage für die Bemessung der Bei
träge (Beitragsgrundlage) und deI," Leistungen 
der ~onatsbezug bzw. die Pensionsleistung mit 
Ausnahme der Hilflosenzulage. Die Beitrags
grundlage darf die Mindestbeitragsgrundlage 
nicht unter- und die Höchstbeitragsgrundlage 
nicht überschreiten. Monatliche Mindest- bzw. 
Höchstbeitragsgrundlage sind die jeweils gemäß 
§ 19 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Kran
ken- und Unfallversicherung öffentlich Bedien
steter als Mindest- bzw. Höchstbeitragsgrundlage 
geltenden Beträge. Für die Ermittlung des Mo
natsbezuges gilt § 49 entsprechend. Die Bestim
mungen des § 49 Abs. 2 und des § 54 Abs. 1 
über die Sonderzahlungen und Sonderbeiträge 
sind bei der Bemessung der Beiträge entsprechend 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß die in einem 
Kalenderjahr fällig werdenden Sonderzahlungen 
bis zum doppelten Betrag der für Jänner dieses 
Jahres geltenden Höchstbeitragsgrundlage der Be
messung der Sonderbeiträge zugrunde zu legen 
sind." 

65. a) Im § 473 Abs. 1 ist der Ausdruck ,,§ 23 
Abs. 1 Z. 4" durch den Ausdruck ,,§ 23 Abs. 1 
Z. 3" zu ersetzen. 

nicht zu den im § 472 bezeichneten Personen ge
hören, sind die Bestimmungen der §§ 55 Abs. 1 
und 2, 59 bis 72, 74 Abs. 1, 76 bis 78 und 82 
und 83 des Bundesgesetzes über die Kranken- und 
Unfallversicherung öffentlich Bediensteter mit 
den sich aus § 472 Abs. 2 ergebenden Anderun
gen entsprechend anzuwenden, die Bestimmung 
des § 74 Abs. 1 jedoch nur hinsichtlich der Lei
stungen des ärztlichen Beistandes und des Heb
ammenbeistandes, der Heilmittel und Heil
behelfe und der Pflege in einer Krankenanstalt." 

67. § 474 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Auf die bei der Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen Versicherten, die 
nicht zu den im § 472 bezeichneten Personen ge
hören, sind die Bestimmungen der §§ 55 Abs. 1 
und 2, 59 bis 61, 62 bis 72, 74 Abs. 1, 76 bis 78 
und 82 und 83 des Bundesgesetzes über die 
Kranken- und Unfallversicherung öffentlich Be
diensteter mit den sich aus § 472 Abs. 2 Z. 1 bis 3 
ergebenden Anderungen entsprechend anzuwen
den, die Bestimmung des § 74 Abs. 1 jedoch nur 
hinsichtlich der Leistungen des ärztlichen Bei
standes und des Hebammenbeistandes, der Heil
mittel und Heilbehelfe und der Pflege in einer 
Krankenanstalt. Die Bestimmungen des § 51 
Abs. 1 Z. 1 sind auf die im ersten Satz genann
ten Versicherten, soweit es sich um Personen 
handelt, die im Erkrankungsfall Anspruch auf 
Weiterzahlung ihrer Dienstbezüge durch minde
stens sechs Wochen mit der Maßgabe anzuwen
den, daß der Beitragssatz 57 v. H. beträgt; für 
alle übrigen im ersten Satz genannten Versicher
ten gilt der im § 51 Abs. 1 Z. 1 lit. a bezeich
nete Beitragssatz." 

68. § 478 wird aufgehoben. 

69. a) Im § 479 Abs. 1 entfällt der dritte Satz. 

b) Im § 479 Abs. 2 hat die Einleitung zu lau
ten: 

"Bis zum Inkrafttreten einer besonderen bun
desgesetzlichen Regelung ist die zusätzliche Pen
sionsversicherung unter Bedachtnahme auf die 
finanzielle Leistungsfähigkeit der Versicherungs
träger und auf die wirtschaftlichen Bedürfnisse 
der Versicherten durch die Satzung der Versiche
rungsträger zu regeln; nachstehende Bestimmun
gen sind entsprechend anzuwenden:" 

70. § 479 d Abs. 2 erster Satz hat zu lauten: 

b) Im § 473 Abs. 3 hat' der letzte Satz zu ent- "Für die Berechnung der allgemeinen Beiträge 
fallen. und der Sonderbeiträge gilt der im § 51 Abs. 1 

Z. 1 lit. b festgesetzte Hundertsatz." 
66. § 474 Abs. 1 erster Satz hat zu lauten: 

"Auf die bei der Versicherungsanstalt der 71. Die §§ 494, 495 und 497 bis 499 b werden 
österreichischen Eisenbahnen Versicherten, die. aufgehoben. 
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72. Im § 500 entfällt die Absatzbezeichnung 
,,(1)". Abs. 2 wird aufgehoben. 

73. Im § 501 Abs. 1 letzter Satz ist der Aus
druck ,,§ 500 Abs. 1" durch den Ausdruck 
,,§ 500" zu ersetzen. 

74. a) Im § 502 Abs. 1 sind die Ausdrücke 
,,§ 500 Abs. 1" und ,,(§ 500 Abs. 1)" durch die 
Ausdrücke ,,§ 500" und ,,(§ 500)" zu ersetzen. 

b) Im § 502 Abs. 1 sind der dl'itte und vierte 
Satz durch folgenden Satz zu ersetzen: 
"Solche als PfEchtbelitragszeiten geltende Zeiten 
sind beitragsfrei zu berücksichtigen." 

c) Im § 502 Abs. 2 bis 4 ist der Ausdruck 
,,§ 500 Abs. 1" durch den Ausdruck ,,§ 500" zu 
ersetzen. 

d) Im § 502 Abs. 2 letzter Satz zweiter Halb
satz haben die Worte "und vierter" zu entfallen. 

78. § 513 hat zu lauten: .. 

"E r lös ehe n bis her i ger Z usa t z v e r
s ich e run gen i n der K r a n k e n v e r

sicherung 

§ 513. Die nach den bisherigen Bestimmungen 
bestehenden Zusatzversicherungen von Pensio
nisten, soweit sie am 31. Dezember 1972 noch 
aufrecht sind, erlöschen mit Ablauf dieses Tages. 
Die aus dieser Versicherung zustehenden Leistun
gen sind ohne Rücksicht auf den Eintritt des 
Leistungsfalles in der Höhe, die sich bei Eintritt 
des Leistungsfalles am 1. Jänner 1973 ergeben 
hätte, an die .bisher zusatzversicherten Personen 
auszuzahlen. " 

79. a) Im § 522 Abs. 2 ist der Ausdruck "mit 
Ausnahme des Knappschaftssoldes" durch den 
Ausdruck "mit Ausnahme des Knappschaftssoldes 
und der Knappschaftspension" zu ersetzen. 

b) § 522 Abs. 6 wird aufgehoben. 

80. § 522 k Abs. 2 letzter Satz hat zu ent-
75. Im § 503 Abs. 1 ist der Ausdruck ,,(§ 500 fallen. 

Abs. 1)" durch den Ausdruck ,,§ 500)" zu erset-
zen. 

81. a) Im § 529 Abs. 1 sind die Worte "auf 
dessen Antrag" durch d~e Worte "auf Antrag" 

76. Im § 506 Abs. 3 erster und zweiter Satz zu ersetzen. 
ist der Ausdruck ,,§ 500 Abs. 1" durch den b) Am Schluß des § 529 Abs. 1 ist folgender 
Ausdruck ,,§ 500" zu ersetzen. Satz anzufügen: "Zur Stellung des Antrages ist 

sowohl der Dienstgeber als auch der Dienstneh-
77. a) § 512 a Abs. 2 vorletzter und letzter mer berechtigt." 

Satz haben zu lauten: c) § 529 Abs. 4 hat zu lauten: 

"Zur Durchführung der Krankenversicherung 
sind sachlich zuständig: 

1. die Gebietskrankenkassen, soweit nicht der 
unter Z. 2 angeführte Versicherungsträger 
zuständig ist; 

2. die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen, wenn die Rente aus der Unfall
versicherung durch diese Anstalt ausgezahlt 
wird. 

Die örtliche Zuständigkeit der Gebietskranken
kassen richtet sich nach dem Wohnsitz des Ren
tenempfängers. " 

b) Im § 512 a Abs. 3 letzter Satz ist der Aus
druck "nach § 73 Abs. 2 und 3" durch den 
Ausdruck "nach § 73 Abs. 3" zu ersetzen. 

c) § 512 a Abs. 5 hat zu lauten: 
,,(5) Die Allgemeine UnfaUversicherungsanstalt 

und die Sozialversicherungsanstalt der Bauern 
(§ 7 des Baueni-Krankenversicherungsgesetzes) 
haben jede für den Bestand und das Ende der 
Krankenversicherung bedeutsame Knderung un
verzüglich dem Krankenversicherungsträger 
bekanntzugeben. " 

,,(4) Der Antrag auf Leistung eines überwei': 
sungsbetrages nach Abs. 1 ist frühestens anläßlich 
des Eintrittes des Versorgungsfalles bzw. der 
Entziehung einer Leistung nach Abs. 7 oder nach 
Abs. 9 zu stellen." 

d) §529 Abs. 5 hat zu lauten: 
,,(5) Ist nach Abs. 1 cin überweisungsbetrag 

zu leisten, so hat der leistungszuständige Ver
&icherungsträger dem Versicherten 

a) für jeden vor der Aufnahme in das Dienst
verhältnis nach Abs. l1iegenden Monat 
einer Beitragszeit der Pflichtversicherung. 
der nicht in der Pensionsversorgung ange
rechnet worden ist, 7 v. H. einer Bemes
sungsgrundlage von 1000 S, soweit aber 
eine Teila.nr'echnung stattgefunden hat, nur 
den im überweisungsbetrag nicht berück
sichtigten Teilbetrag, 

b) die Beiträge zur Höherversicherung, soweit 
sie nicht nur als entrichtet gelten, aufge
wertet mit dem für das Jahr ihrer Ent
richtung geltenden Aufwertungsfaktor 
(§ 108 c), und 

c) die vor der Aufnahme an das Dienstver
hältnis nach Abs. 1 entrichteten Beiträge 
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zur Weitervers,icherung, soweit die durch 
ihre Entrichtung erworbenen Beitragszeiten 
nicht nach Abs. 1 lit. b angerechnet wor
den sind, aufgewertet mit dem für das 
Jahr ~hrer Entrichtung geltenden Aufwer
tungsfaktor (§ 108 c), 

zu erstatten. Abs. 3 letzter Satz und § 108 sind 
anzuwenden. Unabhängig davon, oib ein über
weisungsbetrag nach Abs. 1 zu leisten ,ist, sind 
auf Antrag des Versicherten sämtliche nach der 
Aufnahme in das Dienstverhältnis nach Abs. 1 
entrichteten Beiträge zur Weiterversicherung 
jederzeit, sonst gleichzeitig mit der Leistung des 
überweisungsbetrages - es sei denn, diese B'ei
träge wurden nach einer pensions(renten)ver
sicherungspflichtigen Nebenbeschäftigung entrich
tet - aufgewertet mit dem für das Jahr ihrer 
Entrichtung geltenden Aufwertungsfaktor 
(§ 108 c) zu erstatten." 

e) § 529 Abs. 6 zweiter Satz hat zu lauten: 
,,§ 309 letzter Satz gilt entsprechend." 

82. § 531 hat zu lauten: 

"Nachversicherung; Lei'stung von 
übe r w e ,i s u n g s b e t r ä gen für v e r
s ich e run g s f r eie Die n s t ver h ä 1 t
n ,i s s e bei r e <i c h s d e u t s c h enD i e n s t
s tell e n; R ü c k za h 1 u n g von übe r-

weisungs beträgen 

§ 531. (1) Zeiten eines pensions(renten)ver
sicherungsfreien Dienstverhältnisses, die nicht 
schon als Versicherungszeiten gelten und für die 
nach bisher in Geltung gestandenen Vorschrifren 
eine Nachversicherung durchzuführen gewesen 
wäre, gelten als nachversichert. 

(2) Für Zeiten eines pensions(renten)versiche
rungsfreien Dienstverhältnisses, für die nach 
§311 Abs. 1 ein überweisungsbetrag zu feisten 
gewesen wäre bzw. zu leisten list, gilt, soweit 
für die Zeit der Besetzung der Republik öster
reich in der Zeit vom 13. März 1938 bis 30. April 
1945 reichsdeutsche Dienststellen (§ 1 des Behör
den-OG, StGBl. Nr. 94/1945) als Dienstgeber in 
Betracht kommen, der überwei~ungsbetrag als 
geleistet. 

(3) Wenn aus Anlaß des Eintrittes in das pen
sions( renten )versicherungsfreie Dienstver hältnis, 
dessen Zeiten nachversichert worden sind oder 
nach Abs. 1 als nachversichert gt!1ten, an den 
Dienstgeber oder an den Dienstnehmer ein über
weisungsbetrag geleistet wurde, so gilt dieser 
Oberweisungsbetrag als an den zuständigen Ver
sicherungsträger zurückgezahlt. Die der Berech
nung des überweisungsbetrages zugrunde geleg
ten Beitrags- und Ersatzzeiten sind für den Anfall 
und das Ausmaß der Leistungen aus der Pen
sionsversicherung sowie für die Berechnung eines 
überweisungs betrages oder einer Beitragserstat-

tung nach den §§ 308 und 529 dieses Bundes
gesetzes, nach § 101 a des Gewerblichen Selbstän
digen-Pensionsversicherungsgesetzes oder nach 
§ 99 ades Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes 
so zu berücksichtigen, wie wenn seinerzeit der 
überweisungsbetrag nicht geleistet worden wäre." 

83. Im § 532 Abs. 2 ist der Ausdruck "seit 
dem Beginn der ersten Versicherungszeit" durch 
den Ausdruck "seit dem Beginn des ersten Ver
sicherungsmonates" zu ersetzen. 

84~ Im § 542 ist der Ausdruck ,,§ 500 Abs. 1" 
durch den Ausdruck ,,§ 500" zu ersetzen. 

85. § 544 wird aufgeho~en. 

86. a) In der Anlage 1 hat die Z. 19 wie folgt 
zu lauten: 

,,19 Hauterkrankungen, wenn und solange sie 
zur Aufgabe schädigender Erwerbsarbeit 
zwingen." 

b) Der Anlage 1 ist folgende Z. 40 anzufügen: 
,,40 Erkrankungen an Herstellung 

Lung,enfibrose . von Hartmetallen" 
durch Hartmetall-
staub 

87. a) in der Anlage 9 hat die Einleitung zu 
lauten: 

"WesentLich bergmännische oder ihnen gleich
gestellte Arbeiten sind folgende in knappschaft
lieben Betrieben ständig verrichtete Arbeiten:". 

b) In der Anlage 9 hat die Z. 3 zu lauten: 
,,3. die Tätigkeit aller .in Tagbaubetrieben in 

Gebirgslagen mit dem Aufschluß oder der Gewin
nung von Bergbauprodukten oder mit deren 
Förderung bis zu den Verlade-Verarbeitungs
punkten oder mit dem Stürzen ausschließlich 
oder überwiegend befaßten Arbeiter; ferner' die 
Arbeiten an Förderwegen sowie die Bedienung, 
Wartung und Instandsetzung der im Freien gele
genen maschinellen Gewinnungs- und Förderein
richtungen. Die ausschließlich oder überwiegend 
in geschützten Räumen (festen Gebäuden) ver
richteten Tänigkeiten bleiben hiebei außer Be
tracht;" 

c) In der Anlage 9 hat die Z. 4 wie folgt zu. 
lauten: 

,,4. die Tätigkeit aller ausschließlich oder über
wiegend mit der Beaufsichuigung der m den 
Ziffern 1 bis 3 und 7 genannten Personen beauf
tragten technischen Aufsichtspersonen." 

d) In der Anlage 9 hat die Z. 6 zu lauten: 
"6. in Grubenbetrieben die Tätigkeit der An

schläger über Tage bei Hauptförderschächten-, 
Wetter- bzw. Lieferschädlten mit täglicher 
Mannsfahrt;" 
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88. Anlage 10 hat zu lauten: 

"Anlage 10 

Liste der Arbeiten, die als Gewinnungshauer
tätigkeit oder ihr gleichgestellte Tätigkeit anzu

sehen sind (§ 281 Abs. 3) 

Für den Anspruch auf Bergmannstreuegeld 
kommen unter den angegebenen Voraussetzun
gen ausschließlich folgende Tätigkeiten in Be
tracht, sofern sie während einer in der knapp
schaftlichen Pensionsversicherung zu berücksich
tigenden Beitragszeit von Personen verrichtet 
werden, die ,im Besitze eines Hauerscheines sind. 
Soweit der Hauerschein noch nicht eingeführt ist, 
tritt an seine Stelle die Anerkennung als Hauer 
durch den Betrieb. 

A. In Grubenbetrieben unter Tage die ständige 
Tätigkeit: 

1. im Abbau als Hauer 
a) bei der Gewinnung, 
b) bei Ausbau- oder Raubarbeiten, 
c) beim Umbau der Fördermittel, 
d) beim Gewinnen und Einbringen des Ver

satzes; 

2. im sonstigen Grubenbet1"ieb als Hauer 

a} beim Schachtabteufen und bei der 
Schachtreparatur einschließlich Schräg
schächte, 

b) in der Aus- und Vorrichtung; 

3. in einem der unter Z. 1 oder 2 angeführten 
Arbeitsbereiche 
a) . als Schießhauer mit überwiegender selbst 

. getätigter Sch;ießarbeit in der Grobe, 
b) als Meisterhauer im Lehrbetrieb, 

c) als in der Kür mittätiger, nicht überwie
gend mit Aufsicht befaßter Oberhauer 
(Paßführer), 

d) als Erhalthauer, der mit Instandsetzungs
arbeiten (z. B. nach Wasser- und 
Schwimmsandeinbrüchen, Bränden u. ä.), 
mit Aufbrucharbeiten sowie mit dem Er
weitern und Nachreisen von Strecken 
und Stollen beschäftigt ist. 

B. in Tagbaubetrieben in Gebirgslagen: 

Die ständige Tätigkeit der Tagbauhauer im 
engeren Sinne, soweit sie ausschließlich oder 
überwiegend mit Bohren, Schießen, Abräumen, 
Ablauten und Sichern befaßt sind, sowie Mei
sterhauer in Lehrbetr~eben. 

Die TätJigkeiten unter A Z. 1 lit. b, c und d, 
Z. 2 und Z. 3 sowie unter B setzen ferner eine 
vorangegangene Tänigkeit als Gewinnungshauer 
und den Besitz der Arbeitskraft eines vollwer
tigen Hauers vor Ort voraus, sofern sie für die 
Durchführung der Arbeiten nach den örtlichen 
Verhältnissen notwendig ist." 

Artikel VI 

Ob erg a n g s be s t!i m m un gen 

(1) Personen, deren Ausnahme von der Voll
versicherung auf Grund der durch die Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes und der Kund
machungen BGBl. Nr. 313/1968, BGBl. Nr. 353/ 
1969 sowie BGBl. Nr. 120/1971, geänderten Fas
sung des § 5 Abs. 1 Z. 1 des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes weggefallen ,ist und die am 
1. Jänner 1973 bei einem Versicherungsunter
nehmen vertragsmäßig krankenversichert sind, 
können den Versicherungsvertrag bis 30. Juni 
1973 zum Ablauf des auf die Aufkündigung fol
genden Kalendermonates aufkündigen. Für den 
Zeitraum nach dem Erlöschen des Versicherungs
vertrages bereits entrichtete Versicherungsbei
träge (Prämien) sind vom Versicherungsunter
nehmen nicht zu erstatten. Ober Verlangen des 
Versicherungsunternehmens ist der Bestand der 
PflichtverSlicherung nachzuweisen. 

(2) Venicherungsunternehmen, die das Ver
sicherungsgeschäft betreiben, können jene Teile 
der versicherungstechnischen Rückstellungen, die 
zufolge Kündigung gemäß Abs. 1 aufzulösen 
sind, steuerfrei auf eine Sonderrücklage für die 
Umstellung des Geschäftsbetriebes übertragen. 
Diese Rücklage ist in den folgenden Geschäfts
jahren mit einem Teilbetrag von je 20 v. H. 
gewinnerhöhend (verlustmindernd) aufzulösen. 

(3) Personen, die am 31. Dezember 1972 nach 
den in diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften 
pflichtversichert waren, nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes aber nicht mehr pflicht
versichert wären, bleiben pflichtversichert, 
solange die Beschäftigung, welche die Pflichtver
sicherung nach den bisherigen Vorschriften 
begründet hat, weiter ausgeübt wird. Im übrigen 
sind die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes auf 
eine solche Pflichtversicherung anzuwenden, 
jedoch kann der Versicherte b~s 30. Juni 1973 
bei dem für die Einhebungder Beiträge in Be
tracht kommenden Versicherungsträger den An
trag stellen, aus ,der Pflichtversicherung ausge
schi,eden zu weliden; einem solchen Antrag hat 
der V,ersicherungsträger mit Wirkung von dem 
auf ,den Antrag folgenden Monatsersten statt
zugeben. 

(4) Die erstmaligen Meldungen für Personen, 
die flach den Bestimmungen dieses Bundesgeset
zes der Pflichtversicherung nach dem Allgemei
nen Sozial versicherungsg·ese!z am 1. Jänner 1973 
unterliegen und nicht schon zur Pflichtversiche
rung angemeldet sind, sind bis 31. März 1973 
beim zuständigen Versicherungsträger zu erstat
ten.oDie Bestimmungen der §§ 33 bis 38, 41 bi's 
43 und 111 bis 113 des Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes sind entsprechend anzuwen
den. 

6 
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(5) Die österreichische Dentistenkammer hat 
bi~ 31. März 1973 den örtlich zuständigen 
Gebietskrankenkassen Verzeichnisse ,aller ihrer 
Mitglieder, die im Sprengel der einzelnen Gebiets
krankenkassen ihren Wohns~tz haben, nach d'em 
Stande vom 1. Jänner 1973 zu übergeben. 

(6) Personen, die nach den am 31. Dezember 
1972 in Geltung Igestan,denen Vorschriften zur 
freiwilligen Versicherung in der Krankenversiche
rung nach dem Allgemeinen Sozial versicherungs
gesetz nicht berechtigt waren, es aber bei frühe
rem Wirksamkeitsbeginn der B-estimmungen des 
Art. I Z. 8 gewesen wären, können das Recht 
auf freiwillige Versicherung in der Krankenver
sicherung noch bis zum 31. März 1973 geltend 
machen. Die freiwillige Versicherung beginnt in 
diesen Fällen mit dem 1. Jänner 1973. 

(7) Die Bestimmungen über die Gewährung 
von freiwilligen sozialen Zuwendungen, die in 
den gemäß § 31 Abs. 3 Z. 3 des Allgemeinen 
Sozialv,ersicherungsgesetzes in der Fassung des 
Art. I Z. 21 lit. c aufgestellten Richtlinien ent
halten sind, gelten für das Jahr 1973 auch für 
die Bediensteten ,des Verbandes der Gewerblichen 
Selbständigenkrankenkassen. 

(8) Für rückständige Beiträge aus Beitragszeit
räumen, die vor dem Beginn des Beitragsz'eit
raumes Jänner 1973 liegen, sind die Verzugs
zinsen, soweit sie nicht bereits vorgeschrieben 
sind, in entsprechender Anwendung des § 59 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes In 

der Fassung des Art.I Z. 38 zu berechnen. 

(9) Die Bestimmungen des Art. I Z. 42 gelten 
auch für noch nicht verjährte Rückforderungen, 
die vor Beginn der Beitragszeitraumes Jänner 
1973 entstanden sind. 

(10) Der Bund hat über den Beitrag nach 
§ 72 Abs. 8 des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes in der Fassung des Art. I Z. 44 hinaus 
der Sozialversicherungsanstalt der Bauern im 
ersten Kalendervierteljahr 1974 einen Beitrag 
von 20 Millionen Schilling zu leisten. 

(11) An die Stelle des in § 73 Abs. 5 des All
gemeinen Sozialv,ersicherungsgesetzes in der Fas
sung des Ait. I Z. 45 genannten Hundertsatzes 
von 3 v. H. oer P,ension (der Pensionssonder
zahlung) tritt 

im Jahre 1973 
bei Pensionen und Pensionssonder
zahlungen von monatlich 

der Hundertlsatz 

a) unter 900 S ........ """", 1'5 v. H, 

b) von 900 S bis unter 1200 S 2 v, H, 

c) von 1200 S bis unter 1500 S 2'5v,H., 

im Jahre 1974 
bei Pensionen und Pensionssonder
zahlungen von monatlich 

der Hundertsatz 
a) unter 900 S ,., ..... ,.,....... 2 v. H. 
b) von 900 S bis unter 1200 S .. ,. 2'5 v. H., 

im Jahre 1975 
bei Pensionen und Pensionssonder
zahlungen von monatlich 

der Hundertsatz 
unter 900 S .. , ..... , ...... , .. ,. 2'5 v. H. 

Bei Pensionen, deren Stichtag in den Jahren 
1972 bis einschließlich 1975 liegt, ist jedoch bis 
zur erstmaligen Anpassung im Sinne des § 108 h 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes jener 
Hundertsatz anzuwenden, der für das Jahr, in 
das der Stichtag fällt, gegolten hat. 

(12) Der Ermittlung des Einbehaltes gemäß 
§ 73 Abs. 5 des Allgemeinen Sozial versicherungs
gesetzes in der Fassung des Art. I Z. 45 ist die 
jeweils gebührende Ausgleichszulage im Jahre 
1973 nur mit einem Drittel, ,im Jahre 1974 nur 
mit zwei Dritteln ihres Betrages zugrunde zu 
legen. 

(13) Hat die Weiterversicherung in der Pen
sionsversicherung am 31. Dezember 1972 bestan
den oder wird sie nachträglich für diese Zeit 
begründet, so gilt die um ein Sechstel ihres Be
trages erhöhte letzte Beitragsgrundlage, sofern 
sie nicht unter Anwendung des Abs. 16 zustande
gekommen ist, mit folgender Maßgabe als Bei
tragsgrundlage im Sinne des § 76 a Abs. 1 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der 
Fassung des Art. I Z. 48: 

a) wurde die Beitragsgrundlage nach den am 
31. Dezember 1972 in Geltung gestandenen 
Vorschriften mit dem ihrer zeitlichen Lage
rung entsprechenden Aufwertungsfaktor 
(§ 108 c) aufgewertet oder begann die ihr 
zugrunde liegende Weiterversicherung im 
Jahre 1970, so ist diese Beitragsgrundlage 
mit 1,235 zu vervielfachen; 

b) begann die der Beitragsgrundlage zugrunde 
liegende Weiterversicherung im Jahre 1971, 
so ist diese Beitragsgrundlage mit 1,166 zu 
vervielfachen; 

c) begann die der Beitragsgrundlage zugrunde 
liegende Weiterversicherung im Jahre 1972, 
so ist diese Beitragsgrundlage mit 1,086 zu 
vervielfachen. 

Ergibt sich hiebei eine Beitragsgrundlage unter 
dem nach § 76 a Abs. 3 des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes in Betracht kommenden 
Mindestbetrag, so gilt unbeschadet des Abs. 14 
der Betrag von 52'50 S als Beitragsgrundlage im 
Sinne des § 76 a Abs. 3 des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes, Wird bis zum 31. Dezem
ber 1973 ein Antrag im Sinne des § 76 a Abs. 4 
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des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in 
der Fassung des Art. I Z. 48 gestellt, die Weiter
versicherung auf einer niedrigeren Beitragsgrund
lage zuzulassen, wird die Herabsetzung der Bei
tragsgrundlage mit 1. Jänner 1973 wirksam. In 
den Fällen, in denen die Beitragsgrundlage nach 
den vor dem 1. Jänner 1973 in Geltung gestan
denen Vorschriften herabgesetzt oder nach den 
vor dem 1. Jänner 1956 in Geltung gestandenen 
Vorschriften eine niedrigere Beitragsgrundlage 
gewählt worden ist als dem versicherungspflich
tigen Einkommen entsprach, sind die Vorschrif
ten des § 76 a Abs. 4 des Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z. 48 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Herab
setzung der Beitragsgrundlage bis Ende 1974 gilt. 

(14) Bei Weiterversicherten, die am 1. Jän
ner 1973 das 55. Lebensjahr vollendet haben und 
bei denen für die Kalenderjahre 1969 bis 1972 
die Entrichtung von Beiträgen auf der nach den 
bisherigen Vorschriften niedrigsten zulässigen 
Beitragsgrundlage in der Weiterversicherung in 
der Pensionsversicherung zugelassen wurde, gilt 
als Mindestbeitragsgrundlage im Sinne des § 76 a 
Abs. 1 in der Fassung des Art. I Z. 48 bzw. des 
Abs. 13 jeweils die Hälfte der in diesen Vorschrif
teI?- als Mindestbeitragsgrundlage genannten Be
träge. 

(15) Die sich aus der Anwendung des Abs. 16 
ergebende, um ein Sechstel ihres Betrages erhöhte 
Beitragsgrundlage gilt als Beitragsgrundlage im 
Sinne des § 76 a Abs. 1 des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I 
Z.48. 

(16) Für die am 31. Dezember 1968 nach § 17 
des Allgemeinen SOZiiahersicherungsgesetzes Wei
terversicherten und <die gemäß § 515 Abs. 1 Z. 2 
des genannten Gesetzes 'als Weiterversicherte gel
tenden Personen kann die Beitragsgrundlage für 
jene Monate des Jahres 1969, für ,die Beiträge 
entrichtet wul\den, ,auf Antrag hrs auf 7200 S 
monatlich erhöht wel1clen. Für die am 31. Dezem
ber 1969 nach § 17d~s AlLgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes Weitterversicherten und die 
gemäß § 515 Abs. 1 Z. 2 des genannten Gesetzes 
als Weiterversicherte geltenden Personen kann 
die Beitmgsgrundlage für jene Monate des J ahr,es 
1970, für die Beiträge entrichtet wurden, auf 
Antrag bis auf 7650 S monatlich erhöht werden. 
Für ,die am 31. Dezember 1970 nach § 17 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes Weiter
versicherten und die gemäß § 515 Abs. 1 Z. 2 
,des genannten Gesetzes ,als WeiterViersicherte gel
tenden Personen kann die Bei!trag,sgrundlage für 
jene Monate des Jahres 1971, für ,die Beiträge 
entrichtet wurden oder noch entrichtet we'rden, 
auf Antrag bis auf 8100 S monatlich erhöht wer
den. Für d~e am 31. Dezember 1971 nach § 17 
des Allgemeinen SOZiialversicherungsgesetzes Wei
tervel1sicherten und die gemäß § 515 Abs. 1 Z. 2 

des genannten Gesetzes als Weiterversicherte gel
tenden Personen kann die Beitragsgrundlage für 
jene MonaJte des Jahres 1972, für die Beiträge 
entrichtet wurden oder noch entrichtet werden, 
auf Antrag bis auf 8700 S monatlich erhöht 
werden. Die Erhöhung ist in den angeführten 
Fällen nur zulässig, wenn ,der Vers'icherte ein 
der beantragten höheren, Beitragsgrundlage ent
sprechendes Einkommen nachweist; hiebei 
ist § 76 Abs. 3 erster und zweiter Satz des All
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes entspre
chend anzuwenden. Anträge können nur bis 
längstens 31. Dezember 1973 bei sonstigem Aus
schluß gestellt werden. Die Beiträge gelten noch 
als wirksam entrichtet, wenn sie innerhalb eines 
halben Jahres nach Bewilligung des Antrages ge
zahlt werden. 

(17) Die Bestimmungen des Art. I Z. 56 lit. a 
und Z. 64 lit. b gelten ab 1. Jänner 1973 auch 
für Versicherungsfälle, die vor dem 1. Jänner 
1973 eingetreten sind. 

(18) Die gemäß § 108 d lit. d des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des 
Art. I Z. 70 vorzunehmende Feststellung der 
Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 Abs. 1 lit. a 
des Allgemeinen SozialveI1sicherungsgesetzes kann 
für das Beitragsjahr 1974 bereits im Jahr 1973 
vorgenommen werden. Die Feststellung tritt erst 
mit dem Beginn des Beitragsjahres 1974 in Kraft. 

(19) Die Bestimmungen des § 123 Abs. 2 und 4 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in 
der Fassung des Art. II Z. 7 und die B'estim
mungen des Art. II Z. 19 gelten ab 1. Jänner 
1973 auCh für Versicherungsfälle, die vor dem 
1. Jänner 1973 ,eingetreten sind. 

(20) Die Bestimmungen des Art. II Z. 16 lit. a, 
27, 28 und 31 sind nur anzuwenden, wenn ,der 
Versicherungsfall nach dem 31. Dezember 1972 
eingetreten ist. 

(21) Die Bestimmungen des Art. II Z. 16 lit. b 
und c und Z., 26 'sind für die gemäß § 8 Abs. 1 
Z. 4 lit. c Versicherten nur anzuwenden, wenn 
der VersicherungsfaLl nach ,dem 31. Dezember 
1972 eingetreten ,ist. 

(22) Die Bestimmungen des Art. IU Z. 9 bis 11 
12, 13 und 15 gelten ab 1. Jänner 1973 auch für 
Versicherungsfälle, die vor dem 1. Jänner 1973 
eingetreten sind. 

(23) Die Bestimmungen des Art. III Z. 16 sind 
nur anzuwenden, wenn der Tod nach dem 
31. Dezember 1972 eingetreten ist. 

(24) Die Bestimmungen des § 227 Z. 1, 4 und 
9, des § 228 Abs. 1 Z. 1, 4 und 6, des § 229 
Abs. 1 Z. 4 und Abs. 3, des § 229 a und des 
§ 234 Abs. 1 Z. 2 und 9 des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes in der Fassung des Art. IV 
Z. 3 bis 6 und 10 sind nur auf Versicherungsfälle 
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anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem 
31. Dezember 1972 liegt. 

(25) Bei der Anwendung der Bestimmungen des 
§ 231 vorletzter Satz und des § 232 Abs. 3 
letzter Satz des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes in der Fassung des Art. IV Z. 8 und 9 
sind Versicherungszeiten, die nach der am 31. De
zember 1973 in Geltung gestandenen Fassung {les 
§ 231 vodetzter Satz und des § 232 Abs. 3 
letzter Satz des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes ,der Land- und Forstwirtschaftlichen 
Sozialversicherungsanstalt zuzuweisen gewesen 
wären, der Pensionsversicherungsanstalt ,der Ar
beiter zuzuweisen. 

(26) Die Bestimmungen der §§ 241 a, 261 b, 
270 und 284 b des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes in der Fassung des Art. IV Z. 14, 
25, 29 und 35 sind auf Versicherungsfälle anzu
wenden, in denen der Stichtag zwar nach dem 
31. Dezember 1972 liegt, der Zeitpunkt der Er
reichung des Anfallsalters für die Alterspension 
bzw. die Knappschaftsalterspension gemäß § 253 
bzw. § 276 des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes aber vor dem 1. Jänner 1973 liegt. Der 
Pensionsaufschub beginnt in diesen Fällen mit Er
reichung des Anfallsalters bzw. mit der späteren 
Erfüllung der allgemeinen Anspruchsvoraus
setzungen. 

(27) Die Bestimmungen der §§ 261 a und 284 a 
des Allgemeinen Sozialversich'erungsgesetzes in 
der Fassung des Art. IV Z. 25 und 35 sind ab 
1. Jänner 1973 auch auf Versicherungsfälle anzu
wenden, in denen ,der Stichtag vor dem 1. Jänner 
1973 Iiegt bzw. der Venicherungsfall vor dem 
1. Jänner 1956 eingetreten ist. Beitragsmonate, 
für die zusätzliche Steigerungsbeträge nach § 54 a 
des Sozialversicherungs-überleitungsgesetzes oder 
nach § 523 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes in der bis 31. Dezember 1960 
in Geltung gestandenen Fa-ssung gewährt worden 
sind, haben hiebei außer Betracht zu bleiben. 

(28) § 264 Abs. 1 und 4 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des 
Art. IV Z. 26 sind nur anzuwenden, wenn der 
Stichtag nach dem 31. Dezember 1972 liegt. 

(29) Die Bestimmungen des Abschnittes V des 
Vierten Teiles des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes in der Fassung des Art. IV Z. 39 
gelten auch für Versicherungsfälle, in denen der 
Stichtag vor dem 1. Jänner 1973 liegt bzw. der 
Versicherungsfall vor dem 1. Jänner 1956 ,einge
treten ist; die Bestimmungen ,des § 293 Abs. 3 
und 4 des Allgemeinen Sozialversicherungsge
setzes in der Fassung des Art. IV Z. 39 gelten 
jedoch für Versicherungsfälle, in ,denen der Stich
nag vor dem 1. Jänner 1973 liegt bzw. der 
V,ersicherungsfall vor dem 1. Jänner 1956 einge
treten 'ist, nur dann, wenn -der Anspruch auf 
Ausgleichszulage - ,in den Fällen des § 293 

Ahs. 4 des Allgemeinen Sozialversicherungsge
setzes bei beiden Eheg,auen - erstmalig nach 
dem 31. Dezember 1972 festgestellt wird. 

(30) Ergibt sich aus der Anwendung der Be
stimmungen des Art. IV Z. 39 - auch in Ver
bindung mit Abs. 29 - ein niedrigerer Betrag 
an Ausgleichszulage als der nach den am 31. De
zember 1972 in Geltung gestandenen Rechtsvor
schriften gebührende, um 9 v. H. erhöhte Be
trag an Ausgleichszulage, so ist dieser erhöhte 
Betrag unbeschadet der Bestimmungen der 
Abs. 31 und 32 und des § 73 Abs. 5 des Allge
meinen Sozialversicherungsgesetzes in der Fas
sung des Art. I Z. 45 so lange weiter zu ge
währen, als er den Betrag übersteigt, der nach 
den ab 1. Jänner 1973 geltenden Bestimmungen 
gebührt. Der jeweils weiter zu gewährende Be
trag an Ausgleichszulage ist am 1. Jänner eines 
jeden Jahres, erstmals am 1. Jänner 1974, unter 
Bedachtnahme auf § 108 i des Allgemeinen So
zialversicherungsgesetzes mit dem Anpassungs
faktor (§ 108 f) zu vervielfachen. Ergibt sich aus 
der Anwendung der Abs. 31 und 32 eine Min
derung des weiter zu gewährenden Betrages an 
Ausgleichszulage, so ist bei der Vervielfachung 
mit dem Anpassungsfaktor von dem geminderten 
Betrag auszugehen. . 

(31) Der nach Abs. 30 weiter zu gewährende 
Betrag an Ausgleichszulage mindert sich jedoch 
in dem Ausmaß, das sich aus einer Änderung 
des' maßgebenden Sachverhaltes ergibt. Als Än
derung des maßgebenden Sachverhaltes im Sinne 
dieser Bestimmung gilt nicht: 

a) die Erhöhung einer Leistung aus der ge
setzlichen Sozialversicherung auf Grund der 
Pensions(Ren ten ) anpassung; 

b) eine Minderung des Nettoeinkommens des 
Pensionsberechtigten, seines Ehegatten (sei
ner Ehegattin) oder des gegenüber dem 
Pensionsberechtigten Unterhaltspflichtigen 
(§ 294 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes ). 

(32) In den Fällen des Abs. 31 ist § 292 Abs. 2 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in 
der Fassung des Art. IV Z. 39 mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß der weiter zu gewährende Be
trag an Ausgleichszulage um 50 v. H. jenes Be
trages zu mindern ist, um den sich das N etto
einkommen des Ehegatten (der Ehegattin) er
höht. § 294 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes in der Fassung des Art. IV 
Z. 39 ist in diesen Fällen mit der Maßgabe an
zuwenden, ,daß der weiter zu gewährende Be
trag an Ausgleichszulage um 30 v. H. bzw. 
15 v. H. jenes Betrages zu mindern ist, um den 
sich das Nettoeinkommen des Unterhaltspflich
tigen erhöht. 

(33) Die Bestimmungen des Art. IV Z. 41 sind 
auch auf Fälle anzuwenden, in denen der Ver-
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sicherte nach dem 31. Dezember 1971 aus der 
Krankenversicherung ausgeschieden ist. , 

(34) Die Bestimmungen des Art. IV Z. 43 bis 
48 gelten nur in den Fällen, in denen der Stichtag 
nach § 308 Abs. 7 des Allgemeinen Sozial ver
sicherungsges'etzes nach dem 31. Dezember 1971 
liegt bzw.das Ausscheiden aus dem pensionsver
sicherungsfreien Dienstverhältnis nach dem 
31. Dezember 1971 erfolgt. 

(35) Anträge lauf Leistung von überweisungs
beträgen bzw. auf Erstattung von Beiträgen nach 
§ 308 bzw. § 529 des Allgemeinen Sozialver
sich,erungsgesetzes, ,die nach den vor [dem 1. Jän
ner 1972 in Geltung gestandenen Vorschriften 
nicht rechtzeitig gesvellt worden sind, 

a) gelten, wenn über s~e nicht entschieden 
worden ist, als rechtz,eitig gestellt, 

b) können, wenn über s,ie bereits envschieden 
worden ist, wied,erholt wenden, wobei sie 
als rechtzeitig gestellt gelten und die Rechts
kraf,t f.rüherer Entscheidungen nicht ent
gegensteht; 

im übrigen finden auf diese Fälle die vor dem 
1. Jänner 1972 in Geltung gestandenen Vor
schriften Anwendung. In den Fällen, in denen 
ein Antrag auf Leistung eines überweisungs
betrages bzw. auf Erstattung von Beiträgen erst 
nach dem 31. Dezember 1971 gestellt wird, die 
Aufnahme in das pensionsversicherungsfreie 
Dienstverhältnis aber vor dem 1. Jänner 1972 
erfolgt ist, sind die am 31. Dezember 1971 in 
Geltung gestandenen Vorschriften mit der Maß
gabe anzuwenden, daß für die Berechnung des 
überweisungsbetrages und für die Erstattung der 
Beiträge die Vorschriften des § 308 Abs. 3 und 6 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in 
der Fassung des Art. IV Z. 43 heranzuziehen 
sind. 

(36) Die bisher vom Bund für die Naclwer
sicherung pensions(renten)vel'sicherungsfreier Zei
ten bzw. für überweisungsbeträge für solche 
Zeiten vorschußweise geleisteten Zahlungen gehen 
endgültig zu Lasten des Bundes. 

(37) Die Bestimmungen des Art. IV Z. 49 
gelten nur in den Fällen, in denen das Ausschei
den nach § 314 Abs. 1 bzw. nach § 314 a Abs. 1 
des Allgemeinen SOZliahersicherungsge~etzes nach 
dem 31. Dezember 1971 erfolgt; erfolgte das 
Ausscheiden vor dem 1. Jänner 1972, so sind die 
Bestimmungen des Art. IV Z. 49 mit der Maß
gahe ,anzuwenden, daß der ,der Bel'echnung des 
Oberweisungsbetrages zugrunde zu legende B'e
tra,g mit dem im Zeitpunkt der Leistung des 
Oberweisung:>betrages für das Jahr des Ausschei
dens geltenden Aufwertungsf.aktor (§ 108 c des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) aufzu
wertenist. 

(38) über Anträge auf Zuerkennung emer 
Leistung, über die vor Kundmachung dieses 

Bundesgesetzes durch einen Versicherungsträger 
oder ,im Lei~tungsstreitverfahren bereits ent
schieden wonden ist, hat der Versicherungsträger 
ein neues Feststellungsverfahr,en durchzuführen, 
wenn bei Feststellung des Bestandes des Lei-
stungsanspruches auch Zeiten, für ,die nach § 314 
bzw. nach § 314 ades AlLgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes ein überw,eisungsbetrag gelei-
suet wOl'den ist, zu berücksichtigen sind und vom 
Anspruchswerber ein diesbezüglicher Antrag ge
stellt wird. Die Leistung gebührt ab 1. Jänner 
1972, wenn der Antrag bis 30. Juni 1973 gestellt 
wird, sonst mit ,dem der Antl'agstellung folgen
den Monatsersten. 

(39) Anträge auf Leistung von überweisungs
beträgen bzw. auf Erstauung von Beiträgen nach 
§ 308 bzw. nach § 529 des Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes können, wenn über sie bereits 
entschieden worden ist und im Verfahren nach 
§ 308 bzw. nach § 529 des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes nunmehr Zeiben zu berück
sichtigen sind, für die nach § 314 bzw. nach 
§ 314a des Allgemeinen Sozial versicherungsge
~etzes ein Oberweisungsbetrag geleisuet worden 
ist, wiederholt werden, wobei sie als rechtzeitig 
gestellt gelten und ,die Rechtskraft früherer Ent
scheidungen nicht entgegensteht; im übrigen 
finden auf diese Fälle ,die vor dem 1. Jänner 1972 
in Geltung gestandenen Vorschriften Anwen
dung. 

(40) Die Bestimmungen des Art. V Z. 32 sind 
auch anzuwenden, wenn das Verfahren am 
1. Jänner 1973 noch anhäng~g ,ist, und zwar mit 
der Maßgabe, daß der übergang ,der Zuständig
kleit zur Entscheidung an den Landeshauptmann 
frühestens am 1. Juli 1973 beantragt werden 
kann. 

(41) Die Bestimmungen des Art. V Z. 51 und 
52 sind nicht anzuwenden, wenn die Genehmi
gung vor ,dem 1. Jänner 1973 erfolgt ist. 

(42) Die Bestimmungen des § 472 Abs. 2 Z. 4 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in 
der Fassung des Art. V Z. 62 sind für das Ge
schäftsjahr 1974 mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß sich die dort bezeichneten Aufwendungen 
der Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen in einem Rahmen zu bewegen 
haben, der 0·1 v. H. der Summe der Beitrags
grundlagen (§ 472 a Abs. 1 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes) zuzüglich der bei
tragspflichtigen Sonderzahlungen im Geschäfts
jahr 1973 entspricht. 

(43) Im Falle des durch eine Krankheit ver
ursachten Todes des Versicherten, ,die el'st auf 
Grund der Bestimmungen des Art. V Z. 86 als 
B,erufskrankheit anerkannt wird, sind die Lei~ 
stungender Unfallversicherung an die Hinter
bliebenen zu gewähren, wenn ,der Versicherungs
fall nach dem 31. Dezember 1955 eingetreten ,ist 
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und ,der Antrag bis 31. Dezember 1973 g'estellt 
wird. Die Leistungen .sind frühestens .ab 1. Jänner 
1973 zu gewähren. Wir;d der Antrag 5päter ge
srellt, gebühren die Leistungen ab dem auf die 
AntragsteIlung folgenden Monatsersten. 

(44) Leidet ein Versicherter am L Jänner 1973 
an einer Krankheit, die erst auf Grund der Be
stimmung des Art. V Z. 86 als Berufskrankheit 
anerkannt wird, so sind ihm die Leistungen der 
Unfallversicherung zu gewähren, wenn ,der Ver
sicherungsfall oam dem 31. Dezember 1955 ein
getl'eten i'st und ,der Antrag bis 31. Dezember 
1973 gestellt wird. Die Leistungen sind frühestens 
ab 1. Jänner 1973 zu gewähren. Wird der Antrag 
später gestellt, gebühren die Leistungen ab dem 
auf die AntragsteIlung folgenden Monatsersten. 

Artikel VII 

Ein g I i e der u n g der L a n d wir t
schaftskrankenkassen 

(1) Die Landwirtschaftskrankenkassen werden 
mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1974 in die in 
Betracht kommenden Gebietskrankenkassen ein-, 
gegliedert. Die gesamten Rechte und Verbind
lichkeiten jeder am 31. Dezember 1973 bestehen
den Landwirtschaftskrankenkasse gehen, unbe
schadet der Bestimmungen des Abs. 7, ab 1. Jän
ner 1974 auf die für das betreffende Bundesland 
errichtete Gebietskrankenkasse (§ 23 Abs. 1 Z. 1 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) 
über. 

(2) Die nach Abs. 1 ,in Betracht kommende 
Gebietskrankenkasse ist ab 1. Jänner 1974 zur 
Durchführung der Verwaltungs- und Leistungs
sachen, die nach den am 31. Dezember 1973 in 
Geltung gestandenen Vorschriften von der für 
das betreffende Bundesland errichteten Landw,irt
schaftskrankenkasse zu besorgen sind, zuständig. 

(3) Die am 31. Dezember 1973 in Geltung 
gestandenen Feststellungen bzw. Festsetzungen 
gemäß § 49 Abs. 4 bzw. § 54 Abs. 2 des Allge
meinen Sozialversicherungsgesetzes, die vom 
Hauptverband der österreichischen Sozialver
sicherungsträger für den Bereich einzelner Land
wirtschaftskrankenkassen getroffen wurden, sind 
von den jeweils örtlich in Betracht kommenden 
Gebietskrankenkassen weiter anzuwenden. 

(4) Personen, die am 31. Dezember 1973 auf 
Grund der Satzung einer Landwirtschaftskran
kenkasse Anspruch auf Leistungen haben, die 
nach der Satzung der Gebietskrankenkasse, die 
ab 1. Jänner 1974 für sie zuständig ist, nicht ge
bühren würden, behalten diesen Anspruch für 
die sich aus den bisherigen Vorschriften erge
bende Anspruchsdauer. 

(5) Jeder Gebietskrankenkasse obliegt die Er
stellung des Rechnungsabschlusses, des Geschäfts-

berichtes und der statisllischen Nachweisungen für 
das Jahr 1973 für die Landwirtsmaftskranken
kasse, die am 31. Dezember 1973 für das Gebiet 
des betreffenden Bundeslandes besteht. 

(6) Der einer Landwoirtschaftskrankenkasse für 
das Geschäftsjahr 1973 gebührende Zuschuß aus 
dem Ausgleichsfonds ist unter Zugrunde1egung 
des gemäß Abs. 5 erstellten Rechnungsabschlusses 
der in Betracht kommenden Gebietskrankenkasse 
zu überweisen. 

(7) Die sich am 31. Dezember 1973 im Dienst
stand befindlichen Bediensteten der Landwirt
schaftskrankenkassen sind von der für die Ein
gl,iederung in Betracht kommenden Gebietskran
kenkasse (Abs. 1) zu übernehmen. Hiebei muß 
jedem in Betracht kommenden Bediensreten die 
Beibehaltung seiner am 31. Dezember 1973 er
reichten dienst-, besoldungs- und pensionsrecht
lichen Stellung gewährleistet sein. Bei der über
nahme ist auf seine persönlichen Verhältnisse, 
insbesondere seinen Familienstand sowie auf seine 
bisherige Tätigkeit Bedacht zu nehmen. In jenen 
Fällen, in denen die Gebietskrankenkasse ihren 
Sitz nicht an jenem Ort hat, an dem die in 
Betracht kommende Landwirtschaftskranken
kasse am 31. Dezember 1973 ihren Sitz hat, ist bei 
der Verwendung des Bediensteten auch dessen 
Wohnort zu berücksichtigen. 

(8) Für die Zeit vom 1. Jänner bis 31. Dezem
'ber 1973 wird in jedem Bundesland ein gemein
samer überleitungsausschuß der für das betref
fende Bundesland zuständigen Gebietskranken
kasse und Landwirtschaftskrankenkasse errichtet. 
Er hat seinen Sitz bei der für das betreffende 
Bundesland zuständigen Gebietskrankenkasse. 
Der Ausschuß besteht aus zehn Versicherungs
vertretern und je einem von der Betriebsvertre
tung der in Betracht kommenden Gebietskran
kenkasse und Landwirtschaftskrankenkasse ent
sendeten Mitglied. In den Ausschuß haben bis 
31. Jänner 1973 zu entsenden: ' 

a) der Vorstand der für das Bundesland zu
ständigen Gebietskrankenkasse sechs Ver~ 
sicherungsvertreter aus dem Kreise der 
Dienstnehmer und einen Versicherungsver
treter aus dem Kreise der Dienstgeber; 

b) der Vorstand der für das Bundesland zu
ständigen Landwirtschaftskrankenkasse zwei 
Versicherungsvertreter aus dem Kreise der 
Dienstnehmer und einen Versicherungsver
treteraus dem Kreise 'der Dienstgeber; . 

c) das für die betreffende Gebietskranken
kasse bzw. Landwirtschaftskrankenkasse 
nach dem Betriebsrätegesetz in Betracht 
kommeride Organ der Betriebsvertretung 
(der Zentralbetriebsrat oder getrennte Be
triebsräte - durch gemeinsame Beratung 
und Beschlußfassung im Sinne des § 11 
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Abs. 4 des Betri:bsrätegesetzes - oder der 
gemeinsame Betriebsrat oder die Ver
trauensmänner) je einen Vertreter. 

Für jedes Mitglied des Ausschusses ist auf dieselbe 
Art und aus demselben Personenkreis ein Stell
vertreter Zu entsenden. Werden die Versiche
rungsvertreter (Stellvertreter) nicht rechtzeitig 
entsendet, so hat sie der Bundesminister für so
ziale Verwaltung zu bestellen. Im übrigen finden 
auf den Ausschuß, seine Tätigkeit und auf seine 
Mitglieder (Stellvertreter) die Bestimmungen des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes über die 
Versicherungsvertreter, die Tätigkeit der Ver
waltungskörper und über die Aufsicht des Bun
des sinngemäß mit der Maßgabe Anwendung, 
daß 

a) der Obmann der betreffenden Gebiets
krankenkasse nach seiner vom zuständigen 
Landeshauptmann vorzunehmenden Ange
lobung zur konstituierenden Sitzung des 
Ausschusses, die bis zum .28. Feber 1973 
stattzufinden hat, die Mitglieder und ihre 
Stellvertreter einzuladen, sie anzugeloben 
sowie die Wahl des Vorsitzenden (Stellver
treters) durchzuführen hat; mit der Wahl 
des Vorsitzenden gilt der gemeinsame über
leitungsausschuß als konstituiert; 

b) .die unmittelbare Handhabung der Auf
sicht dem nach dem Sprengel der jeweiligen 
Gebietskrankenkasse zuständigen Landes
hauptmann obliegt. 

(9) Die von der Betriebsvertretung der Ge
bietskrankenkasse bzw. der Landwirtschafts
krankenkasse entsendeten Mitglieder nehmen an 
den Sitzungen mit beratender Stimme teil; sie 
sind abstimmungsberechtigt, wenn .es sich um 
diertst-, besoldungs- und pensionsrechtliche An
gelegenheiten der Bediensteten der Landwirt
schaftskrankenkasse handelt. Der Ausschuß hat 
sich zur zweckmäßigen Erfüllung seiner Auf
gaben eine Geschäftsordnung zu geben. 

(10) Sämtliche gebarungs- oder vermögens
wirksamen Beschlüsse der Verwaltungskörper der 
Landwirtschaftskrankenkasse; ausgenommen Be
schlüsse in einzelnen Leistungssachen, bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit, unbeschadet der aufsichts
behördlichen Genehmigung, der Zustimmung des 
Ausschusses. 

(11) Die nach Abs. 10 zustimmungsbedürftigen 
Beschlüsse sind dem Ausschuß unverzüglich vor
zulegen. Der Ausschuß hat binnen v,ier Wochen 
ab Vorlage darüber zu entscheiden. Ein zu
stimmungsbedürftiger Beschluß kann erst dann 
vollzogen werden, wenn ihm der Ausschuß die 
Zustimmung erteilt hat. Verweigert der Aus
schuß die Zustimmung, so hat er dies zu be
gründen. Ist strittig, ob ein Beschluß nach Abs. 10 
zustimmungsbedürftig ist, hat hierüber der Bun-

desminister für soziale Verwaltung auf Antrag 
des Ausschusses oder eines beteiligten Versiche
rungsträgers zu entscheiden. 

(12) Die Landwirtschaftskrankenkasse hat dem 
Ausschuß auf sein Verlangen alle zur Ausübung 
des Zustimmungsrechtes erforderlichen Mittei
lungen zu machen. Der Ausschuß kann die not
wendigen Erhebungen durch eines oder mehrere 
seiner Mitglieder (Stellvertreter) auch unmittel
bar bei der Landwirtschaftskrankenkasse durch
führen. 

(13) Der Ausschuß kann zu allen Sitzungen der 
Verwaltungskörper der Landwirtschaftskranken
kasse Vertreter entsenden, denen beratende 
Stimme zukommt. Er ist von jeder Sitzung der 
Verwaltungskörper ebenso in Kenntnis zu setzen 
wie die Mitglieder dieser Verwaltungskörper; es 
sind ihm auch die diesen zur Verfügung gestellten 
Behelfe (Sitzungsprotokolle, Tagesordnungen, 
Ausweise, Berichte und andere Behelfe) zu über
mitteln. 

(14) Der zur Ausübung der Tätigkeit des 
Ausschusses erforderliche Aufwand ist von der 
Gebietskrankenkasse zu tragen. 

Artikel VIII 

Auflösung der La n,cl - und F 0 r st
wirtschaftlichen Sozialversiche

rungsanstalt 

(1) Die Land- und Forstwirtschaftliche Sozial
vel'sicherungsanstalt mit ihren. Landesstellen in 
Wien, Linz, Salzburg, Graz und Klagenfurt wird 
mit Wirbamkeit ab 1. Jänner 1974 aufgelöst. 

(2) Zur Durchführung der Verwaltungs- und 
Leistungssachen, ·die nach den am 31. Dezember 
1973 in Geltung stehenden Vorschriften von .der 
Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialversiche
rungsanstalt zu besoI1gen sind, sind ab 1. Jänner 
1974 zuständig: 

a) die Pen~ionsversicherungsanstalt der Al1bei
ter, soweit es sich um Angelegenheiten der 
Pensionsversicherung der Arbeit~r handelt, 

b) die Sozialversicherungs.anstalt der Bauern, 
soweit es sich um Angelegenheiten der 
Unfallversicherung ,der ,im § 28 Z. 2 des 
Allgemeinen Sozia·l versich'erungsgesetzes g,e
nannten Personen handelt, 

c) die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, 
soweit es sich um sonstige Angelegenheiten 
der Unfallversicherung handelt. 

(3) Die gesamten Rechte und Verbindlichkei
ten der Land- und Forstwirtschaftlichen Sozial
versicherungsanstalt gehen auf die Pensionsver
sicherungsanstalt der Arbeiter, die Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt und die Sozialver-
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sicherungsanstalt der Bauern nach Maßgabe eines 
von der Pensionsversicherungsanstalt der Arbei
ter, der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 
und dem Vorsitzenden des gemeinsamen über
leitungsausschusses nach Art. III Abs. 1 der 
6. Novelle zum Bauern-Krankenversicherungs
gesetz bis 31. Oktober 1973 zu treffenden über
einkommens über die Auf teilung des Vermögens 
über. Das übereinkommen bedarf der Genehmi
gung des Bundesministers für soziale Verwaltung. 
Dieser hat, wenn ein übereinkommen nicht zu
stande kommt, über die Auf teilung des Ver
mögens auf Antrag eines der beteiligten Versiche
rungsträger zu entscheiden. Er kann auch nach 
Anhörung des Hauptverbandes der österreichi
schen Sozialversicherungsträger Richtlinien über 
die Auf teilung erlassen. 

(4) Die Pensionsversicherungsanstalt der Arbei
ter' die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 
und die Sozialversicherungsanstalt der Bauern 
haben einvernehmlich zu bestimmen, welcher 
Versicherungsträger di'e Geschäfte der aufgelösten 
Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialversiche
rungsanstalt abwickelt. Kommt ein Einverneh
men nicht zustande, so hat der Bundesminister 
für soz,iale Verwaltung den abwickelnden Ver
sicherungs träger zu bestimmen. 

(5) Der Rechnungsabschluß, der Geschäfts
bericht und die statistischen Nachweisungen hin
sichtlich der von der Land- und Forstwirtschaft
lichen Sozialver~icherungsanstalt im Jahre 1973 
durchgeführten Unfall- und Pensionsversicherung 
sind von den im Abs. 2 lit. abis c genannten 
Versich'erungsträgern jeweils für den Bereich zu 
erstellen, für den sie ab 1. Jänner 1974 zu
ständig werden. Gemeinsame Einnahmen und 
Ausgaben s,ind auf Grund eines einvernehmlichen 
V or.schlages der beteiligten Versicherungsträger, 
der der Zustimmung des ,Bundesministers für 
soziale Verwaltung bedarf, aufzuteilen. Kommt 
ein einvernehmlicher Vorschlag nicht zustande, 
hat der Bundesminister für soziale Verwal,tung 
zu. entscheiden. 

(6) Der im Abs. 7 bezeichnete gemeinsame 
überleitungsausschuß hat über die übernahme 
der am 31. Dezember 1973 im Dienststand be
findlichen Bediensteten der Land- und Forst
wirtschaftlichen Sozialversicherungsaristalt durch 
die Pensionsversticherungsanstalt der Arbeiter 
bzw. die AUgemeine Unfallversicherungs,anstalt 
bzw. die Sozialvers,icherungsanstalt der Bauern 
Beschluß zu fassen, wobei jedem in Betracht 
kommenden Bediensteten ,die Beibehaltung seiner 
am 31. Dezember 1973 erreichten dienst-, be
soldungs- und pensionsrechtlichen Stellung ge
währleistet sein muß und auf seine persönlichen 
V'erhältnisse, insbesondere s'einen Familienstand 
und Wohnort sowie auf seine bisherige Tätigkeit 
Bedacht zu nehmen ist. Die Pensionsversiche-

, 
rungsanstalt der Arbeiter, die Allgemeine Unfall
versicherungsanstalt und ,die Sozialversicherungs
anstalt der Bauern sind an die vom gemeinsamen 
überleitungsausschuß hinsichtlich der übernahme 
von Bediensteten der Land- und Forstwirtschaft
Iichen Sozialversicherungsanstalt gef'aßten Be
schlüsse gebunden. 

(7) Für die Zeit vom 1. Jänner bis 31. Dezem
ber 1973 wird ein gemeinsamer überleitungs aus
schuß der Pensionsversicherungsanstalt der Arbei
ter, der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 
und der Land- und Forstwirtschaftlichen Sozial
versicherungsanstalt errichtet. Er hat seinen Sitz 
beim Hauptverband der österreichischen Sozial
versicherungsträger. Der Ausschuß besteht aus 
zehn Versicherungsvertretern, dem Vorsitzenden 
des gemeinsamen überleitungsausschusses nach 
Art. III Abs. 1 der 6. Novelle zum Bauern
Krankenversicherungsgesetz und je einem von der 
Betriebsvertretung der Pensionsversicherungsan
stalt der Arbeiter, der Allgemeinen Unfallver
sicherungsanstalt und der Land- und Forstwirt
schaftlichen Sozialversicherungsanstalt entsende
ten Mitglied. In den Ausschuß haben bis 31. Jän
ner 1973 zu entsenden: 

a) der Vorstand der Pensionsversicherungs
anstalt der Arbeiter drei Versicherungsver
treter aus dem Kreise der Dienstnehmer 
und einen Versicherungsvertreter aus dem 
Kreise der Dienstgeber ; 

b) der Vorstand der Allgemeinen Unfallver
sicherungsanstalt drei Versicherungsvertre
ter aus dem Kreise der Dienstnehmer und 
einen Versicherungsvertreter aus dem Kreise 
der Dienstgeber ; 

c) der Vorstand der Land- und Forstwirt
schaftlichen Sozialversicherungsanstalt einen 
Versicherungsvertreter aus dem Kreise der 
Dienstnehmer und einen Versicherungs
vertreter aus dem Kreise der Dienstgeber; 

d) der Zentral betriebsrat der in lit. a' bis c 
genannten Versicherungsträger je einen Ver
treter. 

Für jedes Mitglied des Ausschusses ist auf dieselbe 
Art und aus demselben Personenkreis ein Stell
vertreter zu entsenden. Der Vorsitzende des 
gemeinsamen überleitungsausschusses nach 
Art. III Abs. 1 der 6. Novelle zum Bauern
KrankenversicherungsgesetZ wird durch seinen 
Stellvertreter im überleitungsausschuß vertreten. 
Werden die Versicherungsvertreter (Stellvertre
ter) nicht rechtzeitig entsendet, so hat sie der 
Bundesminister für soziale Verwaltung zu bestel
len. Im übrigen finden auf den Ausschuß, seine 
Tätigkeit und auf seine Mitglieder (Stellvertreter) 
die Bestimmungen des Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes über die Versicherungsvertre
ter' die Tätigkeit der Verwaltungskörper und 
über die Aufsicht des Bundes sinngemäß mit der 
Maßgabe Anwendung, daß 
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a) Vorsitzender des Ausschusses der Präsident 
des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger ist, der in dieser 
Eigenschaft vom Bundesminister für soziale 
Verwaltung anzugeloben ist; er hat die Mit
glieder des Ausschusses und ihre Stellver
treter zur konstituierenden Sitzung des 
Ausschusses, die bis zum 28. Februar 1973 
stattzufinden hat, einzuladen und sie anzu
geloben; 

b) die unmittelbare Handhabung der Aufsicht 
dem Bundesminister für soziale Verwaltung 
obliegt. 

(8) Der Vorsitzende des gemeinsamen über
leitungs ausschusses nach Art. III Abs. 1 der 
6. Novelle zum Bauern-Krankenversicherungs
gesetz nimmt an den Sitzungen des Ausschusses 
mit beratender Stimme teil; er ist abstimmungs
berechtigt, wenn es sich um die übernahme der 

. im Abs. 6 bezeichneten Bediensteten der Land
und Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungs
anstalt durch die Pensionsversicherungsanstalt der 
Arbeiter, die Allgemeine Unfallversicherungs
anstalt bzw. die Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern handelt. Im übrigen sind auf den im 
Abs. 7 genannten gemeinsamen überleitungsaus
schuß die Bestimmungen des Art. VII Abs. 9 bis 
13 mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, 
daß sich die Tätigkeit dieses Ausschusses im Rah
men seiner Befugnisse unbeschadet der weiteren 
im Abs. 6 bezeichneten Aufgabe auf die Ver
waltungskörper der Land- und Forstwirtschaft
lichen Sozialversicherungsanstalt und die von 
diesen Verwaltungskörpern gefaßten Beschlüsse 
zu erstrecken hat. 

(9) Der zur Ausübung der Tätigkeit des Aus
schusses erforderLich·e Aufwand ist Je zu einem 
Drittel von der Pensionsvel'sicherullJgsanstaltder 
Arbeiter, der Allgemeinen Unfallversicherungs
ansta,lt und der Land- und Forstw,irtschafdichen 
Sozialversicherungsanstalt zu tragen. Der Auf
wand aus der Abwicklung der Geschäfte der auf
gelösten Land- und Forstwirtschaftlichen Sozial
versicherungsanstalt ist je zu einem Drittel von 
der Pensionsversicherungsanstali: der Arbeiter, der 
Allgemeinen Unfallversicherungs anstalt und der 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern zu tragen. 

Artikel IX 

Ergänz·ende Bestimmungen über 
den s 0 z i a 1 ver sie h e· run g s r e c h t-

l ich e n S c hut z der cl e n Prä se n z
<cl i e n s t le i 's te n den Weh r

pflichtigen 

(1) Für die Dauer ,des auf Grund der Bestim
mungen des Wehrgesetzes zu leistenden ordent
lichen oder außerordentlichen Präsenzdienstes 
ruht die Pflicht zur Entrichtung des Wohnbau
förderungsbeitrages und des besonderen Beitrages 

nach § 12 des Bundesgesetzes vom 21. September 
1951, BGBl. Nr. 299, über Wohnungsbeihilfen, 
in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Das Bundesgesetz vom 18. Juli 1956, BGBL 
Nr. 153, über den sozialversicherungsrechtlichen 
Schutz der den Präsenzdienst leistenden Wehr
pHichügen, ,in der jeweils geltenden Fassung, wird 

y 
aufgehoben. 

Artikel X 

A nd e run g des S t r a f voll zug s
ges'etzes 

§ 81 ·des Strafvollzugsgesetzes, BGBL Nr. 144/ 
1969, in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. 
Nr. 480/1971, hat zu lauten: 

,,§ 81. Als Bemessungsgrundlage für Geld
leistungen aus der Unfallfürsorge und für die 
Unfallr,ente gilt im Kalenderjahr das Eineinhalb
fache des Betrages, der sich aus dem § 181 Abs. 1 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, 
BGBL Nr. 189/1955, in der jeweils geltenden 
F a'5sung ergibt." 

Artikel XI 

Schlußbestimmungen 

(1) Im Art. II Abs. 6 der 25. Novelle Zum 
ASVG, BGBL Nr. 385/1970, hat der letzte Satz 
wie folgt zu lauten: "Wenn die Witwe ein 
waisenpensionsberechtigtes Kind hat oder wenn 
sie am Stichtag (§ 223 Abs. 2 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes) das 40. Lebensjahr 
vollendet hat, beträgt die Witwen(Witwer)pen
sion mindestens 30 v. H. der Bemessungsgrund
lage, in der knappschaftlichen Pensionsversiche
rung mindestens 33·6 v. H. der Bemessungs
grundlage, wenn mehrere Bemessungsgrundlagen 
angewendet sind, der höchsten Bemessungs
grundlage; 24 v. H. der Bemessungsgrundlage 
gelten hiebei als Grundbetrag. " 

(2) Bezieher einer Knappschaftspension, denen 
diese Leistung auf Grund der vor dem 1. Jän
ner 1956 in Geltung gestandenen Vorschriften 
zuerkannt wurde, sind vom Anspruch auf Hilf
losenzuschuß im Sinne des § 105 a des Allge
meinen Sozialversicherungsgesetzes nicht ausge
schlossen. Ist die Hilflosigkeit bereits vor dem 
1. Jänner 1973 eingetreten, so gebührt der Hilf
losenzuschuß ab 1. Jänner 1973, wenn der Antrag 
bis 31. Dezember 1973 gestellt wird. Wird der 
Antrag später gestellt, gebührt der Hilflosen
zuschuß ab dem auf die Antragstellung folgenden 
Mona tsersten. 

(3) Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 
hat im Jahre 1973 der Pensionsversicherungs
anstalt der Arbeiter einen Betrag von 50 Millio
nen Schilling zu überweisen. Dieser Betrag ist 
am 25. September 1973 fällig. 
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(4) In den Fällen, ·in denen die Ehe vor dem 
1. Jänner 1971 geschlossen wurde, der Ehegatte 
im Zeitpunkt der Eheschließung bereits An
spruch auf eine Pension aus dem Versicherungs
fall des Alters oder der geminderten Arbeits
fähigkeit mit Ausnahme des Knappschaftssoldes 
und der Knappschaftsrente hatte, in diesem Zeit
punkt aber das 65. Lebensjahr noch nicht über
schritten hatte und der Altersunterschied der 
Ehegatten nicht mehr als 25 Jahre beträgt, gel
ten die Vorschriften des § 258 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des 
Bundesgesetzes vom 1. Dezember 1970, BGBl. 
Nr. 385, mit der Maßgabe, daß an die Stelle der 
im Abs. 2 Z. 1 lit. b dieser Vorschriften gefor
derten Ehedauer von fünf Jahren eine solche von 
drei Jahren tritt. 

Artikel XII 

Einstellung der zusätzlichen 
P e n s ion s ver s ich e r'u n g ge m ä ß § 478 
des A 11 gern ein e n S 0 z i a 1 ver s ich e

rungsgesetzes 

(1) Die· Versicherungsanstalt der österreichi
schen Eisenbahnen hat mit Ablauf des 31. Dezem
ber 1972 nach Maßgabe der Abs. 2 bis 10 die 
Durchführung einer zusätzlichen Pensionsver
sicherung einzustellen. 

(2) Personen, die am 31. Dezember 1972 Mit
r;lieder der zusätzlichen Pensionsversicherung 
sind, sind die von ihnen geleisteten Beiträge zu
rückzuzahlen; dem Dienstgeber sind die von ihm 
für diese Personen geleisteten Beiträge zurück
zuzahlen. 

(3) Das Vermögen der zusätzlichen Pensions
versicherung hat im Eigentum der Versicherungs
anstalt der österreichischen Eisenbahnen zu ver
bleiben; die zur Anlage verfügbaren Mittel sind 
zinsbringend anzulegen, Im Rechnungsabschluß 
ist das jeweilige Vermögen der zusätzlichen Pen
sionsversicherung gesondert auszuweisen. 

(4) Die Versicherungsanstalt der österreichi
schen Eisenbahnen hat ab 1. Jänner 1973 folgende 
Leistungen zu erbringen: 

a) die auf Grund der früheren Satzungsbe
stimmungen bescheidmäßig zuerkannten 
Pensionen aus der zusätzlichen Pensions
versicherung; 

. b) die zu Pensionen aus der gesetzlichen Pen
sionsversicherung, deren Stichtag nach dem 
31. Dezember 1955 gelegen ist, bisher ge
währten laufenden Vorschüsse aus der zu
sätzlichen Pensionsversicherung; 

,e) Witwen- und Waisen-Zusatzpensionen, 
wenn der Bezieher ein'er gemäß lit. a oder 
lit. b gebührenden laufenden Invaliditäts
oder Alters-Zusatzpension nach dem 
31. Dezember 1972 stirbt. 

(5) Die gemäß Abs. 4 lit. b gewährten Vor
schüsse haben ab 1. Jänner 1973 als endgültige 
Leistungen aus der zusätzlichen Pensionsversiche
rung zu gelten. Ihre monatliche Höhe beträgt: 

a) bei den zu Alterspensionen (§§ 253, 
253 a, 253 b des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes) gewährten Zu-
satzpensionen ................... 170 S, 

b) bei den zu Pensionen wegen gemin
derter Arbeitsfähigkeit gewährten 
Zusatzpensionen, wenn die Zahl der 
für die Leistungsbemessung an
rechenbaren Versicherungsmonate 
nach dem Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetz nicht mehr als 
239 Versicherungs monate beträgt., 70 S, 
mindestens 240, aber nicht mehr als 
359 Versicherungsmoriate beträgt .. 110 S, 
mindestens 360 Versicherungsmonate 
beträgt ....................... . 

c) bei den Witwen-Zusatzpensionen .. 
150 S, 
50 S, 

d) bei jeder Waisen-Zusatzpension . . .. 30 S. 

Die Pensionsbezieher sind von der Umwand
lung der Vorschüsse in endgültig gebührende 
Leistungen zu benachrichtigen. 

(6) Stirbt der Bezieher einer nach Abs. 4 lit. a 
oder b gezahlten Zusatzpension, so beträgt 

a) die Witwen-Zusatzpension 50 S, 
b) jede Waisen-Zusatzpension ....... 30 S. 

(7) Beziehern einer Witwen-Zusatzpension, die 
sich verehelichen, gebührt eine Abfindung in der 
Höhe des 28fachen der Witwen-Zusatzpension. 

(8) Die Bestimmungen der §§ 8 Abs. 1 Z. 1 
lit. b, 26 Abs. 1 Z. 4 lit, c, 73 Abs. 6 des Ab
schnittes VI des Ersten Teiles sowie die Bestim
mungen des Siebenten Teiles des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes sind bei Leistungen 
nach Abs. 4 sinngemäß anzuwenden. 

(9) Die Versicherungsanstalt der österreichi
sehen Eisenbahnen kann, wenn es die wirtschaft
lichen Verhältnisse der Leistungsbezieher erfor
dern, einen Unterstützungsfonds der zusätzlichen 
Pensionsversieherung anlegen und diesem jähr
lich bis zu 1 v. H. der Erträgnisse der Vermögens 
der zusätzlichen Pensionsversicherung zuweisen. 
Bei der Verwendung der Mittel dieses Unter
stützungsfonds ist im Sinne des § 84 Abs. 5 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes vorzu
gehen. 

(10) Verbleibt nach dem Wegfall aller Lei
stungen der zusätzlichen· Pensionsversieherung 
ein Vermögen, fließt es der gesetzlichen Pen
sionsversicherung zu. Reicht das Vermögen der 
zusätzlichen Pensionsversicherung zur Erbrin
gung der Leistungen nicht aus, sind Mittel der 
gesetzlichen Pensionsversicherung heranzuziehen:-

.. 
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Artikel XIII 

A n der u n g des A rb e i t s los e n
versicherungsgesetzes 

(1) Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958, 
BGBl. Nr. 199; in der Fassung der Bundesge
setze BGBI. Nr. 92/1959, 88/1960, 242/1960, 119/ 
1961, 17/1962, 323/1962, 84/1963, 198/1963, 35/ 
1964, 335/1965, 261/1967, 9/1968, 30/1969 und 
3/1971 wird abgeändert wie folgt: 

1. § 1 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Eine Beschäftigung gilt als geringfügig, 
a) wenn sie für eine kürzere Zeit als eine 

Woche vereinbart ist und dem Dienstneh~ 
mer oder Heimarbeiter für einen Arbeits
tag im Durchschnitt ein Entgelt von höch
stens 70 S gebührt, 

b) wenn sie für mindestens eine Woche oder 
auf unbestimmte Zeit vereinbart ist und 
dem Dienstnehmer oder Heimarbeiter ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Arbeitstage als 
wöchentliches Entgelt höchstens 210S oder 
als monatliches Entgelt. höchstens 910 S 
gebühren. 

c) wenn das Entgelt nicht nach zeitlichen Ab
schnitten, sondern nach einem anderen 
Maßstab (Akkordlohn, Stücklohn, Leistun
gen Dritter) vereinbart ist und dem Dienst
nehmer oder Heimarbeiter in einem Kalen
dermonat ein Entgelt von höchstens 910 S 
gebührt. 

Eine Beschäftigung, die in den in Betracht kom
menden Zeitabschnitten ein die obigen Ansätze 
nicht übersteigendes Entgelt ergibt, weil. infolge 
Arbeitsmangels im Betrieb die sonst übliche Zahl 
von Arbeitsstunden nicht erreicht wird (Kurz
arbeit), gilt nicht als geringfügig. Ebenso gilt 
nicht als geringfügig eine auf unbestimmte Zeit 
vereinbarte Beschäftigurig, wenn das daraus ge
bührende Entgelt nur deshalb nicht mehr als 
910 S in einem Monat oder 210 S in einer Woche 
beträgt, weil die Beschäftigung .im Laufe des 
betreffenden Monates oder der betreffenden 
Woche begonnen hat, geendet hat oder unter
brochen wurde." 

2. § 12 Abs. 7 erster Satz hat zu lauten: 

"Als arbeitslos gilt auch, wenn aus einer oder 
mehreren Beschäftigungen, bei täglicher oder 
wöchentlicher Entlohnung ein Entgelt von höch
stens 210 S in der Woche, bei monatlicher Ent
lohnung von höchstens 910 S im Monat gebührt 
oder wer eine vorübergehende Beschäftigung aus
übt." 

(2) Personen, die am 31. Dezember 1972 nach 
den in diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften 
in der Arbeitslosenversicherung pflichtversichert 
waren, nach den Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes aber nicht mehr pflichtversichert wären, 

bleiben pflichtversichert, solange sie auf Grund 
der Beschäftigung, welche die Pflichtversicherung 
nach den bisherigen Vorschriften begründet hat, 
in der Krankenversicherung pflichtversichert blei
ben. 

(3) Sofern es sich bei den im Abs. 2 genannten 
Personen um Hausbesorger im Sinne des Haus
besorgergesetzes, BGBI. Nr. 16/1970, handelt, 
können diese bis 30. Juni 1973 bei dem für die 
Einhebung der Beiträge in Betracht kommenden 
Krankenversicherungsträger den Antrag stellen, 
aus der Arbeitslosenversicherung ausgeschieden zu 
werden. Einem solchen Antrag hat der Versiche
rungsträger mit Wirkung von dem auf den An
trag folgenden Monatsersten stattzugeben. 

Artikel XIV 

Abgeltungsbetrag für Erhöhungen 
amt I ich fes t g e set z t e r Leb e n s m i t

telpreise 

(1) Personen, die in den Monaten März .1.973 
bzw. September 1973 bzw. März 1974 bzw. Sep
tember 1974 eine Ausgleichszulage 

a) zu einer Pension aus der Pensionsversiche
rung nach dem Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetz oder dem Gewerblichen Selb
ständigen -Pensionsversicherungsgesetz, 

b) zu einer Pension (Zuschußrente) aus der 
Pensionsversicherung nach· dem Bauern
Pensionsversicherungsgesetz 

beziehen, gebührt in den genannten Monaten zur 
Pension (Rente) eine Abgeltung für die Erhöhun
gen amtlich festgesetzter Lebensmittelpreise. Der 
Abgeltungsbetrag beträgt in den Fällen der lit. a 
70 S, in den Fällen der lit. b 35 S. Dieser Betrag 
erhöht sich auf 100 S bzw. 50 S, wenn der Pen
sions(Renten)berechtigte mit dem Ehegatten (der 
Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt lebt. Be
zieher einer Waisenpension (Zuschußrente), denen 
bzw. für die eine Familienbeihilfe gebührt, haben 
keinen Anspruch auf den Abgeltungsbetrag. 

(2) Der Abgeltungsbetrag ist zu im Monat März 
1973 bzw. September 1973 bzw. März 1974 bzw. 
September 1974 laufenden Pensionen (Renten) 
in diesen Monaten, sonst zugleich mit der Auf
nahme der laufenden Pensions(Renten)zahlung 
flüssig zu machen. 

(3) Ein schriftlicher Bescheid ist nur im Falle 
der Ablehnung und auch dann nur auf Begehren 
des Berechtigten zu erteilen. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 gelten 
entsprechend auch für Bezieher 

a) einer vom Einkommen abhängigen Leistung 
nach dem 'Kriegsopferversorgungsgesetz 
1957, dem Heeresversorgungsgesetz oder 
dem Opferfürsorgcgesetz; 

b)einer Kleinrente nach dem Kleinrentner
gesetz 
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mit der Maßgabe sinngemäß, daß der Abgeltungs
betrag 70 S beträgt. Dieser Betrag erhöht sich auf 
100 S, wenn der Rentenberechtigte mit dem Ehe
gatten (der Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt 
lebt. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten 
für Personen, die auf Grund des § 26 des Pen
sionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340, oder auf 
Grund anderer entsprechender Bestimmungen 
gegenüber dem Bund Anspruch auf Ergänzungs
zulage haben, mit der Maßgabe sinngemäß, daß 
der Abgeltungsbetrag 70 S beträgt. Dieser Betrag 
erhöht sich auf 100 S, wenn die Ehefrau bei der 
Bemessung der Haushaltszulage zu berücksichti
gen ist. Das gleiche gilt für Personen, die unter 
das Landeslehrer-Dienstgesetz, BGBl. Nr. 245/ 
1962, das Land- und forstwirtschaftliche Landes
lehrer-Dienstgesetz, BGBl. Nr. 176/1966, oder 
das Dorotheums-Bedienstetengesetz, BGBl. 
Nr. 194/1968, fallen. 

Artikel XV 

Erhöhung von Pensionen aus der 
Pensionsversicherung der Ange

stellten 

(1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1973 sind 
Versicherte'n- und Hinterbliebenenpensionen aus 
derPensionsversicherung der Angestellten, die 
gemäß Art. lIder 24. Novelle zum Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 446/1969, 
neu zu bemessen waren, um 10 v. H, des im De
zember 1972 gebührenden Betrages zu erhöhen. 

d) mit dem 1. Juli 1973 die Bestimmungen 
des Art. IV Z. 26 lit. b; 

e) mit dem Beginn des Beitragszeitraumes 
Jänner 1974 die Bestimmungen des Art. I 
Z. 31, 34, 70 und des Art. V Z. 47; 

f) mit dem 1. Jänner 1974 die Bestimmungen 
des Art. I Z. 4 lit. e, 5 lit. c und e, 8 lit. h, 
14 lit. a, 15, 16, 17 lit. bund c, 18, 19,20 
lit. a bis c, 21 lit. a, b, d, e, g und i, 24, 44, 
45 lit. e, 46, 51, 55, 72, 73 lit. b bis e und g; 
des Art. II Z. 3, 10 lit. c, 13, des Art. III 
Z. 4, des Art. IV Z. 8, 9 lit. b, des Art. V 
Z. 4, 6, 9, 19, 26 lit. a, 28 lit. c, 33, 34, 
36 bis 38, 40, 41, 43 lit. abis c, 46 lit. a 
und b, 48, 53, 54, 56 bis 58, 59 lit. b, 60, 
62, 63 lit. c, 65 lit. a, 67, 70, 77 lit. a und c, 
79 lit. b sowie die Bestimmungen des 
§ 132 b des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes in der Fassung des Art. II 
Z.11; 

g) mit dem Beginn des Beitragszeitraumes 
Juli 1974 die Bestimmungen des Art. I 
Z.32; 

h) mit dem 1. Juli 1974 die Bestimmungen 
des Art. I Z. 61, des Art. IV Z. 27 und des 
Art. V Z. 64 und 80; 

i) mit dem Beginn des Beitragszeitraumes 
Jänner 1977 die Bestimmungen des Art. I 
Z.28. 

Artikel XVII 

Vollziehung (2) Die nach Abs. 1 erhöhten Pensionen unter
liegen ab 1. Jänner 1973 der Anpassung gemäß 

,§ 108 h des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset~ Mit der Vollziehung ,dieses ,Bundesgesetzes ist 
betraut: zes. 

(3) Die Erhöhung nach Abs. 1 ist von Amts 
wegen vorzunehmen. 

Artikel XVI 

Wirksamkeitsbeginn 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im folgen
den nichts anderes bestimmt wird, am 1. Jänner 
1973 in Kraft. 

(2) Es treten in Kraft 

a) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1971 die 
Bestimmungen des Art. XI Abs. 1 und 4; 

b) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1972 die 
Bestimmungen des Art. I Z. 1, 4 lit. d, 
9 lit. a und b, 63 lit. b, des Art. IV Z. 1, 2, 
7 lit.a, 15 lit. b,16 bis 18, 43 bis 49 und 
des Art. V Z. 71 bis 76, 81, 82 und 84; 

c) mit dem Beginn des Beitragszeitraumes 
Jänner 1973 die Bestimmungen des Art. I 
Z. 26 lit. a und c, 27, 29, 30, 36, 38 und 39; 

a) hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 8 
Abs. 1 Z. 1 lit. c, 8 Abs. 3 zweiter Satz, 
12 Abs. 6, 30 Abs. 4, 56 a, 78 Abs. 6, 
86 Abs. 5, 89 a, 227 Z. 7 und 8 und 235 
Abs. 3 lit. c ,des Allgemeinen Sozial ver
sicherungsgesetzesin der Fassung ,des Art. I 
Z. 5 lit. a und j, 7, 20 lit. d, 37, 52 lit. b, 
56 lit. b, 58 und des Art. IV Z. 3 lit. c 
und lIder Bundesminister für soziale Ver
waltung im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Landesv1erteidigung; 

b) hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 72 
Abs. 5, 6, 8 und 9, 73 Abs. 3 und 80 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in 
der Fassung des Art. I Z. 43 lit. b, 44, 
45 lit. a und 54 sowie hinsichtlich des 
Art. VI Abs. 10 und 36 der Bundesminister 
für soziale Verwaltung im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen; 

c) hinsichtlich der Bestimmung des § 299 
Abs. 4 des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes in der Fassung des Art. IV Z. 39 
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der Bundesminister für soziale Verwaltung 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finan~en und dem Bundesminister für 
Inneres; 

d) hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 110, _ 
367 Abs. 2, 381 Abs. 1 1it. a, 383, 383 a, 
386, 404 Abs. 1 und 408 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung 
des Art. I Z. 73 und des Art. V Z. 25 bis 31 
sowie des Art. VI Abs. 1 und 2 der Bundes
minister für Justiz im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für soziale Verwaltung; 

e) hinsichtlich ,der Bestimmung des Art. X 
der Bundesminister für Justiz; 

f) hinsichtlich der Bestimmung des § 132 b 
Abs. 3 in der Fassung des Art. II Z. 11 
der Bundesminister für soziale Verwaltung 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz; 

g) hinsichtlich der Bestimmungen des Art. IX, 
soweit es sich um das Ruhender pflicht 
zur Entrichtung ,des Wohnbauförderungs
beitrages handelt, ,der Bundesminister für 
Bauten und Technik, im übrigen der Bun
desminister für soziale Verwaltung ,im Ein
vernehmen mit dem Bundesminister für 
Landesverteidigung ; 

h) hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für soziale Verwaltung. 

Entschließung 

Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
wird ersucht, unter Bedachtnahme auf die Ergeb
nisse des vom Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger am 8. März 1972 in 
Wien veranstalteten Symposions und unter Be
rüdcsichtigung der Beratungen der dort eingesetz
ten Arbeitsgnippe eine Änderung der Rechtsvor
schriften über die Rehabilitation im Bereiche der 
Sozialversicherung mit dem Ziel vorzubereiten, 
daß die Rehabilitation bei zweifelsfreier Zuwei
sung der Kompetenzen moderner und wirkungs
voller als bisher durchgeführt werden kann. 
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Minderheitsbericht 

Gemäß § 34 der Geschäftsordnung des Natio
nalrates erstatten die unterzeichneten Abgeord
neten der öVP-Fraktion des Sozialausschusses 
zur Regierungsvorlage 404 der Beilagen, Bundes
gesetz vom XXXXXXXXXXXX, mit dem das 
Allgemeine Sozialversicherungsgesetz abgeändert 
wird (29. Novelle zum Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetz) nachstehendes abgesondertes 
Gutachten: 

Die Fraktion der Abgeordneten der öVP im 
Sozialausschuß lehnt die 29. Novelle zum Allge
meinen Sozialversicherungsgesetz (404 der Bei
lagen) aus folgenden Gründen ab: 

• Erstmals wurde eine derartig umfassende No
vellierung des' ASVG ohne Konsens einer 
breiten Mehrheit, ohne den Versuch einer 
Verständigungsmöglichkeit zwischen den 
Fraktionen und ohne Rücksicht auf die In
teressen der Betroffenen (Landarbeiter, Bei
tragszahler) durchgesetzt. 

• Die sozialistische Ausschußmehrheit war in 
keiner substanziellen Frage bereit, auf die 
sachlichen Argumente. der Minderheit einzu
gehen. Sämtliche Abänderungsanträge der 
OVP verfielen (mit einer Ausnahme) der Ab
lehnung. 

• In der Organisationsfrage (willkürliche Zer
schlagung der Landwirtschaftski-ankenkassen 
und der LuFSV A sowie die Zerreißung der 
LuFUV) war mit dem zuständigen Bundes
minister und der Ausschußmehrheit weder 
eine gemeinsame Gesprächsgrundlage noch ein 
tragfähiger Kompromiß zu erzielen. 

• Den' Beitragserhöhungen auf Seite der Ver
sicherten stehen keine entsprechenden Lei
stungsverbesserungen von Seiten der Kassen 
gegenüber. 

• Die positiven Alternativen im Leistungssek
tor, die von den öVP-Abgeordneten im So
zialausschuß vorgeschlagen wurden, lehnten 
die Sozialisten ausnahmslos - meist ohne 
Diskussion - ab: Gesundenuntersuchungen, 
Rehabilitation, Hilflosenzuschuß, Bonusver
besserung, Anhebung des Familienrichtsatzes, 

Vorsorge für Pflegefälle, Aufhebung der 
Ruhensbestimmungen usw. 

Die Abgeordneten der öVP im Sozialaus-
schuß 

haben dennoch keinerlei Versuch der Obstruk
tion unternommen; die rechtzeitige Verab
schiedung des Gesetzes war nur durch ein 
wirklich großzügiges Entgegenkommen der 
Oppositionsfraktionen möglich; 
waren in jeder Phase der Verhandlungen zu 
einer emotionsfreien und sachlichen Diskus
sion mit dem Ziel einer konstruktiven Mit
arbeit und Mitverantwortung bereit; 
können jedoch auf Grund der Intoleranz der 
regierenden Mehrheit und auf Grund der 
sachlichen und legistischen Mängel dieses Ge
setzes keine Verantwortung hiefür mitüber
nehmen. 

Die 29. Novelle zum Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetz war von Anfang an umstritten. 
Besonders die Proteste der Betroffenen sind ein 
deutliches Zeichen dafür, daß diese Regierungs
vorlage am wenigsten deren Interessen dient. 

Am 18. Oktober 1972 fand eine Großkund
gebung der Ärzteschaft im Kongreßzentrum 
der Wiener Hofburg statt. Anschließend 
demonstrierten 7000 Ärzte auf der Wiener Ring
straße gegen das geplante Gesetz. Begleitet wur
den diese Aktionen von einem viertägigen Warn
streik in den Ordinationen. Mit den Ärztever
tretern konnte jedoch in der Folge ein akzep
tabler Komprorniß gefunden werden. 

Nach Bekanntwerden der Pläne um die Än
derungen in der Organisationsstruktur vor allem 
der Landwirtschaftskassen protestierten mehr als 
55.000 Versicherte gegen die Auflösung ihrer 
Kassen. Am 27. November 1972 demonstrierten 
5000 Landarbeiter auf dem Ballhausplatz und vor 
dem Parlament, in dem gleichzeitig der Sozialaus
schuß über die umstrittene Vorlage beriet und 
abstimmte. 

Gang der Verhandlungen 

Diese umstrittene. Novelle, die 29. seit der 
Beschlußfassung über das Allgemeine Sozialver-
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.sicherungsgesetz im Jahre 1955, wurde vom' 
Bundesministerium für soziale Verwaltung im 
April 1972. zur Begutachtung ausgesandt. Die 
Einbringung im Nationalrat und die Zuweisung 
an den Sozial ausschuß erfolgte am 5. Juli 1972. 
In den Präsidialsitzungen vom 3., 7. und 8. Juli 
1972 veranlagte der sozialistische Klubobmann 
eine Permanenzerklärung des Sozialausschusses, 
um die umfangreiche Gesetzesnovelle während 
des Sommers beraten zu können. 

In dieser Frage konnte kein Einvernehmen er
zielt werden - wie heute nachweisbar ist, zu
recht: 

Erst am 24. Oktober 1972 erhielten die 
Fraktionen des Unterausschusses (nach langem 
Sträuben der Sozialisten am 19. Oktober 
1972 eingesetzt) ein umfangreiches Paket von 
Abänderungen des Ministeriums, die in der 
Folge von der sozialistischen Fraktion voll
inhaltlich übernommen wurden; 
am 21. November 1972 wurden weitere um
fangreiche Abänderungen nachgereicht; 
noch am 27. November 1972 wurde die aus
gehandelte Vorlage neuerlich abgeändert, weil 
in den Verhandlungen zwischen den Ärzten 
und dem Hauptverband erst in letzter Mi
nute ein Einvernehmen erzielt werden 
konnte; 
erst am Morgen der Abstimmung über die 
29. Novelle zum ASVG im Sozialausschuß 
wurde vom Sozialministerium die vom' Bun
deskanzler bereits am 22. September 1972 
vorgeschlagene Teuerungsabgeltung für Aus
gleichszulagenbezieher im Form eines Ab
änderungsantrages in die Regierungsvorlage 
eingebaut, knapp vor der Abstimmung über 
diesen Punkt durch einen anderslautenden 
Antrag ersetzt und anschließend mündlich 
neuerlich durch einen Beamten abgeändert. 

Diese Vorgangsweise zeigt wohl am deutlich
sten die Husch-Pfusch-Methode, mit der dieses 
Gesetz einer parlamentarischen Behandlung .zu
geführt wurde. 

Im folgenden wird zu den einzelnen kontro
versiellen Fragen der Regierungsvorlage bzw. zu 
den abgelehnten Alternativen der Abgeordneten 
der öVP Stellung genommen: 

öVP für familien freundliche Akzente in der So
zialversicherung 

Während die Regierungspartei bei Erstellung 
und Behandlung der 29. ASVGrNovelle das 
Schwergewicht auf ungerechtfertigte Belastungen 
der Versicherten legte, waren die Abgeordneten 
der öVP der Ansicht, daß eine Novellierung des 
ASVG zum Anlaß genommen werden sollte, der 
österreichischen Sozialversicherung im Sinne einer 
modernen Sozialpolitik familienfreundlichere Ak
zente zu geben. Eine moderne Sozialpolitik muß 

sich an der Dynamik der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung stets neu orientieren und 
einen wesentlichen Beitrag zur' qualitativen Ver
besserung der Lebensverhältnisse des einzelnen 
leisten. 

Bei aller Anerkennung eines sozialversiche
rungsinternen Familienlastenausgleiches (etwa 
durch die Einrichtung der Mitversicherung in der 
Krankenversicherung) waren es bisher vor allem 
die Familien, deren Bedürfnissen im Sozialver
sicherungssystem zu wenig Rechnung getragen 
wurde. Die Abgeordneten der öVP legten daher 
bei ihren Abänderungs- und Ergänzungsanträgen 
das Schwergewicht auf familienfreundliche Ver
besserungen: 

1. So beantragten die Abgeordneten der öVP 
die Gewährung des Hilflosenzuschusses auch an 
die hilflose Ehegattin eines Pensionisten. Nach 
dem geltenden Recht wird die Gewährung des 
Hilflosenzuschusses starr von einem eigenen 
Pensionsbezugabhängig gemacht. Die Ehe
frau eines Pensionisten, die hilflos ist, kann 
daher nur dann einen Zuschuß erhalten, wenn 
sie eine Pension aus eigener Pensionsversiche
rung bezieht bzw. erst nach dem Tode ihres 
Mannes als Bezieherin einer Witwenpension. 
Zehntausende Frauen, die es wegen· der Er
ziehung ihrer Kinder nicht zu eigenen Ver
sicherungszeiten, die für einen Pensionsanspruch 
ausreichen, gebracht haben, werden damit von 
einer Hilfe der Gemeinschaft im Falle der 
Hilflosigkeit ausgeschlossen. Mit Hinweisen auf 
das "System" der Sozialversicherung lehnte die 
SPö-Fraktion den DVP-Antrag, der von den 
Bedürfnissen der betroffenen alten Menschen 
ausgegangen ist, ab. 

2. Ebenso lehnte die SPO-Fraktion einen öVP
Antrag ab, die Zeiten der Erziehung noch 
nicht schulpflichtiger Kinder als Ersatzzeiten 
in der Pensionsversicherung anzurechnen. Da
bei wird durch die 29. ASVG-Novelle die 
freiwillige Weiterversicherung für junge Frauen, 
die wegen der Erziehung ihrer Kinder keinem 
Beruf nachgehen, extrem verteuert und damit 
in den meisten Fällen :unmöglich gemacht. Die 
Erwerbung eines eigenen Pensionsanspruches 
für solche Frauen wird damit angesichts der 
diversen Deckungsvorschriften des ASVG we
sentlich erschwert. Durch den DVP-Antrag, 
der die Anrechnung der Zeiten der Erziehung 
von Kindern bis zum 6. Lebensjahr bis zum 
Höchstausmaß der erworbenen Beitragszeiten 
als Ersatzzeiten vorsah, wäre ein sehr ent
scheidender Beitrag zur Sicherung einer eigenen 
Altersversorgung für Ehefrauen und Mütter 
geleistet worden. 

3. Ebenso familienfeindIich wie bei der Ablehnung 
der beiden oben erwähnten DVP-Anträge ver
hielt sich die Fraktion der Regierungspartei bei 
der Neuregelung des Ausgleichszulagenrechtes. 
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Einer Rehabilitation dieser Bevölkerungsgruppe 
muß daher von einer modernen Sozialpolitik 
vorrangige Bedeutung zugemessen werden. Die 
österreich ische Volkspartei hat dazu vor kurzer 
Zeit eine Studie "Der Behinderte in der moder
nen Welt" vorgelegt und auch die sozialistische 
Partei hat der Rehabilitation in ihrem Human
programm, das nun allerdings schon einige Jahre 
zurückliegt, größere Beachtung geschenkt. Die 
geltenden gesetzlichen Regelungen sind völlig un
zureichend. Man muß heute geradezu von einer 
Diskriminierung behinderter Menschen sprechen: 

Im Gegensatz zur bisherigen Regelung wird 
nämlich in Zukunft das gesamte Einkommen 
des Ehegatten eines Pensionisten (einer Pensio
nistin) auf den Richtsatz für die Ausgleichs
zulage angerechnet, und zwar ohne jede Be
rücksichtigung eines eigenen Existenzminimums 
für den Ehegatten. In vielen Fällen, in denen 
nach dem bisherigen Recht eine Ausgleichs· 
zulage gebührt hätte, wird es daher ab 1. Jän
ner 1973 keinen Ausgleichszulagenanspruch 
mehr geben. Daß diese Neuregelung weit un
günstiger als das bisherige Ausgleichszulagen
recht für verheiratete Pensionisten mit nied, 
rigem Einkommen ist, mußte die SPO-Frak
tion selbst dadurch zugeben, daß sie über 
Druck der Opposition und der öffentlichen 
Meinung eine übergangsregelung zugestehen 
mußte, die den bisherigen Beziehern von Aus
gleichszulagen eine VerschIech t'erung erspart. 
Diese übergangsregelung kann jedoch nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß das neue Aus- • 
gleichszulagenrecht weniger familienfreundlich 

• Nicht allen Gruppen von Behinderten stehen 
die gleichen Möglichkeiten zur Rehabilitation 
(finanziell, therapeutisch) als Rechtsanspruch 
oder als freiwillige Leistungen o~en. 

• Die Behinderten werden je nach den Ursachen 
ihrer Behinderung im Leistungsrecht unter
schiedlich behandelt. 

Mitversicherte Behinderte (Familienange
hörige) sind von den Leistungen der Reha
bilitation weiterhin ausgeschlossen. ist als das bisherige. Die geringfügige Erhöhung 

des Richtsatzes für Ehepaare über die Pen
sionsdynamik hinaus reicht bei weitem nicht • 
aus, die Härten des neuen Rechtes abzufan
gen. 

Die Inanspruchnahme von Rehabilitationslei
stungen der Versicherungsträger wird durch 
eine komplizierte und engherzige Bürokratie 
sehr beeinträchtigt. 

4. Ein OVP-Antrag, den Richtsatz für Ehepaare 
wenigstens in einer solchen Höhe festzusetzen, 
die dem Ehepaar den gleichen Lebensstandard 
wie einem alleinstehenden Ausgleichszulagen
bezieher ermöglicht, verfiel der Ablehnung. 
Der öVP-Antrag ging davon aus, daß unter 
Berücksichtigung der fixen Kosten für ein Ehe
paar 12/3 des einem Alleinstehenden zuge
standenen Existenzminimums notwendig sind, 
ein Grundsatz, der bei der Einführung der 
600/oigen Witwenpension allgemein anerkannt 
wurde. Der, Familienrichtsatz hätte daher 
3000 S und nicht, wie von der SPö beschlos
sen, 2575 S betragen müssen. Die öVP wäre 
auch mit einer etappenweisen Einführung dieses 
sozial gerechten Familienrichtsatzes einverstan
den gewesen und hat dafür konkrete Vor
schläge gemacht, doch wurden diese von der 
SPO nicht zur Kenntnis genommen. 

5. Der Notwendigkeit familienfreundlicher Maß
nahmen in der Sozialversicherung trugen auch 
die avp-Vorschläge zum Ausbau der Rehabili
tation sowie der öVP-Alternativvorschlag zur 
Abgeltung der erhöhten Lebensmittelpreise 
Rechnung. 

öVP für Rehabilitation 

Internationalen Statistiken zufolge ist heute 
mit einem Anteil von 8010 (schulpflichtiges Alter) 
bis 150f0 (erwerbsfähiges Alter) Behinderten zu 
rechnen. In österreich gelten daher zirka 
500.000 bis eine Million Einwohner als körper
lich oder geistig behindert. 

Anfang März 1972 fand ein Symposion über 
Rehabilitation statt, das von den Sozialversiche
rungsträgern veranstaltet wurde. Die Mängel des 
gegenwärtigen Systems wurden auch dort er
kannt. Geschehen ist seither nichts. Die Ver
sicherungsträger geben z. B. derzeit nur knapp 
10/0 ihres Gesamtaufwandes für Zwecke der Re
habilitation aus. 

Die öVP-Abgeordneten haben versucht, diesen 
Problemkreis - den die Regierungsvorlage nur 
unzureichend behandelt - in die Beratungen des 
Unterausschusses miteinzubeziehen. Es wurde ein 
umfangreiches und genaues Konzept zu einer 
Lösung der Rehabilitationsfrage vorgelegt. Es 
wurde nicht einmal diskutiert und auf eine spä
tere Novelle vertröstet. 

Daraufhin brachte die öVP-Fraktion im So
zialausschuß einen Entschließungsantrag ein, um 
einen ehebaldigen Termin (Ende der Frühjahrs
session 1973) für eine solche Lösung und einen 
Minimalkonsens über die Grundsätze eines neuen 
Rehabilitationssystems sicherzustellen. Dabei 
wurde vorgeschlagen: 
1. Ziel der 'Rehabilitation ist nicht nur die Wie

der eingliederung in das Berufsleben, sondern 
die Wiederherstellung von Behinderten bi9 
zum höchstmöglichen Grad ihrer Fähigkeit in 
körperlicher, geistiger, sozialer, beruflicher und 
wirtschaftlicher Hinsicht. 

2. Sämtliche Leistungen der Rehabilitation von 
Behinderten sollen Pflichtleistungen im Rahmen 
der Sozialversicherung sein. 
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3. Unabhängig von der Ursache der Behinderung 
(angeborene Schäden, Kriegsverletzung, Krank
heitsfolgen und Unfälle) sind alle Behinderten 
leistungsmäßig gleich zu behandeln. 

4. Daraus folgt, daß auch allen mitversicherten 
Familienangehörigen sämtliche Leistungen der 
Rehabilitation zu gewähren sind. 

5. Die Krankenversicherungsträger haben Leistun
gen zur medizinischen Rehabilitation als Vor
leistung auch dann zu erbringen, wenn der 
Pensionsversicherungsträger zuständig ist bzw. 
die Zuständigkeit noch nicht geklärt ist. 

6. Jeder Krankenversicherungsträger ist verpflich
tet, Rehabilitationsanträge und Meldungen von 
Behinderten aufzunehmen und an den zu
ständigen Rehabilitationsträger zur Einleitung 
weiterer Maßnahmen weiterzuleiten. 

7. Es ist sicherzustellen, daß während des Reha
bilitationsverfahrens dem Versicherten und 
seinen Angehörigen zur Sicherstellung des Un
terhaltes und seiner Lebensbedürfnisse Zu
schüsse gewährt werden können. 

8 .. Erstellung von einheitlichen, dem jeweiligen 
Stand der Medizin entsprechenden Grundsätzen 
aller Rehabilitationsträger für die Gewährung 
von Heilbehelfen und Hilfsmitteln. 

Selbst dieser Antrag wurde von der SPö abge
lehnt. 

öVP für Betreuung von Pflegefällen 

Die derzeitige Vorsorge für Pflegefälle, vor 
allem die ungenügende Leistung der Krankenver
sicherung, entspricht nicht dem sonstigen Niveau 
des österreichischen Sozialrechtes. Betroffen sind 
in erster Linie betagte Menschen, die gerade in 
der größten Not von der Krankenversicherung 
ausgeschlossen und auf die Fürsorge verwiesen 
sind. Der nur vorübergehende Pflegefall, der aus 
ärztlicher Sicht zu Hause betreut werden könnte, 
muß sich meist mit einer überstellung ins Spital 
abfinden; da zu Hause niemand die Pflege über
nehmen kann. Dadurch wird der Patient nicht 
nur unnötigerweise aus seinem gewohnten Milieu 
herausgerissen, er blockiert auch das dringend 
für andere Patienten benötigte und für Pflegefälle 
viel zu aufwendig ausgerüstete Spital. Die als 
freiwillige Leistung der Krankenversicherung 
mögliche Hauspflege wird wegen Personalmangels 
in Wirklichkeit so gut wie nie gewährt. 

Langfristige Pflegefälle (chronisch Kranke), für 
die nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft 
eine medizinische Besserungschance nicht besteht, 
die aber zum überleben ständiger fremder Hilfe 
bedürfen, werden aus der Krankenversicherung 
völlig ausgeschlossen. Dieser inhumane Zustand 
ist mit einem modernen Sysuem sozialer Sicher
heit unvereinbar. 

Die öVP schlägt daher folgende Alternativen 
vor: 

1. In den Pflichtleistungskatalog des ASVG sind 
Pflegeleistungen für chronisch Kranke aufzu
nehmen; diese Leistungen müssen zu einem 
großen Teil in Form von Anstaltspflege er
brad~t werden. Daraus ergibt sich die Not
wendigkeit - begleiuend durch andere gesetz
liche Vorschriften vor allem bei der Erstellung 
eines Krankenanstaltenplanes - die erforder
liche Anzahl von Pflegeplätzen und von Pflege
abteilungen in die Spitäler einzuplanen. 

2. Zur Entlastung der Krankenanstalten und 
Pflegeheime ist im Rahmen .der Krankenver
sicherung die Verpflichtung der Krankenver
sicherungsträger zu verankern, die Pflege von 
Kranken durch Bereitstellung von Pflegeperso
nal oder Leistung von Zuschüssen zu den Ko
sten für eine Pflegeperson zu gewähren, wenn 
die Aufnahme des Erkrankten in eine Kran
kenanstalt nicht geboten ist und die Möglich
keit der übernahme der Pflege durch einen 
Haushaltsangehörigen nicht gegeben ist. 

Auch dieser ÖVP-Antrag kam im Sozialaussdmß 
zur Abstimmung, fand aber nicht die erforder·· 
liche Mehrheit. 

ÖVP für Gesundenuntersuchungen 

Die Regierungsvorlage sieht in übereinstim
mung mit den Ankündigungen in der Regierungs
erklärung und im Arbeitsplan des Ministeriums 
für Gesundheit und Umweltschutz Gesunden
untersuchungen vor. Dies zu einem Zeitpunkt, 
da das Ministerium arri Beginn der Durchführung 
einer Projektstudie steht, die die medizinischen 
und organisatorischen Grundlagen für Gesunden
untersuchungen erst schaffen soll. In der Regie
rungsvorlage wird die Richtlinienkompetenz dem 
Hauptverband der Sozial versicherungsträger zu
geordnet, ohne die Träger der Gesundenunter
suchungen - und das sind in erster Linie die 
Krzte in der freien Praxis - einzubeziehen. Der 
Umfang der Gesundenuntersuchungen, die die 
Regierungsvorlage vorsieht, stimmt weder mit 
der geplanten Projektstudie noch mit den Er
kenntnissen aus bereits vorliegenden Erfahrungen 
in den Ländern (Vorarlberg), poch mit den in
ternationalen Erfahrungen übereinund wirft 
Zweifel an der Richtigkeit der medizinischen Ziel
setzung auf. Die Formulierungen der Regierungs
vorlage im Bereich der Gesundenuntenuchun
gen sind so flexibel gehalten, daß die Grenzen 
zwischen prophylaktischer und curativer Medizin, 
zumindest bei einer Erweiterung des Unter
suchungsprogramms (für die keine Richtlinien 
vorgesehen sind) verschwimmen. 

Die öVP schlägt daher folgende Alternativen 
vor: 
• Die Untersuchungsprogramme und die Aus

wertung der Unter;uchungsergebnisse sind 

7 
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durch eine Verordnung des Bundesministe
riums für Gesundheit und Umweltschutz im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für soziale Verwaltung zu ermitteln. 

• Im Rahmen eines Kuratoriums für Gesund
heitsschutz sind die Länder, die ösoerreichi-
sche Ärztekammer und der Hauptverband 
der Sozialversicherungsträger anzuhören und 
berechtigt, Vorschläge zu erstatten. Zur Aus
arbeitung dieser Vorschläge sind in den Bun
desländern Arbeitskreise zu errichten. 

• Der Umfang der Gesundenuntersuchungen 
ist im Gesetz genau zu definieren. 

Auf folgende Maßnahmen zur Früherkennung 
von Krankheiten haben Versicherte Anspruch: 

1. Schwangerenvorsorge; 

2. Maßnahmen zur Früherkennung von Krank
heiten bei Neugeborenen und Säuglingen; 

3. Kinder bis zur Vollendung des 4. Lebensjahres 
auf Untersuchungen zur Früherkennung vor 
Krankheiten, die eine normale körperliche 
oder geistige Entwicklung des Kindes in be 
sonderem Maße gefährden; 

4. Frauen vom Beginn des 30. Lebensjahres an 
einmal jährlich auf eine Untersuchung zur 
Früherkennung von Krebserkrankungen, Herz
und Kreislauferkrankungen, Stoffwechsel
erkrankungen und Lebererkrankungen; 

. 5. Männer vom Beginn des 50. Lebensjahres an 
einmal jährlich auf eine Untersuchung zur 
Früherkennung von Krebserkrankungen, Herz
und Kreislauferkrankungen, -' Stoffwechsel
erkrankungen und Lebererkrankungen; 

6. Maßnahmen zur Früherkennung von Alters
krankheiten. 

Weitere Maßnahmen können nur durch Verord
nung des Bundesministeriums für Gesundheit und 
Umweltschutz im Einvernehmen mit dem Bun
desministerium für soziale Verwaltung auf Vor
schlag des Kuratoriums für Gesundheitsschutz 
vorgesehen werden, wenn 

1. es sich um Krankheiten handelt, die wirksam 
behandelt werden können, 

2. das Vor- oder Frühstadium dieser Krankheiten 
durch diagnostische Maßnahmen erfaßbar ist, 

3. die Krankheitszeichen medizinisch-technisch ge
nügend eindeutig zu erfassen sind und 

4. genügend Ärzte und Einrichtungen vorhanden 
sind, um die stattgefundenen Verdachtsfälle 
eingehend zu diagnostizieren und zu behan
deln. 

öVP für besseren Versicherungsschutz für Frei
willige Feuerwehren 

Zur Verbesserung der Versorgung von Feuer-
wehrleuten und ihren Hinterbliebenen im Un
glücksfall brachten öVP-Abgeordnete schon am 
14. Juni 1972 einen Initiativantrag (47/A der 
Abg. Regensburger und Genossen) im Nationalrat 
ein, der unter einem mit der 29. Novelle zum 
ASVG verhandelt wurde. 

Vor Beschlußfassung über diese Frage hatten 
Vertreter sämtlicher Parlamentsfraktionen den 
Feuerwehrverbänden eine positive Behandlung 
ihrer Forderungen, die sich mit dem Antrag 471 A 
deckten, zugesagt. 

Im Sozialausschuß hingegen stimmten die Ver
treter der sozialistischen Fraktion dennoch - ent
gegen ihren früheren Zusagen - diesen Antrag 
nieder. 

Die Ablehnung des Antrages 47/ A bedeutet 
die Beibehaltung der Härte für einen Großteil 
der rund 180.000 Angehörigen der Freiwilligen 
Feuerwehren und zirka 1/4 Million Familien
angehörigen infolge der Bemessung bei Unfall
folgen bei Ausübung ihres Dienstes auf der 
Grundlage des Zivilberufes. Das Feuerwehrrisiko 
steht in keinem Verhältnis zum Zivilrisiko. 

Der Bundesfeuerwehrverband und die Landes
feuerwehrverbände sind mit Remt der Ansicht, 
daß ihr freiwilliger Einsatz der Allgemeinheit 
bzw. dem Staat zumindest soviel Wert sein muß, 
daß ihnen bzw. ihren Hinterbliebenen ohne Bei
tragszahlung ein ausreichender Unfallversiche -
rungsschutz gewährleistet wird . 

Bei der Rentenbemessung der fünf hinter
bliebenen Familien nach der Brandbekämpfung 
in Ortmann kamen echte Hungerbeträge zur 
Auszahlung (in einem Fall 81170 S pro Monat), 
obwohl von offizieller Seite von einer "kulanten" 
Anwendung des Gesetzes gesprochen wurde. 
Wenn aber ein Sozialgeseti "kulant" und "nicht
kulant" angewendet werden kann, dann steht die 
gesamte Sozialgesetzgebung nicht nur . auf un
gleichen Beinen, sondern es muß von einer Miß
achtung des Gleichheitsgrundsatzes gesprochen 
werden. 

öVP für Aufhebung der Ruhensbestimmungen 

Die öVP-Abgeordneten traten im Sozialaus
schuß vergeblim für eine Aufhebung der Ruhens
bestimmungen des § 94 ASVG bei den normalen 
Alterspensionen und bei den Witwenpensionen 
ein, die angesimts der überforderung des öster
reichischen Arbeitskräftepotentials und der von 
Jahr zu Jahr steigenden Zahl der beschäftigten 
Ausländer (derzeit zirka 200.000) immer mehr 
zu einem Anachronismus werden. Das ursprüng
liche Hauptmotiv für die Ruhensbestimmungen 
(keine Konkurrenzi,erung des Arbeitsplatzes der 
Aktiven durch Pensionisten) ist längst weggefal-
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len. Die inzwischen beschlossenen "Lockerungen" 
der Ruhensbestimmungen brachten zwar gewisse 
Erleichterungen; die absoluten Beträge dieser 
Freigrenzen bedeuten aber eine starke Nivellie-· 
rung zuungunsten qualifizierter Angestellter. 

Obwohl die Altersmedizin immer wieder eine 
sinnvolle Aktivität des alternd~n Menschen for· 
dert, obwohl angesichts des Arbeitskräftemangel 
jede Mehrung des Arbeitskräftepotentials für die 
Gesellschaft willkommen sein müßte, ist die kon
servative SPö zu keinem Umdenken fähig. Be~ 
rücksichtigt man die volkswirtschaftliche Wert
schätzung, die Rückflüsse an Steuern und Sozial
versicherungsabgaben, dann ist die ungekürzte 
Gewährung der Alterspensionen (die ja auch z 
leisten sind, wenn der P,ensionist sich wegen del 
Ruhensbestimmungen von einer Beschäftigung 
fernhält) keineswegs eine untragbare budgetärt 
Belastung. 

Im Gegenteil: Ein arbeitender Mensch kann 
kein Verlustgeschäft für den Staat sein. Starres 
dogmatisches Denken in überholten Formen der 
Sozialpolitik vIerhindert aber die Anpassung der 
Gesetze an die Erfordernisse unserer heutigen 
Gesellschaft. 

öVP für Neubemessung von Altpensionen 

Das Problem der Altpensionisten besteht vor
wiegend in der Pensionsversicherung der Ange
stellten seit der Einführung des ASVG zum 
1. Jänner 1956. Durch die 8. Novelle zum ASVG 
wurde lerreicht, daß mit Ausnahme der Fest
stellung von Ersatzzeiten die Berechnung der 
Altpension den Vorschriften des ASVG angepaßt 
wurde. Dabei konnte jedoch die Entwicklung der 
jeweils geltenden Höchstbeitragsgrundlage nicht 
ber~cksichtigt werden. 

Durch den Antrag der ÖVP-Abgeordneten 
'wäre die Neuberechnung der 8. Novelle zum 
ASVG konsequent zu Ende geführt worden. Alle 
Pensionisten, deren Pensionen Höchstbeitrags
grundlagen aus der Vor-ASVG-Zeit zugrunde ge
legt wurden, wären damit in den Genuß der ab 
der Einführung des ASVG geltenden Höchst
beitragsgrundlagen gekommen. Mit einer An
nahme des öVP-Antrages hätte es daher keine 
;, Vor-ASVG-Pensionisten" (Altpensionisten) 
mehr gegeben. Alle Pensionen wären auch von 
der Beitragsgrundlagenseite her nach den Vor
schriften des ASVG behandelt. Durch die Ab
lehnung des öVP-Antrages werden die Vor
ASVG-Pensionisten von dem unbestrittenen 
Grundsatz des ASVG ausgeschlossen, daß die 
Pension ein angemessenes Kquivalent zum Akti v
einkommen darstellen muß. 

öVP für tragbares Finanzierungskonzept in der 
land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherung 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts
kammern österreichs hat am 1. März 1971 ein 

Memorandum über die land- und forstwirtschaft
liche Unfallversicherung publiziert. Darin wird 
die unvertrei:bare Belastung der Land- und Forst
wirtschaft durch Unfallversicherungsbeiträge im 
Vergleich zur Gruppe der Unselbständigen nach
gewiesen: 

Die Beitragsbelastung der Land- und Forst
wirtschaft ist in der Zeit zwischen 1948 und 1971 
auf das 10'4-fache, von 500/0 Grundsteuermeß
betrag im Jahre 1948 auf 5200/0 im Jahre 1971 
gestiegen. 

In Anbetracht dieser Entwicklung hat die 'ÖVP 
die neuerliche Anhebung des Beitrages vom 
Grundsteuermeßbetrag auf 6000/0 im Jahre 1973 
im Art. I Z. 42 der Regierungsvorlage abgelehnt. 
Dadurch wird die Umstellung auf das neue 
Finanzierungssystem verzögert und der Land
und Forstwirtschaft eine zusätzliche Belastung 
auferlegt. Die zusätzliche, Belastung in der 
Größenordnung von 28'8 Millionen Schilling 
hätte der Bund übernehmen sollen. 

In Art. I Z. 43 der Regierungsvorlage Zur 
29. ASVG-Novelle ist das Dauerrecht der Finan
zierung der land- und forstwirtschaftlichen 
Unfallversicherung der Selbständigen enthalten, 
die in folgenden Punkten vom Vorschlag der 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskam
mern österreichs abweicht: 

1. Grundsätzlich beruhte der Vorschlag der Prä
sidentenkonferenz auf einer gemeinsamen 
Unfallversicherungs anstalt für Selbständige 
und Arbeitnehmer. Bei einer Trennung von 
Selbständigen und Arbeitnehmern müßte ein 
ge.ringeres Beitragsaufkommen ausreichend 
sem. 

2. Die von der Präsidentenkonferenz vorgeschla
genen Betriebsbeiträge wurden in der Regie
rungsvorlage um rund 650/0 erhöht obwohl 
die Arbeitnehmer in Hinkunft bei' der All
gemeinen Unfallversicherungsanstalt ver
sichert sind. 

3. In der Regierungsvorlage sind 200010 vom 
Grundsteuermeßbetrag als zusätzlicher Beitrag 
vorgesehen. Die Präsidentenkonferenz hat 
100010 vorgeschlagen, sodaß ein doppelt so 
hoher Beitrag nun vorgesehen wird. . 

4. In den finanziellen Kalkulationen wurden die 
Betriebsbeiträge in der Klasse I zu gering ver
anschlagt. Auch die Einnahmen aus dem 
Grundsteuermeßbetrag (200010) sind um rund 
10 Millionen Schilling zu gering veranschlagt 
(im Vergleich mit den Einnahmen aus 345010 
vom Grundsteuermeßbetrag in der Bauern
pensionsversicherung). 

5. Die Regelung entliält nicht die übernahme 
der Ausfallshaftung durch den Bund. Die 
Präsidentenkonferenz hat diese Maßnahme 
ausführlich u. a. in ihrem Memorandum vom 
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1. März 1971 begründet und vor allem auf die 
strukturellen Probleme der Versicherung hin
gewiesen. An Stelle dieser flexiblen Regelung 
wird nur ein starrer Drittelbeitrag des Bundes 
festgelegt. 

Auf Grund der angeführten Argumente wurden 
daher von der österreichischen Volkspartei fol
gende Anträge gestellt: 

1. Zu Art. 1 Z. 42: 

a) als übergangsregelung für das Jahr 1972 
Festlegung eines Hundertsatzes von 
550 v. H. vom Grundsteuermeßbetrag, 

b) Erhöhung des Bundesbeitrages für 1973 
um 28'8 Millionen Schilling auf 128'8 Mil
lione~ Schilling. 

2. Zu Art. I Z. 43: 

a) In § 72 Abs. 2 die Festlegung von im 
Vergleich zur Regierungsvorlage wesentlich 
geringeren Betriebsbeiträgen; 

b) in § 72 Abs. 4 Z. 2 die Festlegung von 
100 v. H. vom Grundsteuermeßbetrag; 

c) in § 72 Abs. 8 bis 10 die Verankerung der 
Ausfallshaftung des Bundes. 

öVP für realistische Ermittlung von Einkom
men aus Land- und Forstwirtschaft und dem 

Ausgedinge 

Bei der Regelung der 29. ASVG-Novelle ist 
zu unterscheiden zwischen 
1. der Anrechnung von Einkommen aus Land

und Forstwirtschaft und 
2. dem anzurechnenden Ausgedinge (Art. IV 

Z. 39). 

Zu 1': 

Bei der Anrechnung von Einkommen aus 
Land- und Forstwirtschaft sieht die Novelle die 
Bewertung mit 35010 vom Einheitswert vor. Ob
wohl hier von einem Nettoeinkommen die Rede 
ist, berufen sich die Erläuternden Bemerkun"en 
auf ein bei Schaffung des Bauern-Pensionsv~r
sicherungs gesetzes angeblich kalkuliertes Ein
kommen von 35% vom Einheitswert. Dieser 
Betrag ist allerdings ein Bruttobetrag. 

Durch die Neuregelung werden alle Pensions
bezieher betroffen, die noch land(forst)wirt
schaftliche Flächen bewirtschaften, obwohl sie 
eine Pension beziehen. Für diesen Personenkreis 
ergibt sich eine wesentliche Verschlechterung, 
weil dieneuen Anrechnungsbestimmungen einen 
wesentlich überhöhten Wert ergeben. Ein Pen
sionist, der nebenbei noch land(forst)wirtschaft
liche Flächen bewirtschaftet, ist nicht imstande, 
die gleichen Erträge zu erwirtschaften wie ein 
kräftiger, junger Mensch. Nach der neuen Rege
lung wird ihm aber sogar unterstellt, daß er 

noch mehr herauswirtschaftet, nämlich 35% 

ne t t o. 

Die Österreichische Volkspartei hat daher in 
übereinstimmung mit der Interessertvertretung 
der Land- und Forstwirtschaft die Verankerung 
des steuerliC1~en Einkommensprozentsatzes in der 
Höhe von 24 v. H. des Einheitswertes verlangt. 

Zu 2: 

Die Neuregelung des anzurechnenden Ein
kommens betrifft nur die Bauern-Pensionisten. 
Die Regelung für die Zu schuß rentner bleibt un
berührt, obwohl die Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern bereits wiederholt 
eine Verringerung des überhöht angesetzten 
anzurechnenden Ausgedinges und vor allem 
einen Verzicht auf die Dynamisierung gefordert 
hat. überdies hat sie eine Angleichung der 
Berechnungsart des anzurechnenden Ausgedinges 
der Zuschußrentner an jene der Bauern-Pensio
nisten gefordert. Durch die Neuregelung wird 
dieser geforäerten Vereinheitlichung en~gegen
gewirkt, weil die Neuregelung für Zuschuß
rentner nicht gilt. Für eine Gruppe von allein
stehenden Bauern-Pensionisten, die Ausgleichs
zulagenempfänger sind, ergeben sich durch die 
Neuregelung auch Nachteile. 

Die österreichische Volkspartei hat eine ver
stärkte Berücksichtigung der tatsächlichen Ver
hältnisse verlangt. Auf Grund der Spezialisierung 
der Betriebe sind Nat)1ralausgedinge in der her
kömmlichen Form immer weniger verbreitet. 
Allgemein ist die Bedeutung des Ausgedinges 
zunehmend im Schwinden begriffen. In An
betracht dieser Tatsache hat die österreichische 
Volkspartei einen Abänderungsantrag einge
bracht, der die Bewertung des anzurechnenden 
Ausgedinges mit 8 v. H. des Einheitswertes vor
sieht. Um diesen Betrag sollte das Einkommen 
aus Land- und Forstwirtschaft (24%) verringert 
werden, sodaß das gesamte' Einkommen aus 
Land- und Forstwirtschaft einschließlich des 
Wertes für das anzurechnende Ausgedinge maxi
mal 24 v. H. vom Einheitswert beträgt. 

Als Beispiel für die überhöhte Anrechnung 
von Einkommen aus Land- und Forstwirtschaft 
nach der Regierungsvorlage kann die Situation 
eines Betriebes mit einem Einheitswert von 
50.000 S angeführt werden. Nach übergabe des 
Betriebes wird dem Pensionisten ein anzurech
nendes Ausgedinge in der Höhe von 12.500 S 
von seiner Ausgleichszulage in Abzug gebracht, 
nach dem öVP-Vorschlag sind es nur 4000 S, 
sodaß der Pensionist mehr Ausgleichszulageer
hält. Nach der Regierungsvorlage würde der 
Bewirtschafterfamilie 'nur ein Jahreseinkommen 
von 10% des Einheitswertes verbleiben, das 
wären nach unserem Beispiel 5000 S, während 
dem übergebe, ein Ausgedinge von 12.500 S 
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(250/0 des Einheitswertes) zukäme. Wovon soll 
die Besitzerfamilie leben? 

Die öVP hat als Alternative vorgeschlagen, 
daß der Bewirtschafterfamilie zwei Drittel, dem 
Pensionisten im Ausgedinge ein Drittel des 
Betriebseinkommens zufallen soll. 

öVP für gleiche und ausreichende T euerungs
abgeltung für Pensionisten 

Angesichts der gerade für Pensionisten immer 
drückender werdengen inflationären Entwick
lung sah sich auch die SPö-Fraktion gezwun
gen, durch einen Ergänzungsantrag zur 
29. ASVG-Novelle zuzugeben, daß die Pensions
dynamik nicht mehr ausreicht, die Teuerung für 
Pensionisten wenigstens auszugleichen. Der not
wendige zusätzliche Ausgleich soll nach den Vor
stellungen der SPö durch je zwei Zahlungen 
a 70 S in den Jahren 1973 und 1974 gefunden 
werden. 

• Allerdings erhalten diese Abgeltungsbeträge 
nur Bezieher einer Ausgleichszulage; daß 
heißt z. B., daß wohl ein Pensionist mit 
1200 S Pension und 600 SAusgleichszulage -
also Gesamt-Bruttoeinkommen 1800 S mo
natlich - diese Abgeltungen erhält, nicht aber 
ein Pensionist, der das gleiche Monatsein
kommen als reine Pension erhält. 

e Außerdem wird in einer geradezu klassen
kämpferischen Art und Weise den Beziehern 
einer Ausgleichszulage zu einer Pension 
(Zuschußrente) aus der Bauernpensionsver
sicherung die Abgeltung auf die Hälfte redu
ziert. Ein ehemaliger Bauer, der ein Aus
gedinge hat und aus einer früheren Neben
beschäftigung eine ASVG-Pension mit Aus
gleichszulage erhält, bekommt die volle Ab
geltung; ein ehemaliger Bauer, der kein Aus
gedinge und nur eine bäuerliche Zuschuß
rente mit Ausgleichszulage hat, erhält nur 
die Hälfte der Lebensmittelteuerung abge
golten ... 

Zu solch absurden Ergebnissen kann mim 
nur kommen, wenn man wie die SPö die 
sozialpolitischen Probleme auss~lie~lich 
quantitativ und nicht nach den qualItativen 
Bedürfnissen beurteilt. 

• Ebenso kraß ist die Benachteiligung von ver
heirateten Ausgleichszulagenbeziehern. Für 
die zweite Person im Haushalt eines Aus
gleichszulagenbeziehers betragen die ins
gesamt vier Zahlungen nämlich nicht 70, son
dern nur 30 S, d. h. die Teuerung wird die
sen Personen nur zu drei Siebentel abgegol
ten, wenn man nicht annehmen will, daß der 
Lebensmittelverbrauch dieser Personen nur 
drei Siebentel des Ausgleichszulagenbeziehers 
beträgt ... 

Der öVP-Alternativantrag hätte' - ohne die 
Höhe des. Grundabgeltungsbetrages von 70 S 
zu verändern, obwohl es sehr fraglich ist, ob 
diese Abgeltung ausreicht - alle diese angeführ
ten Ungerechtigkeiten vermieden. Wie alle an
deren Verbesserungsvorschläge der öVP stieß 
auch dieser Vorschlag auf keine Gesprächsbereit
schaft bei der SPö und wurde von ihr abgelehnt. 

öVP für sachliche Modernisierung der Organi
sation der Sozialversicherung 

1. Zur beabsichtigten Auflösung der Landwirt
schaftskrankenkassen 

Die Krankenversicherung der land- und forst
wirtschaftlichen Dienstnehmer wird derzeit von 
neun Landwirtschaftskrankenkassen (in jedem 
Bundesland eine) wahrgenommen. Die Landwirt
schaftskrankenkassen wurden vor rund 50 Jahren 
errichtet und haben seither zur Zufriedenheit 
der Versicherten ihre Aufgabe erfüllt. 

Ende August 1972 waren bei den Landwirt
schaftskrankenkassen insgesamt 177.178 Per
sonen versichert. Größenordnungsmäßig liegen 
die Landwirtschaftskrankenkassen zwischen den 
Gebietskrankenkassen und den wesentlich klei
neren Betriebskrankenkassen. 

Die Selbstverwaltung der Landwirtschafts
krankenkassen wird von der Vertretung der 
land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer 
getragen. Es besteht eine enge Zusammenarbeit 
zwischen der gesetzlichen Berufsvertretung der 
fand- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer 
und den Landwirtschaftskrankenkassen. Dieser 
enge Zusammenhalt wird bei Eingliederung in 
die Gebietskrankenkasse verlorengehen, da den 
land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmern 
bei der Mitverwaltung der Gebietskrankenkasse 
ihres Bundeslandes kein nennenswerter Einfluß 
zukommen wird. Gerade im BereiCh der Sozial
versicherung aber ist das Vertrauensverhältnis 
zwischen den Versicherten und deren Anstalten 
von großer Bedeutung. 

Nicht übersehen werden darf, daß eine Viel
zahl spezifischer Umstände in der Land- und 
Forstwirtschaft, die sowohl die Dienstnehmer 
ah auch deren Dienstgeber betreffen, nur im 
Rahmen einer eigenen Verwaltung Berücksichti
gung finden können. Verwiesen sei auf die be
sonderen Regelungen hinsichtlich des Beitrags
zeitraumes, der Fälligkeit der Beiträge sowie der 
Einhebung der Sonderbeiträge. 

Bei der Beitragseinhebung muß. auch wegen 
der differenten Pensionsbeitragsaufteilung und 
der Verrechnung der Kammerumlage eine Ab
grenzung innerhalb des Versichertenstockes 
erfolgen,. sodaß erst recht wieder eine geson
derte Erfassung durchgeführt werde.n muß. 
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Was die Leistungsseite betrifft, muß auf den 
Bemessungszeitraum, die Bemessung an sich, so
wie die Festsetzung von Zuschlägen verwiesen 
werden. Daß besondere Verhältnisse in der 
Land- und Forstwirtschaft bestehen, geht u. a. 
auch daraus hervor, daß der Gesetzgeber im 
IX. Teil des ASVG einen ganzen Abschnitt den 
unselbständig beschäftigten Arbeitern in der Land
und Forstwirtschaft widmet. Ob allen diesen 
Besonderheiten im Bereich eines Großinstitutes, 
das primär an gewerblichen Verhältnissen orien
tiert ist, Rechnung getragen werden kann, muß 
ernstlich bezweifelt werden. 

Zu der in den Erläuternden Bemerkungen 
angeführten Argumentation wird bemerkt: 

Wenn von dem Grundgedanken ausgegangen 
wird, daß ein möglichst großer Versicherungs
träger am rationellsten arbeitet, so trifft diese 
aus der technisch-industriellen Produktion über
nommene überlegung, ~ie maßgebliche Wissen
schaftler nachgewiesen haben, auf die Verwal-

. tung nicht zu. Was bei großen Instituten durch 
den extremen Einsatz der Datenverarbeitung 
erspart werden kann, geht vielfach durch die 
notwendige innere Kontrolle wieder verloren. 

Das Argument vom größeren rationelleren 
Versicherungsträger verliert aber im Hinblick 
auf den Fortbestand der viel kleineren Betriebs
krankenkassen jede Glaubwürdigkeit. Wenn die 
Landwirtschaftskrankenkassen für Niederöster
reich, Oberösterreich und Steierm~rk mit je 
zirka 40.000 Versicherten aufgelöst und in die 
jeweilige Gebietskrankenkasse integriert werden 
sollen, dann erhebt sich die Frage, warum dies 
bei Betriebskrankenkassen, die 1500 bis 3000 
Versicherte zählen, nicht notwendig sein sollte. 

Daß die Größe eines Institutes nicht das All
heilmittel ist, sei noch an folg~ndem charakte
ri~tischen Beispiel dargestellt: 

Die kleinste aller Landwirtschaftskranken
kassen, nämlich die des Bundeslandes Vorarlberg, 
hat noch nie finanzielle Hilfe in Anspruch ge
nommen und stets aktiv gebart; die größte 
Kasse österreichs, nämlich die Wiener Gebiets
krankenkasse mit rund einer Million Versicher
ten hingegen hatte in den letzten Jahren fühl
bare Abgänge und mußte die Hilfe des Aus
gleichsfonds mehrmals im Gesamtausmaß von 
insgesamt 137'9 Millionen Schilling in Anspruch 
nehmen. 

Wenn in den Erläuternden Bemerkungen die 
Behauptung aufgestellt wird, daß die Landwirt
schaftskrankenkassen durch Sanierungsmaß
nahmen nicht aus den roten Zahlen heraus
kommen würden, so müssen dem folgende Tat
sachen entgegengehalten werden: Im Jahre 1971 
schlossen alle Landwirtschaftskrankenkassen mit 
einem positiven Rechnungsabschluß ab. 

Die Entwicklung im laufenden Jahr ist bei 
den Landwirtschaftskrankenkassen sogar gün
stiger als bei den Gebietskrankenkassen. 

Abschließend sei auf die Enquete des Bundes
ministeriums für soziale Verwaltung verwiesen, 
die einen eigenen Ausschuß für Organisationsfragen 
eingerichtet hatte. Das Ergebnis dieser Ausschuß
beratungen liegt in einer Broschüre des Bundes
ministeriums für soziale Verwaltung vor. Zur 
Frage der Kassenkonzentration heißt es wört
lich: 

"Um die Zweckmäßigkeit der ,äußeren' Orga
nisation des gegenwärtigen Systems der sozialen 
Krankenversicherung beurteilen zu können, 
fehlten geeignete Unterlagen und Untersuchun
gen ... 

. " Vor allfälligen Veränderungen der äußeren 
Organisation sollte die Meinung der Versicherten 
zu einem solchen Vorhaben erforscht werden." 

Diese Anregung blieb unberücksichtigt. Im 
Gegenteil, die Versicherten haben in einer 
Unterschriftenaktion die von der Regierung ge
plante Maßnahme abgelehnt und ihre Ablehnung 
durch über 55.000 Unterschriften bekundet. 

2. Zur Zerschlagung der tand- und Forstwirt
schaftlichen Sozialversicherungsanstalt 

Der Land- und Forstwirtschaftlichen Sozial
versicherungsanstalt obliegt derzeit die Durch
führung der Pensions versicherung der Land
und Forstarbeiter und der Unfallversicherung 
aller in der Land- und Forstwirtschaft Tätigen 
(Selbständige und Unselbständige); sie führt auf 
Grund einer Vereinbarung ferner die Büro
geschäfte der Pensionsversicherungsanstalt der 
Bauern. 

Die Anstalt ist die. zweitgrößte Verwaltungs
einheit in der österreichischen . Sozialversicherung. 
Sie weist monatlich zirka 290.000 Dauer
leistungen an Versicherte (92.000 Land- und 
Forstarbeiterpensionen, 45.000 Unfallrenten, 
153.000 Bauernpensionen) an. . 

Die Anstalt hat einen gern ein sam e n 
chefärztlichen Dienst für alle von ihr durch
zuführenden Zweige der Sozialversicherung ein
gerichtet. Sie r ich t e t ihr e ge 5 u n d
heitspolitischen Maßnahmen auf 
den Gesamtstock der Versicherten 
aus und ist naturgemäß auf die. besondere 
gesundheitliche Situation der land- und forst
wirtschaftlichen Bevölkerung eingestellt. Die 
Anstalt führt derzeit für alle Zweige Berufs
fürsorge und Rehabilitation einheitlich durch. 
Der gemeinsame Erhebungsdienst 
spart Wegekosten, das auf den landwirtschaft
lichen Bereich abgestellte dichte Netz von 
Sprechtagen ermöglicht den ständigen Kontakt 
mit den Versicherten und damit eine versicher-
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tennahe Betreuung. Bei der Größe der Anstalt 
und der von ihr durmzuführenden Arbeiten 
ist selbstverständlim, daß sie sim hiebei eines 
gut eingespielten Beamtenapparates unter -r; er
wendung modernster Datenverarbeitungsanlagen 
bedient. Wie Vergleimsremnungen beweisen, hat 
die Anstalt den niedrigsten Verwaltungs aufwand, 
bezogen auf die Zahl der Pensionisten bzw. 
Rentner. 

Die Regierungsvorlage und die im Aussmuß 
von der SPö-Mehrheit besmlossene Gesetzes
novelle sieht nun die willkürlime Zersmlagung 
dieser gewamsenen Einheit vor. 

Was die Unfallversimerung betrifft, so gilt 
aum international das Prinzip, daß innerhalb 
ein e s Wirtsmaftsbereimes nur ein Unfall
versimerungsträger zuständig ist. So sind derzeit 
bei der Allgemeinen Unfallversimerungsanstalt 
die Dienstnehmer und die Selbständigen .der 
gewerblimen Wirtschaft versimert, bei der Land
und Forstwirtsmaftlimen Sozialversimerungs
anstalt Unselbständige und Selbständige der 
Land- und Forstwirtsmaft. 

Durch die Vorlage wird diese Einheit zerstört. 
Für die Durmführung der Unfallversimerung 
der Dienstnehmer in der Land- und Forstwirt
smaft wird die Allgemeine Unfallversimerungs
anstalt zuständig, die Unfallversimerung der 
Bauern soll von der neuen Sozialversimerungs
anstalt der Bauern wahrgenommen werden. In 
Zukunft werden somit für ein und denselben 
Wirtschaftsbereim zwei versmiedene Unfall
versimerungsträger zuständig sein. Das bedeutet, 
daß bei einem landwirtsmaftlimen Betrieb, der 
Dienstnehmer besmäftigt, zwei versmiedene 
Unfallversimerungsträger gleimzeitig für die 
Unfallverhütung zuständig sein' werden. Diese 
Neuregelung führt zu einem höheren Verwal
tungs- und Erhebungsaufwand. 

Für die land- und forstwirtsmaftlimen Dienst
nehmer. hat die derzeitige Form nom folgenden 
entsmeldenden Vorteil: Wenn ein Dienstnehmer 
durm einen Arbeitsunfall gleimzeitig invalid 
wird, so genügt ein e Meldung, so erfolgt 
ein e Untersumung und durm ein und 
die sei b e Anstalt wird sowohl die Unfall
rente als aum die Pension beremnet. In Zukunft 
würden dafür versmiedene Versimerungsträger 
zuständig sein. Dies bedeutet für den Versimer
ten vermehrte Untersumungen und beinhaltet 
die Gefahr versmiedener Einsmätzungen. Dar
über hinaus wird es zwangsläufig zur Unter
lassung von remtzeitigen Antragstellungen oder 
Meldungen kommen. Es werden hiedurm Ver
luste bei beremtigten Ansprümen einerseits ein
treten, . über bezüge und Falschmeldungen 
andererseits nimt vermieden werden können, 
was im Hinblick auf die große Zahl der Aus
gleimszulagenempfänger unter den land- und 

, . 

forstwirtsmaftlimen Pensionisten von beson
derer Bedeutung ist. 

Die Abgeordneten der öVP versmließen sim 
keineswegs dem Gedanken einer Neuerung und 
Modernisierung der derzeitigen Organisations
form. Sie smlagen eine Zusammenführung von 
Kranken-, Unfall- und Pensionsversimerungen 
in ein Institut vor. Diese Form beinhaltet den 
größtmöglimen Konzentrationseffekt und be
wahrt gleimzeitig das entsmeidende Mitbestim
men der berufsständismen Interessenvertre
tungen. Durm diese Form, die im Detail lebens
nah gestaltet werden kann, soll aum erreimt 
werden, daß einerseits übersmneidungen und 
andererseits Lücken in der sozialen Betreuung, 
wie sie dem derzeitigen System der österreimi
smen Sozialversicherung anhaften, vermieden 
werden. Das Modell, für die Dienstnehmer in 
der Land- und Forstwirtsmaft einen einheit
limen Versimerungsträger für alle Sparten der 
sozialen -Simerheit zu sm affen, kann zukunfts
weisend aum für den gewerblimen Bereim 
werden. 

Die Einführung der Vorsorgemedizin iIIl Be
reim der Krankenversimerung und die Beto
nung der Rehabilitation im Bereim von Pen
sions- und' Unfallversicherung erzwingen 
geradezu ein Neuüberdenken des Gesamtauf
baues der österreimismen Sozialversimerung. 
Der Regierungsentwurf bleibt auf diesem Gebiet 
jeden zukunftsweisenden Ansatz smuldig. 

3. Zu Art. VII und VIII der Regierungsvorlage 
zur 29. ASVG-Novelle betreffend die Errim
tung von Oberleitungs ausschüssen 

Unbesmadet der grundsätzlimen Ablehnung 
der in der Regierungsvorlage lenthaltenen 
organisatorismen Änderungen wird zu den 
überleitungsaussmüssen bemerkt: 

Für die Zusammenführung sind, um Fehl
planungen wenigstens teilweise zu vermeiden 
und die Störungen für die Versimerten auf ein 
geringes Ausmaß zu besmränken, überleitungs
aussmüsse unter Einsmaltung der Selbstverwal
tung an sim zweckmäßig. Die Zusammensetzung 
dieser Aussmüsse muß aber paritätism erfolgen. 
Die im Regierungsentwurf vorgesehene Rege
lung enthält jedom eine willkürlime Majorität 
und bestätigt den Gesamteindruck, daß bei allen 
Organisationsmaßnahmen aussmließlim partei
politisme Ziele im Vordergrurid standen. 

Die überleitungsaussmüsse stellen die Selbst
verwaltungskörper der LandwirtsChaftskranken
kassen und der Land- und Forstwirtsmaftlimen 
Sozialversimerungsanstalt ab 1. Jänner 1973, 
unbesmadet der Aufsimt des Bundes, unter Ku
ratel anderer Träger und bedeuten durch die 
nur einseitige Einflußnahme auf alle dienst- und 
besoldungsremtlichen Angelegenheiten eine 
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Benachteiligung der Bediensteten der aufzu
lösenden Institute gegenüber den Bediensteten 
des anderen jeweils in Betracht kommenden In
stitutes. Diese Benachteiligung ist umso fühl
barer, als sie die Fortkommensmöglichkeit des 
einzelnen auf Jahre hinaus zu beeinträchtigen 
in der Lage ist. 

Die Abgeordneten der öVP regen daher die 
paritätische Zusammensetzung der überleitungs
ausschüsse zwischen den jeweils übergebenden 
und übernehmenden Instituten an und vertreten 
die Auffassung, daß innerhalb des überleitungs
zeitraumes alle personalpolitischen Entschei
dungen aller an der überleitung jeweils betei
ligten Institute dem Ausschuß vorzulegen sind, 
um eine gerechte Chancengleichheit für alle 
Bediensteten zu gewährleisten. 

Die Regierungsvorlage wird die Unruhe in 
den aufzulösenden Instituten fördern und be
schwört die ernste Gefahr herauf, daß bei einem 
vorzeitigen Aufgeben von Arbeitsplätzen in den 
zur Auflösung bestimmten Sozialversicherungs
trägern die Versorgung der Versicherten - Pen
sionisten, Rentner und Krankengeldempfänger -
gestört, teilweise oder ganz unmöglich gemacht 
wird. 

ÖVP für Pensionsbonus 

für Pensionsaufschub ab dem 65. Lebensjanr m 
der Schweiz angeführt: 

österreich Smweiz' 

1 Jahr Aufschub 3% S·60f0 

2 Jahre Aufschub 6% 13·60f0 
3 Jahre Aufschub 90f0 2170f0 
4 Jahre Aufschub 120J0 30·8010 
5 Jahre Aufschub lS0f0 40·0010 

Der Antrag der öVP, ab dem 65. Lebensjahr 
wenigstens SOlo für ein Jahr Pensionsaufschub 
zu gewähren, wurde von der SPö abgelehnt. 

öVP gegen ungerechtfertigte Beitrags
erhöhungen 

Durch die 29,. Novelle zum Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz werden eine Reihe von 
Beiträgen bzw. Beitragsgrundlagen erhöht. Die 
wichtigsten Erhöhungen sind: 

.., Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage in 
der Krankenversicherung in einem Fünf
jahresplan von derzeit 4800 S monatlich aut 
8700 S im Jahr 1977 und nachfolgende Dyna
misierung. 

.. Erhöhung des Beitragssatzes in der Kranken
versicherung um 0·20f0-Punkte, begründet 
mit der Einführung der Gesundenunter
suchung. 

Bei den wenigen Leistungsverbesserungen, die 
di~ 29. Novelle zum ASVG enthält, war die e 
SPO-Fraktion weit weniger großzügig als bei 
den Beitragserhöhungen der Novelle. Eklatantes 
Beispiel dafür sind die Pensionszuschlägeder 

Erhöh ung des Krankenversicherungsbeitrages 
der Pensionisten von 1 bis 2·5010 auf einheit
lich 30f0. 

• Erhöhung des Pensionsversicherungsbeitrages 
der Angestellten auf 17"50{0. §§ 261 a und 261 b. 

Ohne jeden ersichtlichen Grund schränkte die 
Novelle die Gewährung eines Zuschlages zur 
Alterspension für Beitragszeiten, die durch eine 
Beschäftigung während des Pensionsbezuges 
erworben wurden, auf höchstens 36 Monate ein. 
Ein Pensionist, der neben dem Pensionsbezug 
länger als 36 Monate einer Nebenbeschäftigung 
na0geht, erhält für die weiteren Beitragszeiten 
kemen Zuschlag mehr. Ein OVP-Antrag auf 
Entfall dieser Beschränkung wurde von der SPö 
abge~ehnt. ?chon deshalb, aber auch wegen der 
relatIV germgen Höhe (0·1250f0 der Beitrags
grundlage für einen Monat = 1/140 des bezahlten 
Beitrages) kann dieser Bonus kein Ersatz für 
den Entfall der Ruhensbestimmungen sein. 

Be.i der Erhöhung der Alterspension für einen 
PensIOnsaufschub (§ 261 b) ist es in erster Linie 
die unzureichende Höhe, die von: der öVP 
kritisiert werden mußte. Die Prozentsätze sind 
so angesetzt, daß ein Pensionist über 90 Jahre 
alt werden müßte, um durch den Bonus unter 

'Berücksichtigung der Dynamisierung ein Äqui
valent für den Pensionsverzicht und die in den 
Jahren des Aufschubs geleisteten Beiträge zu er
halten. Zum Vergleich sei die Höhe des Bonus 

Die Abgeordneten der OVP haben im Sozial
ausschuß zu diesen Erhöhungen festgestellt: 

1. Eine Erhöhung der Krankenversicherungs
höchstbeitragsgrundlage innerhalb von fünf 
Jahren um 81·25% stellt eine für Versicherte 
mit durchschnittlichem Einkommen derart 
gravierende Mehrbelastung dar, daß so eine 
Maßnahme nur im Falle der absoluten Not
wendigkeit vorgenommen werden dürfte. Daß 
das Ausmaß des Notwendigen überschritten 
wurde, zeigen aber selbst die finanziellen 
Erläuterungen zur Regierungsvorlage (Neu
fassung), die für 1973 und 1974 eine Steige
rung gegenüber dem Vorjahr annehmen 

für die Beiträge der 
Erwerbstätigen 

1973 um 16·20f0 
1974 um 14·5% 

für die Ausgaben 
jedoch nur 

1973 um 13·5% 
1974 um 11·50{0. 

Darüber hinaus sind Vorausberechnungen der 
Einnahmen und Ausgaben. in der Sozialver
sicherung mit derart großen Unsicherheits
faktoren belastet, daß sie sich nicht für gesetz
liche FestIegung von Beitragserhähungen in 
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einem längeren Zeitraum eignen. Das Bundes
ministerium für soziale Verwaltung selbst 
mußte bereits vier Monate nach Erstellung' 
der Regierungsvorlage eine Neufassung der 
finanziellen Erläuterungen vornehmen, da sicb 
die ersten Berechnungen als zum Teil über
holt herausstellten. Zum Beispiel differierten 
folgende Angaben: 

Einnahmen der Kran
kenversicherung 1m 
Jahre 1973 

Mehreinnahmen 
durch Erhöhung 
der Höchstbei
tragsgrundlage von 
1973 bis 1977 

um 281 Millionen 
Schilling 

um 937 Millionen 
Schilling 

Ungeachtet der Neuberechnungen wurden die 
geplanten Beitragserhöhungen aber nicht 
modifiziert. Die öVP lehnte daher die 
ungerechtfertigte etappenweise Erhöhung der 
Höchstbeitragsgrundlage als superdynamisierte 
Belastungsflation ab. 

2. Nachdem die Novelle die schon in den 
,,107 Vorschlägen für österreich" von der 
öVP geforderten Gesundenuntersuchungen 
als Leistungen der Krankenversicherung ein
führt - wenn auch in einer problematischen 
Form -, bekennt sich die öVP grundsätzlich 
zur Erschließung dafür notwendiger Mittel 
durch die Erhöhung des Beitragssatzes für 
Arbeiter und Angestellte um jeweils 0'2%
Punkte. Die Mehrbelastung für den versicher
ten Arbeitnehmer (1974 für einen Arbeit
nehmer in der Höchstbeitragsgrundlage mo
natlich 6'30 S) muß im Interesse der Prophy
laxe akzeptiert werden. Die öVP-Abgeord
neten verlangten jedoch, daß diese Mittel zur 
Gänze auch tatsächlich den Gesundenunter
suchungen zugeführt werden, was die SPö-

Mehrheit ablehnte. Daher werden aus dieser 
Beitragserhöhung in den Jahren 1974 bis 19Z7 

626 Millionen Schilling 
nicht den Gesundenuntersuchungen zugeführt. 

3. Die Erhöhung des Krankenversicherungs
beitrages der Pensionisten auf 3% ist unge
rechtfertigt. Erstens kommen die Mittel, aus 
der Erhöhung nicht der, Krankenversicherung 
zugute, sondern senken lediglich den Bundes
beitrag zur Pensions versicherung (siehe auch 4), 
zweitens ist den Pensionisten angesichts der 
inflationären Entwicklung die sich aus der 
Beitragserhöhung ergebende Minderung des 
Nettoeinkommens nicht zumutbar. Die öVP
Abgeordneten wiesen nach, daß durch diese 
Mehrbelastung erstmals seit Einführung der 
Pensions dynamik im Jahre 1973 statt einer 
Realerhöhung ein Realverlust für Pensio
nisteneinkommen eintreten kann (siehe Bei
lage). 

4. Völlig ungerechtfertigt ist die Erhöhung des 
Pensionsversicherungsbeitrages der Angestell
ten. Seit jeher ist in der Pensionsversicherung 
der Angestellten das Verhältnis der Beitrags
einnahmen zum Pensionsaufwand ungleich 
günstiger als in anderen Bereichen und wird 
es auch in den nächsten Jahren bleiben. 

Außerdem wird durch die 29. Novelle der im 
Pensionsanpassungsgesetz vorgesehene fixe Bun
desbeitrag zur Pensionsversicherung endgültig 
durch eine Ausfallshaftung ersetzt, wodurch sich 
der Bund gewaltige Summen erspart. Zusammen 
mit anderen Maßnahmen beträgt die Ersparnis 
für den Bundeshaushalt laut finanzieller Erläute
rungen (Neufassung) im Zeitraum 1973 bis 1977 
17'197 Milliarden Schilling. Auch ohne Erhöhung 
des Pensionsversicherungsbeitrages der Angestell
ten würde die Ersparnis noch 15'545 Milliarden 
Schilling betragen. Die Erhöhung des Pensions
versicherungsbeitrages wurde von den öVP
Abgeordneten daher als ungerechtfertigt und 
angestelltenfeindlich abgelehnt. 

Dr. Schwimmer Wedenig Dr. Hauser Dr. Haider 
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106 578 der Beilagen 

Beilage 1 

Mehreinnahmen 
der Krankenversicherung durch Erhöhung der· Höchstbeitragsgrundlage 1) 

lI;ZOt, 

in MiUiarden Schilling 

4 

3 

2 

1 

711- 7& 76 77 

1) Quelle: Finanzielle Erläuterungen zur Regierungsvorlage einer 29. Novelle zum ASVG 
(Neufassung vom 30. Oktober 1972) 
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578 der Beila.gen 107 

Beilage 2 

Mehreinnahmen 
der Krankenversicherung nach dem ASVG durch Erhöhung des Beitragssatzes um 
o·20/o-Punkte im Verhältnis zu den zweckgebundenen Mitteln für Gesundenunter

suchungen 1) 

Mehreinnahmen 

5'00 Mio 472 

'102& 

400 Mio 178 
Zweckgebundene 
'Mittel 

300 Mio 
310 

200 Mio 2.!f~ 
279 zweckwidrig . 

verwendeter Teil 
der Mehreinnahmen 

100 Mio 

1Q74 7S 76 77 

1) Quelle: Finanzielle Erläuterungen zur Regierungsvorlage einer 29. Novelle zum ASVG 
(Neufassung vom 30. Oktober 1972) 
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108 578 der Beila,gen 

Beilage 3 

Vergleich 
der Pensionserhöhungen mit dem Geldwertverlust für Pensionisten (nach dem Pensionisten

index) 

q 

8 
7 
6 
5 

'+ 
3 
2 
-1 

68 69 70 

_._._. _ Pensionserhöhung 
___ Pensjonistenindex 

71 

11111111111111111111 Realeinkommenszuwachs 
für Pensionisten' 

72 75 

*) Unter Berücksichtigung der Erhöhung des Krankenversicherungsbeitrages für Pensionisten 
auf 30/0 

,~,,) Vorausschätzung für 1973 
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578 der Beilagen 109 

Beilage 4 

. Jährliche Verwaltungskosten 
in Schilling pro Pensionist (Rentner) in der Pensions(Unfall)versicherung nach dem ASVG 1) 

a) Pensionsversicherung 

, 
QQ6.!O qqoeo 

b) Unfallversicherung 

1637. 30 

Allqemeine Unfall~ 
veNaic.herung$Qflfatalt 

776-• 
b?7,QO 

I-----'_=_ 

1112.,-

VA a.Öst;err. EisenbOhnllJl 

.. 578,30 

Land- u. ForstwirtsGhafC· 
liehe Soz.ialversic.herungs· 
Anstalt 

"73.20 

1..and-l.4. Forstwir~sc.nQftI· 
S02iQlversi cheruYlC3SlIn.stQlt 

1) Quelle: Jahrbuch der österreichischen Sozialversicherung, Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger 
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110 578 der Beila,gen 

Beilage 5 

Vergleich 
des Anteils der Verwaltungskosten an den Ausgaben in der land- und forstwirtschaftlichen 
Sozialversicherung und in der' Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen (in 

1000 Schilling) 1) 

Ausgaben 

1. u. f. SV 

Krankenversicherung 492.127 2) 

Pensionsversicherung ....................... 2,096.439 S) 

VA döE 

718.602 

434.761 

98.017 Unfallversicherung ......................... 373.383 S) 
------------------~-------------------------

2,961.949 

Verwaltungsaufwand 

1. u. f. SV 

Krankenversicherung 41.501 2) 

Pensionsversicherung ....................... 55.247 3) 

1,251.380 

VA döE 

28.840 

17.087 

7.212 Unfallversicherung ......................... 30.533 3) 

------------------~--------------~---------

127.381 = 
4'3% 

Verwaltungskostenanteil 

53.139 = 
4'25010 

1) Quelle: Jahrbuch der Osterreichischen Sozialversicherung, Hauptverband der tlsterreichischen 
Sozialversicherungsträger 

2) Landwirtschaftskrankenkassen 

3) Land- und Forstwirtschaftliche Sozialversicherungsanstalt 

~I 
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